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Liebe Absolventinnen und Absolventen,
liebe Gutachterinnen und Gutachter,
liebe Leserinnen und Leser,

im nunmehr 14. Jahrgang prämiert die HSPV NRW die besten Abschlussarbeiten aus den Fachbereichen 
Polizei und Allgemeine Verwaltung/Rentenversicherung, die sich durch besonders interessante Themen-
legung sowie fundierte wissenschaftliche Ausarbeitung hervortun. In diesem Jahr werden 13 Thesis-
arbeiten ausgezeichnet, deren gesellschaftliche Relevanz und wissenschaftlich hohes Qualitätsniveau 
wir mit diesem Sammelband würdigen.

In diesem Band stellen wir Ihnen die Arbeiten von Jannik Christian Allwicher, Jane Burmester, Jannik 
Harmeling, Friederike Krempin, Eva Mackedanz, Luisa Pannekes und Lea Risse aus dem aus dem Fach-
bereich Allgemeine Verwaltung/Rentenversicherung (AV/R) vor. Die hier aufgeführten Arbeiten aus dem 
Fachbereich Polizei stammen von Frederike Beckmann, Carlo Hersebrock, Pia Löv, Lisa Maria Magrian, 
Nils Nierth und Henning Wolf.

All diese Arbeiten zeigen auf beeindruckende Art und Weise das großartige wissenschaftliche Potential 
unserer Hochschule. Zudem sind sie auch Ergebnis der fachlich fundierten, didaktisch anspruchsvollen 
und von ethischen Werten geprägte Lehre, die unsere Studierenden erhalten.  Darüber hinaus leisten die 
Arbeiten nicht nur einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs, sondern stoßen durch ihre 
zeitgemäßen und kritischen Fragestellungen Diskussionen in der täglichen Praxis an. Damit dienen sie 
als wichtige Orientierung und Inspiration für Teile der täglichen Aufgabenbereiche in unseren Behörden. 
Allen ausgezeichneten Absolventinnen und Absolventen gratuliere ich herzlich für ihre herausragenden 
Abschlussarbeiten. 

Mein besonderer Dank gilt zudem den engagierten Gutachterinnen und Gutachtern ORR Cornelius 
Wiesner, Prof. Dr. Marc Seuberlich, Prof. Dr. Daniel Adams, Prof. Dr. Verena Schulz, Prof. Dr. Peter 
Schröder-Bäck, RR Christian Möhlheinrich, Prof. Dr. Thorsten Attendorn, RD Alexander Steinhäuser, 
Prof. Dr. Frank Hofmann, Dr. Alexander Friedman, Prof. Dr. Christoph Buchert, Prof. Dr. Nicole Wolf 
und Prof. Dr. Martin Klein. Vielen Dank für Ihren Einsatz und die gute Betreuung der Studierenden.

Den Leserinnen und Lesern unseres vierten Sammelbandes wünsche ich in diesem Sinne nun eine span-
nende und erhellende Lektüre.

Ihr

Martin Bornträger
Präsident der HSPV NRW
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A. Einführung: Die Thematik der Ausarbeitung 

I. Der politische Beamte als Gegenstand der Untersuchung 

Die Rechtsfigur des politischen Beamten2 nimmt in dem klassischen Wirkungsge-

füge des Beamtenrechts eine atypische Sonderstellung ein,3 speist sich seine be-

amtenrechtliche Sonderpositionierung zuvorderst daraus, dass dieser ein Amt 

bekleidet, welches die fortdauernde Übereinstimmung mit den grundsätzlichen 

politischen Ansichten und Zielen der (Landes-)Regierung als Grundüberzeu-

gung voraussetzt. Als Kehrseite dieser Medaille kann der politische Beamte, wiede-

rum jederzeit, bei Verlust ebendieser zwingenden Übereinstimmung,4 in den 

einstweiligen Ruhestand versetzt werden (§ 30 Absatz 1 Satz 1 BeamtStG).5 Dies 

fußt allein auf der Tatsache, dass es sich um politische Schlüsselstellungen han-

deln soll, die für die wirksame Durchführung der Politik der Regierung unerläss-

lich sind.6  

Phänomenologisch betrachtet, hat der politische Beamte somit eine beamtenrecht-

liche Zwitterstellung inne, finden doch tragende Strukturprinzipen des Beam-

tenrechts von Verfassungsrang, insbesondere sei hier das Lebenszeitprinzip sowie 

das Leistungsprinzip genannt, auf diesen, bei zunächst vordergründiger Betrach-

tung, nicht oder nur abgeschwächt Anwendung.7 Andererseits gilt der politische 

Beamte trotzdem als Berufsbeamter,8 weshalb auch die übrigen beamtenrechtli-

chen Bestimmungen auf diesen anzuwenden sind, insbesondere 

 
2   Aus den Gründen der besseren Lesbarkeit wird auch im Folgenden auf die gleichzeitige Ver-

wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

3   Lindner, DÖV 2018, 983 (984); Der Verfasser charakterisiert den politischen Beamten gar als 
„Fremdkörper“ in der klassischen Systematik des Beamtenrechts. 

4   Höfling, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum GG, 130. Akt. (Aug. 
2007), Art. 33 Abs. 1 bis 3, Rn. 221. 

5   Statt vieler: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (2); Diese Rechtsfolge greift indes nur, wenn dem 
politischen Beamten dessen (status-)rechtliches Amt auf Lebenszeit übertragen wurde. Ist dies 
nicht der Fall, so kommt einzig eine Entlassung (§ 30 Absatz 2 BeamtStG) in Betracht, wobei 
diese Konstellation im Rahmen der Ausarbeitung nicht weiter thematisiert werden soll. 

6   Grundlegend: BVerwG, Urt. v. 29.10.1964 – II C 182.61 – BVerwGE 19, 332; Aufgegriffen 
von: VGH Mannheim, Beschl. v. 2.5.2016 – 4 S 212/16 – NVwZ-RR 2016, 630 (631). 

7   Steinbach, VerwArch 2018, 2 (2); Insbes. der zutreffenden Klassifizierung des politischen Beamten 
als „Zwitterwesen“ ist zuzustimmen. 

8   Im Gegensatz etwa zu dem Amt eines parlamentarischen Staatssekretärs auf Bundesebene, 
welcher sich nicht in einem Beamtenverhältnis, sondern in einem öffentlich-rechtlichem 
Amtsverhältnis „anderer Art“ befindet. Für das Amt eines parlamentarischen Staatsekretärs 
auf Landesebene gilt dies, den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen nach, entspre-
chend. Der politische Beamte zählt jedoch weiterhin zu dem Berufsbeamtentum im staatsrechtli-
chen Sinn.  
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versorgungsrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können.9 Vor dem 

Hintergrund dieser vorgenannten Durchbrechung der hergebrachten Grundsätze des 

Berufsbeamtentums (Artikel 33 Absatz 5 GG), bedarf es für die Legitimation dieses 

Instituts einer gesonderten verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, welche die-

sem Spannungsverhältnis in besonderem Maße Rechnung trägt. Der Frage, in-

wieweit sich diese verfassungsrechtliche Zulässigkeit des politischen Beamten kon-

kret auszugestalten vermag,10 kommt daher eine erhebliche Bedeutung zu und 

bietet sich für eine problemorientierte Abhandlung an. 

II. Anlass und Ziel der Untersuchung 

Die Faszination für die Rechtsfigur des politischen Beamten und dessen „Sonder-

stellung“ innerhalb des Beamtenapparats war bisweilen Ausgangspunkt für zahl-

reiche Äußerungen im Schrifttum.11 Demgegenüber hielt sich die Judikatur wei-

testgehend mit Entscheidungen zurück, die sich mit der Frage hinsichtlich der 

Verfassungsmäßigkeit der Einrichtung des politischen Beamten auseinandersetzten, 

was gleichwohl in der Natur der Sache liegt, dass derartige Verfahren eine Sel-

tenheit darstellen.12  

Führt man sich dies vor Augen, so ist es bezeichnend, dass das OVG Münster 

jüngst einen der seltenen gerichtlichen Anlässe genutzt hat, um den Kanon der 

politischen Beamten, bezogen auf die landesgesetzliche Ausgestaltung der Ämter-

bestimmung in Nordrhein-Westfalen, näher zu untersuchen.13 Schließlich verlagert 

das OVG Münster mit seiner Entscheidung die stark rechtstheoretisch geprägte 

Debatte14 über den politischen Beamten auf eine konkret rechtspraktische Ebene.  

 
9   Steinbach, VerwArch 2018, 2 (2); Zur Problematik hinsichtlich einer möglichen Desavouierung 

des öffentlichen Dienstes aufgrund einer weitreichenden „Folgealimentation“ des politischen 
Beamten durch den Steuerzahler nach dessen Versetzung in den einstweiligen Ruhestand: 
Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 

10   Statt vieler: Brinktrine, in: Brinktrine/Schollendorf, Beamtenrecht Bund, 2021., BBG § 54 Rn. 
6; Der Verfasser merkt an, dass die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des politischen Be-
amten unmittelbar mit dessen konkreter Ämterbestimmung zu sehen ist.  

11   So: Hebeler, in: Battis, BBG, 6. Aufl., 2022, § 54, Rn. 3, welcher zudem auf ein ausführliches 
Schrifttumsverzeichnis verweist. 

12   Czisnik, DÖV 2020, 603 (604); Die Verfasserin weist zutreffend darauf hin, dass dies schlicht 
und ergreifend auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass als potenzielle Kläger nur die Amts-
inhaber einer politischen Beamtenstelle selbst in Frage kommen würden, diese jedoch wahr-
scheinlich einerseits aufgrund des generellen Wissens über eine Versetzung in den einstwei-
ligen Ruhestand oder andererseits hinsichtlich einer möglichen Weiterverwendung auf einem 
verwaltungsinternen „Trostposten“ von einer Klageerhebung absehen. 

13   So die Schlussfolgerung von: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 
739/18 – ZBR 2022, 141 (143). 

14   Den Zustand, dass die Menge der bisherigen Schrifttumsäußerungen in einem Missverhältnis 
zu der rechtspraktischen Bedeutung stehen beklagt auch: Hebeler, in: Battis, BBG, 6. Aufl., 
2022, § 54, Rn. 3. 
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In seiner Entscheidung begründet das Obergericht ausführlich dessen Ansicht, das 

Amt des Polizeipräsidenten, welches nach dem einschlägigen Landesrecht als poli-

tischer Beamter eingestuft wird (§ 37 Absatz 1 Nummer 5 LBG NRW), könne 

nicht in diesen Kreis miteinbezogen werden.15 Dies ist bemerkenswert, da sich 

die Münsteraner Richter mit ihrer Entscheidung in eindeutiger Klarheit gegen das 

Institut des politischen Beamten positionieren und indirekt dessen Begrenzung an-

mahnen.16 Aus dieser Haltung erwächst unmittelbar die Frage, ob auch die wei-

teren, nach dem Landesrecht bestimmten, Ämter einer kritischen Würdigung 

hinsichtlich deren Einstufung als politische Beamte standhalten würden.17  

Da bisweilen eine Tendenz zur schleichenden Erweiterung des Kreises der poli-

tischen Beamten verzeichnet wird,18 scheint es geboten, mit der Frage nach der 

Verfassungsmäßigkeit des politischen Beamten die Sensibilität für diese Rechtsfigur 

und dessen beamtenrechtliche Exklusivität zu schärfen. Mit Blick auf die Aus-

weitung dieses Ämterkreises, wird innerhalb des Schrifttums vornehmlich die 

Einstufung des Regierungspräsidenten (§ 37 Absatz 1 Nummer 2 LBG NRW) und 

des Direktors beim Landtag19 (§ 106 Absatz 2 LBG NRW) als politische Beamte kriti-

siert.20 Daher konzentriert sich die Ausarbeitung in ihrer Zielsetzung auf eine 

Bewertung der Verfassungskonformität dieser beiden Ämter. 

III. Gang der Untersuchung 

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, setzt die Ausarbeitung unterschiedli-

che Schwerpunkte, welche in eigenständigen Thesen münden. Die einzelnen 

Schwerpunkte problematisieren jeweils eine (Rechts-)frage, die als Beitrag zur 

 
15   OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (136 ff.); Diese Ent-

scheidung ist zudem vor dem Hintergrund interessant, als dass die Einstufung des Polizeiprä-
sidenten als politischer Beamter nicht unumstritten war. So stellte die Landtagsfraktion der FDP 
bereits in der 13. Wahlperiode einen Antrag: LT-Drs. 16/2336, diesen aus dem Kreis der 
politischen Beamten herauszuziehen.  

16   Im Gegensatz zu der jüngeren Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, sofern sich 
in einem seltenen verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Möglichkeit ergeben hatte, zum 
Institut des politischen Beamten Stellung zu nehmen. So wurde in Baden-Württemberg sowohl 
gegen die Einstufung des Amtes des Ministerialdirektors: VGH Mannheim, Beschl. v. 
02.05.2016 – 4 S 212/16 – NVwZ-RR 2016, 630 ff., als auch des Regierungspräsidenten: VGH 
Mannheim, Beschl. v. 25.08.2016 – 4 S 1472/16 – VBlBW. 2017, 73 ff., als politische Beamte 
keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken erhoben.  

17   So bereits die Haltung von: Lindner, DÖV 2018, 983 (986), als Reaktion auf: BVerfG, Beschl. 
v. 24.4.2018 – 2 BvL 10/16 – NVwZ 2018, 1044 (1047).  

18   So die Feststellung von: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (944). 
19   Nachfolgend: „Landtagsdirektor“ genannt. 
20   Auf die umstrittene Einstufung des Regierungspräsidenten als politischen Beamten weisen: Schrap-

per/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 2021, § 37 Rn. 2, ausdrücklich hin; Linder, DÖV 2018, 983 
(986), hält diesen explizit für verfassungswidrig; Krit. zur Klassifizierung des Landtagsdirektors 
als politischen Beamten: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 ff. 
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Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsfrage notwendig sind. Zunächst 

gilt es schwerpunktmäßig als allgemeine (Arbeits-)Grundlage die (verfassungs-

)rechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für das Amt eines politischen Beamten 

herauszuarbeiten (B.), um sodann diese ermittelten (Wertungs-)Kriterien mit 

den in Frage stehenden Ämtern des Regierungspräsidenten und des Landtagsdirektors 

abzugleichen (C.). Die Ausarbeitung schließt mit einem gesamtwürdigen Fazit 

und wagt einen Ausblick hinsichtlich der Zukunft des politischen Beamten (D.).21 

  

 
21   Die Ausarbeitung berücksichtigt die Rechtslage und Rechtsprechung mit dem Stand vom: 

14.06.2023.  
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B. Grundlagen: Der politische Beamte als demokratisch legitimierter 

Fremdkörper im Gefüge des Beamten(verfassungs-)rechts 

I. Ausgangspunkt: Die (verfassungs-)rechtliche Paradoxie des politi-

schen Beamten 

Um die Rechtsfigur des politischen Beamten systematisch zu durchleuchten, ist es 

ratsam, sich diesem zuvorderst im Lichte der (verfassungs-)rechtlichen Dimen-

sion zu nähren. Wirft man die Frage nach der Geltung des Beamtenverfassungs-

rechts für den politischen Beamten auf, so sticht dessen Widerspruch zu grundle-

genden Prinzipien der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (Arti-

kel 33 Absatz 5 GG) heraus. Wie bereits zu Beginn der Ausführung angemerkt, 

22 steht die vorzeitige Beendigung des Beamtenverhältnisses durch die Verset-

zung eines politischen Beamten in den einstweiligen Ruhestand dem Grundsatz auf 

lebenszeitliche Beschäftigung (Lebenszeitprinzip) entgegen.23 Überdies wird in der 

Literatur auf dem Gebiet des Ernennungsrechts eine Aushebelung des Leistungs-

prinzips, welches als überragendes Strukturprinzip unmittelbar verfassungsrecht-

lich normiert ist (Artikel 33 Absatz 2 GG),24 angenommen.25 

Gleichwohl erfreut sich die Institution des politischen Beamten großer Beliebtheit, 

sieht die geltende Rechtslage diesen doch in beträchtlichem Ausmaß vor,26 einzig 

der der Freistaat Bayern verzichtet seit jeher auf eine (landes-)gesetzliche Einfüh-

rung dieses Instituts.27 Problematisch ist, dass die einfachgesetzliche Schaffung 

des Rechtsinstituts des politischen Beamten (§ 30 BeamtStG) vordergründig dem 

 
22   Siehe hierzu: Abschnitt A. I. dieser Ausarbeitung.  
23   Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 141 (142). 
24   St.Rspr.; Etwa: BVerfG, Beschl. v. 17.1.2017 – 2 BvL 1/10 – NVwZ 2017, 392 (395); In der 

Lit.: Badura, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 88. Erg.-Lfg. (Aug. 2019), Art. 33, Rn. 68.  
25   Zur Frage hinsichtlich der Geltung des Leistungsprinzips für politische Beamte: Franz, DÖV 

2009, 1141 ff.; Inges. krit. diesbezüglich: Lindner, ZBR 2011, 150 (154 ff.).  
26   Eine anschauliche Übersicht über die einzelnen Ämterbestimmung des politischen Beamten auf 

Bundes- und Landesebene findet sich bei: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld recht-
licher Anforderungen und politischer Erforderlichkeit, 2021, S. 44 ff.; Auf Landesebene ste-
chen insbesondere die Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz und des Freistaates Thüringen 
heraus, deren Ämterkataloge die meisten politischen Beamten ausweisen und sogar Präsidenten 
und Vizepräsidenten von nachgeordneten Behörden sowie Beauftragte der Landesregierung in die-
sen Kreis miteinbeziehen; Krit. zur rheinland-pfälzischen Regelung: von Arnim, DVBl. 2021, 481 
(484), welcher diese als verfassungswidrig einstuft und deren Missbrauchspotenzial heraus-
stellt. 

27   Ausführlich zur (Rechts-)Lage in Bayern: Lindner, BayVBl. 2012, 581 ff. 
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Regelungsauftrag28 zur Berücksichtigung29 ebendieser hergebrachten Grundsätze des 

Berufsbeamtentums zuwiderläuft, ein derartiger Widerspruch seitens des Gesetzge-

bers daher verfassungsrechtlich zu lösen ist. Grundsätzlich gilt, dass die Verfas-

sungsmäßigkeit des politischen Beamten in engem Zusammenhang mit der Frage 

nach dessen verwaltungs-(soziologischer)30 Zweckmäßigkeit zu sehen ist, wes-

halb es diese in einem ersten Schritt zu erforschen gilt. 

1. Vorüberlegung: Der politische Beamte als (dienst-)rechtliches 

Steuerungsinstrument 

Fragt man, losgelöst von einer verfassungsrechtlichen Begutachtung, nach der 

funktionalen Existenzberechtigung des „politischen“ Beamten, so kann dieser nur 

dort eingesetzt werden, wo sich rein begriffslogisch eine Abgrenzung von ver-

meintlich unpolitischen (Fach-)Beamten vollzieht.31 Diese verwaltungsorganisato-

rische Trennlinie wird in Übereinstimmung von Rechtsprechung und Literatur 

zunächst durch seine Sonderstellung als Transformationsamt im Gefüge des poli-

tisch-administrativen Systems gezogen. Überdies sieht das Schrifttum den poli-

tischen Beamten zudem für exponierte Repräsentationsämter vor.32  

Unabhängig von diesem divergierenden Ämterverständnis ist beiden Fallgrup-

pen gemein, dass der Fokus auf einer schnellen und unbürokratischen Tren-

nungsmöglichkeit von den Amtswaltern liegt, was einer unkomplizierten Neu-

besetzung der jeweiligen Ämter zugutekommen soll. Die politische Führung soll 

unbehindert der engen Voraussetzungen des Disziplinarrechts in der Lage sein, 

den Beamten aus dem aktiven Dienst zu entfernen.33 Das Institut des politischen 

 
28   Jachmann-Michel/Kaiser, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 33, Rn. 40, 

stellen überzeugend heraus, dass der Regelungsauftrag zur Berücksichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums seinem Wortlaut nach zunächst die Rechtsetzung durch den 
parlamentarischen Gesetzgeber anspricht und bindet. 

29   St.Rspr.; Bereits frühzeitig: BVerfG, Urt. v. 27.04.1959 – 2 BvF 2/58 – BVerfGE 9, 268 (286); 
Das BVerfG führt diesbezüglich aus, das Gebot zur Berücksichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums ist nicht lediglich als ein Programmsatz oder eine An-
weisung an den Gesetzgeber zu verstehen, sondern unmittelbar geltendes Recht. 

30   Diese Strukturierung fußt auf den Überlegungen von: Steinbach, VerwArch 2018, 1 (6 ff.), 
welcher überzeugend zwischen einer verwaltungssoziologischen und verfassungsrechtlichen 
Ebene des politischen Beamten unterscheidet. 

31   Vgl. hinsichtlich dieser Unterscheidung: Czisnik, DÖV 2020, 603 (607).  
32   Das: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (140), weist aus-

drücklich darauf hin, dass die Bestimmung politischer Beamten für Repräsentationsämter seitens 
der Rechtsprechung des BVerfG bisher nicht erfolgt ist.  

33   Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 f.  
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Beamten ist somit als spezifisches Steuerungsinstrument zur Lösung von dienst-

rechtlichen Führungsproblemen zu klassifizieren.34  

a) Das Transformationsmodell (Transformationsämter) 

Die seitens der Literatur vordergründig angeführte und innerhalb der Judikatur 

ausschließlich dargelegte Ratio des politischen Beamten bildet seine Transformati-

onsleistung.35 Der politische Beamte bekleidet nach diesem Verständnis ein Amt, 

das die Nahtstelle zwischen Politik und administrativer Verwaltung bilden soll.36 

Seine funktionsgebundene Errichtung zielt darauf ab, das politische Programm 

der Regierung in die Gliederungen des Verwaltungsapparates hineinzutragen 

und damit für eine möglichst reibungslose Umsetzung zu sorgen.37 Der politische 

Beamte füllt einen verwaltungssoziologischen Freiraum zwischen der politisch-

aktiven Führung (Regierung) und einer politisch-neutralen Durchführung (Ver-

waltung), bildet er gewissermaßen den Bezugspunkt für die politische Leitungs-

ebene um deren Ziele und politische Vorstellungen in die Administration hin-

einzubringen. 

Vor diesem Hintergrund scheint die Etablierung eines Transformationsamtes legi-

tim, wenngleich ein derartiges Transformationsbedürfnis nachzuweisen ist. Ein 

Transformationsbedürfnis besteht insbesondere dann, wenn der Bürokratie eine 

Eigenwilligkeit gegenüber der politischen Führung zuzuschreiben ist,38 welche 

im Extremfall zu „Obstruktion und Blockade“ führen kann.39 Die Anlässe für 

eine Widerwilligkeit des Fachbeamtentums gegenüber der Programmvorgabe 

der politischen Leitung können vielfältig sein, sollen im Rahmen dieser Ausar-

beitung jedoch nicht tiefergehender dargelegt werden.40 Behält man dies vor Au-

gen, so ermöglicht die Versetzung von politischen Beamten in den einstweiligen 

 
34   So pointiert: Battis, Dienstrechtliche Steuerungsmöglichkeiten bei Führungsproblemen, in: 

Gourmelon/Mroß (Hrsg.), Führung im öffentlichen Sektor, S. 197 (204); Ebenfalls: Steinbach, 
VerwArch 2018, 1 (7). 

35   Steinbach, VerwArch 2018, 1 (6). 
36   Statt vieler: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 

2022, 141 (141); Als Paradebeispiel hierfür wird seit jeher das Amt des beamteten Staatssek-
retärs in der (Ministerial-)Verwaltung genannt. Vertiefender zu dessen (Amts-)Stellung: Hus-
tedt, Ministerialverwaltung im Wandel, 2013, S. 189 ff. 

37   VGH Mannheim, Beschl. v. 02.05.2016 – 4 S 212/16 – NVwZ-RR 2016, 630 (631); Ebenfalls 
herausgestellt von: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – 
ZBR 2022, 141 (141), und: Steinbach, VerwArch 2018, 1 (6). 

38   Steinbach, VerwArch 2018, 1 (7). 
39   So: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (944); Darauf Bezug nehmend: Schrapper/Günther, LBG 

NRW, 3. Aufl., 2021, § 37 Rn. 1. 
40   Beispielhaft für verschiedene Gründe einer Blockadehaltung: Steinbach, VerwArch 2018, 1 

(7). 
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Ruhestand den politischen Entscheidungsträgern, Blockadehaltungen zu bre-

chen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem Nachfolger kurzfris-

tig aufzunehmen.41 Eine Umsetzung der politischen Ziele kann somit gewahrt 

werden. Dem Transformationsmodell des politischen Beamten kommt daher eine 

nicht zu unterschätzende „Mittlerrolle“ in dem Spannungsverhältnis42 zwischen 

einer nach rascher und reibungsloser Umsetzung der Vorgaben strebenden po-

litischen Führung und einer die Risiken hinsichtlich sachgerechter Implementa-

tion, rechtlicher Machbarkeit und finanzieller Umsetzung erblickenden Admi-

nistration zu. Auf Basis dieser verwaltungsorganisatorischen Sichtweise auf den 

politischen Beamten scheint dessen Existenz berechtigt.  

b) Das Repräsentationsmodell (Repräsentationsämter) 

In der Literatur wird neben dem funktionsbezogenen Ideal eines Transformations-

amtes eine weitere Gruppe den politischen Beamten zugeschrieben, welche sich nicht 

ohne weiteres mit dem Transformationspostulat rechtfertigen lässt.43 Vielmehr 

kommen nach diesem Verständnis politische Beamte auch für besonders exponierte 

repräsentative Ämter im Staat in Frage,44 die daher als Repräsentationsämter zu cha-

rakterisieren sind. In Abgrenzung zu den Transformationsämtern fehlt es diesen an 

einer Übersetzungsfunktion der politischen Programmatik in das Verwaltungs-

handeln.45 Vielmehr begründet sich das besondere Vertrauensverhältnis zu der 

politischen Führungsebene aus der Exponiertheit des jeweiligen Amtes. Die Idee 

des Repräsentationsamtes verfolgt die Grundannahme, dass die politische Leitung 

im Falle eines wirklichen oder vermeintlichen Fehlverhaltens des Amtswalters 

über eine schnelle Trennungsmöglichkeit verfügen muss, da dies sonst zu Lasten 

des öffentlichen Ansehens der Regierung führen könnte.46 Demnach reicht ein 

zum Politikum stilisierter Vorfall, für den dem politischen Amtsträger die 

 
41   Schrapper/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 2021, § 37 Rn. 1. 
42   Ausführlich diesbezüglich: Lorse, DÖV 2020, 809 (810), welcher darlegt, das Verhältnis der 

politischen Entscheidungsträger in Parlament und Ressorts zur Bürokratie sei traditionell 
nicht frei von latenten Spannungen, Misstrauen und Versuchen wechselseitigen Terrainge-
winns. 

43   Steinbach, VerwArch 2018, 1 (8). 
44   Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 141 (141); 

Dies soll beispielsweise die Ämter der Polizeipräsidenten oder Generalstaatsanwälte umfassen, da 
diese in der Bevölkerung mit der Sicherheitspolitik der (Landes-)Regierung identifiziert wer-
den. Letztere wurden jedoch durch den Landesgesetzgeber in der 13. Wahlperiode (GV. 
NRW. 2000, S. 746) wieder aus dem Katalog der politischen Beamten entfernt.  

45   Steinbach, VerwArch 2018, 1 (8). 
46   So zutreffend: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (140). 
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Verantwortung in der öffentlichen Wahrnehmung zugewiesen wird, um eine 

Entlassung zu rechtfertigen.47 

Im Gegensatz zu dem funktionsgebundenen Transformationsamt entspringt das 

Konstrukt des Repräsentationsamtes nur dem Schrifttum, hat folglich noch keine 

Bestätigung innerhalb der Judikatur erhalten. Bisweilen wird argumentiert, eine 

derartige Vernachlässigung seitens der (Verfassungs-)Jurisdiktion begründe die 

Annahme, dass ein solches Repräsentationsmodell für politische Beamte als unzu-

lässig anzusehen ist. So liegt die Frage nahe, was für den Fortgang dieser Ausar-

beitung von Bedeutung ist, ob die Besetzung derartiger Repräsentationsämter mit 

politischen Beamten überhaupt statthaft erscheint. Das OVG Münster sieht, unter 

Bezugnahme auf die einschlägige (Verfassungs-)Rechtsprechung, ein derartiges 

Amtsverständnis nicht von der (streit-)entscheidenden Norm (§ 30 Absatz 1 

Satz 1 BeamtStG) gedeckt, in welcher ein Fehlverhalten des Amtsinhabers als 

Entlassungsgrund kein Niederschlag gefunden hätte: 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bietet indessen keinen Anhalt 

dafür, dass auch das Vermeiden solcher Nachteile – insbesondere der Anse-

hensbeeinträchtigung der Regierung – den Eingriff in das Lebenszeitprinzip, 

der mit der Zuordnung des Amtsinhabers zum Kreis der politischen Beamten 

verbunden ist, rechtfertigen kann. Dies hat das Bundesverfassungsgericht – wie 

dargestellt – ausdrücklich lediglich für Transformationsämter angenommen, die 

notwendige politische Schlüsselstellen für die wirksame Umsetzung der poli-

tischen Ziele der Regierung darstellen. 48 

Die Möglichkeit, auch Ämter in den Kreis der politischen Beamten einzubeziehen, 

die ein Repräsentationsamt bekleiden, könne sohin allenfalls eine untergeordnete 

Bedeutung spielen.49 Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden. Die Argu-

mentation des Obergerichtes überzeugt, wenn überhaupt, nur bedingt, stellt diese 

strikt grammatikalische Exegese der Norm doch einen Widerspruch zu dessen 

teleologischer Funktion dar. Schließlich bietet das Instrumentarium des politischen 

Beamten und dessen Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, wie bereits zu-

vor angerissen, für die politische Leitungsebene eine Möglichkeit zur Lösung 

von Führungsproblemen. Dass es sich dabei nach Sinnhaftigkeit und Zweckmä-

ßigkeit der Norm nicht nur um die Beendigung von funktionalen 

 
47   Steinbach, VerwArch 2018, 1 (8). 
48   OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (140). 
49   Ebd.  
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Personalquerelen innerhalb des Verwaltungsapparates zur Durchsetzung von 

politischen Leitlinien (Transformationsämter), sondern auch um eine politische Ge-

sichtswahrung nach Außen bei (vermeintlich) öffentlichkeitswirksamen Fehltrit-

ten (Repräsentationsämter) seitens der politischen Führungsriege handeln muss, 

liegt auf der Hand. Letzteres wird durch die Einbeziehung von Repräsentationsäm-

tern gewährleistet. Die gegenläufige Ansicht unterschätzt die Bedeutung der öf-

fentlichen Wahrnehmung im Gefüge von politischer Führung und administrati-

ver Durchsetzung, welcher im Kräftespiel des politischen Diskurses mindestens 

eine ebenso gewichtige Bedeutung beizumessen ist wie die verwaltungsinterne 

Umsetzung politischer Ziele.  

2. (Zwischen-)Fazit: Die (verwaltungs-)organisatorische Ratio des 

politischen Beamten 

Betrachtet man den politischen Beamten aus einer isolierten (verwaltungs-)soziolo-

gischen Perspektive, kann diesem eine grundsätzliche Existenzberechtigung 

nicht abgesprochen werden. In seiner Funktion dient der politische Beamte als po-

litisches Steuerungsinstrument der Personalpolitik. Dies schlägt sich in der Be-

setzung von Transformations- und Repräsentationsämtern nieder, wobei festzuhalten 

ist, dass diese Ämter in ihren divergierenden Zielsetzungen und Aufgaben 

gleichermaßen von Bedeutung für die politische Führung sind, eine Besetzung 

mit politischen Beamten aus organisatorischer Sicht legitim erscheint.  

Verwaltungssoziologisch hat der politische Beamte somit eine Bewandtnis,50 wenn-

gleich die Frage unbeantwortet bleibt, in welchem Maße dies verfassungskon-

form erscheint. Es gilt in einem weiteren Schritt der Frage nachzugehen, inwie-

weit die Funktion des politischen Beamten auch verfassungsrechtlich untermauert 

werden kann.51  

II. Problemaufriss: Die (verfassungs-)rechtlichen Spannungsfelder 

des politischen Beamten 

Unabhängig von der verwaltungsorganisatorischen Ratio des politischen Beamten 

ist dieser aus (verfassungs-)rechtlicher Perspektive in mehrfacher Hinsicht eine 

problematische Erscheinung.52 Auf dem Gebiet des einfachen Rechts wirft der 

politische Beamte haushaltsrechtliche Fragen auf, während eine Durchbrechung der 

 
50   So auch die Feststellung von: Steinbach, VerwArch 2018, 1 (9). 
51   Ebd. 
52   Lindner, DÖV 2018, 983 (984).  
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verfassungsrechtlich geschützten Strukturprinzipen des Berufsbeamtentums 

(Artikel 33 Absatz 5 GG) evident ist.53 Diese tragenden Pfeiler des Beamten-

tums, namentlich das Leistungsprinzip und dessen Bestenauslese, das dem Lebens-

zeitprinzip zugrundeliegende Statut der Unabhängigkeit sowie die Unparteilich-

keit der Beamtenschaft, zeigen dem politischen Beamten dessen verfassungsrechtli-

che Grenzen auf.54 

1. Haushalts- und besoldungsrechtliche Problematik 

Wenngleich diesem Problem eine untergeordnete Rolle zukommt, kann der po-

litische Beamte eine Belastung für den (Landes-)Haushalt darstellen.55 Schließlich 

geht mit der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand die Weitergewährung 

der Dienstbezüge für einen weitreichenden Zeitraum einher (§ 4 Absatz 1 

LBesG NRW).56 Da mit einer regelmäßigen Neubesetzung des Amtes zu rech-

nen ist, fallen die Dienstbezüge sowohl für den entlassenen als auch den neu 

berufenen politischen Beamten an,57 welche wiederum durch Steuermittel alimen-

tiert werden. Im Extremfall wiederholt sich dieses kostenintensive Spiel nach 

jedem (Regierungs-)Wechsel der politischen Leitungsebene,58 sorgt es geradezu 

für eine „Welle“ an Entlassungen und Neubesetzungen ebendieser Ämter. Der-

artige „Personalrochaden“ verursachen sohin zusätzliche Personalausgaben und 

stehen im Konflikt zu dem haushälterischen Grundprinzip der Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit der öffentlichen Hand (§ 7 Absatz 1 LHO).59 Die hiermit 

einhergehende Gefahr einer Desavouierung des Berufsbeamtentums durch eine 

(vermeintlich) unsachgerechte Verwendung von Steuermitteln ist nicht zu un-

terschätzen und kann zu einer Destabilisierung des Berufsbeamtentums beitra-

gen.60  

 
53   Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 
54   Steinbach, VerwArch 2018, 1 (14). 
55   Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 
56   Siehe hierzu auch: Schrapper/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 2021, § 37 Rn. 5, wonach der 

politische Beamte nach der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand für drei Monate die Be-
soldung aus dem innegehabten Amt weitererhält, bevor die versorgungsrechtlichen Bestim-
mungen auf diesen Anwendung finden; Mit Verweis auf die Geltung der einschlägigen lan-
desrechtlichen Beamtenversorgungsgesetze auch: Brinktrine, in: Brinktrine/Schollendorf, Be-
amtenrecht Bund, 2021, BeamtStG § 30 Rn. 18; Gem. den für Nordrhein-Westfalen einschlägi-
gen versorgungsrechtlichen Bestimmungen erhält ein politischer Beamter, sofern dieser nicht 
auf eigenen Antrag entlassen wird, neben den Versorgungsbezügen (§ 16 Absatz 5 LBe-
amtVG NRW) zudem noch ein Übergangsgeld (§ 56 Absatz 6 LBeamtVG NRW). 

57   Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 
58   Ebd. 
59   Vgl.: von Arnim, DVBl. 2021, 481 (486), welcher diese Problematik in Bezug auf das rheinland-

pfälzische Haushaltsrecht darlegt. 
60   Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 
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2. Durchbrechung wesentlicher Strukturprinzipen des Beamten(ver-

fassungs-)rechts 

Vielmehr ist der politische Beamte, rechtlich gewichtiger als der rein monetäre As-

pekt, zudem ein Fremdkörper im System des Beamtenrechts.61 Die Möglichkeit 

der jederzeitigen Versetzung in den einstweiligen Ruhestand kann diesen in sei-

ner unabhängigen, unparteiischen und unparteilichen Amtsführung beeinträch-

tigen,62 was wiederum den verfassungsrechtlichen Grundüberzeugungen eines 

auf Fachlichkeit, Unabhängigkeit und Rechtstaatlichkeit ausgerichteten Berufs-

beamtentums zuwiderläuft.63 

a) Lebenszeitprinzip versus persönliche Abhängigkeit 

Zu den hergebrachten Strukturprinzipen des Berufsbeamtentums, die der Ge-

setzgeber bei der einfachgesetzlichen Ausgestaltung des Beamtenrechts zu be-

achten hat,64 gehört seit jeher das Lebenszeitprinzip in Form der lebenszeitigen 

Übertragung aller (Status-)Ämter.65 Demnach ist der Beamte grundsätzlich auf 

Lebenszeit zu beschäftigen, um seine gesamte Arbeitskraft dem Beruf zu wid-

men, in den Dienst des Staates zu stellen und den Anforderungen seines Berufes 

mit vollem Einsatz zu begegnen.66 Dies dient dem Allgemeininteresse an einer 

fachlich leistungsfähigen, rechtsstaatlichen und unparteiischen öffentlichen Ver-

waltung und einer rechtlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Beam-

tenschaft.67 Gleichwohl bricht der politische Beamte durch die jederzeitige Entlas-

sungsmöglichkeit mit diesem Strukturprinzip von Verfassungsrang.68 

So führt das BVerfG diesbezüglich in nahezu gebetsmühlenartiger Beständigkeit 

immerwährend aus:  

 
61   Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 
62   Ebd. 
63   Anschaulich: Cancik, § 14 Verwaltung und Selbstverwaltung, in: Herdegen/Masing/Po-

scher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, Rn. 104 ff., welche das de-
mokratisch-rechtstaatliche Grundanliegen des Berufsbeamtentums herausstellt. 

64   St.Rspr; Etwa: BVerfG, Beschl. v. 28.05.2008 – 2 BvL 11/07 – BVerfGE 121, 205 (219); In 
der Lit.: Jachmann-Michel/Kaiser, in: von. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 33, 
Rn. 53, welche ebenfalls darlegen, das BVerfG leite aus der Anforderung zur Berücksichti-
gung eine weitergehende Beachtenspflicht für herausragende Strukturprinzipen ab, zu wel-
chen auch das Lebenszeitprinzip zählt; So auch: Wolff, § 47 – Öffentlicher Dienst, in: Stern/So-
dan/Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staa-
tenverbund, 2. Aufl., 2022, Rn. 54.  

65   OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (134). 
66   So: BVerfG, Beschl. v. 21.04.2015 – 2 BvR 1322/12, 2 BvR 1989/12 – BVerfGE 139, 19 

(57).  
67   Ebd. 
68   Statt vieler: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (15). 
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Das Lebenszeitprinzip hat – im Zusammenspiel mit dem die amtsangemessene 

Besoldung sichernden Alimentationsprinzip – die Funktion, die Unabhängigkeit 

der Beamten im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung zu gewährleis-

ten. Erst rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit bietet die Gewähr dafür, 

dass das Berufsbeamtentum zur Erfüllung der ihm vom Grundgesetz zuge-

wiesenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzestreue Ver-

waltung zu sichern, beitragen kann.69 

Diese Unabhängigkeit fördert geradezu einen konstruktiven Widerspruch im 

Dienste von Verfassung und Gesetz, die es im Interesse des Allgemeinwohls 

auch und gerade gegen die politische Führung zu behaupten gilt.70  

Mit Blick auf den politischen Beamten scheint die Annahme begründet, gerade die-

ser würde dem nicht gerecht werden.71 So sind Zweifel berechtigt, der ständig 

unter dem „Damoklesschwert“ der jederzeitigen Versetzung in den Ruhestand 

agierende politische Beamte werde die Bereitschaft zum konstruktiven Wider-

spruch im Zweifel zugunsten politischer Opportunität vermissen lassen.72 Viel-

mehr besteht die Gefahr, der politische Beamte unterminiert die wichtige Aufgabe 

der dem Rechtsstaat und dem Gemeinwohl verpflichteten Berufsbeamtenschaft, 

namentlich dem politischen Gestaltungsanspruch der Regierung ihre rechts-

staatlichen und praktischen Grenzen im Sinne konstruktiver Loyalität aufzuzei-

gen.73 

b) Leistungsprinzip versus Ämterpatronage 

Vornehmlich in der Literatur wird ebenfalls eine tiefgreifende Durchbrechung 

des verfassungsrechtlich garantierten Leistungsprinzips (Artikel 33 Absatz 2 GG) 

kritisiert.74 Blickt man rein rechtstheoretisch auf diese Problemstellung, so ist 

festzustellen, dass der Gesetzgeber diese Problematik grundsätzlich aus dem Re-

gelungskreis der einschlägigen Normen heraushalten wollte, da das 

 
69   St.Rspr.; So: BVerfG, Beschl. v. 21.04.2015 – 2 BvR 1322/12, 2 BvR 1989/12 – BVerfGE 

139, 19 (57). 
70   So scharf formuliert: BVerfG, Beschl. v. 28.05.2008 – 2 BvL 11/07 – BVerfGE 121, 205 

(221); Darauf Bezug nehmend: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (16).  
71   Steinbach, VerwArch 2018, 2 (16).  
72   So die Ansicht von: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (16); Auch: Lindner, DÖV 2018, 983 (984), 

kritisiert, dass ein politischer Beamter, der jederzeit mit seiner Entlassung rechnen muss, den 
politischen Willen der machthabenden Politiker im Zweifel geschmeidig exekutieren und 
Bedenken zurückstellen wird, um nicht in Ungnade zu fallen. 

73   Linder, ZBR 2011, 150 (156).  
74   Statt vieler: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 

2022, 141 (142); Unter Bezugnahme auf: Lindner, ZBR 2011, 150 (154 ff.).  
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Beamtenrecht lediglich Sondervorschriften für die Versetzung in den einstweili-

gen Ruhestand (nach politischen Maßstäben) vorsieht, nicht jedoch für die vor-

hergehende Personalauswahl.75 Im Grundsatz gilt, dass Ernennungen ohne 

Rücksicht auf politische Anschauungen vorzunehmen sind (§ 9 BeamtStG). Dies 

erscheint gut begründet, da nach dem Verfassungsgebot des Leistungsprinzips (Ar-

tikel 33 Absatz 2 GG) und dessen Maßgabe der Bestenauslese öffentliche Ämter 

unpolitisch zu besetzen sind.76 Dies dient einem öffentlichen Interesse an der 

bestmöglichen personellen Ausstattung des öffentlichen Dienstes, dessen fach-

liches Niveau und rechtliche Integrität gerade durch die ungeschmälerte Anwen-

dung des Bestenauslesegrundsatzes gewährleistet werden soll.77 Dieser Grund-

satz kommt bei der Besetzung der Ämter politischer Beamter indessen nur einge-

schränkt zum Tragen.78 Wenngleich nur die Entlassung eines Amtsträgers eine 

ausdrückliche Kopplung an die politische Übereinstimmung voraussetzt (§ 30 

Absatz 1 Satz 1 BeamtStG), so ist bei nüchterner Betrachtung nicht von der 

Hand zu weisen, dass ebenso politische Kriterien als vordergründiger Ernen-

nungsfaktor zum Tragen kommen.79 Ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung 

hat sich die Praxis entwickelt, die politischen Beamten nicht nur nach politischen 

Kriterien zu entlassen, sondern auch, sie nach diesen zu ernennen.80  

aa) (Rechts-)theoretische Modifizierung durch die Berücksichtigung des politischen Ver-

trauens als konstitutives (Auswahl-)Kriterium 

Das Leistungsprinzip erfährt durch das Institut des politischen Beamten eine Anpas-

sung, dass politisches Vertrauen als zusätzliches konstitutives Auswahlkriterium 

zum Tragen kommt.81 Gleichwohl ist das Prinzip der Bestenauslese für politische 

 
75   Zutreffend dargelegt von: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 

739/18 – ZBR 2022, 141 (143); Ebenfalls: Franz, DÖV 2009, 1141 (1141), welcher darauf 
hinweist, dass die überwiegende Rechtsmeinung im Schrifttum auf eine vollumfängliche An-
wendung des Leistungsprinzips auf politische Beamte abstellt. Dies ergebe sich zudem aus der 
Systematik der jeweiligen Beamtengesetze, welche die Regelungen hinsichtlich des einstwei-
ligen Ruhestandes von politischen Beamten einzig unter Abschnitten wie „Beendigung des Be-
amtenverhältnisses“ behandeln.  

76   Badura, in Dürig/Herzog/Scholz, GG, 88. Erg.-Lfg. (Aug. 2019), Art. 33, Rn. 26. 
77   Ebd.  
78   So auch: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (141) 
79   Vgl.: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (14), welcher allerdings nicht überzeugend bereits von einer 

in „§§ 30 [BeamtStG] ausdrücklich vorgesehene[n] Koppelung der Bestellung und Entlas-
sung des Amtsträgers an die politische Übereinstimmung“ spricht. Dem ist, wie dargelegt, 
nicht zuzustimmen, da sich die Regelungen über den einstweiligen Ruhestand ausschließlich 
auf die Beendigung des Beamtenverhältnisses eines politischen Beamten beziehen. Gleichwohl 
bleibt das rechtspraktische Problem bestehen, dass die Ernennungen ebenfalls nach politi-
schen Maßstäben erfolgen. 

80   So ernüchternd: Czisnik, DÖV 2020, 603 (603). 
81   Bracher, DVBl. 2001, 19 (21). 
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Beamte nicht außer Kraft gesetzt, tritt das Kriterium der politischen Übereinstim-

mung lediglich als ergänzender Faktor zu der Auswahlentscheidung hinzu. 

Grundsätzlich muss auch die Auswahl politischer Beamte dem Prinzip der Bes-

tenauslese genügen, wie das BVerwG in eindeutiger Klarheit herausstellt:  

Objektive Defizite hinsichtlich der an Eignung, Befähigung und Leistung zu 

stellenden Anforderungen können nicht durch „politisches Vertrauen“ kom-

pensiert werden.82 

Demnach kommt der Aspekt der politischen Übereinstimmung einem „nachge-

schalteten“83 Auswahlkriterium gleich, welchem eine Ergänzungsfunktion bei-

gemessen wird. Nur bei im Wesentlichen gleicher Eignung ist daher im Rahmen 

sachgerechter Erwägungen darüber zu befinden, welchen sonstigen sachlichen 

Gesichtspunkten die Regierung bei der Besetzung der Dienstposten politischer 

Beamten entscheidendes Gewicht beimessen will, sofern dadurch das Bestenaus-

leseprinzip nicht infrage gestellt wird.84 

bb) Im Kontrast: Die (rechts-)praktische Realität der (Personal-)Auswahl von politischen 

Beamten 

Diese Modifizierung des Leistungsprinzips mag in begrenztem Umfang verfas-

sungsrechtlich zu rechtfertigen sein,85 allerdings wird im Schrifttum kritisiert, die 

Notwendigkeit einer Übereinstimmung mit den politischen Zielen der jeweiligen 

Regierung werde nicht selten zum vordringlichsten Kriterium bei der Ernen-

nung von politischen Beamten.86 Das Institut des politischen Beamten eignet sich daher 

als ideales Instrument für (partei-)politisch motivierte Ämterpatronage.87 Dies 

lässt sich aus der Tatsache ablesen, dass bei politischen Beamten auf eine 

 
82   BVerwG, Beschl. v. 25.04.2007 – 1 WB 31/06 – NVwZ-RR 2007, 695 Ls. 3; Dies positiv 

resümierend: Franz, DÖV 2009, 1041 (1043). 
83   Im Gegensatz zu früheren Rechtsauffassungen wie: Schrapper/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 

2021, § 37 Rn. 7, unter Verweis auf die ältere Rspr., welches noch von einer „vorgeschalte-
ten“ Begrenzung der Bestenauslese bei politischen Beamten ausging, darlegen. 

84   Vgl.: OVG Bremen, Beschl. v. 27.07.2009 – 2 B 166/09 – NordÖR 2009, 364 (365); Darauf 
Bezug nehmend: Neuhäuser, NVwZ 2018, 1745 (1748). 

85   # siehe unter  
86   Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 141 (142); 

Ebenfalls: Hebeler, Verwaltungspersonal, 2008, S. 139; Ferner: Neuhäuser, NVwZ 2018, 1745 
(1748). 

87   Statt vieler: Lindner, DÖV 2018, 983 (984). Ausführlich zu verschiedenen Gründen der poli-
tisch motivierten Patronage: Voßkuhle/Kaiser, § 41 Personal, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, 3. Aufl. 2022, S. 1128 ff; Braun, NJOZ 2019, 
1585 (1586 ff.) stellt bauspielhaft einige Praktiken zur Umgehung des Bewerberverfahrens-
anspruches dar; Die Ausführung von: Manow/Wettengel, VERW 2006, 553 ff., versuchen in 
einer seltenen empirischen Untersuchung mögliche Ämterpatronage vor und nach Landtags-
wahlen in einem Zeitraum von 1957 - 2004 darzulegen. 
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Ausschreibung der zu besetzenden Stellen gezielt verzichtet wird und folglich 

keine Stellenprofile oder Dokumentationen über etwaige Einstellungsentschei-

dungen erstellt werden.88 Überdies ist ausdrücklich (einfach-)gesetzlich normiert, 

dass die (zwangsläufig) politisch geprägte Landesregierung bei politischen Beamten 

anstelle des Landespersonalausschusses selbst über bedeutsame (beamten-

)rechtliche Ausnahmetatbestände, zuvorderst sei hier die Einstellung ohne vor-

bereitungsdienstbasierte Laufbahnbefähigung zu nennen, entscheiden darf 

(§ 37 Absatz 2 LBG NRW).89 Die Gefahr, dass als politische Beamte jeweils per-

sönliche Vertraute eingesetzt werden, die sich um die (regierende) politische 

Führungsriege verdient gemacht haben und von denen man eine weitgehend 

unkritische, remonstrationsfreie Vollstreckung des politischen Willens der Re-

gierung erwarten kann, erscheint vor diesem Hintergrund begründet.90 In der 

Literatur wird die Ernennung von politischen Beamten daher als „Tummelplatz ver-

fassungswidriger Ämterpatronage“ und als deren „Hauptinstrument“ beschrie-

ben.91 Unabhängig von der Frage nach dem (verfassungs-)rechtmäßigem Aus-

maß derartiger Praktiken, ist auf (rechts-)praktischer Ebene insbesondere kri-

tisch zu beäugen, dass Ämterpatronage ab einem gewissen Umfang die Funkti-

onsfähigkeit der Verwaltung nachhaltig beeinträchtigen kann.92 Das Leistungsprin-

zip strebt eine Kongruenz von Hierarchie und Sachkunde und damit zwischen 

Amts- oder Verwaltungsautorität an,93 welche bei einem politischen Beamten wo-

möglich zu hinterfragen ist. Mit der faktischen Relativierung des Leistungsprinzips 

und der Politisierung der verbeamteten Leitungsstrukturen ist die Gefahr von 

Entprofessionalisierungstendenzen verbunden, die angesichts komplexer wer-

dender Sachprobleme prekär erscheint.94 Eine in der Literatur angebrachte 

 
88   Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 141 (142); 

Auch: Neuhäuser, NVwZ 2018, 1745 (1748), weist auf diese Problematik hin. In Nordrhein-
Westfalen kann, gesetzlich normiert, auf eine Ausschreibung von Stellen für politische Beamte 
verzichtet werden (§ 8 Absatz 7 Nummer 1 LGG). 

89   Statt vieler: Martin, in: Brinktrine/Heid, Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen, 2020, § 37, Rn. 
17. 

90   So die Bedenken von: Lindner, DÖV 2018, 983 (984); In der Rspr. stellte das: OVG Koblenz, 
Beschl. v. 27.08.2020 – 2 B 10849/20 – DVBl. 2021, 534 ff., einen besonderen schwerwie-
genden Fall der Ämterpatronage fest, in welchem das praktizierte Beförderungsverfahren 
„von Willkür geprägt“ gewesen sei und „das verfassungsrechtliche System der Bestenauslese 
gänzlich“ unterliefe. Darauf krit. bezugnehmend: von Arnim, DVBl. 2021, 481 (484). 

91   Statt vieler: Neuhäuser, NVwZ 2018, 1745 (1748). 
92   Etwa: Voßkuhle/Kaiser, § 41 Personal, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, 3. Aufl. 2022, S. 1130. 
93   So die überzeugende Schlussfolgerung von: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (15). Darauf auf-

bauend: Neuhäuser, NVwZ 2018, 1745 (1748), welcher ebenfalls die nicht selten fehlende 
Expertise und Leistungslegitimation anprangert. 

94   Lindner, DÖV 2018, 983 (984). 
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Kritik, dass hierdurch dieses Prinzip gerade dort seine Legitimationskraft ver-

liere, wo es eine solche entfalten sollte, nämlich in den höheren Rängen der (Be-

amten-)Hierarchie, ist berechtigt.95 Im Ergebnis kann eine Durchbrechung des 

Leistungsprinzips durch den politischen Beamten, ähnlich wie die Aufweichung des 

Lebenszeitprinzips, zu einer Destabilisierung des Berufsbeamtentums beitragen.  

3. (Zwischen-)Fazit: Der politische Beamte als Unruhepol in der Sys-

tematik des Berufsbeamtentums 

Fasst man die vorhergegangen Erkenntnisse zusammen, so ist eindeutig, dass 

der politische Beamte einen Fremdkörper in der Systematik des klassischen Beam-

tenrechts bildet.96 Verfassungstheoretisch betrachtet, zieht das Berufsbeamten-

tum seine Legitimation aus einer Garantenfunktion für Rechtsstaatlichkeit, 

Grundrechtsschutz und Demokratie, ferner das diesen Kernfunktionen die-

nende Paradigma der Unabhängigkeit des Beamten.97 Bricht man dieses verfas-

sungstheoretische Verständnis auf eine funktionale Ebene herunter, bildet das 

Berufsbeamtentum eine Institution, die gegründet auf Sachwissen, fachliche 

Leistung und loyale Pflichterfüllung eine stabile Verwaltung sichern und damit 

einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatsleben gestaltenden politi-

schen Kräften darstellen soll.98 Die Beamtenschaft wird geradezu dadurch legi-

timiert, dass sie ein neutrales (Gegen-)Gewicht zu der parteienstaatlichen De-

mokratie darstellt.99  

Diese Grundüberzeugungen finden auf den politischen Beamten nur stark einge-

schränkt Anwendung, widerspricht sein Status doch den zentralen Prinzipien 

der Lebenszeitanstellung, der Unabhängigkeit und der Gemeinwohlorientie-

rung.100 Insbesondere vor diesem Hintergrund sieht sich das Institut des politi-

schen Beamten fortwehrend der Kritik ausgesetzt, dieses stelle ein Relikt aus 

 
95   So die resignierende Erkenntnis von: Leisner, Legitimation des Berufsbeamtentums aus der 

Aufgabenerfüllung, in: Isensee (Hrsg.), Beamtentum, 1995, S. 163 (168). 
96   von Arnim, DVBl. 2021, 481 (483). 
97   Leisner-Egensperger, VERW 2018, 1 (16); Ebenfalls: Cancik, § 14 Verwaltung und Selbstverwal-

tung, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 
2021, Rn. 82 ff. 

98   Grundlegend: BVerfG, Beschl. v. 17.10.1957 – 1 BvL 1/57 – BVerfGE 7, 155 (162).  
99   So: Leisner, Legitimation des Berufsbeamtentums aus der Aufgabenerfüllung, in: Isensee 

(Hrsg.), Beamtentum, 1995, S. 163 (167), mit Verweis auf die Rspr. des BVerfG; Krit.: Bull, 
VERW 2009, 1 (18 f.), welcher ausdrücklich die Charakterisierung der Beamtenschaft als 
Verteidiger des Rechtsstaates gegen „die Politik“ oder „die Parteien“ als realitätsfern kriti-
siert. 

100   So das Fazit von: von Arnim, DVBl 2021, 481 (483). 

 

18 

vordemokratischen Zeiten101 dar und bilde sohin einen Anachronismus in einer 

modernen Demokratie.102  

III. Entspannungsversuch: Die Zulässigkeit der Rechtsfigur des politi-

schen Beamten im Lichte der (verfassungs-)rechtlichen Judikatur 

Angesichts der skizzierten Systembrüche ist die Rechtsfigur des politischen Beam-

ten im Hinblick auf die Verträglichkeit mit den tragenden Strukturprinzipen des 

Beamten(verfassungs-)rechts (Artikel 33 Absatz 5 GG) problematisch, wenn-

gleich nicht unmittelbar verfassungswidrig. Diesem kann eine verfassungsrecht-

liche Existenz nicht abgesprochen werden, wenn dem vorgenannten Rechtferti-

gungsbedarf in Form der Durchbrechung wesentlicher beamten(verfassungs-

)rechtlicher Strukturprinzipen ein tragfähiger und belastbarer Rechtfertigungs-

grund gegenübergestellt werden kann.103 Während das Lebenszeitprinzip als herge-

brachter Grundsatz des Berufsbeamtentums unter gesetzlichem Regelungsvorbehalt 

steht (Artikel 33 Absatz 5 GG), kann das verfassungsunmittelbare Leistungsprin-

zip (Artikel 33 Absatz 2 GG) lediglich zu anderen Gütern von Verfassungsrang 

in Konkurrenz treten.104  

1. (Verfassungs-)rechtliche Würdigung möglicher Konkurrenzgüter 

Wirft man einen Blick auf das Schrifttum, so wird die Mitwirkung der Parteien an 

der (politischen) Willensbildung (Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 GG) sowie der (ver-

fassungs-)rechtliche Regelungsauftrag zur Berücksichtigung der hergebrachten Grunds-

ätze des Berufsbeamtentums selbst (Artikel 33 Absatz 5 GG) als Rechtfertigungs-

gründe angeführt. Überdies scheint das Abstellen auf eine „politisierte“ Staats-

leitung, welche dem Demokratieprinzip (Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 GG) ent-

springt, möglich. 

 
101   Ausführlich zur (Entstehungs-)Geschichte des politischen Beamten: Yasin, Öffentliche Ämter 

im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Erforderlichkeit., 2021, S. 38 
ff; Ebenfalls: Czisnik, DÖV 2020, 603 (607 ff.). 

102   Sehr krit.: Lindner, DÖV 2018, 983 (984). Ebenfalls: von Arnim, DVBl. 2021, 481 (483); a.A.: 
Battis, Dienstrechtliche Steuerungsmöglichkeiten bei Führungsproblemen, in: Gourme-
lon/Mroß (Hrsg.), Führung im öffentlichen Sektor, 2010, S. 197 (204) 

103   So die Erkenntnis von: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderun-
gen und politischer Erforderlichkeit, 2021, S. 191. 

104   So: Neuhäuser, NVwZ 2018, 1745 (1747); Ebenfalls: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. 
v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 141 (142). 
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a) Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes (Artikel 21 

Absatz 1 Satz 1 GG) 

Die politischen Parteien wirken bei der Willensbildung des Volkes mit (Arti-

kel 21 Absatz 1 Satz 1 GG) und nehmen dabei eine wesentliche Schlüsselfunk-

tion ein, die zugleich einen entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der obers-

ten Staatsämter (mit)umfasst.105  

Diese verfassungsrechtliche Exklusivität („Parteiendemokratie“) wird seit jeher 

von dem BVerfG unterstrichen:  

Die politischen Parteien üben entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der 

obersten Staatsämter aus. Sie stellen, sofern sie die Parlamentsmehrheit bil-

den und die Regierung stützen, die wichtigste Verbindung zwischen dem 

Volk und den politischen Führungsorganen des Staates her und erhalten sie 

aufrecht. Als Parteien der Minderheit bilden sie die politische Opposition und 

machen sie wirksam. Sie beeinflussen die Bildung des Staatswillens, indem sie 

in das System der staatlichen Institutionen und Ämter hineinwirken, und 

zwar insbesondere durch Einflussnahme auf die Beschlüsse und Maßnahmen 

von Parlament und Regierung.106 

Von dieser politischen (Führungs-)Ebene des Staates ist jedoch zwingend der, 

als Gegenstück konstruierte, Bereich der grundsätzlich unpolitischen (Staats-

)Verwaltung zu trennen.107 Die Ebene der politischen Staatsämter ist vertrauens-

legitimiert,108 was die Brücke zu dem (Bürger-)Vertrauen in die Wahl einer politi-

schen Partei schlägt, sohin deren Mitwirkungsrecht begründet. Eine Berufung in 

den öffentlichen Dienst erfolgt jedoch, wie bereits dargelegt, am Maßstab des 

Leistungsgrundsatzes aufgrund fachlicher Expertise.109 Ein diesbezügliches Mitwir-

kungsrecht der politischen Parteien (Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 GG) kann so nicht 

interpretiert werden, stelle dies doch geradezu eine Legitimationsbasis für die 

höchstproblematische Ämterpatronage dar. Es ist zutreffend, wenn im Schrift-

tum das Mitwirkungsrecht der Parteien an der demokratischen Ausgestaltung des 

 
105   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-

forderlichkeit, 2021, S. 192. 
106   St.Rspr.; Statt vieler: BVerfG, Urt. v. 24.07.1979 – 2 BvF 1/78 – BVerfGE 52, 63 (83). 
107   Vgl.: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer 

Erforderlichkeit, 2021, S. 192. 
108   Überzeugend hinsichtlich der Unterscheidung von „vertrauens-“ und „leistungslegitimier-

ten“ Ämtern: Steinbach, VerwArch 2018, 2 (14). 
109   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-

forderlichkeit, 2021, S. 192. 
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Staates als Rechtfertigungsgrund für die Einrichtung von Ämtern politischer Be-

amter abgelehnt wird.110 

b) Der politische Beamte als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums (Artikel 

33 Absatz 5 GG)? 

Gleichwohl könnte die Rechtsfigur des politischen Beamten verfassungsrechtlich 

gerechtfertigt sein, wenn dieser als eigenständiger hergebrachter Grundsatz des Be-

rufsbeamtentums eine (einfach-)gesetzliche Regelungspflicht auf dem Gebiet des 

Beamtenrechts begründen würde. Voraussetzung hierfür ist jedoch zwingend, 

dass der politische Beamte sodann als Institut des Beamtenrechts für den Fortbe-

stand des Berufsbeamtentums konstitutiv ist, folglich seine Beseitigung das We-

sen des Berufsbeamtentums (institutionelle Garantie) insgesamt antasten 

würde.111  

Wirft man einen Blick auf die einschlägige (Verfassungs-)Rechtsprechung, so 

sticht ins Auge, dass es sich zwar bei der Versetzung in den einstweiligen Ruhe-

stand als Rechtsfolge selbst um einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums 

handle, nicht jedoch bei dem Institut des politischen Beamten als Ganzes:112 

Hier ist es „hergebrachter Grundsatz“, dass sie im Gegensatz zu anderen Beam-

ten ohne Angabe von Gründen jederzeit unter erheblicher Verkürzung ihrer 

Bezüge in den „Wartestand“ („einstweiligen Ruhestand“) versetzt, das heißt 

aus, ihrer Amtsstellung abberufen werden können.113 

Diese Ansicht des BVerfG überzeugt, da allein die bayerische Staatspraxis Beweis 

genug ist, dass der politische Beamte keineswegs eine Notwendigkeit für die Funk-

tionsfähigkeit des Berufsbeamtentums darstellt, weshalb dieser auch keine (ver-

fassungs-)rechtliche (Einrichtungs-)Garantie genießen kann.114 

 
110   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-

forderlichkeit, 2021, S. 192. 
111   Ebd.; Diesbezüglich stark zweifelnd: Höfling, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner 

Kommentar zum GG, 130. Akt. (Aug. 2007), Art. 33 Abs. 1 bis 3, Rn. 226. 
112   Auf diese Tatsache weist: Michaelis, Anm. zu OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 

739/18 – ZBR 2022, 141 (142), ausdrücklich hin; Abwegig: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 
943 (944), welche die Rspr. des BVerfG dahingehend interpretieren, dass der politische Beamte 
als Ganzes einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums bildet. 

113   So: BVerfG, Beschl. v. 17.10.1957 – 1 BvL 1/57 – BVerfGE 7, 155 (166). 
114   Vgl.: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer 

Erforderlichkeit, 2021, S. 193. 
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c) Zuordnung zur (demokratisch legitimierten) Staatsleitung (Artikel 20 Absatz 2 

Satz 2 GG) 

Als allein tragfähiger Rechtfertigungsgrund verbleibt, die Funktionsfähigkeit der 

demokratisch legitimierten Regierung infolge einer Zuordnung des konkreten Am-

tes eines politischen Beamten zu der Staatsleitung.115 Diese Funktionsfähigkeit der 

Regierung, welche verfassungsunmittelbar vorausgesetzt wird (Artikel 20 Ab-

satz 2 Satz 2 GG), ist untrennbar verknüpft mit der Funktionsfähigkeit eines ihr 

zuarbeitenden Verwaltungsapparates.116 Eine Regierung, die keine Steuerungs-

möglichkeit über ihren Verwaltungsapparat besitzt, kann politische Ziele durch 

diesen nicht gänzlich umsetzen, sohin ihrem verfassungsrechtlichem Funktions-

gebot nicht nachkommen.117 

Hier schließt sich der Kreis zu den vorherigen Erkenntnissen dieser Ausarbei-

tung,118 dass der politische Beamte in seiner (verwaltungs-)organisatorischen Funk-

tion als dienstrechtliches Steuerungsinstrument ebendiese Möglichkeit der ziel-

genauen Steuerung von (Regierungs-)Politik in den Verwaltungsapparat durch 

dessen Zuordnung zum Bereich der Staatsleitung rechtfertigt.  

Diese Argumentation ist deckungsgleich mit der Sichtweise des BVerfG, welches 

ebenfalls dieses besondere Vertrauensverhältnis in den Mittelpunkt stellt:  

Ihre Rechtfertigung findet die Ausnahmekategorie der politischen Beamten da-

rin, dass diese nach der Art ihrer Aufgaben in besonderer Weise des politi-

schen Vertrauens der Staatsführung bedürfen und in fortwährender Überein-

stimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Re-

gierung stehen müssen. Es handelt sich insoweit um „Transformationsäm-

ter“, zu deren Aufgaben es zählt, politische Vorgaben in gesetzeskonformes 

und rechtsstaatliches Verwaltungshandeln umzuwandeln. Die fortdauernde 

politische Übereinstimmung mit Auffassung und Zielsetzung weisungsbe-

rechtigter, demokratisch gewählter und verantwortlicher Organe des Staates 

ist konstituierendes und unerlässliches Element dieses Beamtenverhältnis-

ses.119  

 
115   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-

forderlichkeit, 2021, S. 193. 
116   Ebd., S. 195. 
117   Ebd.; Vgl. auch: Priebe, Die vorzeitige Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen 

Beamten und kommunalen Wahlbeamten, 1997, S. 216. 
118   Siehe diesbezüglich: (Zwischen-)Fazit unter B. I. 2. 
119   BVerfG, Beschl. v. 24.4.2018 – 2 BvL 10/16 – NVwZ 2018, 1044 (1047). 

 

22 

Unmissverständlich wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich nur um einen sehr 

kleinen Kreis von Ämtern an der unmittelbaren Schnittstelle von Politik und 

Verwaltung handeln kann, der Begriff des politischen Beamten somit nicht beliebig 

weit zu ziehen ist.120 Die Literatur bringt dies zutreffend auf die Formel, dass je 

weiter der jeweilige Verwaltungsbeamte in die Nähe der politischen Führungs-

ebene rückt und somit auch politisch beratend tätig wird, desto erforderlicher 

wird die Berücksichtigung von politischem Vertrauen, desto eher erscheint eine 

Einordung als politischer Beamter gerechtfertigt.121  

Auffällig ist, wie bereits zu Beginn der Ausarbeitung angerissen, dass sich aus 

Sicht des BVerfG eine Funktionalität des politischen Beamten lediglich über dessen 

Transformationsleistung begründet. Ruft man sich gleichwohl erneut die (poli-

tische) Sinnhaftigkeit des Repräsentationsamtes vor Augen, so ist an dieser Stelle 

nochmals zu bekräftigen, dass ebenfalls für eine Einstufung als Repräsentationsamt 

die Zuordnung zum Bereich der Staatsleitung als Rechtfertigungsgrund ange-

nommen werden kann. Insofern liegt die, womöglich vom BVerfG unterschwel-

lig angenommene, Vorstellung fern, sich im eigensten politischen Entschei-

dungsraum von jemandem vertreten zu lassen, der einen gegebenenfalls fachlich, 

aber nicht persönlich zu repräsentieren vermag.122  

2. Konkretisierung der (rechts-)theoretischen (Verfassungs-)Recht-

sprechung durch die (einfach-)gesetzliche Judikatur 

Wenngleich das (verfassungs-)rechtliche Gebot zur strengen Eingrenzung des 

Instituts des politischen Beamten begrüßenswert erscheint,123 so ist zu bemängeln, 

dass es seitens des BVerfG lediglich bei dieser abstrakten Definition eines politi-

schen Beamten belassen wird,124 ohne konkrete Anhaltspunkte zu nennen, was aus-

schlaggebend für eine Einbeziehung in den „engeren Kreis der Berater politi-

scher Instanzen“ im Einzelfall sein kann. Die Anhaltspunkte für eine Klassifi-

zierung als Repräsentationsamt scheinen eindeutig, ist hier insbesondere eine nach 

 
120   Lindner, DÖV 2018, 983 (986), Unter Bezugnahme auf: BVerfG, Beschl. v. 24.4.2018 – 2 

BvL 10/16 – NVwZ 2018, 1044 (1054). 
121   Diese wechselseitige Formelbeziehung wird überzeugend von: Yasin, Öffentliche Ämter im 

Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Erforderlichkeit, 2021, S. 197, 
herausgearbeitet. 

122   Ebd., S. 198. 
123   Das: BVerfG, Beschl. v. 24.4.2018 – 2 BvL 10/16 – NVwZ 2018, 1044 (1054), spricht 

ausdrücklich davon, dass der Kreis der politischen Beamten eng begrenzt sein muss. 
124   So: Lindner, DÖV 2018, 983 (986), welcher anmerkt, dass der für die Fallgruppe der politischen 

Beamten fruchtbar gemachte Begriff des „Transformationsamtes“ seitens des BVerfG inhalt-
lich nicht näher erläutert wird. 
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außen gerichtete, für die Öffentlichkeit sichtbar wahrzunehmende Präsenz von 

Nöten. Demgegenüber gestaltet sich die konkrete Beschreibung eines Transfor-

mationsamtes im Einzelfall problematisch. Gerade hierin liegt die Stärke des Vor-

lagebeschlusses des OVG Münster, welches in seiner (seltenen) einzelfallbezoge-

nen Ämterbewertung (Polizeipräsident) konkrete Anhaltspunkte aufzeigt, wonach 

ein Transformationsamt identifiziert werden kann, was dem BVerfG in seinen Aus-

führungen als bezugs(punkt-)lose obiter dicta womöglich verwehrt blieb. Die 

(rechts-)theoretischen Ausführungen des BVerfG erfahren durch die einzelfall-

bezogene Anwendung seitens des OVG Münster eine begrüßenswerte Konkreti-

sierung, ergibt eine zusammenhängende Lesung ein tiefgreifendes Bild des poli-

tischen Beamten.  

Das Obergericht stellt überzeugend einerseits auf die (landes-)organisatorische Stellung 

sowie andererseits auf die Art der Aufgabenstellung des zu begutachtenden Amtes 

ab und kommt sohin zu dem Ergebnis, dass bei einer Zugrundelegung dieser 

Kriterien der Polizeipräsident nicht als politischer Beamter eingestuft werden kann: 

Das Amt des Polizeipräsidenten stellt kein Transformationsamt im Sinne der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dar, das eine Ausnahme vom Le-

benszeitprinzip rechtfertigt. Polizeipräsidenten gehören weder nach ihrer landesor-

ganisatorischen Stellung […] noch nach der Art ihrer Aufgaben […] zum engeren 

Kreis der Berater politischer Instanzen an der Schnittstelle von Politik und 

Verwaltung, für deren Amtsausübung es in besonderer Weise des politischen 

Vertrauens der Staatsführung bedarf und die fortdauernde Übereinstimmung 

mit der politischen Leitungsebene unerlässlich ist. 125 

Diese beiden (Wertungs-)Kriterien sollen im Folgenden auch den Maßstab für 

die Bewertung der in Frage stehenden Ämter des Regierungspräsidenten (§ 37 Ab-

satz 1 Nummer 2 LBG NRW) und des Landtagsdirektors (§ 106 Absatz 2 

LBG NRW), bezogen auf eine mögliche Transformationsfunktion, bilden.  

IV. (Zwischen-)Ergebnis zu B. 

Im Lichte der Staatstruktur lässt sich die Existenz politischer Beamte im demokra-

tischen Rechtsstaat rechtfertigen, fügt sich die Institution des politischen Beamten 

in den Dreiklang zwischen Staat, Verwaltung und Gesellschaft ein.126 Insbeson-

dere steht hier der Faktor der parlamentarischen Verantwortlichkeit sowie 

 
125   Vgl.: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (137 ff.). 
126   So die überzeugende Zusammenfassung von: Beilke, … und fortzuentwickeln, 2011, S. 73.  
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Funktionsfähigkeit der Regierung im demokratischen System im Vorder-

grund.127 Die Verantwortung für das laufende Regierungshandeln kann das je-

weilige Regierungsmitglied nur übernehmen, wenn es entscheidenden Einfluss 

auf dessen Umsetzung durch die Verwaltung nehmen kann.128 Infolgedessen 

stellt die Einrichtung des politischen Beamten nicht nur eine Durchbrechung beam-

tenrechtlicher Grundsätze dar, sondern sie folgt mit einer gewissen Notwendig-

keit aus der Stellung des Ministers in der parlamentarischen Demokratie.129 Ob-

wohl also der politische Beamte dem Idealbild des Berufsbeamten entrückt ist, ist 

er doch notwendiger Bestandteil der Verwaltung insgesamt, findet durch diesen 

ein aktiver Austauschprozess zwischen Verwaltung und Regierung statt.130 Erst 

dadurch kann die Verwaltung ihre eigentlichen Aufgaben wahrnehmen.131 

  

 
127   Beilke, … und fortzuentwickeln, 2011, S. 73. 
128   Vgl.: Priebe, Die vorzeitige Beendigung des aktiven Beamtenstatus bei politischen Beamten 

und kommunalen Wahlbeamten, 1997, S. 216. 
129   Ebd. 
130   Beilke, … und fortzuentwickeln, 2011, S. 74. 
131   Ebd. 
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C. Transferteil: Die Bewertung der in Frage stehenden Ämter  

Ziel dieses folgenden Transferteils ist es, die vorherigen Erkenntnisse über die 

(verfassungs-)rechtlichen Zulässigkeitskriterien des politischen Beamten nun in 

einer einzelfallbezogenen Prüfung anzuwenden. Mit Blick auf die Auswahl der 

Ämter des Regierungspräsidenten (§ 37 Absatz 1 Nummer 2 LBG NRW) sowie des 

Landtagsdirektors (§ 106 Absatz 2 LBG NRW) als Gegenstand der nachfolgenden 

Untersuchung wird auf die einführende Begründung132 verwiesen.  

I. Vorüberlegung: Die Ämterkataloge der politischen Beamten als 

belastbarer Streitgegenstand? 

Eine Prüfung der vorgenannten Ämter hinsichtlich der (verfassungs-)mäßigen 

Einstufung als politische Beamte kann nur fruchtbar sein, wenn deren Status über-

haupt streitig ist, eine derartige Bewertung sohin einen Beitrag zur Aufklärung 

leisten kann. Insbesondere auf Seiten der politischen Führung wird diesbezüg-

lich die Sichtweise vertreten, das BVerfG habe den derzeit normierten Kreis po-

litischer Beamter bereits als verfassungsgemäß erachtet,133 indem es in seinem obiter 

dictum anmerkte: 

Die Beamtengesetze des Bundes und der Länder bilden insoweit den wohl 

maximal zulässigen Rahmen der für diese Transformationsfunktion in Be-

tracht kommenden Ämter ab, die den demokratisch gewählten und verant-

wortlichen Organen des Staates direkt zur Seite gestellt sind.134 

Gleichwohl kann dieser Formulierung, wie das OVG Münster überzeugend dar-

legt, keiner vollumfänglichen Zustimmung hinsichtlich der Verfassungsmäßig-

keit der bisherigen Ämterkataloge entnommen werden.135 Vielmehr ist mit dieser 

Bemerkung lediglich eine Grenzziehung vorgenommen worden, die aber keines-

wegs einer vollständigen Prüfung der jeweiligen politischen Beamten gleich-

kommt.136 Nicht zuletzt der Umstand, dass sich die Kataloge sowohl nach der 

Anzahl als auch der Art der erfassten Ämter deutlich unterscheiden,137 demnach 

eine tiefgreifende Prüfung des BVerfG in seiner lediglich ergänzenden Äußerung 

 
132   Vgl.: Begründung zur Wahl dieser politischen Beamten unter A. II.  
133   So: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (140). 
134   BVerfG, Beschl. v. 24.4.2018 – 2 BvL 10/16 – NVwZ 2018, 1044 (1054). 
135   OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (140). 
136   Ebd. 
137   Ebd. 
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als obiter dictum zu einem gänzlich anderen Sachverhalt kaum angenommen wer-

den kann, bestätigt diesen argumentativen Gedanken.  

Ferner ist es bezeichnend, dass im unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Be-

merkung das BVerfG die Verfassungsmäßigkeit des Amtes eines Ministerialdirek-

tors auf Bundesebene (§ 54 Absatz 1 Nummer 1 BBG) als politischen Beamten zu-

mindest offen in Zweifel gezogen hat,138 somit unterschwellig hieran starke Kri-

tik äußert. Führt man sich dies im Ganzen vor Augen, so ist festzuhalten, dass 

der Kreis der zulässigen politischen Beamten bei weitem nicht abschließend geklärt 

ist, eine weitergehende Prüfung im Sinne dieser Ausarbeitung geboten erscheint.  

II. Das Amt des Regierungspräsidenten (§ 37 Absatz 1 Nummer 2 

LBG NRW) 

Zunächst stellt sich die Frage, inwieweit das Amt des Regierungspräsidenten den 

Kriterien eines politischen Beamten gerecht wird. Der Regierungspräsident139 ist Leiter 

der Landesbehörde, deren örtlicher Zuständigkeitsbereich einen Regierungsbe-

zirk definiert.140 Die Bezeichnung der Behörde erfolgt historisch gleichnamig als 

„Der Regierungspräsident“, „Regierungspräsidium“ (in Baden-Württemberg und 

Hessen) oder „(Bezirks-)Regierung“ (in Nordrhein-Westfalen und Bayern, wobei in 

letzterem die bloße Bezeichnung „Regierung“ in Abgrenzung zur bayrischen 

Staatsregierung geläufig ist).141  

1. Der Regierungspräsident als Transformationsamt? 

Auf Grundlage der gefundenen (Bewertungs-)Kriterien ist die Klassifizierung als 

Transformationsamt auf Basis der (landes-)organisatorische Stellung sowie der Eigenart 

der übertragenen Aufgaben vorzunehmen. 

a) Landesorganisatorische Stellung 

Es stellt sich zunächst die Frage, ob der Regierungspräsident nach seiner Stellung 

innerhalb der (Landes-)Organisation zum Kreis der unmittelbaren Berater der 

(Landes-)Regierung als Träger politischer Ämter an der Schnittstelle von Politik 

 
138   Zutreffend dargelegt von: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 

133 (140); Bezogen auf: BVerfG, Beschl. v. 24.4.2018 – 2 BvL 10/16 – NVwZ 2018, 1044 
(1054). 

139   Das Amt des Regierungspräsidenten wird landesübergreifend in Baden-Württemberg (§ 42 Absatz 
1 Nummer 4 LBG) und Hessen (§ 7 Absatz 1 Nummer 2 HBG) ebenfalls als politischer Beamter 
eingestuft. Aufgrund des bayrischen Sonderweges entfällt hier eine derartige Einordnung.  

140   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-
forderlichkeit, 2021, S. 216. 

141   Ebd. 
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und Administration zu zählen ist.142 Die Behörde des Regierungspräsidenten bildet 

die zentrale Mittelebene auf dem Gebiet der (Landes-)Verwaltung (§ 7 Absatz 2 

LOG NRW), weshalb diesem eine besondere, im Schrifttum bisweilen als über-

ragend qualifizierte,143 Stellung innerhalb der (Verwaltungs-)Hierarchie zufällt. 

Dennoch wäre es vermessen, diesen allein deshalb als politischen Beamten zu klas-

sifizieren. 

Im Gegenteil handelt es sich bei dem Regierungspräsidenten aus rein (verwaltungs-

)organisatorischer Sicht zunächst um einen (Behörden-)Leiter einer mittleren 

und damit nachgeordneten (Landes-)Behörde.144 Als solchem ist anzunehmen, 

dass so schon, der organisatorischen Einbindung nach, eine hinreichende Nähe 

zu den politischen Entscheidungsträgern zu bezweifeln ist. Zwar kann nicht dar-

über hinweggesehen werden, dass der Regierungspräsident als nachgeordnete Be-

hörde dem Landesminister des Innern145 unmittelbar unterstellt ist (§ 7 Absatz 1 

LOG NRW), gleichwohl angesichts dessen noch keine Rede davon sein kann, 

dass dieser somit dem Innenminister und der (Landes-)Regierung als  

den demokratisch gewählten und verantwortlichen Organen des Staates di-

rekt zur Seite gestellt [ist].146 

Allein der Umstand, dass der Regierungspräsident als einziger Behördenleiter einer 

obersten Landesbehörde unmittelbar unterstellten nachgeordneten (Landes-

)Behörde als politischer Beamter eingestuft wird, bekräftigt vielmehr diese Zweifel. 

Es stellt sich zwangsläufig die Frage, inwieweit die besondere Nähe zu der poli-

tischen Führung aus (landes-)organisatorischer Sicht für das Amt des Regierungs-

präsidenten mit dessen unmittelbarer Unterordnung begründet werden soll, wenn 

hierfür bei allen übrigen Behördenleitern unmittelbar nachgeordneter Landes-

ober- (§ 6 Absatz 1 und 2 LOG NRW) und Mittelbehörden (§ 7 Absatz 1 und 2 

 
142   Vgl.: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (137), welche diese 

Frage auf das Amt des Polizeipräsidenten bezieht. 
143   So etwa: Schönenbroicher, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Landesverfassung Nordrhein-

Westfalen, 2. Aufl., 2020, S. 790, welcher von der dominanten Stellung des Regierungspräsiden-
ten als „monokratische Präsidialbehörde“ spricht; Ebenfalls: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 
943 (944), welche den Regierungspräsidenten als Leiter einer politisch bedeutsamen Behörde 
benennen. 

144   Vgl.: OVG Münster, Beschl. v. 15.12.2021 – 6 A 739/18 – ZBR 2022, 133 (137). 
145   Nachfolgend: „Innenminister“ genannt. 
146   So die strikte Forderung des: BVerfG, Beschl. v. 24.4.2018 – 2 BvL 10/16 – NVwZ 2018, 

1044 (1054). 
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LOG NRW) offenkundig keine Notwendigkeit zur Einstufung als politische Be-

amte besteht.147 

Im Ergebnis handelt es sich bei dem Regierungspräsidenten um einen Leiter einer 

(Landes-)Mittelbehörde, der nicht zwangsläufig am unmittelbaren Übergang der 

politischen Instanzen zur Verwaltung angesiedelt ist.  

b) Art der Aufgabenstellung 

Weiterhin bleibt offen, ob dem Regierungspräsidenten sodann, vor dem Hinter-

grund seiner Aufgaben, die Umsetzung politischer Zielvorstellungen an der 

Nahtstelle von Politik und Verwaltung obliegt. Nach (verwaltungs-)wissen-

schaftlicher Ansicht wird die allgemeine Mittelinstanz entlang ihrer vier Funkti-

onsbilder einer Mittler-, Bündelungs-, Entlastungs- und Vereinheitlichungsfunk-

tion charakterisiert.148 

Insbesondere die Besonderheit der Bündelungsfunktion149 gilt es näher zu be-

leuchten, wird diese in Nordrhein-Westfalen innerhalb der per Runderlass des In-

nenministers geregelten Geschäftsordnung für die Bezirksregierungen ebenfalls 

explizit betont:  

Die Bezirksregierung ist gemäß § 8 [Absatz] 2 LOG NRW eine Bündelungs-

behörde und bildet eine Einheit. Ihre Aufgabenstellung erfordert einheitliche 

Entscheidungen, bei denen öffentliche und private Fach- und Gesamtinte-

ressen sorgfältig gegeneinander abzuwägen sind (§ 4 Absatz 3 GeschOBez-

Reg). 

Demnach bestimmen sich die Aufgaben meist nach einer Negativabgrenzung 

gegenüber den Zuständigkeiten anderer (Fach-)Behörden,150 bildet sie ein 

 
147   Der Direktor des Landesamtes für Besoldung und Versorgung, des Rechenzentrums der Finanzverwaltung, 

des Landesamtes für Finanzen, des Landeskriminalamtes, des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche 
Dienste, des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei und der 
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter sowie der Präsident des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz  (allesamt Landesoberbehörden i.S.d. § 6 Absatz 2 LOG NRW) als 
auch der Oberfinanzpräsident (Landesmittelbehörde gem. § 7 Absatz 2 LOG NRW) sind zwar 
(organisations-)rechtlich der obersten Landesbehörde ihres jeweiligen Geschäftsbereiches (§ 
4 Absatz 1 LOG NRW) unmittelbar unterstellt, jedoch in (landes-)beamtenrechtlicher Hin-
sicht, im Gegensatz zum Regierungspräsidenten, allesamt nicht als politische Beamte eingestuft. 

148   Ausführlicher diesbezüglich: Kilian, LKV 1994, 271 (274), und: Wißmann, DÖV 2004, 197 
(202), welche diese Charakterisierung auf die (ehemaligen) Mittelinstanzen in Sachsen-Anhalt 
und Niedersachsen beziehen. 

149   Die Bündelungsfunktion des Regierungspräsidenten wurde durch das 2. ModernG (GV. NRW. 
2000, S. 462) (landes-)organisationsrechtlich (§ 8 Absatz 2 LOG NRW) verankert; Vertie-
fender: Schrapper, DÖV 1994, 157 ff. 

150   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-
forderlichkeit, 2021, S. 216. 
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Gegengewicht zu einseitigen Spezialisierungen ohne Blick auf übergreifende In-

teressen.151 In der Literatur wird daher überzeugend argumentiert, die Mitte-

linstanz stellt für ihren Regierungsbezirk mit der Breite ihres Aufgabenfeldes in 

der Tat eine Regierung im Kleinen dar, welche es vermag die wesentlichen 

Staatsaufgaben regional widerzuspiegeln.152 Konkret wird hiermit das Ziel ver-

folgt, die Ministerien als zentrale Behörden der Landesregierung zumindest im 

Gesetzesvollzug zu entlasten.153 

Wenngleich eine derartige Aufgabenzuweisung in ihrer Vielfalt zu würdigen ist 

und im Rahmen dieser Begutachtung keinesfalls untergraben werden soll, so ist 

dennoch ersichtlich, dass dem Regierungspräsidenten als Leiter einer Bezirksregie-

rung im Wesentlichen administrativ-gesetzesvollziehende Aufgaben übertragen 

sind. Dies manifestiert sich ebenfalls in der für die (inner-)dienstliche Organisa-

tion maßgeblichen Geschäftsordnung, in welcher beschrieben wird:  

Die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident leitet die Behörde und trägt 

die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erledigung der gesamten Dienst-

geschäfte. Das gilt vor allem hinsichtlich der wirksamen Handhabung der 

Aufsichtsbefugnis. […] (§ 13 Absatz 1 GeschOBezReg). 

Ferner heißt es dort:  

Ihr oder ihm sind im Übrigen vorbehalten Berichte nach § 8 Abs. 1 Satz 2 

LOG [NRW], Berichte an oberste Landesbehörden, die Vorschläge oder Stel-

lungnahmen zu landespolitisch bedeutsamen Vorhaben enthalten, […] (§ 13 

Absatz 4 GeschOBezReg). 

Demnach beschränkt sich die Zuständigkeit des Regierungspräsidenten primär auf 

die Gewährleistung einer verantwortlichen Aufgabenerfüllung sowie der bloßen 

Darlegung von potenziellen Themen von landespolitischer Bedeutsamkeit im 

Regierungsbezirk,154 während eine diesbezüglich politisch sowie strategische 

 
151   Kilian, LKV 1994, 271 (274). 
152   Ebd. 
153   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-

forderlichkeit, 2021, S. 216; Ferner bereits frühzeitig: Fonk, Die Behörde des Regierungsprä-
sidenten, 1967, S. 71; Welche (landes-)politische Bedeutung dem bisweilen beigemessen 
wird, zeigt sich exemplarisch anhand der: Lt.-Drs. 18/3411, in welcher die Opposition darauf 
hingewiesen hat, dass „ohne die Bezirksregierungen die Verwaltung zusammenbrechen 
würde“, sohin der Innenminister für eine ausreichende (personelle) Ausstattung zu sorgen 
hat. 

154   Auf diese Problematik, dass „der Regierungspräsident als Leiter einer staatlichen Verwal-
tungsbehörde heute stärker in […] rein administrativen Verflechtungen verfangen sei“, weist 
auch: Fonk, Die Behörde des Regierungspräsidenten, 1967, S. 55, hin. 
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Bewertung den übergeordneten (Landes-)Ministerien vorbehalten ist. Eine Be-

ratungsfunktion im Sinne der Transformationsleistung ist dabei offenkundig 

nicht vorgesehen, erschöpft sich die Rolle des Regierungspräsidenten nach dem Er-

lass vielmehr in einer (reinen) Informationsbeschaffung sowie Berichtspflicht 

für übergeordnete Ebenen.  

2. Der Regierungspräsident als Repräsentationsamt? 

Im Ergebnis kann dem Regierungspräsidenten keine Transformationsleistung zuge-

billigt werden, fungiert dieser eher als „Vollstrecker“ „klassischer“ Verwaltungs-

aufgaben. Mit dieser Feststellung ist jedoch keineswegs eine Aussage darüber 

getroffen, inwieweit dem Regierungspräsidenten womöglich repräsentative Funktionen 

zukommen.  

Der (Landes-)Gesetzgeber hat diesbezüglich eine eindeutige Regelung getroffen, 

sieht dieser den Regierungspräsidenten ausdrücklich, (einfach-)gesetzlich normiert, 

als Repräsentanten der Landesregierung vor Ort im (Regierungs-)Bezirk vor:  

Die Bezirksregierung ist die allgemeine Vertretung der Landesregierung im 

Bezirk (§ 8 Absatz 1 Satz 1 LOG NRW). 

Die Vertretungsfunktion ist dem Regierungspräsidenten als dem Repräsentanten 

und Leiter der Behörde zugewiesen.155 Allgemeine Vertretung der Landesregie-

rung im Bezirk bedeutet in erster Linie die Ausfüllung einer Mittlerstellung zwi-

schen Zentral- und Lokalbehörden des Landes und zwischen Landes- und Kom-

munalverwaltung.156 Diesem Repräsentationsauftrag liegt die Annahme zu-

grunde, dass ein (Bundes-)Land von einer Größenordnung an, welche die Größe 

eines Regierungsbezirks übersteigt, unterhalb der von dem örtlichen Geschehen 

weit entfernten Ministerialebene in den regionalen Bezirken eine Persönlichkeit 

benötigt, die dort staatliche Interessen gegenüber den eingegliederten juristi-

schen Personen vertreten kann.157 Dies fußt auf dem Verständnis, dass der Re-

gierungspräsident mit den örtlichen Verhältnissen des Bezirks vertrauter ist, als es 

die Ministerialbeamten in der Regel sind, kann dieser sohin die regionalen Be-

lange am besten vertreten. Eine derartige örtliche Verwurzelung in den jeweili-

gen Bezirken trägt, konkret mit Blick auf die Gliederung des Landes Nordrhein-

 
155   Fonk, Die Behörde des Regierungspräsidenten, 1967, S. 47. 
156   Ebd. 
157   Ebd. 
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Westfalen und dessen Entstehungsgeschichte,158 der Wichtigkeit einer landsmann-

schaftlichen Verbundenheit in den historischen Regionen des Rheinlandes und 

Westfalens Rechnung.159 Gerade die Komplexität des vielstrahligen Zuständig-

keitssystems einer Mittelbehörde der allgemeinen Verwaltung bietet den tragfä-

higen Boden dafür, dem Regierungspräsidenten als Leiter dieser Behörde den Amts-

auftrag zu erteilen, den Zuständigkeitshorizont übergreifend allgemeiner Vertreter 

der Landesregierung im Bezirk zu sein.160 Ebendiese (verwaltungs-)organisatorisch 

einmalige Vertretungsfunktion begründet geradezu den im Schrifttum hervor-

gehobenen „besonderen Amtsauftrag des Regierungspräsidenten“, fungiert dieser 

letztlich als „Auge“ und „verlängerter Arm“ der Landesregierung in der Flä-

che.161  

Fasst man diese vorangegangenen Erkenntnisse zusammen, so wird in der Lite-

ratur das Fazit gezogen, dass die einmalige Rolle des Regierungspräsidenten als Mitt-

ler zwischen Ministerialebene und unterer Verwaltungsstufe, die der Repräsen-

tation der Regierung auf regionaler Ebene dient, eine fortdauernde Übereinstim-

mung mit den politischen Zielen und Ansichten einer zu repräsentierenden Re-

gierung erforderlich macht.162 Infolge glaubhafter Repräsentation kann die 

Funktionsfähigkeit der Regierung auf regionaler Ebene und somit insgesamt nur 

gesteigert werden,163 wenn der jeweilige Amtswalter diese politische Grundüber-

zeugung teilt. Dieser Ansicht kann überzeugenderweise gefolgt werden, lässt 

sich der Regierungspräsident vor dem Hintergrund seines besonderen Repräsenta-

tionsauftrages dem Bereich der Staatsleitung zuordnen,164 weshalb eine Einstu-

fung als politischer Beamter schlussendlich nicht nach dem Verständnis eines 

 
158   Ausführlich zur Entstehungsgeschichte des Landes Nordrhein-Westfalen: Mann/Mann, VR 

2022, 37 (41), welche ebenso auf die „operation marriage“ als formalen Akt der Landesgrün-
dung eingehen. 

159   Bezogen auf das Land Baden-Württemberg ist ein derartiges Verständnis ebenfalls für die Er-
richtung einer Mittelinstanz in den historischen Regionen Baden und Württemberg anzuneh-
men.  

160   Fonk, Die Behörde des Regierungspräsidenten, 1967, S. 46. 
161   So das zusammenfassende Fazit von: Schönenbroicher, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), 

Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, 2. Aufl., 2020, S. 789, welcher dem Regierungspräsi-
denten gar eine aktive Pflicht zum Handeln zuspricht. Dieser sei nicht nur „Auge“ der Lan-
desregierung, welches lediglich passiv und reaktiv „beobachte[t]“, sondern primär zum Han-
deln verpflichtet; Ebenfalls: Fonk, Die Behörde des Regierungspräsidenten, 1967, S. 50, wel-
cher kurioserweise umgekehrt argumentiert, der Regierungspräsident sei schlechthin „das Auge 
der Landesregierung im Bezirk“, nicht nur ihr verlängerter Arm. Gleichwohl kommen beide 
Schrifttumsäußerungen zu derselben Schlussfolgerung, dass die Vertretungsfunktion wesent-
lich das Amtsverständnis des Regierungspräsidenten prägt. 

162   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-
forderlichkeit, 2021, S. 216. 

163   Ebd. 
164   Ebd. 
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Transformationsamtes, gleichwohl nach dem Maßstab eines Repräsentationsamtes le-

gitim erscheint.  

III. Das Amt des Landtagdirektors (§ 106 Absatz 2 LBG NRW) 

In einem nächsten Schritt soll nun das Amt des Landtagdirektors einer tieferge-

henden Prüfung unterzogen werden. Während der Regierungspräsident in seiner 

Eigenschaft als politischer Beamter nahezu keinen Widerhall in der Judikatur ge-

funden hat, war das Amt des Landtagsdirektors bisweilen durchaus Gegenstand 

vereinzelter (Verfassungs-)Rechtsprechung. Interessant ist hierbei festzustellen, 

dass ein sichtbarer Bruch zwischen der einschlägigen Argumentation der Juris-

diktion und den in der Literatur vertretenen Standpunkten verläuft. Während 

die (Verfassung-)Rechtsprechung diese Einstufung des Landtagdirektors, zumin-

dest in der jüngeren Vergangenheit gebilligt hat,165 treten im Schrifttum diesbe-

züglich sowohl zustimmende als auch ablehnende Stimmen auf. Im Ganzen 

bleibt dessen Status als politischer Beamter streitig,166 was sich auch darin wider-

spiegelt, dass die Einstufung von Parlamentsdirektoren als politische Beamte, wie 

in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, im länderübergreifenden Vergleich unüb-

lich ist.167  

Den nachfolgenden Ausführungen sei vorangestellt, dass es sich bei dem Land-

tagsdirektor um keinen „klassischen“ Beamten der (Ministerial-)Bürokratie han-

delt, da dieser dem Bereich der Landtagsverwaltung, welche eine Behörde sui 

generis168 bildet, zuzuordnen ist.169 Dieser (beamten-)rechtlichen (Sonder-)Stel-

lung ist im Folgenden insbesondere in Bezug auf die Charakteristika, die an einen 

politischen Beamten gestellt werden, Rechnung zu tragen, weshalb nachfolgend eine 

von der vorhergehenden Prüfung (Regierungspräsident) abweichende Strukturie-

rung gewählt wird. 

 
165   So zumindest: BVerfG, Beschl. v. 30.07.2003 – 2 BvR 2116/01 – NVwZ 2003, 1506 ff.; 

BVerwG, Urt. v. 13. 9. 2001 – 2 C 39/00 – NVwZ 2002, 604 ff.; VG Düsseldorf, Urt. v. 18. 
12. 2001 – 2 K 2333/00 – (nicht veröffentlicht). 

166   Einen anschaulichen Überblick über die divergierenden (Rechts-)Auffassungen bietet: 
Schröder, in: Brinktrine/Heid, Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen, 2020, § 106, Rn. 18. 

167   Auf Landesebene gelten ebenfalls nur der „Direktor der Bürgerschaft“ in Bremen (§106 Absatz 
2 Satz 2 BremBG) sowie der „Direktor beim Landtag“ in Thüringen (§ 98 Absatz 2 Satz 1 
ThürBG) und Sachsen (§ 57 SächsBG) als politische Beamte. Die Parlamentsdirektoren des Bun-
destages und Bundesrates auf Bundesebene fungieren ebenso als politische Beamte, werden al-
lerdings in ihrer (status-)rechtlichen Einordnung als Staatssekretäre (§ 54 Absatz 1 Nummer 1 
BBG) ernannt. 

168   Begriff bei: Herz, ZParl 2008, 528 (532). 
169   Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (945); Die Landtagsverwaltung ist „ministerialfrei“ und 

gehört nicht der Exekutive an. 
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1. Bewertungsgrundlage: Die Stellung des Landtagdirektors inner-

halb der Landtagsverwaltung 

a) Die (Sonder-)Rechtsstellung des Landtagdirektors 

Der Landtagsdirektor befindet sich, wie alle Beamten des Landtages, (status-

)rechtlich in einem besonderen Beamtenverhältnis, da dieser (landes-)verfas-

sungsrechtlich nicht dem Staatsorgan der Landesregierung170 untersteht, sondern 

dem Landtag als eigenständiges (Landes-)Verfassungsorgan171 zugeordnet ist.172 

Letzteres verfügt, dem Gebot der Gewaltentrennung nach, über eine eigene Fi-

nanz- (Artikel 39 Absatz 1 Satz 2 Verf NRW) und Personalhoheit (Artikel 39 

Absatz 2 Satz 1 und 2 Verf NRW), was letztlich die Entscheidungsbefugnis des 

Präsidenten des Landtages173 in beamtenrechtlichen Fragen, so auch der hin-

sichtlich einer Versetzung des Landtagsdirektors in den einstweiligen Ruhestand 

(§ 106 Absatz 2 und 3 LBG NRW), begründet. Eine mitunter in der Literatur 

befürchtete Kritik, welche hierin eine Durchbrechung der Gewaltenteilung 

sieht,174 kann dahingehend entkräftet werden, dass ebendiese durch die (Spezial-

)Zuständigkeit des Landtagspräsidenten gewahrt bleibt. Dies würde sich indes 

anders gestalten, wenn statt dem Landtagspräsidenten die Landesregierung über 

eine derartige Versetzungsentscheidung befinden könnte, würde doch so in (lan-

des-)verfassungsrechtlich unzulässigerweise von der Landesregierung in die Per-

sonalhoheit des Parlaments eingegriffen werden.175 Letzterem ist gleichwohl 

durch die Sondervorschrift, welche diese Personalentscheidungen dem Landtags-

präsidenten zuweist, ein verfassungsrechtlich notwendiger Riegel vorgeschoben. 

Im Ergebnis spiegelt die einfachgesetzliche Subsumtion der Landtagsbeamten 

unter die „Besondere[n] Beamtengruppen“176 deren (Sonder-)Stellung wider, 

verwirklicht diese klärende Normierung die Gewaltenteilung zwischen den 

Staatsorganen und sichert sie in der (landes-)beamtenrechtlichen Gesetzessyste-

matik ab. 

 
170   Vgl.: Verf NRW: Dritter Teil. Von den Organen und Aufgaben des Landes, Erster Ab-

schnitt. „Die Landesregierung“.  
171   Vgl.: Ebd.: Dritter Teil. Von den Organen und Aufgaben des Landes, Erster Abschnitt. 

„Der Landtag“. 
172   Schröder, in: Brinktrine/Heid, Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen, 2020, § 106, Rn. 5. 
173   Nachfolgend: „Landtagspräsident“ genannt.  
174   Stellvertretend sei hier: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderun-

gen und politischer Erforderlichkeit, 2021, S. 229, genannt, welcher jedoch diesen Kritik-
punkt nur fragend aufwirft, ohne näher auf ihn einzugehen. 

175   Überzeugend dargelegt von: Schrapper/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 2021, § 106, Rn. 4. 
176   Vgl.: LBG NRW: Abschnitt 7 – „Besondere Beamtengruppen“. 

 

34 

Dennoch ist der Landtagsdirektor ebenso Beamter des Landes (§ 106 Ab-

satz 1 Satz 1 LBG NRW), weshalb die allgemeinen beamtenrechtlichen Bestim-

mungen auf diesen Anwendung finden, sofern sich aus den Spezialvorschriften 

nichts Abweichendes ergibt.177 Erwägt man den Landtagsdirektor allein deswegen 

den politischen Beamten zuzuschreiben, so ist dies weit gefehlt, da diese Trennungs-

vorschrift rein organisatorischer Natur zur (klarstellenden) Unterstreichung der 

(verfassungs-)rechtlich garantierten Gewaltenteilung ist, mithin jedoch keine 

Aussage über eine etwaige politische Bedeutsamkeit dieses Amtes erlaubt.  

b) Der Landtagsdirektor als Leiter der Landtagsverwaltung 

Fragt man nach dem funktionalen Aufgabenkreis des Landtagdirektors, so liegt 

die Leitung der Landtagsverwaltung zusammen mit dem Landtagspräsidenten 

als Doppelspitze in dessen Händen.178 Während der Landtagspräsident formal 

als Leiter der Landtagsverwaltung fungiert, diesem, wie bereits erwähnt, insbe-

sondere für die Ernennung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten des 

Landtages eine (Spezial-)Zuständigkeit179 zukommt (§ 106 Absatz 1 Satz 2 

LBG NRW) und er das Verhältnis zwischen Parlament und Verwaltung zu för-

dern hat, entlastet der Landtagsdirektor den Landtagspräsidenten vom allgemei-

nen Routinebetrieb.180 Diesem ist der verwaltungsorganisatorische Teil der 

Landtagsverwaltung übertragen,181 was sich auch in der für die Arbeit des Land-

tages maßgeblichen Geschäftsordnung182 wiederfindet:  

Die Direktorin bzw. der Direktor beim Landtag ist die ständige Vertreterin bzw. 

der ständige Vertreter der Präsidentin bzw. des Präsidenten in der Verwal-

tung; […] (§ 107 Absatz 2 GeschOLt-NRW). 

In dieser Eigenschaft ist der Landtagsdirektor Vorgesetzter des Verwaltungsper-

sonals und für den ordnungsgemäßen technischen Ablauf der Parlamentsver-

waltung als dessen höchster Beamter gegenüber dem Landtagspräsidenten 

 
177   Schröder, in: Brinktrine/Heid, Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen, 2020, § 106, Rn. 3; Eben-

falls: Schrapper/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 2021, § 106, Rn. 1.  
178   Ebd. 
179   Hinsichtlich dieser (Spezial-)Zuständigkeit des Landtagspräsidenten für derartige statusrechtli-

che Entscheidungen der Beamten des Landtages, welche eine Abweichung von dem Grund-
satz der Zuständigkeit die Landesregierung (Artikel 58 Verf NRW) bedeutet: Schröder, in: 
Brinktrine/Heid, Beamtenrecht Nordrhein-Westfalen, 2020, § 106, Rn. 4. 

180   Anschaulich zusammengefasst von: Herz, ZParl 2008, 528 (532). 
181   Ebd. 
182   Beschlossen in der Sitzung des Landtages Nordrhein-Westfalen am 1. Juni 2022; Zugleich Lt.-

Drs.: 18/1.  
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verantwortlich.183 Außerdem berät er diesen in Fragen der Geschäftsordnung 

und tritt als Gutachter für Parlamentsorgane wie die Ausschüsse, das Präsidium 

und den Ältestenrat auf. Ferner koordiniert er die vorbereitenden Tätigkeiten 

der Verwaltung für die Entscheidungen ebendieser Parlamentsorgane.184 Dabei 

arbeiten ihm die Fachleute der Landtagsverwaltung, insbesondere solche des 

parlamentsnahen, eng in die parlamentarische Entscheidungsvorbereitung ein-

gebundenen Hilfs- und Unterstützungsdienstes, zu.185 

2. (Zwischen-)Fazit: Der Landtagsdirektor als zwingend unpoliti-

scher (Spitzen-)Beamter eines Legislativorgans 

a) Keine Transformations- oder Repräsentationsleistung des Landtagsdirektors 

Zusammenfassend betrachtet, liegt die besondere Aufgabe der Landtagsverwal-

tung in der Unterstützung der Parlamentsarbeit, ergänzt durch organisatorisch-

technische und administrative Tätigkeiten,186 die der Landtagsdirektor als dessen 

höchster Beamter zu gewährleisten hat. Zwar wird im Schrifttum bisweilen an-

geführt, dass der höchste Landtagsbeamte zur Erledigung seiner Aufgaben über 

ein gewisses Maß an politischem Kalkül verfügen muss, diesem kommt indes 

jedoch keine politische Entscheidungskompetenz zu, weshalb ihm keine Trans-

formationsleistung zugebilligt werden kann. Er transmittiert nicht politische Ziel-

vorstellungen in die Landtagsverwaltung, sondern trägt dazu bei, dass der Land-

tag seine vielfältigen Funktionen als Legislativ-, Kontroll- und Kreationsorgan 

wahrnehmen kann.187  

Aufgrund der Tatsache, dass die Landtagsverwaltung wesentlich mit ihrer Arbeit 

nach innen wirkt, da sie sich an den Funktionen des Parlaments orientiert, fehlt 

es ihr somit an einer unmittelbaren Außenwirkung, 188 was eine allgemeine, nach 

 
183   Herz, ZParl 2008, 528 (533). 
184   Ebd.; Auch: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und 

politischer Erforderlichkeit, 2021, S. 228, stellt diese stark administrativ geprägten Aufgaben 
heraus. 

185   Herz, ZParl 2008, 528 (533). 
186   Ausführlich diesbezüglich: Herz, ZParl 2008, 528 (530, 534). Diese Verwaltungstätigkeit 

umfasst bspw. die Umsetzung des Fraktions- und des Abgeordnetengesetzes (FraktG NRW 
und AbgG NRW), des Polizei- und Hausrechts (Artikel 39 Absatz 2 Satz 3 Verf NRW) sowie 
allg. personelle und wirtschaftliche Aufgaben. Ferner umfassen dienstleistungsorientierte 
(Hilfs-)Leistungen etwa die Haustechnik und Hausverwaltung, EDV-Dienste sowie den 
Post- und Saaldienst des Landtages. 

187   Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (946). 
188   Herz, ZParl 2008, 528 (532). 
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außen gerichtete, Repräsentationsleistung des Landtagsdirektors ebenfalls prinzipiell 

ausschließt.  

b) Der (verfassungs-)rechtliche Anspruch zur unpolitischen Amtsführung des Landtags-

direktors 

Darüber hinaus sticht ins Auge, dass eine „Politisierung“ des Amtes des Land-

tagdirektors im Allgemeinen gar dessen (verfassungs-)rechtlichem Amtsauftrag 

zuwiderlaufen würde. Diesem kann keine fortdauernde politische Übereinstim-

mung mit dem Landtagspräsidenten sowie dem Präsidium als Ganzes abverlangt 

werden.189 In der Literatur wird diesbezüglich überzeugend darauf abgestellt, 

dass eine Begründung der Erforderlichkeit einer über die allgemeine beamten-

rechtlichen Wirkmechanismen hinausgehende persönliche und politische Loya-

lität im Amt des Landtagdirektors schlechterdings nicht möglich und geboten ist, 

da der Landtagspräsident in der Aufgabenwahrnehmung seiner besonderen  par-

lamentarischen Funktion selbst zur Unabhängigkeit und politischen Neutralität 

angehalten ist,190 wie es die Geschäftsordnung von diesem abverlangt:  

[Der Landtagspräsident] wahrt die Würde des Landtags sowie seine Rechte 

und die seiner Mitglieder, fördert seine Arbeiten, leitet die Verhandlungen 

gerecht und unparteiisch und wahrt die Ordnung des Hauses (§ 5 Absatz 1 

Satz 2 GeschOLt-NRW). 

Geht man nun davon aus, dass der Landtagsdirektor tatsächlich zur politischen 

Loyalität gegenüber einem (verfassungs-)rechtlich zur politischen Neutralität an-

gehaltenem Landtagspräsidenten verpflichtet sei, so führe eine derartige An-

nahme das Grundkonzept des politischen Beamten gänzlich ad absurdum. Das Auf-

gabenprofil des Landtagdirektors und das der ihm unterstellten Landtagsverwal-

tung umschließt parlamentarische Dienstleistungen gegenüber allen Fraktionen 

und Abgeordneten, muss dieser im parlamentarischen Konflikt zwischen Regie-

rungslager und Opposition auch insbesondere letzterer beratend zur Seite stehen 

können, was wiederum vortrefflich durch eine (partei-)politische Neutralität ge-

währleistet werden kann.  

 
189   Zutreffend: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (946). 
190   Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld rechtlicher Anforderungen und politischer Er-

forderlichkeit, 2021, S. 228; Abwegig: Schrapper/Günther, LBG NRW, 3. Aufl., 2021, § 106, 
Rn. 4, welche trotz des striktem Neutralitätsgebotes des Landtagspräsidenten eine politische 
Treuepflicht des Landtagdirektors diesem gegenüber annehmen, ohne tiefer zu erläutern, wie 
diese sich konkret auszugestalten vermag. 
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c) Im Übrigen: Die Streitfrage hinsichtlich eines institutionellen oder materiellen „Regie-

rungs-“Verständnisses  

Unabhängig von der Feststellung, dass dem Landtagsdirektor keine Eigenschaft 

eines politischen Beamten nachgewiesen werden kann, sei an dieser Stelle noch da-

rauf hingewiesen, dass es in der (Rechts-)Wissenschaft gar streitig ist, ob das 

Amt des Landtagdirektors überhaupt unter das Tatbestandsmerkmal eines hinrei-

chenden Regierungsbezuges (§ 30 Absatz 1 Satz 1 BeamtStG) fällt, sohin die 

rahmengesetzliche Öffnungsklausel zur landeseigenen Bestimmung der politi-

schen Beamten Anwendung finden kann.  

Unstreitig ist als „Regierung“ in diesem Sinne das gleichnamige Staatsorgan der 

(Landes-)Regierung zu verstehen, dass sich aus dem Ministerpräsidenten und 

den Landesministern (Artikel 51 Verf NRW) zusammensetzt.191 Da der Land-

tagsdirektor, wie bereits erläutert, als (Spitzen-)Beamter eines Legislativorgans 

fungiert und demnach (landes-)verfassungsrechtlich nicht dem Staatsorgan der 

(Landes-)Regierung zugeordnet werden kann, bedarf es für die Anwendbarkeit 

dieser rahmengesetzlichen Öffnungsklausel sodann einer (ungeschriebenen) 

Ausweitung des „Regierungsbegriffes“ auf alle Verfassungsorgane, deren Auf-

gabe in materiellen Sinne eine Teilhabe an der Staatsleitung darstellt, um diesen 

erweiterten Regierungsbezug zu legitimieren.192 

Dieser Argumentation liegt ein „materieller Regierungsbegriff“ zugrunde, wel-

cher wiederum von dem klassischen, zuvor genannten, Verständnis der Regie-

rung im institutionellen Sinne abzugrenzen ist.193 Demnach bezeichnet die „ma-

terielle Regierung“ die als politische Führung des „Staatsganzen“ in Erscheinung 

tretende Qualität staatlichen Handelns, woran nicht nur die Regierung im insti-

tutionellen Sinne, sondern zweifellos auch das Parlament einen Anteil hat.194 Vor 

diesem Hintergrund erscheint eine Ausweitung des „Regierungsverständnisses“ 

ebenfalls auf andere Verfassungsorgane vertretbar, wie es das BVerfG den (Lan-

des-)Gesetzgebern ausdrücklich zuerkennt:  

Die […] gewählte Auslegung, wonach das in [§ 30 Absatz 1 BeamtStG] vo-

rausgesetzte Erfordernis eines besonderen Vertrauensverhältnisses sich nicht 

ausschließlich auf die Regierung im Sinne einer Bundes- oder 

 
191   Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (945). 
192   So die Argumentation von: Grigoleit, ZBR 1998, 128 (131). 
193   Anschaulich hinsichtlich dieser Unterscheidung: Oldiges/Brinktrine, DÖV 2002, 943 (945). 
194   Grigoleit, ZBR 1998, 128 (131). 
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Landesregierung bezieht, sondern „politische” Beamtenstellen auch zur Si-

cherung eines notwendigen Vertrauensverhältnisses zwischen dem Amtsin-

haber und anderen Verfassungsorganen geschaffen werden können, verstößt 

[…] nicht gegen Artikel 33 Absatz 5 GG.195 

Gleichwohl bleibt diese Sichtweise umstritten. Letztlich erscheint eine derartige 

Streitfrage stark (rechts-)theoretisch geprägt, von nachrangiger Bedeutung und 

kann, auf Basis der Erkenntnisse dieser Ausarbeitung, dahinstehen, da der Land-

tagsdirektor, unabhängig von der Frage, welches Regierungsverständnis auf diesen 

anzuwenden ist, grundsätzlich keine Aufgaben wahrnimmt, die für einen politi-

schen Beamten konstitutiv sind. Im Ergebnis unterstreicht dies lediglich einmal 

mehr, auf welchen wackeligen Beinen die Einstufung des Landtagsdirektors als 

politischer Beamter steht.  

IV. (Zwischen-)Ergebnis zu C. 

Die Bewertung der in Frage stehenden Ämter ergibt zweierlei: Interessanter-

weise erfüllt der Regierungspräsident zwar keine Transformationsleistung, gleich-

wohl bekleidet dieser zulässigerweise ein Repräsentationsamt, was dessen (einfach-

)gesetzlich normiertem (Amts-)Auftrag „allgemeiner Vertreter der (Landes-)Re-

gierung im Bezirk“ zu sein, gerecht wird. Wiederum erscheint eine Klassifizie-

rung des Landtagsdirektors als politischen Beamen (verfassungs-)rechtlich nicht ge-

rechtfertigt, widerspricht dessen (Amts-)Verständnis zwingend dem Gebot po-

litischer Loyalität. 

  

 
195   BVerfG, Beschl. v. 30.07.2003 – 2 BvR 2116/01 – NVwZ 2003, 1506 (1506); Unter Bezug-

nahme auf: BVerwG, Urt. v. 13. 9. 2001 – 2 C 39/00 – NVwZ 2002, 604 (605 f.) und dessen 
„materielle“ Auslegung des Regierungsbegriffes. 
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D. Gesamtwürdigendes Fazit und Reformüberlegung 

Aufgrund der, diese Ausarbeitung tragenden (Zwischen-)Ergebnisse, beschränkt 

sich das nachfolgende Fazit auf eine pointierte Zusammenfassung der wesentli-

chen Thesen:  

Das Institut des politischen Beamten bildet heute eine paradoxe, wenngleich akzep-

tierte Figur im Gefüge des klassischen Berufsbeamtentums.196 Der Tatsache zum 

Trotze, dass dieser in der Systematik des Beamtenrechts tiefgreifende Brüche 

verursacht, zieht der politische Beamte seine (verfassungs-)rechtliche Legitimation 

aus dessen Zuordnung zur demokratisch legitimierten Staatsleitung. Dies spie-

gelt sich gleichermaßen in der Besetzung von Transformations- und Repräsen-

tationsämtern wider. Konsequenterweise ist der politische Beamte somit das Er-

gebnis politischer Verfassungswirklichkeit. In diesem Zusammenhang erscheint eine 

auf (landes-)gesetzlicher Ebene vorgenommene Einstufung des Regierungspräsi-

denten als politischen Beamten vertretbar, während dies für das Amt des Land-

tagsdirektors (verfassungs-)rechtlich arg zu bezweifeln ist.  

Der gravierendste Konflikt des politischen Beamten stellt weiterhin dessen (rechts-

)praktisches Missbrauchspotenzial für (partei-)politisch motivierte Ämterpatro-

nage dar. Wenngleich der Ausarbeitung nicht die Zielformulierung zugrunde lag, 

diesbezüglich umfangreiche Lösungsansätze zu präsentieren, daher an dieser 

Stelle lediglich auf vielversprechende Reformüberlegung der Literatur verwiesen 

werden kann,197 ist dem (Landes-)Gesetzgeber nahezulegen, diesem Problem 

Herr zu werden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Verfassungsmäßigkeit 

der Rechtsfigur gar entfesselnd, fällt dem (Landes-)Gesetzgeber doch ein erheb-

licher Gestaltungsspielraum bei dessen (einfach-)gesetzlicher Ausgestaltung zu, 

den es im Positiven zu nutzen gilt.  

  

 
196   Lindner, ZBR 2011, 150 (150). 
197   Vielversprechende Reformansätze bietet etwa: Yasin, Öffentliche Ämter im Spannungsfeld 

rechtlicher Anforderungen und politischer Erforderlichkeit, 2021, S. 236 ff.  
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1 Einleitung 

In der öffentlichen Verwaltung wurde Prozessmanagement als effizienter 

Ansatz zur Optimierung von Arbeitsabläufen erkannt. Spätestens seit dem 

E-Government-Gesetz (EGovG) aus dem Jahr 2013 hat die Verwaltung den 

Auftrag erhalten, Prozesse, die elektronisch unterstützt werden sollen, zu 

hinterfragen, zu dokumentieren und zu optimieren (EGovG, §9 Abs. 1). 

In einer Studie aus dem Jahr 2020 geben 48% der befragten Verwaltungen 

an, dass Prozessmanagement für sie einen hohen Stellenwert einnimmt. Bei 

den befragten Kommunen liegt dieser Wert bei 50%. Obwohl Prozessma-

nagement einen hohen Stellenwert genießt, haben lediglich 18% der Kom-

munen ein Prozessmanagement etabliert (Becker et al., 2021, S. 14–15). 

Prozessmanagement beschreibt weit mehr als die grafische Darstellung und 

Optimierung einzelner Prozesse. Es kann als ganzheitliches, strategisches 

Managementinstrument in einer Organisation genutzt werden (Halsbenning 

et al., 2019; Knobloch & Weiß, 2014, S. 281; Weber et al., 2021, S. 7). Ob-

gleich Optimierung und Digitalisierung die Hauptzielsetzung des Prozessma-

nagements darstellen, geht der Mehrwert hierüber hinaus (Becker et al., 

2021, S. 15–16). Weitere Mehrwerte sind bspw. eine Steigerung der Trans-

parenz oder die Integration von weiteren Managementsystemen, wie dem 

Wissens- oder Risikomanagement (Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 803). 

Aus der oben genannten Studie geht hervor, dass systematisches, organisa-

tionsumfassendes Prozessmanagement erst in 37% der Kommunen vorliegt, 

die Prozessmanagement anwenden (Becker et al., 2021, S. 17). Ein Erklä-

rungsansatz für diese Minderheit ist, dass die Einführung von Prozessma-

nagement mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist (Neutzner & Löbel, 

2020, S. 7).  

Für die Einführung eines ganzheitlichen Prozessmanagements ist es erfor-

derlich, eine Vielzahl verschiedener Prozesse zu dokumentieren (Hilmer, 

2016, S. 81). Eine vollständige grafische Modellierung jedes einzelnen Pro-

zesses scheint nicht sinnvoll (Gadatsch, 2020, S. 146). 
 2 

Als Werkzeug, um strukturiert wesentliche Informationen zu Prozessen zu 

erfassen, können sogenannte Prozesssteckbriefe dienen (Niebisch, 2022, S. 

267). Prozesssteckbriefe enthalten Informationen zu Prozessen, wie Fallzah-

len, Auslöser oder Prozessverantwortliche. Für Prozesssteckbriefe gibt es 

keinen einheitlichen Beschreibungsumfang (Gadatsch, 2020, S. 96). Ein Er-

klärungsansatz ist, dass abhängig vom Einsatzzweck unterschiedliche Anfor-

derungen an Prozessmodelle gestellt werden (Rosemann et al., 2012, S. 59). 

Zudem wird empfohlen, die erfassten Informationen individuell durch die 

Organisation festzusetzen (Niebisch, 2022, S. 257). 

Im Prozessmanagement können Prozesssteckbriefe zur initialen Dokumen-

tation aller Prozesse in der Organisation verwendet werden (Schwegmann 

& Laske, 2012, S. 172–174). Dies ist die Voraussetzung für ein ganzheitliches 

Prozessmanagement (Kapitel 2.1.3, 2.2). Darüber hinaus können Informati-

onen aus der Identifikation auf vielfältige Weise genutzt werden (Halsben-

ning et al., 2019, S. 258–259). 

Modernes, ganzheitliches Prozessmanagement erfolgt softwaregestützt. Es 

gibt verschiedene, sogenannte Prozessmanagement-Tools, mit einer Viel-

zahl an Funktionen (Gadatsch, 2020, S. 154). Die dokumentierten Prozesse 

und Prozesssteckbriefe werden in elektronischen Datenstrukturen gespei-

chert (Kapitel 2.2). Datenbankbasierte Tools werden empfohlen, da sie Ana-

lyse- und Auswertungsfunktionen bieten (Beckmann, 2016, S. 10). Als Soft-

ware für systematisches Prozessmanagement hat sich in der öffentlichen 

Verwaltung die PICTURE-Prozessplattform etabliert (Becker et al., 2021, S. 

20–21). Die Studie von Becker et al. (2021) gibt an, dass die PICTURE-Pro-

zessplattform mit 29% die am weitesten verbreitete professionelle Prozess-

management-Software, insbesondere unter Kommunen, in Deutschland ist. 

Von den Studienteilnehmern, welche Prozessmanagement systematisch in 

der gesamten Organisation nutzen, verwenden 45% die Software (Becker et 

al., 2021, S. 20–21). 

Eine Darstellung des Einsatzes von Prozessmodellen im Prozessmanagement 

öffentlicher Verwaltungen wurde durch Beckmann (2016) erarbeitet. Diese 
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skizziert den Nutzen von Prozessmodellen zur Unterstützung von Manage-

mentansätzen, im Rahmen von Informationstechnik und E-Government und 

zur Unterstützung der Organisationsarbeit. Es werden insgesamt 18 Bei-

spiele aus der kommunalen Praxis geliefert. Die Prozessmodelle sind abhän-

gig vom Einsatzzweck unterschiedlich ausgeprägt. In der Mehrheit der An-

wendungsfälle wird, neben Prozesssteckbriefen, eine detailliertere, grafi-

sche Darstellung der Prozesse verwendet (Beckmann, 2016). Die Kommunen 

aus den Beispielen verwenden unterschiedliche Prozessmanagement-Tools. 

Die PICTURE-Prozessplattform wird in einem Beispiel verwendet (Beck-

mann, 2016, S. 19–20). 

1.1 Fragestellung 

Es ist festzuhalten, dass Prozessmanagement in Kommunen einen hohen 

Stellenwert besitzt. Ein systematisches, ganzheitliches Prozessmanagement 

fehlt jedoch häufig. Prozesssteckbriefe können als Werkzeug im Prozessma-

nagement eingesetzt werden und die gewonnenen Informationen bieten 

über die Identifikation hinaus verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. 

In der Literatur dargestellte Einsatzszenarien stehen in Verbindung mit un-

terschiedlichen, auch grafischen Darstellungsformen von Prozessmodellen. 

Es soll daher eine Fokussierung auf Prozesssteckbriefe stattfinden. Zumal 

diese keiner einheitlichen Notation unterliegen und die Ausgestaltung vom 

jeweiligen Einsatzzweck abhängt. 

 4 

Es besteht zudem ein persönliches Forschungsinteresse am Prozesssteck-

brief, da der Autor dieser Arbeit durch Praxistätigkeiten1 in Kommunalver-

waltungen einzelne, unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten beobachten 

konnte. 

Die vorliegende Arbeit soll daher zur Beantwortung der nachfolgenden Fra-

gestellung beitragen: 

Wie werden Prozesssteckbriefe im Rahmen eines ganzheitlichen, software-

gestützten Prozessmanagements von Kommunalverwaltungen eingesetzt? 

Ziel der Arbeit ist es, den praktischen Einsatz von Prozessessteckbriefen im 

ganzheitlichen, softwaregestützten Prozessmanagement von Kommunen zu 

untersuchen. Da modernes Prozessmanagement softwaregestützt erfolgt, 

soll keine softwareunabhängige Betrachtung vorgenommen werden. Über-

dies ist durch die Software ein direkter Einfluss auf den Einsatz von Prozess-

steckbriefen zu vermuten. 

Die Beantwortung der Forschungsfrage wird durch die systematische Erhe-

bung und Analyse von Informationen und Dokumenten aus Kommunen an-

gestrebt, die ein ganzheitliches Prozessmanagement umsetzten. Eine Unter-

suchung anhand von Dokumenten wird als zielführend erachtet, insbeson-

dere, da Steckbriefe als Dokumentation von Prozessen vermutlich bereits 

vorliegen.  

Als Hindernis wird angeführt, dass Prozesssteckbriefe keiner einheitlichen 

Notation unterliegen, sodass zunächst die Ausgestaltung praktischer 

 

 

 

1 Die Praxistätigkeiten wurden durchgeführt im Rahmen des Bachelorstudiums Verwal-
tungsinformatik an der HSPV Münster; Bei der Stadtverwaltung Bocholt in den Organisa-
tionseinheiten GB 101 „Organisation“ und GB 104 „Digitale Transformation“ vom 22. 
September 2022 bis zum 22. Dezember 2022; Bei der Kreisverwaltung Wesel in den Or-
ganisationseinheiten Fachdienst 10 „Organisationsentwicklung“ und Fachdienst 15 
„Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement“ vom 22. Juni 
bis zum 21. September 2022 
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Prozesssteckbriefe analysiert werden soll. Weitergehend soll durch die Iden-

tifikation und die Darstellung von Einsatzszenarien aufgezeigt werden, wie 

Prozesssteckbriefe konkret eingesetzt werden. 

Es ist nicht vorgesehen, speziell auf das Einsatzszenario der Identifikation 

einzugehen, da diese zunächst die Voraussetzung für ein ganzheitliches Pro-

zessmanagements darstellt. Von Interesse sind hingegen die Einsatzszena-

rien, die erst durch die Identifikation von Prozessen und der Dokumentation 

in Form von Steckbriefen ermöglicht werden. Es steht die konkrete und 

nachvollziehbare Darstellung der Einsatzszenarien im Fokus und nicht die 

Bewertung des Nutzens dieser. 

1.2 Aufbau 

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in sieben Kapitel. 

In Kapitel 2 werden die Grundlagen des Prozessmanagements behandelt, 

einschließlich Definition, Ziele, Aufgaben und Unterscheidung zwischen ope-

rativem und strategischem Prozessmanagement. Der ganzheitliche An-

spruch des Prozessmanagements wird erläutert, ebenso wie das Werkzeug 

des Prozesssteckbriefs und dessen Einordnung in ein ganzheitliches Prozess-

management. Zudem werden relevante Funktionen der PICTURE-Prozess-

plattform erläutert. 

Kapitel 3 entwickelt und präsentiert eine geeignete Methodik zur Beantwor-

tung der Forschungsfrage. Es werden die Anforderungen an ein geeignetes 

Untersuchungsobjekt aus der Praxis erläutert, sowie die Entscheidung, die 

Untersuchung auf Dokumente zu stützen. Zudem werden erste Grundlagen 

für die Untersuchung durch eine literarische Kategorisierung von Informati-

onen in Prozesssteckbriefen geschaffen. 

Kapitel 4 beschreibt den ersten Schritt der entwickelten Methodik - die Iden-

tifikation geeigneter Untersuchungsobjekte. Es wird auf die Kontaktauf-

nahme zu verschiedenen Kommunalverwaltungen und die bereitgestellten 
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Informationen eingegangen. Sechs Kommunalverwaltungen, die als Unter-

suchungsobjekte dienen, werden vorgestellt. 

Kapitel 5 verfolgt die Zielsetzung, ein Verständnis über die Ausgestaltung 

von Prozesssteckbriefen in Kommunalverwaltungen zu erlangen. Hierzu 

werden Durchführung und die Ergebnisse einer systematischen Analyse der 

Prozesssteckbriefe (kurz: Steckbriefanalyse) aus den untersuchten Kommu-

nalverwaltungen beschrieben. Die Ergebnisse der Steckbriefanalyse werden 

zudem evaluiert und zusammengefasst.  

Nach der Steckbriefanalyse werden im Kapitel 6 konkrete Einsatzszenarien 

aus der Praxis dargestellt. Es wird das Vorgehen und die Durchführung der 

Identifikation von Einsatzszenarien beschrieben, welche im Anschluss dar-

gestellt werden. Die Einsatzszenarien werden anschließend diskutiert und es 

wird die Anwendbarkeit in anderen Kommunen thematisiert. 

In Kapitel 7 wird ein Fazit gezogen. Es werden die zentralen Untersuchungs-

ergebnisse dargestellt und die wesentlichen Erkenntnisse aus den Ergebnis-

diskussionen aufgegriffen. Abschließend wird dargestellt, wie die vorlie-

gende Arbeit einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leistet 

und es erfolgt eine kritische Einordnung der Ergebnisse.  
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2 Grundlagen des Prozessmanagements 

Es werden nachfolgend für die Arbeit relevante Grundlagen des Prozessma-

nagements eingeführt. Es wird auf Prozessmanagement und ausgewählte 

Facetten eingegangen. Anschließend wird Prozessmanagement als ganzheit-

licher Ansatz beleuchtet. Hierzu wird eine Arbeitsdefinition entworfen. Fer-

ner wird das Werkzeug des Prozesssteckbriefs definiert und eine Einordnung 

in die Aufgaben des Prozessmanagements vorgenommen. Den Abschluss 

des Kapitels bildet eine Beschreibung der PICTURE-Prozessplattform. 

2.1 Prozessmanagement 

Gegenstand des Prozessmanagements sind Prozesse (Schmelzer & 

Sesselmann, 2020, S. 13). Es wird nachfolgend zunächst der Prozessbegriff 

und anschließend das Prozessmanagement definiert. Es werden die Ziele des 

Prozessmanagements beschrieben und die Aufgaben des Prozessmanage-

ments erläutert. Zudem wird eine Unterscheidung von strategischem und 

operativem Prozessmanagement vorgenommen. 

2.1.1 Der Prozessbegriff 

Für den Begriff des Prozesses liegen in der Literatur zahlreiche Definitionen 

und Synonyme vor (Gadatsch, 2020, S. 5–8; Schmelzer & Sesselmann, 2020, 

S. 64–65). Das heutige Begriffsverständnis ist nach Hilmer (2016, S. 30) auf 

Hammer und Champy zurückzuführen. Diese definieren einen Unterneh-

mensprozess als ein „Bündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrere un-

terschiedliche Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis 

von Wert erzeugt“ (Hammer & Champy, 1994, S. 52).  

Schmelzer und Sesselmann (2020, S. 63–64) nehmen eine Differenzierung 

von Prozess und Geschäfts- bzw. Unternehmensprozess vor. Ein Geschäfts-

prozess zeichnet sich demnach insbesondere durch eine Orientierung an 

den Bedürfnissen des Kunden aus (Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 64). 

Für die öffentliche Verwaltung definieren Becker, Algermissen und Falk 

(2009, S. 32) einen Prozess als „die kleinste operationalisierte Einheit einer 

 8 

Verwaltungsmaßnahme mit einem abgeschlossenen, aufgabenbezogenen 

Arbeitsergebnis“. Diese merken an, dass die öffentliche Verwaltung anstatt 

des Prozessbegriffs häufig den Begriff „Vorgang“ verwendet. Allgemein de-

finieren Becker, Algermissen und Falk einen Prozess als „inhaltlich abge-

schlossene, zeitliche und sachlogische Abfolge von Aktivitäten…, die zur Be-

arbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts notwendig ist“ 

(Becker, Algermissen & Falk, 2009, S. 32, 58). Zum Beispiel ist ein betriebs-

wirtschaftlich relevantes Objekt für den Prozess der Rechnungsprüfung eine 

Rechnung. Es können weitere Objekte in einen Prozess einfließen (Becker & 

Kahn, 2012, S. 6). 

Für die vorliegende Arbeit wird die allgemeine Prozessdefinition von Becker, 

Algermissen und Falk (2009) verwendet. Es wird keine Differenzierung zum 

Begriff des Geschäftsprozesses vorgenommen. 

Prozesse können in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Nach Be-

cker, Algermissen und Falk wird eine Unterscheidung von Kern-, Führungs- 

und Supportprozessen vorgenommen (2009, S. 33). Eine Literaturanalyse 

von Hilmer (2016, S. 38–40) zeigt, dass diese Unterscheidung am häufigsten 

vorgenommen wird, auch, da inhaltsgleiche, synonyme Begriffe verwendet 

werden. 

Kernprozesse sind Prozesse, deren Aktivitäten und Ergebnisse unmittelbar 

zur Wertschöpfung der Organisation beitragen. Die Prozesse, die Kernpro-

zesse erst ermöglichen, werden Supportprozesse genannt, wie bspw. die Be-

reitstellung von Personal. Prozesse, die Planung, Steuerung und Kontrolle 

betreffen, werden als Führungsprozesse bezeichnet. Diese werden in der 

Regel von der Verwaltungsführung oder nachgeordneten Organisationsein-

heiten durchgeführt. Als Beispiel kann die Leitbildentwicklung genannt wer-

den (Becker, Algermissen & Falk, 2009, S. 33–39). 

2.1.2 Definitionen und Ziele des Prozessmanagements 

Hilmer (2016, S. 45–47) leitet den Begriff des Prozessmanagements über den 

Managementbegriff her. Dieser nennt als Hauptfunktionen des 
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Managements die Gestaltung, Lenkung und Weiterentwicklung soziotechni-

scher Systeme. Übertragen auf das Prozessmanagement hat dieses die Auf-

gabe, Prozesse zu gestalten, zu lenken und weiterzuentwickeln. Die Defini-

tion wird darum erweitert, dass die Prozessgestaltung im Sinne einer inner-

betrieblichen Optimierung vorgenommen wird und eine Ausrichtung auf 

Kunden und Stakeholder erfolgt. Außerdem wird durch die Lenkung und 

Weiterentwicklung von Prozessen der Organisationswert gesteigert (Hilmer, 

2016, S. 45–47). 

Nach Schmelzer und Sesselmann (2020, S. 12) zeichnet sich Prozessmanage-

ment ebenfalls durch Kunden- und Stakeholder-Orientierung aus. Außer-

dem fördert es die operative und strategische Zielerreichung. Schmelzer und 

Sesselmann (2020, S. 12) betrachten das Prozessmanagement als „ein inte-

griertes System aus Führung, Organisation und Controlling zur zielgerichte-

ten Steuerung und Optimierung von Geschäftsprozessen“. 

Fundamentales Ziel des Prozessmanagements ist die Steigerung von Effizi-

enz und Effektivität durch die Gestaltung von Prozessen (Broekmate & Pi-

ckenäcker, 2011, S. 9). Effektive Geschäftsprozesse erfordern, dass diese 

den Bedürfnissen und Erwartungen des Kunden entsprechen und ebenso zur 

strategischen und operativen Zielerreichung der Organisation beitragen 

(Atzert, 2011, S. 39; Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 67). Daher ist Pro-

zessmanagement langfristig zu betreiben, da es die Unterstützung der stra-

tegischen Zielerreichung beabsichtigt (Broekmate & Pickenäcker, 2011, S. 9). 

Prozessmanagement kann außerdem mit anderen Managementansätzen, 

wie bspw. Wissens- oder Risikomanagement in einer engen Verbindung ste-

hen und die Umsetzung dieser unterstützt (Beckmann, 2016, S. 3; BMI & 

BVA, o. J., Kapitel 3.3; Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 32). 

2.1.3 Aufgaben des Prozessmanagements 

Die Aufgaben des Prozessmanagements nach Hilmer (2016, S. 69–123) wer-

den nachfolgend dargestellt. Ausgehend von den Funktionen der Gestal-

tung, Lenkung und Weiterentwicklung werden Aufgaben zugeordnet, die 
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über den Prozesslebenszyklus strukturiert sind. Bedeutsam ist, dass es bei 

der Durchführung von Aufgaben zur Überschneidung mit unterschiedlichen 

Funktionen kommen kann. Das Vorgehen ist nicht als streng sequentiell an-

zusehen, sondern die Aufgaben und Funktionen stehen in einer Wechselwir-

kung (Hilmer, 2016, S. 53, 69). 

Prozessgestaltung 

Der Prozessgestaltung werden die Aufgaben der Identifizierung, Modellie-

rung, Dokumentation und Einführung von Prozessen zugeordnet. Zu Beginn 

der Prozessgestaltung sind die relevanten Prozesse, welche zum Gegenstand 

des Prozessmanagements werden, zu identifizieren. Die Identifizierung ist 

die Basis für weitere Aufgaben und Funktionen des Prozessmanagements. 

Es ist ein wirtschaftliches Vorgehen anzustreben, sodass innerhalb der Iden-

tifizierung unterteilt wird in die grundlegende Identifizierung und die Priori-

sierung. Nach der grundlegenden Identifizierung der Prozesse ist in der Pri-

orisierung auszuwählen, welche Prozesse weitergehend im Detail betrachtet 

und modelliert werden sollen (Hilmer, 2016, S. 70–71, 75–76). Als Ausgangs-

punkt für die Prozessidentifikation können im Vorfeld festgelegte Prozess-

ziele dienen (Becker & Meise, 2012, S. 133–134). Die Priorisierung wird 

durch die Sichtweise der Organisation beeinflusst und es können verschie-

dene Instrumente verwendet werden (Hilmer, 2016, S. 76). 

Für die weiteren Ausführungen ist die Prozessidentifikation von der Priori-

sierung abzugrenzen. Unter der Identifizierung wird die initiale Erfassung al-

ler Prozesse verstanden, an die sich eine Priorisierung anschließen kann. Die 

Prozessidentifizierung wird in der kommunalen Praxis auch als „Prozess-

screening“ beschrieben (Beckmann, 2016, S. 39; Korzen, 2020). 

Im Anschluss an die Priorisierung erfolgt die Modellierung. Diese unterglie-

dert sich in die Phasen Prozessanalyse und Prozessentwurf (Hilmer, 2016, S. 

89). In der Prozessanalyse wird der zu modellierenden Prozess untersucht. 

Die Analyseergebnisse dienen als Basis für die darauffolgende Erstellung ei-

nes Prozessentwurfes (Gaitanides, 2012, S. 27; Hilmer, 2016, S. 76). Der De-

tailgrad des Prozessentwurfs sollte in einem passendem Verhältnis zum 
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angestrebten Nutzen stehen (Hilmer, 2016, S. 80–81). Die Modellierung wird 

in der Praxis meist durch Software unterstützt (Gadatsch, 2020, S. 154; 

Gaitanides, 2012, S. 165; Hilmer, 2016, S. 80). 

Die Prozessdokumentation hat die Aufgabe, die identifizierten Prozesse und 

erstellten Modelle strukturiert und verbindlich zu dokumentieren. Als Her-

ausforderung kann die übersichtliche Darstellung der im Vorfeld erzeugten 

Informationen gesehen werden. Außerdem muss die Aktualität der Prozess-

dokumentation gesichert werden, um die Prozesse zielgerichtet zu lenken 

(Hilmer, 2016, S. 81–83). 

Schmelzer und Sesselmann (2020, S. 258) definieren die Prozessdokumenta-

tion als „alle Dokumente, die für die Organisation, Controlling und Optimie-

rung des“ Prozessmanagements selbst und der Prozesse erforderlich sind. 

Ein wichtiger Bestandteil der Prozessdokumentation ist nach diesen die Pro-

zesslandkarte (S. 254). Die Prozesslandkarte ermöglicht einen Überblick 

über die Prozesse und ihre Abhängigkeiten. Prozesse werden bspw. in die 

unterschiedlichen Kategorien Kern-, Führungs- und Supportprozess einge-

ordnet und in einer Grafik dargestellt (Gadatsch, 2020, S. 92–93). Eine bei-

spielhafte Prozesslandkarte ist Abbildung 1 zu entnehmen.  

 

Abbildung 1: Beispiel einer Prozesslandkarte in KFZ-Betrieb; übernommen aus (Gadatsch, 
2020, S. 94) 

Nachdem die Prozesse modelliert und dokumentiert wurden, ist es Aufgabe 

der Prozesseinführung, diese in der Organisation zu verankern (Hilmer, 

2016, S. 83–85).  
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Prozesslenkung 

Prozesslenkung besteht aus der Planung, Steuerung und Kontrolle von Pro-

zessen. Diese drei Aufgabenfelder werden im Prozessmanagement nicht se-

quentiell abgearbeitet, sondern bedingen sich gegenseitig (Hilmer, 2016, S. 

94). Die Lenkungsfunktion wird dem Prozessmanagement auch von Becker 

und Kahn (2012, S. 8) attestiert. Ziel der Lenkung ist die Einhaltung und Er-

reichung eines gewünschten Zustandes, indem sie zur Realisierung von Plä-

nen beiträgt (Hilmer, 2016, S. 52, 101). 

Das Aufgabenfeld Prozessplanung ist der Steuerung und Kontrolle vorgela-

gert. Die Prozessplanung baut auf den Informationen der Prozessgestaltung 

auf. Es werden Zielgrößen für Prozesse, wie Kosten oder Qualität festgelegt. 

Außerdem findet die Entwicklung von Maßnahmen zur Erreichung dieser 

Ziele statt (Hilmer, 2016, S. 95–98). 

Für die Erreichung der in der Planung festgelegten Ziele durch die Umset-

zung geeigneter Maßnahmen ist die Prozesssteuerung verantwortlich. Dies 

erfordert eine „fortlaufend[e] und kontinuierlich[e]“ Steuerung einzelner 

Prozesse (Hilmer, 2016, S. 99). Es wird die Prozesseffektivität und -effizienz 

gesichert, indem Vergleiche vorgenommen, Maßnahmen zur Erreichung der 

Soll-Werte durchgeführt und genügend Ressourcen für die Prozessausfüh-

rung bereitgestellt werden (Hilmer, 2016, S. 99–100). 

Die Prozesskontrolle beschäftigt sich primär mit dem Vergleich von unter-

schiedlichen Größen, um Abweichungen vom Plan zu erkennen und zu ana-

lysieren. Sie steht in direkter Beziehung zur Prozesssteuerung. Um Abwei-

chungen zu identifizieren, werden Vergleiche durchgeführt. Deshalb sind 

auch die nötigen Informationen für Vergleiche zu ermitteln. Ferner soll Ent-

scheidungsunterstützung geleistet werden. Hierzu können zukunftsgerich-

tete Prognosen erstellt werden (Hilmer, 2016, S. 101–103). Zuletzt sollen die 

Entscheidungsträger durch „konkrete Kommunikation der Prozesskontrolle“ 

in ihrem Verhalten positiv beeinflusst werden (Hilmer, 2016, S. 103). 
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Gadatsch (2020, S. 66) ordnet, wie Schmelzer und Sesselmann (2020), die 

Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle dem Aufgabenbereich des 

Prozesscontrollings zu. Dieser stellt fest, dass Prozessmanagement zwin-

gend auf ein Prozesscontrolling angewiesen ist. Als Instrument zur Überwa-

chung der Zielerreichung können Kennzahlen eingesetzt werden (Atzert, 

2011, S. 38–41; Gadatsch, 2020, S. 66, 75–82). 

Prozessweiterentwicklung 

Die Hauptaufgabe der Prozessweiterentwicklung ist die Prozessoptimierung. 

Für die Prozessoptimierung wird auf den Informationen von Prozessgestal-

tung- und -lenkung aufgebaut, bspw. werden Prozessmodelle zur Optimie-

rung genutzt. Die Prozesse sollen im Sinne der festgelegten Ziele und hin-

sichtlich Effektivität und Effizienz weiterentwickelt werden (Hilmer, 2016, S. 

110–111). Aus einer empirischen Untersuchung von Hilmer (2016, S. 195–

200) geht hervor, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen ein inkre-

mentelles Vorgehen bei der Prozessoptimierung wählt. In der öffentlichen 

Verwaltung dominiert dieser Ansatz ebenfalls (Neutzner & Löbel, 2020, S. 

263). 

Eine Übersicht der unterschiedlichen Funktionen und den zugeordneten 

Aufgaben kann Abbildung 2 entnommen werden. 

 
Abbildung 2: Funktionen und Aufgaben des Prozessmanagements; Eigene Darstellung nach 
(Hilmer, 2016, S. 69–123) 
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2.1.4 Operatives und strategisches Prozessmanagement 

Prozessmanagement fördert die operative und strategische Zielerreichung 

(Kapitel 2.1.2). Eine Unterscheidung in strategisches und operatives Prozess-

management liegt dementsprechend nahe. 

Die fundamentale Aufgabe des strategischen Prozessmanagements ist, das 

Prozessmanagement auf den langfristigen Erfolg der Organisation auszurich-

ten und diesen zu sichern (Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 103). Die 

Grundlage stellt die Organisationsstrategie dar, welche die übergeordneten 

Ziele vorgibt (Hanschke & Lorenz, 2021, S. 12–13). Es wird für das operative 

Prozessmanagement der „Ziel- und Handlungsrahmen“ vorgegeben 

(Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 107). Als Resultat legt das strategische 

Prozessmanagement „organisationsweite Standards“ fest (Weber et al., 

2021, S. 8). Die Gewichtung von Prozessen, welche mit der Prozesspriorisie-

rung stattfindet, wird zu den Aufgaben des strategischen Prozessmanage-

ments gezählt (Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 120–124). 

Das operative Prozessmanagement hat nach Hanschke und Lorenz (2021, S. 

16) „die Aufgabe, die bestehenden Prozesse bestmöglich abzuwickeln und 

die vorgegebenen Leistungsziele der Prozesse zu erreichen“. Es werden 

dementsprechend die einzelnen Prozesse betrachtet und es kann die Auf-

gabe der Prozessoptimierung zugeordnet werden (Hanschke & Lorenz, 

2021, S. 14–15). Durch den Fokus auf die Optimierung wird operatives Pro-

zessmanagement häufig in Projektform durchgeführt (Weber et al., 2021, S. 

7–8). 

Knobloch und Weiß (2014, S. 281–285) stellen ein Modell für öffentliche Ver-

waltungen vor, welches die Entwicklung einer Organisation zu einem strate-

gischen Prozessmanagement hin beschreibt. Ein derartiges Prozessmanage-

ment zeichnet sich durch ein softwaregestütztes, kontinuierliches Manage-

ment aller relevanten Prozesse aus. Als Basis hierfür sind diese Prozesse do-

kumentiert, Controlling-Systeme etabliert, Verantwortungen für Prozesse 
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definiert und es wird mittels Kennzahlen gesteuert (Knobloch & Weiß, 2014, 

S. 284). 

2.2 Prozessmanagement als ganzheitlicher Ansatz 

Auf Basis der vorherigen Ausführungen soll zunächst erläutert werden, wa-

rum Prozessmanagement als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen ist.  

Der Definition des Prozessmanagements von Schmelzer und Sesselmann 

(2020, S. 12; siehe Kapitel 2.1.2) unterliegt die Annahme, dass Prozessma-

nagement ein ganzheitlicher Ansatz ist. Darunter wird verstanden, dass Pro-

zessmanagement „die gesamte Organisation umfasst und dabei organisato-

rische, kulturelle, personelle, technische und wirtschaftliche Aspekte be-

rücksichtigt“ (Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 12). Ebenfalls sieht Ga-

datsch (2020, S. 19) das Erfordernis, Prozessmanagement ganzheitlich abzu-

bilden. Dieser schlägt ein integriertes Konzept vor, welches das Prozessma-

nagement in unterschiedliche Ebenen (strategisch, fachlich-konzeptionell 

und operativ) unterteilt (Gadatsch, 2020, S. 19–21). Die Integration von 

„Steuerung und Fortentwicklung der Prozesse in ein übergreifendes System“ 

ermöglicht die Realisation eines Nutzen über die einzelne Optimierung hin-

aus (BMI & BVA, o. J., Kapitel 3.3). Auch die KGSt versteht unter dem Pro-

zessmanagement einen „ganzheitlichen Ansatz zur systematischen und kon-

tinuierlichen Gestaltung, Steuerung und Optimierung von Prozessen und zur 

Steuerung der Organisation“ (Weber et al., 2021, S. 7). 

Als notwendige Voraussetzung für ein ganzheitliches Prozessmanagement 

wird in der Literatur die umfassende Identifizierung der Prozesse benannt 

(Beckmann, 2018, S. 6; Halsbenning et al., 2019, S. 259; Hanschke & Lorenz, 

2021, S. 7; Hilmer, 2016, S. 32, 81; Schwegmann & Laske, 2012, S. 172). Denn 

ohne das Wissen über die Prozesse ist eine „fundierte Verwaltungssteue-

rung ausgeschlossen“ (Halsbenning et al., 2019, S. 259). Die Prozessdoku-

mentation ermöglicht es, Schwachstellen, wie Medienbrüche und Liegezei-

ten, in den Prozessen zu erkennen und es wird Transparenz sichergestellt 

(Becker, Winkelmann, et al., 2009, S. 14). Becker, Algermissen und Falk 
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vertreten die These (2009, S. 43–44), „dass der Nutzen von Prozesserfassung 

… in öffentlichen Verwaltungen überproportional mit dem Anteil des unter-

suchten Ausschnitts der Gesamtorganisation ansteigt“. 

Ein langfristiges, ganzheitliches Prozessmanagement ist softwaregestützt 

durchzuführen. Die erstellten Dokumentationen sind in einem „zentrale[n] 

Repository“, datenbankgestützt, zu speichern (Becker et al., 2012, S. 42). 

Dieses Repository wird auch als „Prozessregister“ bezeichnet (BMI & BVA, 

o. J., Kapitel 2.3.3; Hirzel, 2013, S. 7; Neutzner & Löbel, 2020, S. 261). 

Für die vorliegende Arbeit soll ganzheitliches Prozessmanagement als ein 

übergreifendes System verstanden werden, welches die Funktionen der Pro-

zessgestaltung, -lenkung und -weiterentwicklung, inklusive ihrer Aufgaben, 

ausfüllt (Kapitel 2.1.3). Das Prozessmanagement agiert nicht ausschließlich 

auf den einzelnen Prozess bezogen (operativ), sondern auch unter einer 

strategischen Ausrichtung und Zielsetzung (strategisch) (Kapitel 2.1.4). Die 

Voraussetzung für ganzheitliches Prozessmanagement ist eine organisati-

onsumfassende, softwaregestützte Prozessdokumentation. 

2.3 Der Prozessteckbrief als Werkzeug im ganzheitlichen Pro-

zessmanagement  

Ein Prozesssteckbrief dient dem „überblicksartigen Vermitteln bestimmter 

Prozessmerkmale“ (Niebisch, 2022, S. 267). Prozesssteckbriefe sind Kurzbe-

schreibungen von Prozessen, die Informationen über Prozesse enthalten 

und aus Merkmalen von Prozessen bestehen (Schmelzer & Sesselmann, 

2020, S. 254–255). Diese Merkmale werden für die vorliegende Arbeit als 

Steckbriefattribute (kurz: Attribute) bezeichnet. Informationen, die über At-

tribute aus einem Prozesssteckbrief zu entnehmen sind, werden nachfol-

gend auch als Steckbriefinformationen bezeichnet. 

Die Steckbriefattribute können individuell angepasst werden und es liegt 

nach Gadatsch (2020, S. 96) keine einheitliche Notation vor. Prozesssteck-

briefe können für den Gesamtprozess und in der Prozessmodellierung zu je-

dem Prozessschritt angelegt werden (Gadatsch, 2020, S. 96; Rosemann et 
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al., 2012, S. 79, 82). Für diese Arbeit wird unter einem Prozesssteckbrief der 

Steckbrief für einen Gesamtprozess verstanden. 

Der Prozesssteckbrief lässt sich als Werkzeug den Aufgaben des Prozessma-

nagements zuordnen (Kapitel 2.1.3). Schwegmann und Laske (2012, S. 172–

173) beschreiben den Einsatz von Prozesssteckbriefen in der Identifizierung 

zur groben Erfassung der vorhandenen Prozesse. Schmelzer und Sesselmann 

(2020, S. 254–256) führen Prozesssteckbriefe zur Beschreibung von Prozes-

sen als Teil der Prozessdokumentation an. Diese schlagen ein Konzept zur 

Einführung von Prozessmanagement vor, in welchem Prozessteckbriefe 

ebenfalls als Teil der Identifizierung erstellt werden (Schmelzer & Sessel-

mann, 2020, S. 761–763). Gadatsch (2020, S. 87) ordnet Steckbriefe den Mo-

dellierungsmethoden zu. Dieser beschreibt Prozesssteckbriefe als Ergänzung 

einer Prozesslandkarte, die weitere Informationen zu Prozessen enthalten 

(Gadatsch, 2020, S. 96–97). Ferner nennt Hilmer (2016, S. 81) Prozesssteck-

briefe als eine Darstellungsvariante für eine leitfadenorientierte Darstel-

lungsform, welche er zur Prozessdokumentation empfiehlt. Prozesssteck-

briefe werden somit primär in der Funktion der Prozessgestaltung eingesetzt 

werden, insbesondere in der Prozessidentifikation. 

Die Informationen der Prozessgestaltung stellen die Basis für Lenkung und 

Weiterentwicklung der Prozesse dar (Kapitel 2.1.3). Informationen aus Pro-

zesssteckbriefen können als Grundlage für verschiedenste Steuerungsaktivi-

täten verwendet werden (BMI & BVA, o. J., Kapitel 2.3.4). Nach Schmelzer 

und Sesselmann (2020, S. 255–257) sind bestimmte Steckbriefattribute, Vo-

raussetzung für die Integration verschiedener Managementsysteme mit 

dem Prozessmanagement.  

  

 18 

2.4 Die PICTURE-Prozessplattform 

Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit der PICTURE-Prozessplatt-

form, da für eine softwareabhängige Betrachtung von Einsatzszenarien 

Kenntnisse über das Prozessmanagement-Tool benötigt werden. Es wird zu-

erst die PICTURE-Methode erläutert. Anschließend werden die relevanten 

Funktionen der PICTURE-Prozessplattform (kurz Prozessplattform) beschrie-

ben (Becker, Algermissen & Falk, 2009, S. 191).  

2.4.1 Die PICTURE-Methode  

Die Prozessplattform wurde als Software zur Unterstützung der PICTURE-

Methode entwickelt (Becker, Algermissen & Falk, 2009, S. 191). Das Kern-

stück der PICTURE-Methode ist die speziell für die öffentliche Verwaltung 

entwickelte Modellierungssprache PICTURE, welche zur Prozessdarstellung 

über verwaltungsspezifische Prozessbausteine verfügt, bspw. „Dokument 

archivieren“ (Rosemann et al., 2012, S. 79–81). Neben der Modellierung 

wird in Verbindung mit der PICTURE-Methode ein Vorgehen zur Durchfüh-

rung von Modellierungsprojekten beschrieben (Becker, Algermissen & Falk, 

2009, S. 99, 208; Becker, Winkelmann, et al., 2009, S. 81). Das Vorgehen 

sieht ebenfalls eine Prozessidentifizierung vor und zielt auf Nutzung und 

kontinuierliche Pflege der identifizierten Prozesse ab (Becker, Algermissen 

& Falk, 2009, S. 208). 

2.4.2 Funktionsumfang der PICTURE-Prozessplattform 

Die Prozessplattform ist eine webbasierte Software und auf Verwaltungs-

prozesse spezialisiert. Sie bietet neben der detaillierten, grafischen Model-

lierung von Prozessen, die Möglichkeit, Steckbriefattribute in Prozesssteck-

briefen zu erfassen (Becker, Algermissen & Falk, 2009, Kapitel 3.6; PICTURE 

GmbH, 2019c; Rosemann et al., 2012, S. 79). Die dokumentierten Prozesse 

werden in einem Prozessregister gespeichert. Dieser ist in Ordnern struktu-

riert, durchsuchbar und Prozesse können nach unterschiedlichen Merkma-

len, wie bspw. der Organisationseinheit, sortiert werden (Becker, Algermis-

sen & Falk, 2009, S. 179, 192–194; PICTURE GmbH, 2020c). Die Plattform 
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verfügt über eine automatische Versionierung für Prozesse und weitere Ob-

jekte (PICTURE GmbH, 2019e). 

Steckbriefattribute 

Steckbriefattribute können in der Software individuell konfiguriert werden 

(PICTURE GmbH, 2022a). Einzelne Attribute werden in Attributgruppen zu-

sammengefasst (PICTURE GmbH, 2022a, Abschn. Attributgruppen). Attribut-

gruppen dienen der Übersichtlichkeit und Strukturierung von Attributen. 

Ein Steckbriefattribut setzt sich zusammen aus der „Attributbezeichnung“, 

dem „Attribut-Typ“ und „Attribut-Wert(en)“. Die Attributbezeichnung ist 

der Name des Attributs. Der Attribut-Wert ist der Inhalt des Attributs, wel-

cher den Vorgaben des jeweiligen Attribut-Typs unterliegt. Dieser wird auch 

als Datentyp des Attributs bezeichnet. Die Software stellt verschiedene At-

tribut-Typen zur Verfügung, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Mög-

liche Datentypen sind bspw. Freitext, Verschlagwortung, Einfachauswahl, 

Mehrfachauswahl, Numerischer Wert und Verknüpfung mit anderen Infor-

mationsobjekten (PICTURE GmbH, 2022a, Abschn. Attribute vom Typ „Refe-

renz“, 2022d). 

Bestimmte Steckbriefattribute können nicht angepasst werden. Insbeson-

dere diese Attribute: Bezeichnung (des Prozesses), Verantwortliche Organi-

sationseinheit, Erbrachte Leistung und Verwendete Fachverfahren (PICTURE 

GmbH, 2022a, Abschn. Einschränkungen der Anpassbarkeit). Die Bezeich-

nung wird direkt bei Anlage des Prozesses festgelegt (PICTURE GmbH, 

2022e, Abschn. Prozess und Prozesslandkarte anlegen). 

Prozesslandkarte 

In der Plattform können interaktive, digitale Prozesslandkarten erstellt wer-

den. Diese ermöglichen es, Abhängigkeiten unterschiedlicher Objekte mit-

tels verschiedener Symbole, wie bspw. Prozess, Prozessgruppe oder Organi-

sationseinheit abzubilden. Durch Interaktion („Mausklick“) mit den Objek-

ten können weitere Informationen, wie beispielsweise die Attribute eines 

Prozesses aufgerufen werden (PICTURE GmbH, 2019f). Beispiele können 

(PICTURE GmbH, 2019d) entnommen werden. 
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Prozesskontexte 

Über Attribute können bestimmte Informationsobjekte verknüpft werden. 

Eine Art dieser Informationsobjekte sind Prozesskontexte. Prozesskontexte 

können als Datentyp eines Attributes festgelegt werden und ermöglichen 

die Verknüpfung von Prozessen über die Steckbriefattribute mit festgeleg-

ten Hierarchien, wie bspw. Organisationseinheiten oder Softwareproduk-

ten. Prozesskontexte werden gesondert angelegt und es sind bestimmte 

Kontext-Kataloge vorgegeben bspw. Dokumente, Software, Hardware oder 

Organisationseinheiten und Stellen (PICTURE GmbH, 2019g, 2022a). Ein ein-

zelnes Objekt in einem Prozesskontext-Katalog wird nachfolgend als Pro-

zesskontext-Element bezeichnet. Die Hierarchie der Prozesskontext-Ele-

mente folgt einer Baumstruktur. Zum Beispiel: 

• Hardware (Ebene 0) 
o Drucker (Ebene 1) 

▪ Arbeitsplatzdrucker (Ebene 2) 
o Eingabegeräte 

▪ Maus 
▪ Tastatur 

Die Verknüpfung von Kontexten und Steckbriefen ermöglicht unterschiedli-

che Auswertungsmethoden und kann zur Strukturierung der Prozesse im 

Prozessregister verwendet werden.  

Analysefunktionen 

Eine einfache Analysefunktion stellt ein Filterbündel dar. Es ermöglicht eine 

kombinierte Filterung des Prozessregisters anhand von festgelegten Krite-

rien. Ein Filterbündel kann bspw. alle Prozesse suchen, in denen zwei unter-

schiedliche Attribute jeweils einen bestimmten Attribut-Wert besitzen (PIC-

TURE GmbH, 2021a).  

Als weitere Analysefunktionen für eine bestimmte Auswahl oder alle Pro-

zesse des Prozessregisters auf Basis von Steckbriefattributen wird die Nutz-

wert- und Strukturanalyse angeboten (PICTURE GmbH, 2020b). Die Nutz-

wertanalyse kann bspw. zur Prozesspriorisierung genutzt werden. Es ist her-

vorzuheben, dass die auszuwertenden Attribute über den Datentyp Einfach-

auswahl, Mehrfachauswahl, Zahl oder Zeit verfügen müssen. In der 

Ja
nn

ik
 H

ar
m

el
in

g



 21 

Nutzwertanalyse wird abhängig vom Wert des Attributs eine Gewichtung 

und Punktzahl vergeben. Über eine vordefinierte Berechnung wird für die 

ausgewählten Prozesse ein Nutzwert berechnet. Über diesen Nutzwert kann 

bspw. ermittelt werden, welche Prozesse für eine Optimierung in Frage 

kommen (PICTURE GmbH, 2019h). 

Die Strukturanalyse wertet die Ausprägung eines Steckbriefattributs für eine 

beliebige Anzahl an Prozessen aus. Die Auswertung wird über ein weiteres 

Attribut gruppiert. Zum Beispiel kann über die Strukturanalyse in einem Bal-

kendiagramm dargestellt werden, wie viele Prozesse pro Organisationsein-

heit ein hohes Optimierungspotenzial aufweisen (Abbildung 3). Für die Ana-

lyse werden zwei Steckbriefattribute benötigt. Ein Attribut mit dem Daten-

typ Prozesskontext bspw. Organisationseinheit und ein Attribut, welches die 

Auswertung der Prozesse vorgibt. Dieses Attribut muss über den Datentyp 

Zahl, Einfachauswahl oder Zeit verfügen, wie bspw. das Attribut Strukturie-

rungsgrad mit den Ausprägungen „unstrukturiert“, „strukturiert“, „teilstruk-

turiert „und „Keine Angabe“ (PICTURE GmbH, 2019b). 

 

Abbildung 3: Grafische Darstellung einer Strukturanalyse in der PICTURE-Prozessplattform 
aus (PICTURE GmbH, 2019b); Bild zugeschnitten 

Import- und Exportfunktionen 

Neben den Analysefunktionen verfügt die Software über Import- und Ex-

portfunktionen (PICTURE GmbH, 2020a, 2021b). Speziell für Prozesssteck-

briefe wird eine Exportfunktion angeboten. Diese Funktion ermöglicht den 
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Export einer beliebigen Anzahl an Prozesssteckbriefen in eine Excel-Tabelle. 

Jeder Prozess stellt eine Zeile dar und jedes Attribut eine Spalte (PICTURE 

GmbH, 2019a). 

Ebenfalls ist eine Importfunktion für Prozesssteckbriefe mit Hilfe von Excel-

Tabellen integriert. Diese Funktion kann zur Aktualisierung von Steckbriefen 

und zur Erzeugung von neuen Steckbriefen genutzt werden. Als typischer 

Anwendungsfall für die Funktion wird das anfängliche Einspielen von Steck-

briefen im Anschluss an die Prozessidentifikation genannt. (PICTURE GmbH, 

2020d).  

Ja
nn

ik
 H

ar
m

el
in

g



 23 

3 Forschungsmethodik zur Untersuchung des Einsat-

zes von Prozesssteckbriefen 

Ziel der Arbeit ist es, den Einsatz von Prozessessteckbriefen im ganzheitli-

chen Prozessmanagement von öffentlichen Verwaltungen zu untersuchen. 

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen, welches zur systematischen 

Beantwortung der Forschungsfrage angestrebt wird, beschrieben. Außer-

dem wird erörtert, warum sich die Untersuchung auf Dokumente und Infor-

mationen aus der Praxis stützen soll. 

3.1 Qualifizierung der Untersuchungsobjekte 

Es sind zunächst geeignete Kommunen für die Untersuchung zu bestimmen. 

Voraussetzung ist, dass eine organisationsweite Prozessidentifikation statt-

gefunden hat oder umgesetzt wird (Kapitel 2.2). Befindet sich eine Prozessi-

dentifikation noch in der Umsetzung, ist eine ganzheitliche Ausrichtung er-

forderlich. Da die erfassten Steckbriefattribute generell vor der Identifika-

tion festgelegt werden, wird angenommen, dass diese auch in Hinblick auf 

ein ganzheitliches Prozessmanagement untersucht werden können. Durch 

die Berücksichtigung von Kommunen, die sich noch in der Umsetzung befin-

den, wird eine größere Untersuchungsmenge erwartet. Gestützt wird diese 

Annahme dadurch, dass Prozessmanagement nach einer Studie von Becker 

et al. (2021, S. 14–15) erst in 18% der Kommunalverwaltungen etabliert ist, 

aber zusätzliche 35% an einem Projekt zur Einführung arbeiten. 

Eine vorherige Einschränkung in Bezug auf die Größe der Kommune wird 

nicht vorgenommen. Zur Ergebniseinordnung soll die KGSt-Größenklasse 

(KGSt | Größenklassen, o. J.) und die Einwohnerzahl für das jeweilige Unter-

suchungsobjekt benannt werden. Die Namen der Verwaltungen sollen nicht 

anonymisiert werden, da beim Lesenden möglicherweise ein Interesse be-

steht, Informationen zum Einsatz der Steckbriefe bei den Untersuchungsob-

jekten anzufragen. 
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3.2 Dokumente als Informationsbasis 

Die Untersuchung des praktischen Einsatzes von Prozesssteckbriefen bedarf 

einer geeigneten Informationsgrundlage. Eine Hauptaufgabe des Prozess-

managements ist die Dokumentation von Prozessen. Prozessessteckbriefe 

sind eine Variante dieser Dokumentation. Das strategische Prozessmanage-

ments legt zudem Standards fest und definiert Rahmenbedingungen (Kapitel 

2.1.3, 2.1.4). Als Resultat sind eine Vielzahl von Dokumenten zu vermuten, 

die über das Prozessmanagement in öffentlichen Verwaltungen vorliegen. 

Der Dokumentenbegriff soll für die Arbeit weit ausgelegt werden. Nach Hoff-

mann (2018, S. 99–101) können in Abhängigkeit des Forschungsfelds unter-

schiedlichste Interpretationen des Begriffes vorliegen. In der Methodenlite-

ratur sind daher häufig Beispiele zu finden (Hoffmann, 2018, S. 99–101). Als 

ein Definitionsmerkmal wird dennoch gesehen, dass ein Dokument „als Ein-

heit wahrnehmbar, speicherbar bzw. archivierbar und abrufbar sein“ muss 

(Döring & Bortz, 2016, S. 534).  

Zur Überprüfung, ob in der Verwaltungspraxis Dokumente über den Unter-

suchungsgegenstand vorliegen, wurde eine Vorabfrage in den Kommunen 

Stadt Bocholt und Kreis Wesel durchgeführt. Der Autor dieser Arbeit konnte 

während einer dreimonatigen Praxistätigkeit im Fachdienst 10 „Organisati-

onsentwicklung“ und Fachdienst 15 „Kompetenzentwicklung, Digitalisierung 

und Veränderungsmanagement“ des Kreises Wesel2 ein ganzheitliches Pro-

zessmanagement beobachten, sodass auch an diesen Kontakt angeknüpft 

wurde. Durch die Vorabanfrage konnten weitere Kontaktdaten von An-

sprechpartnern in voraussichtlich geeigneten Verwaltungen ermittelt wer-

den. Ergänzend hierzu konnten Präsentationen, Dienstordnungen, Artikel 

 

 

 

2 durchgeführt vom 22. Juni bis zum 21. September 2022 im Rahmen des Bachelorstudi-
ums Verwaltungsinformatik an der HSPV Münster 

Ja
nn

ik
 H

ar
m

el
in

g



 25 

und Handbücher über das Prozessmanagement einzelner Kommunen re-

cherchiert werden (Algermissen & Korzen, 2021; Korzen, 2020; Korzen & van 

Overbrüggen, 2021; Kreis Wesel, 2022; Kück et al., 2021; Landeshauptstadt 

Dresden, 2015). Daher wird eine Untersuchung anhand von Dokumenten 

aus der Praxis angestrebt. 

3.3 Untersuchungsschritte 

Es soll systematisch aufgezeigt werden, wie Prozesssteckbriefe in der Praxis 

im Rahmen eines ganzheitlichen Prozessmanagements eingesetzt werden. 

Inhaltlich ist das angestrebte Vorgehen als Dokumentenanalyse einzuord-

nen. Eine Dokumentenanalyse umfasst zunächst eine zielgerichtete, syste-

matische und regelgeleitete Sammlung und Archivierung von vorhandenen 

(…) Dokumenten (Döring & Bortz, 2016, S. 537). Anschließend ist das gesam-

melte Material aufzubereiten und kann unter qualitativen und quantitativen 

Gesichtspunkten ausgewertet werden (Döring & Bortz, 2016, S. 533–539). 

Ein erheblicher Vorteil der Dokumentenanalyse ist ein geringer Eingriff in die 

organisationalen Abläufe der der Untersuchungsobjekte (Schmidt, 2017, S. 

445). Da für die Sammlung von Dokumenten eine Kontaktaufnahme zu den 

Untersuchungsobjekten angestrebt wird, sollen die durch die Kontaktauf-

nahme generierten Informationen mit in die Untersuchung einbezogen wer-

den. Dies widerspricht dem reinen Ansatz der Dokumentenanalyse, welcher 

lediglich auf vorhandene Dokumente abzielt (Döring & Bortz, 2016, S. 534).  

Die Untersuchung soll einem inkrementellen Vorgehen unterliegen. Hierzu 

wurden die folgenden Untersuchungsschritte mit unterschiedlichen Schwer-

punkten festgelegt. 

a) Vorliegen eines ganzheitlichen Prozessmanagements 

Um das jeweilige Untersuchungsobjekt zu qualifizieren, ist zunächst zu er-

mitteln, ob ein ganzheitliches Prozessmanagement vorliegt. Als Kriterium, 

ob ein ganzheitliches Prozessmanagement vorliegt, dient die übergreifende 
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und umfassende Prozessidentifikation (Kapitel 3.1). Hierzu kann bspw. der 

Stand der Prozessidentifikation ermittelt werden. 

 

b) Steckbriefanalyse - Verständnis über Ausgestaltung kommunaler Pro-
zesssteckbriefe 

Sofern ein ganzheitliches Prozessmanagement vorliegt, ist im nächsten 

Schritt zu untersuchen, wie die Steckbriefe im Konkreten ausgestaltet sind. 

Zur Erfassung dieser Informationen wird die Durchführung eine Steckbriefa-

nalyse angestrebt. Als Grundlage für die Steckbriefanalyse sollen Bei-

spielsteckbriefe analysiert werden. Als Beispielsteckbrief sind die Informati-

onen zu verstehen, die zu jedem identifizierten Prozess erfasst werden, so-

dass eine übergreifende, vom Einzelprozess unabhängige Betrachtung er-

möglicht wird. Um Gemeinsamkeiten zwischen den Steckbriefen zu identifi-

zieren, sollen die einzelnen Attribute zunächst in Kategorien eingeordnet 

werden. Durch eine Zuordnung von Kategorien wird eine inhaltliche Zusam-

menfassung der einzelnen Attribute angestrebt. Ferner soll die Identifika-

tion von Besonderheiten und Gemeinsamkeiten erleichtert werden. Die wei-

teren Überlegungen zur Kategorienbildung sind dem nachfolgenden Kapitel 

zu entnehmen (Kapitel 3.4). 

c) Einsatzszenarien darstellen 

Im abschließenden Schritt sollen konkrete Einsatzszenarien der untersuch-

ten Kommunen identifiziert und dargestellt werden. Von Interesse sind die 

Einsatzszenarien, die erst durch die Identifikation von Prozessen und der Do-

kumentation in Form von Steckbriefen ermöglicht werden (Kapitel 1.1). Un-

ter dem Begriff Einsatzszenario wird auch verstanden, dass für das Verständ-

nis nötige Hintergrundinformationen, mit in die Darstellung einfließen. Als 

Grundlage dient eine systematische Untersuchung der erhobenen Informa-

tionsgrundlage aus den untersuchten Kommunen. Das im Vorfeld gewon-

nene Verständnis über die Ausgestaltung der Prozesssteckbriefe soll eben-

falls berücksichtig werden. 
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3.4 Literarische Kategorisierung von Steckbriefattributen  

Für die Steckbriefanalyse wird eine Kategorienbildung angestrebt. Dazu sol-

len nachfolgend Kategorien festgelegt werden. 

In der Literatur werden unterschiedliche typische Inhalte und Steckbrief-

attribute benannt (Gadatsch, 2020, S. 96; Schmelzer & Sesselmann, 2020, S. 

254–255; Schwegmann & Laske, 2012, S. 172–173; Weber et al., 2021, S. 30). 

Um fundiert zu sinnvollen Kategorien zu gelangen, werden im Folgenden 

Quellen zum Prozessmanagement analysiert, die Inhalte von Prozesssteck-

briefen benennen. Die Literaturrecherche ergab in Summe acht Quellen. 

Eine Auflistung der untersuchten Quellen kann dem Anhang entnommen 

werden (Anhang 1.1). Von den untersuchten Quellen weisen fünf von acht 

Quellen einen spezifischen Bezug zur öffentlichen Verwaltung auf. Ziel der 

Untersuchung soll es sein, typische Kategorien zu erkennen. 

Zu Beginn der Analyse wurden die ermittelten Attribute aufgelistet. An-

schließend sind Kategorien gebildet worden, indem die Anzahl der Benen-

nungen ausgewertet wurde. Als Zuordnungskriterium ist nicht die wörtliche, 

sondern die inhaltliche Übereinstimmung der Attribute betrachtet worden. 

Die Ergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (Tabelle 1). 

Eine Version der Auswertung mit den weiteren Begriffsausprägungen befin-

det sich im Anhang (Anhang 1.2). 
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Attributkategorie Nennungen 
Prozessname   7 
Informationen zur Prozessverantwortlichkeit 7 
Kennzahlen 7 
Beteiligte (extern und intern: z.B. Kunden, Lieferanten, Stakeholder) 7 
Prozessbeschreibung 5 
Prozesstyp (z.B. Kern-, Support oder Unterstützungsprozess) 5 
IT-Unterstützung 5 
Input und Output 4 
Ziele des Prozesses 3 
Rechtliche Grundlage 3 
Prozessobjekt 2 
Risiken 2 
Informationen über Aktualität der Dokumentation 2 

Tabelle 1: Attributkategorien als Ergebnis der Quellenanalyse 

Den Auswertungsergebnissen ist zu entnehmen, dass, neben dem Prozess-

namen, insbesondere Informationen zur Prozessverantwortlichkeit, Kenn-

zahlen und Beteiligte in der Literatur als häufige Bestandteile von Prozess-

steckbriefen vorkommen. Außerdem ist zu erwähnen, dass die rechtliche 

Grundlage sowie die Risiken ausschließlich in Quellen mit Bezug zur öffent-

lichen Verwaltung benannt werden. Attribute, die nicht mehrfach benannt 

wurden, können im Anhang eingesehen werden (Anhang 1.3).  
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4 Identifikation von geeigneten Untersuchungsobjek-

ten 

Im nachfolgenden Kapitel wird die Identifikation von geeigneten Untersu-

chungsobjekten aus der Praxis beschrieben. Es wird die Informationserhe-

bung thematisiert, welche sich in die Kontaktaufnahme zu den Untersu-

chungsobjekten und nachfolgend einer Beschreibung der bereitgestellten 

Informationsbasis untergliedert. Anschließend werden die Untersuchungs-

objekte vorgestellt. Die Vorstellung ist gleichzeitig das Ergebnis des ersten 

Untersuchungsschritts, welcher darin besteht, die untersuchten Kommunen 

für den Untersuchungsgegenstand zu qualifizieren (Kapitel 3.3). 

4.1 Informationserhebung 

Zur Informationserhebung wurden ausgewählte Kommunalverwaltungen 

kontaktiert und es wurde vorab erfragt, ob praktische Informationen und 

Dokumente zum Forschungsgegenstand vorliegen. 

Der Kontakt erfolgte zunächst telefonisch. In dem Gespräch konnte die Ziel-

setzung erläutert werden und es wurde erfragt, ob die Voraussetzungen für 

ein ganzheitliches Prozessmanagement erfüllt sind, um ungeeignete Verwal-

tungen auszuschließen. Anschließend ist eine schriftliche Anfrage per E-Mail 

gestellt worden, in der einleitend kurz die Zielsetzung der Arbeit erläutert 

wurde. Danach wurde anhand der Untersuchungsschwerpunkte dargestellt, 

welche Dokumente für eine Untersuchung von Interesse sind.3 Eine exemp-

larische Anfrage ist dem Anhang zu entnehmen (Anhang 2.1). Es wurde die 

Möglichkeit eingeräumt, sofern bestimmte Informationen nicht in Doku-

mentenform vorliegen, ergänzend ein unstrukturiertes Interview 

 

 

 

3 Bei der Stadt Dresden wurde die Anfrage direkt versendet. Hier konnte bereits aus der 
Recherche heraus ein ganzheitliches Prozessmanagement identifiziert werden (Bäumer 
et al., 2018; Spenrath, 2019). 
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durchzuführen. Diese Möglichkeit wurde nicht wahrgenommen. In einigen 

Fällen wurden spezifische Informationen direkt in der E-Mail-Kommunika-

tion weitergegeben. Sechs Kommunalverwaltungen wurden kontaktiert, bei 

denen ein ganzheitliches Prozessmanagement vermutet wurde. Der Autor 

dieser Arbeit konnte während Praxistätigkeiten bei der Stadt Bocholt4 und 

dem Kreis Wesel5 Einsatzszenarien für Prozesssteckbriefe beobachten, zu 

welchen im Zuge der Informationserhebung zusätzliche spezifische Doku-

mente angefragt wurden. 

Alle sechs Kommunalverwaltungen haben Informationen und Dokumente 

bereitgestellt. Eine vollständige Auflistung der bereitgestellten Dokumente 

kann dem Anhang entnommen werden (Anhang 2.2).  

Zur besseren Auffindbarkeit und Lesbarkeit werden alle in der Arbeit refe-

renzierten Dokumente strukturiert und in ein einheitliches Benennungs-

schema überführt. Ein Verweis auf ein Dokument erfolgt, ähnlich dem Zita-

tionsstil, nach dem folgenden Muster: „Beispieltext (Code, Kurzbenennung, 

Verweis)“, bspw. (Wesel-01, Präsentation „operatives und strategisches Pro-

zessmanagement“, Folie 30). Der Code setzt sich zusammen aus dem Namen 

der Kommune und einer laufenden Nummer. Durch die Codierung kann un-

terschieden werden zwischen Zitation aus der Literatur und Bezug auf un-

tersuchte Dokumente. Alle referenzierten Dokumente werden in dieses 

Schema überführt und können so eindeutig identifiziert werden. Eine Ta-

belle aller referenzierten Dokumente findet sich im Anhang 2.3. In dieser 

 

 

 

4 durchgeführt in den Organisationseinheiten GB 101 „Organisation“ und GB 104 „Digitale 
Transformation“ vom 22. September 2022 bis zum 22. Dezember im Rahmen des Ba-
chelorstudiums Verwaltungsinformatik an der HSPV Münster 

5 durchgeführt in den Organisationseinheiten Fachdienst 10 „Organisationsentwicklung“ 
und Fachdienst 15 „Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanage-
ment“ vom 22. Juni bis zum 21. September 2022 im Rahmen des Bachelorstudiums Ver-
waltungsinformatik an der HSPV Münster 
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Tabelle werden ebenfalls E-Mails aufgelistet, die Informationen zum Unter-

suchungsgegenstand enthalten. 

Ergänzend zu den bereitgestellten Dokumenten wurde auch nach öffentlich 

zugänglichen Dokumenten der Untersuchungsobjekte gesucht. Ergebnisse 

lieferten das KGSt-Portal (https://kgst.de) und die WISO-Datenbank 

(https://www.wiso-net.de).  

4.2 Beschreibung der Untersuchungsobjekte  

Im Zuge der Arbeit werden die sechs Kommunalverwaltungen Kreis Wesel, 

Kreis Kleve, Landeshauptstadt Dresden, Stadt Bocholt, Stadt Willich und 

Stadt Wegberg betrachtet. Alle Kommunen setzen als Software für Ihr Pro-

zessmanagement die PICTURE-Prozessplattform ein. Es ist außerdem zu er-

wähnen, dass die Stadt Willich und der Kreis Wesel als Initiatoren gemein-

sam mit der Firma PICTURE im März 2021 das interkommunale Kooperati-

onsprojekt „Prozessmanagement@Niederrhein“ gestartet haben (Janssen 

et al., 2022). Teil des Projektes ist die Definition gemeinsamer Standards für 

die Prozessgestaltung, wie einheitliche Steckbriefattribute. Darüber hinaus 

können die Kommunen „kommunenspezifische Attribute“ nutzen, um das 

eigene Prozessregister individuell zu gestalten (Janssen et al., 2022). Diesem 

Projekt gehören auch der Kreis Kleve und die Stadt Willich an. 

Zur Einordnung der Untersuchungsobjekte wurden in Tabelle 2 die Einwoh-

nerzahl und die KGST-Größenklasse zugeordnet (KGSt | Größenklassen, o. J.; 

Statistisches Bundesamt, 2022a, 2022b). 
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Kommune Einwohnerzahl 
(gerundet) 

KGSt-Größenklasse (GK) Bundesland 

Kreis Wesel 460.400 Landkreis GK 1 NRW 
Kreis Kleve 314.700 Landkreis GK 1 NRW 
Stadt Dresden 554.600 Kommune GK 1 Sachsen 
Stadt Bocholt 71.100 Kommune GK 4 NRW 
Stadt Willich 50.100 Kommune GK 4 NRW 
Stadt Wegberg 28.200 Kommune GK 5 NRW 

Tabelle 2: Einwohnerzahlen aus Erhebung vom Statistischen Bundesamt (Statistisches Bun-
desamt, 2022b, 2022a), Gebietsstand: 31.12.2021  

Nachfolgend sollen die einzelnen Untersuchungsobjekte vorgestellt werden. 

Es soll ebenfalls nachgewiesen werden, warum die Untersuchungsobjekte 

für eine weitere Untersuchung qualifiziert sind. Damit wird Untersuchungs-

schritt a) durchgeführt (Kapitel 3.3). 

Kreis Wesel 

Die Kreisverwaltung ist im Jahr 2012 mit der Einführung von Prozessmanage-

ment gestartet, im Jahr 2015 wurde dieses Projekt als gescheitert erklärt. 

Nach der Entscheidung zur Neuausrichtung des Prozessmanagements 2019 

wurde eine ganzheitliche Prozessidentifikation im Jahr 2020 durchgeführt. 

Mit der Neuausrichtung des Prozessmanagements änderte sich auch die 

Zielsetzung von ehemals Kosteneinsparung zu Digitalisierung, Risiko- und 

Wissensmanagement. Die identifizierten Prozesse wurden mit festgelegten 

„Pflichtattributen“ als Prozesssteckbriefe in die PICTURE-Prozessplattform 

überführt (Wesel-01, Präsentation: operatives und strategisches Prozessma-

nagement, Folie 5-12). 

Kreis Kleve 

Der Kreis Kleve hat durch das Kooperationsprojekt mit Prozessmanagement 

begonnen und mit der Verwendung von Screening-Listen aktuell 1.350 Pro-

zesse in ihrem Prozessregister erfasst. Einzelne Organisationseinheiten be-

finden sich noch in der Identifikation. Es wurde durch den Kreis angemerkt, 

dass diese Screening-Listen inhaltlich den Listen der anderen Kommunen 

des Kooperationsprojektes ähnlich sind. Als besonderen Schwerpunkt des 

Prozessmanagements hat Kleve die Unterstützung des 
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Wissensmanagements durch Prozessmanagement benannt (Kleve-01, E-

Mail vom 17.05.2023) 

Landeshauptstadt Dresden 

Die Landeshauptstadt Dresden hat 2009 mit dem Prozessmanagement be-

gonnen (Bäumer et al., 2018). Aus einem Artikel des Behördenspiegels kann 

entnommen werden, dass Dresden im Jahr 2019 insgesamt 3.500 Prozess-

steckbriefe im eigenen Prozessregister dokumentierte (Spenrath, 2019). 

Dresden hat erkannt, dass Prozessmanagement, sofern ganzheitlich ge-

dacht, als Managementinstrument zur Verwaltungssteuerung eingesetzt 

werden kann und nutzt das eigene Prozessregister als umfassende Wissens-

datenbank. Das Prozessmanagement erfolgt durch Mitarbeitende in den 

einzelnen Fachämtern (Spenrath, 2019). Klare Regelungen werden durch 

eine Dienstordnung festgelegt (Dresden-01, DO Prozessmanagement). Wei-

tere Informationen und Standards, wie die Mindestattribute eines Steck-

briefs, werden durch ein Konventionenhandbuch vermittelt (Dresden-02, 

Konventionenhandbuch). 

Stadt Bocholt 

Die Stadtverwaltung Bocholt hat im September 2022 in einem Prozessma-

nagementbericht den Grundstein für eine strategische Ausrichtung des Pro-

zessmanagements entwickelt (Bocholt-01, Bericht über die Einführung von 

Prozessmanagement). Darauf aufbauend wurde ein konkretes Konzept erar-

beitet, welches die Integration verschiedener Daten- und Informationsquel-

len über das Prozessmanagement anvisiert. Aufbauend auf diesem Konzept 

hat die Stadtverwaltung Ende 2022 mit der bereichsweisen Prozessidentifi-

kation begonnen und befindet sich aktuell in der Umsetzung eines ganzheit-

lichen Prozessmanagements. Als Grundlage für die Prozessidentifikation 

wird der KGSt-Prozesskatalog verwendet. Die vorgegeben Prozesse werden 

in der Identifikation um weitere Attribute angereichert und als Steckbriefe 

in die Prozessplattform eingepflegt (Bocholt-02, Präsentation: Wirkungs-

volle Steuerung über Leistungen und Prozesse). Die Kommunale Gemein-

schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) stellt mit dem KGSt-
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Prozesskatalog einen Rahmen für das kommunale Prozessmanagement be-

reit. Der Katalog vermittelt in einer Listendarstellung (Excel-Tabelle) „einen 

organisationsunabhängigen Überblick über die kommunalen Produkte, Leis-

tungen und Prozesse“ (Beckmann, 2018, S. 3). 

Stadt Willich 

Die Stadt Willich hat für das eigene Prozessmanagement die „Treiberthe-

men“ Digitale Transformation, Wissensmanagement und Prozessoptimie-

rung einhergehend mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozesses de-

finiert (Algermissen & Korzen, 2021, Folie 55). Im Oktober 2021 war das Pro-

zessscreening und eine Priorisierung abgeschlossen und die Prozesse als 

Steckbriefe in der PICTURE-Prozessplattform implementiert (Algermissen & 

Korzen, 2021, Folie 62). Die Prozessidentifikation und Priorisierung erfolgte 

durch ein verwaltungsweites Prozessscreening (Korzen & van Overbrüggen, 

2021, S. 6). Außerdem geht aus einem Artikel von Dezember 2020 hervor, 

dass die Stadt Willich einen ganzheitlichen und strategischen Ansatz für das 

Prozessmanagement gewählt hat und die Prozessplattform „im Sinne des 

Wissens-, Informations- und Organisationsmanagements verwendet“ 

(Korzen, 2020). Standards, wie Rollen und festgelegte Abläufe, sind in einem 

Prozessmanagement-Handbuch beschrieben (Korzen & van Overbrüggen, 

2021). 

Stadt Wegberg 

Die Stadt Wegberg ist als Teil des Kooperationsprojektes in das ganzheitliche 

Prozessmanagement eingestiegen und befindet sich aktuell in der Prozessi-

dentifizierung, welche in einigen Bereichen noch nicht vollständig abge-

schlossen ist. Als Hauptziel des Prozessmanagements wird die Digitalisierung 

benannt, zusätzlich werden Wissensmanagement und Risikomanagement 

als Zielfelder angeführt. Aktuell befindet sich zudem ein Prozessmanage-

ment-Handbuch in der Ausarbeitung (Wegberg-01, E-Mail vom 23.05.2023). 

Die Untersuchungsobjekte werden nachfolgend zur besseren Lesbarkeit 

ohne den Zusatz Stadt oder Kreis adressiert.  
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5 Steckbriefanalyse 

Im folgenden Kapitel wird durch eine Steckbriefanalyse die Ausgestaltung 

kommunaler Prozesssteckbriefe im ganzheitlichen Prozessmanagement un-

tersucht. Dies entspricht dem Untersuchungsschritt b) (Kapitel 3.3). Zu Be-

ginn wird die praktische Durchführung der Steckbriefanalyse beschrieben. 

Anschließend werden die Ergebnisse der Steckbriefanalyse vorgestellt und 

es erfolgt zum Abschluss eine Evaluation der Analyseergebnisse. 

5.1 Durchführung der Steckbriefanalyse 

Zuerst wurden die bereitgestellten Informationen aufbereitet. Hierzu sind 

aus den bereitgestellten Dokumenten (Anhang 3.1) Beispielsteckbriefe in ei-

nem einheitlichen, tabellarischen Format erstellt worden (Tabelle 3).  

Name der Kommune 
Attribut-
gruppe 

Attribut Möglicher Inhalt (Daten-
typ) 

Kategorienzuordnung 

Name der At-
tributgruppe 

Name des 
Attributs 

Datentyp: z.B. Prozess-
kontext oder Mehrfach-
auswahl 

Zuordnung der Kategorien 
typischer Steckbriefattri-
bute 

Tabelle 3: Beispielhafter Aufbau eines aufbereiteten Beispielsteckbriefes 

Die Aufbereitung war erforderlich, um Vergleichbarkeit herzustellen, da un-

terschiedliche Dokumente bereitgestellt wurden, die Informationen in un-

terschiedlichen Ausprägungen über die Ausgestaltung der Steckbriefe in den 

jeweiligen Kommunen enthielten.  

Ein Hindernis war es, die Datentypen der Attribute zu bestimmen, da diese 

den bereitgestellten Dokumenten lediglich teilweise zu entnehmen waren. 

Über weitere Dokumente, wie die bereitgestellten „Screening-Listen“, konn-

ten diese identifiziert werden (Wesel-04; Kleve-03; Willich-01; Wegberg-02). 

Die Screening-Listen werden mit einer Importfunktion (Kapitel 2.4.2) in die 

Prozessplattform als Steckbriefe überführt, sodass die Datentypen hier zu 

berücksichtigen sind. 

Bei der Aufbereitung des Steckbriefs der Stadt Willich ist ein weiteres Hin-

dernis aufgetreten. Der Steckbrief wurde zunächst auf Basis einer bereitge-

stellten Excel-Tabelle aufbereitet, welche zur Prozessermittlung verwendet 
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wurde (Willich-01, Blankosteckbrief zur Prozessermittlung; Willich-03, E-

Mail vom 30.05.2023). Um die exakte Attributbezeichnung herauszufinden, 

wurde eine weitere Excel-Tabelle verwendet, welche die Attributbezeich-

nung enthielt (Willich-02, Steckbriefattribute als Excel-Export). Dieses Doku-

ment enthält mehr Attributbezeichnungen als die Excel-Tabelle zur Prozes-

serfassung (Anhang 3.7). Für den Beispielsteckbrief sind diese zusätzlichen 

Attribute nicht berücksichtig worden, da der Datentyp nicht ersichtlich war 

und keine Klarheit darüber besteht, ob die Attribute konsistent für alle Pro-

zesse gepflegt sind. Die Attributgruppen konnte ebenfalls nicht ermittelt 

werden. 

Außerdem ist aufgefallen, dass Attribute mit dem Datentyp Zahl oder Zeit in 

den untersuchten Tabellen ein zusätzliches Feld mit der Benennung des At-

tributs und dem Zusatz „(Einheit)“ aufweisen. Dieses Attribut gibt lediglich 

die Einheit an und wird nicht als einzelnes Attribut behandelt (Dresden-03, 

Steckbriefattribute LHD, Zeile 58-63, 78-94). Die Einheit wird direkt im Da-

tentyp ergänzt, sofern vorhanden. Ein Beispiel kann dem Beispielsteckbrief 

von Dresden in der Attributgruppe Kosten entnommen werden (Anhang 

3.4). In der Prozessplattform werden Einheit und Datentyp zu einem Attribut 

zusammengefasst dargestellt (PICTURE GmbH, 2022d, Abschn. Numerischer 

Wert).  

Der Datentyp wird bei der Auswertung bewusst berücksichtigt, wodurch die 

Qualität der Untersuchungsergebnisse gesteigert werden soll. Beispiels-

weise nutzt Kleve das Attribut Form der (obersten) Auftragsgrundlage und 

Wesel das Attribut Formale Prozessebene, inhaltlich werden diese als gleich 

angesehen, da beide Attribute den Datentyp Einfachauswahl mit den glei-

chen Auswahlmöglichkeiten verwenden (Anhang 3.2, Anhang 3.3, Attribut-

gruppe: Recht und Standards). Wie oben ersichtlich, werden Attributbe-

zeichnungen im Text nachfolgend in kursiv dargestellt. 

Anschließend wurde eine Zuordnung der Steckbriefattribute zu den im Vor-

feld bestimmten Kategorien vorgenommen (Kapitel 3.4). So konnte ausge-

wertet werden, welche Kategorien in den jeweiligen Steckbriefen 
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vorkommen, und wie diese ausgeprägt sind. Die Auswertung der Kategori-

sierung erfolgte über die Ermittlung der Anzahl der Attribute einer Katego-

rie. Es wurde außerdem die inhaltliche Bedeutung der Attribute berücksich-

tigt. Interessant für die Auswertung der Steckbriefe sind insbesondere die 

Ausprägungen der Attributbezeichnungen, wie am Beispiel der Attributka-

tegorie „Prozesstyp (…)“ in Tabelle 4 dargestellt. 

Attributkategorie Anzahl 
Bocholt 

Bocholt Ausprä-
gungen 

Anzahl 
Wesel 

Wesel Aus-
prägungen 

Prozesstyp (z.B. Kern-, Sup-
port oder Unterstützungs-
prozess) 

1 Prozesstyp 
 

2 Prozesstyp; 
Prozesskate-
gorie 

Tabelle 4: Beispiel für Auswertung der Attributkategorien 

Anschließend wurden die Attribute selektiert, die keiner Kategorie zugeord-

net werden konnten. Diese „Einzelattribute“ sind in eine Tabellenspalte 

überführt worden. Innerhalb der Tabelle, die insgesamt 77 Einzelattribute 

umfasst, erfolgte zunächst eine Suche nach wortgleichen Attributen. Im Er-

gebnis konnten 20 Duplikate und 57 wörtlich unterschiedliche Attribute fest-

gestellt werden (Anhang 4.3). Daraufhin ist eine Zusammenfassung von 

wort- und inhaltsgleichen Attributen durchgeführt worden. Unterstützt 

wurde die Zuordnung durch die ermittelten Datentypen. Es werden bspw. 

KGST-Leistung und KGST Leistung oder Stufe der elektronischen Nutzbarkeit 

und Elektronische Nutzbarkeit als inhaltlich gleich angesehen, auch da die 

gleichen Datentypen verwendet werden (Anhang 4.4, Attributklassen: KGST-

Prozesskatalog, OZG). Die Attribute sind daraufhin gruppiert worden. Hierzu 

wurden „Attributklassen“ definiert, die inhaltlich ähnliche Attribute enthal-

ten. Eine Attributklasse ist bspw. „OZG“, welche unter anderem die Attribute 

OZG-Leistungskennung und OZG-Relevanz enthält. Einzigartige Attribute 

oder Attribute deren inhaltliche Bedeutung nicht eindeutig zugeordnet wer-

den konnte, wurden in der Attributklasse „Sonstige Attribute“ zusammen-

gefasst (Anhang 4.4, Attributklasse: Sonstige Attribute). 

Eine vollständige Beschreibung der einzelnen Beispielsteckbriefe wird als 

nicht zielführend angesehen, weshalb über die Kategorisierung und Klassen-

bildung eine strukturierte Ergebnisdarstellung vorgenommen werden soll. 
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Die Analyseergebnisse in Tabellenform, sowie die aufbereiteten Bei-

spielsteckbriefe, können im Anhang eingesehen werden (Anhang 3, Anhang 

4). Eine Zusammenfassung des Vorgehens der Steckbriefanalyse ist der 

nachstehenden Grafik zu entnehmen (Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Vorgehen der Steckbriefanalyse 

 

5.2 Ergebnisse der Steckbriefanalyse 

Nachfolgend werden zunächst die Ergebnisse der Kategorienzuordnung an-

hand von Attributkategorien erläutert. Anschließend wird auf die Attribute 

der jeweiligen Attributklassen eingegangen. Im Text werden die verschiede-

nen Attributklassen und Attributkategorien unterstrichen. 

5.2.1 Attributkategorien 

Die auf Grundlage der Literatur definierten Attributkategorien konnten 

mehrheitlich den Beispielsteckbriefen der Kommunen zugeordnet werden 

(Tabelle 5). 
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Attributkategorie Anteil 
Kommunen 

Kommunen 

Informationen zur Prozessverant-
wortlichkeit 

6 Wesel, Kleve, Dresden, Bocholt, 
Willich und Wegberg 

Kennzahlen 6 Wesel, Kleve, Dresden, Bocholt, 
Willich und Wegberg 

Prozesstyp (z.B. Kern-, Support oder 
Unterstützungsprozess) 

6 Wesel, Kleve, Dresden, Bocholt, 
Willich und Wegberg 

IT-Unterstützung 6 Wesel, Kleve, Dresden, Bocholt, 
Willich und Wegberg 

Rechtliche Grundlage 6 Wesel, Kleve, Dresden, Bocholt, 
Willich und Wegberg 

Beteiligte (extern und intern: z.B. 
Kunden, Lieferanten, Stakeholder) 

5 Wesel, Kleve, Bocholt, Willich 
und Wegberg auf Dresden 

Input und Output 5 Wesel, Kleve, Dresden, Willich 
und Wegberg 

Prozessbeschreibung 4 Kleve, Dresden, Bocholt und 
Willich  

Risiken 2 Wesel und Willich 
Ziele des Prozesses 0 - 
Prozessobjekt 0 - 
Informationen über Aktualität der 
Dokumentation 

0 - 

Tabelle 5: Quantitative Auswertung der Kommunen in Attributkategorien  

Eine Auswertung zum Prozessnamen wurde nicht durchgeführt, da dieser 

bei Anlegen eines Prozesses in der Prozessplattform direkt mit auszufüllen 

ist (Kapitel 2.4.2). Auffällig ist, dass Dresden ergänzend zum Prozessnamen 

das Attribut Name aus Kundensicht verwendet (Anhang 4.2, Anh. Tabelle 

16). 

Neben dem Prozessnamen verfügen alle Steckbriefe über Informationen zur 

Prozessverantwortlichkeit. Das Attribut Verantwortliche Organisationsein-

heit ist in allen Steckbriefen enthalten, in zwei Kommunen wird das Attribut 

verantwortliche Stelle ergänzt. In Bocholt ist dieses Attribut im Plural ver-

fasst (verantwortliche Stellen), dies suggeriert, dass hier mehrere Stellen die 

Verantwortung für den Prozess tragen. Der Datentyp für alle Attribute dieser 

Kategorie ist ein Prozesskontext. (Anhang 4.2, Attributkategorie: Informati-

onen zur Prozessverantwortlichkeit). Die Konfiguration der Prozesskontexte 

variiert. In Bocholt sind bspw. die tatsächlichen Stellennummern hinterlegt. 

Wesel benennt die Funktion wie bspw. Koordinationsleitung oder Sachbear-

beitung (Bocholt-03, Beispielsteckbrief 1: Export aus Prozessplattform; We-

sel-03, Beispielsteckbrief: Export aus Prozessplattform). Als 
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Erklärungsansatz, dass alle Kommunen mindestens ein Attribut dieser Kate-

gorie aufweisen, kann angeführt werden, dass das Attribut Verantwortliche 

Organisationseinheit in der Prozessplattform nicht anpassbar ist (Kapitel 

2.4.2). 

Außerdem verfügen alle Prozesssteckbriefe über Kennzahlen. Hier wird von 

allen Kommunen die Häufigkeit des Prozesses in einer bestimmten Zeitein-

heit erhoben. Darüber hinaus erfassen Wesel, Kleve, Willich, und Wegberg 

die Anzahl verantwortlicher Mitarbeiter und Anzahl beteiligter Organisati-

onseinheiten (oder Geschäftsbereiche). Willich nimmt überdies das Attribut 

Wie viele Stationen durchläuft der Prozess in Ihrem Geschäftsbereich? auf. 

Ferner haben Bocholt und Wesel eine Kennzahl über die geschätzte Anzahl 

an Medienbrüchen implementiert (Anhang 4.2, Attributkategorie: Kennzah-

len, Anh. Tabelle 15). 

In allen Kommunen wird mittels des Attributs Prozesstyp eine inhaltlich glei-

che, dreiteilige Unterscheidung in Kern-, Support- und Führungsprozess vor-

genommen. Eine Variation in der Benennung ist zwischen Support-, Service- 

und Unterstützungsprozess zu beobachten. Die Bezeichnung „Servicepro-

zess“ wird von vier der sechs Kommunen verwendet. Wesel und Willich neh-

men zusätzlich das Attribut Prozesskategorie bzw. Tätigkeitstyp auf. Durch 

eine Einfachauswahl kann der Prozess bspw. als Melde- oder Antragspro-

zess, Kontroll- oder Fördermaßnahme eingeordnet werden (Anhang 4.2). 

Alle Kommunen nehmen mindestens ein Attribut der Kategorie IT-Unter-

stützung auf, welches über die am Prozess beteiligte Software informiert. Es 

werden insbesondere die am Prozess beteiligten „Fachverfahren“ erfasst. 

Fachverfahren sind Programme, die nicht in den Bereich der Standardsoft-

ware einzuordnen sind (bspw. Microsoft Office). Neben verwendeten Fach-

verfahren nimmt Bocholt auch das Attribut Verwendete Standardsoftware 

auf (Anhang 3.5). 

Alle Kommunen erheben Informationen zur Rechtlichen Grundlage. Es do-

miniert das Attribut Auftragsgrundlage, welches über die Art der 
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kommunalen Aufgabe informiert (bspw. pflichtige Selbstverwaltungsauf-

gabe). Dies gibt Auskunft darüber, welchen gesetzlichen Handlungsrahmen 

die Kommunen im Prozess haben. Darüber hinaus wird von drei Kommunen 

ein Attribut zur Formerfordernis im Prozess aufgenommen. Aus diesem kann 

entnommen werden, ob im Prozess bspw. eine Unterschrift zu leisten ist, die 

ggf. als Digitalisierungshindernis benannt werden kann (Anhang 4.2, Wesel, 

Dresden, Willich). 

Informationen zu Beteiligten enthalten fünf der sechs Beispielsteckbriefe. In 

vier Kommunen ist das Attribut Auftraggeber aufgeführt. Ferner werden die 

Attribute intern Beteiligte sowie extern Beteiligte jeweils zweimal aufge-

nommen. Als Besonderheit lässt sich feststellen, dass Bocholt das Attribut 

Leistungsempfänger aufnimmt, was inhaltliche Parallelen zum Attribut Auf-

traggeber (bspw. Bürger, Unternehmen, verwaltungsintern) aufweist, per-

spektivisch jedoch das Prozessergebnis betrachtet. Willich nutzt neben dem 

Attribut Auftraggeber auch das Attribut Leistungsempfänger (Anhang 4.2, 

Attributkategorie: Beteiligte (…), Anh. Tabelle 17). 

Attribute der Kategorie Input und Output finden sich ebenfalls in fünf von 

sechs Beispielsteckbriefen. Die Stadt Bocholt verzichtet in ihrem Bei-

spielsteckbrief auf Attribute zu dieser Kategorie. Die weiteren Kommunen 

nutzen zur Erfassung zwei Attribute und unterteilen in Auslöser und Prozes-

sergebnisse. Dresden nimmt zusätzlich den Informationseingang und -aus-

gang mit auf. Die Attribute bieten die Möglichkeit der Verknüpfung zu an-

deren Prozessen, die in der Prozessplattform hinterlegt sind (Anhang 3.4).  

Eine Prozessbeschreibung als Bestandteil des Beispielsteckbriefs liegt bei 

den Kommunen Bocholt, Kleve, Willich und Dresden vor. Dresden unter-

scheidet zwischen der Beschreibung und der Beschreibung aus Kundensicht 

(Anhang 3.4). 

Es nehmen zwei Kommunen Attribute zu Risiken auf. Der Beispielsteckbrief 

von Wesel enthält die Attribute Risikofelder und Erläuterung zu Risikofel-

dern. Risikofelder ist eine Mehrfachauswahl, in der verschiedene 
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Risikofelder ausgewählt werden können, bspw. „Risiken für Leben und Ge-

sundheit“ oder „Risiken für Natur und Umwelt“. Ferner verfügt Willich über 

das Attribut Risiko des Wissensverlustes, welches eine Einfachauswahl zwi-

schen „gering“, „mittel“, und „hoch“ darstellt. Willich beziffert im Attribut 

das konkrete Risiko des Wissensverlustes, während Wesel abfragt, welche 

Risiken grundsätzlich auftreten können (Anhang 4.2). 

5.2.2 Attributklassen der Einzelattribute 

Der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Kommunen in 

welcher Attributklasse enthalten sind. Außerdem wird die Anzahl an Attri-

buten pro Attributklasse abgebildet.  

definierte Attributklas-
sen 

Anteil 
Kommu-
nen 

Kommunen Anzahl ver-
sch. Attribute 

Dokumente/Wissens-
management 

5 Wesel, Kleve, Dresden, Wil-
lich, Wegberg  

10 

OZG 5 Wesel, Kleve, Dresden, Wil-
lich, Wegberg  

4 

Kosten 4 Wesel, Dresden, Willich, 
Wegberg  

6 

Verbesserungspotenzi-
ale 

4 Kooperationsprojekt (Wesel, 
Kleve, Willich, Wegberg) 

5 

Eingangs-/Kommunika-
tionskanäle  

4 Kooperationsprojekt (Wesel, 
Kleve, Willich, Wegberg) 

1 

Standardisierungsgrad 4 Kooperationsprojekt (Wesel, 
Kleve, Willich, Wegberg) 

1 

KGSt-Prozesskatalog 3 Wesel, Kleve und Bocholt 5 
Haushaltprodukt 3 Wesel, Dresden und Bocholt 1 
Anmerkungen zu be-
stimmten Größen 

2 Bocholt und Dresden 3 

Prozessrelevanz 1 Bocholt 2 
Sonstige Attribute - - 8 

Tabelle 6: Quantitative Auswertung der Kommunen in Attributklassen und Anzahl unter-
schiedlicher Attribute in einer Attributklasse 

Es wird ersichtlich, dass Attribute über Dokumente bzw. Wissensmanage-

ment stark vertreten sind. Dresden führt sechs Attribute an, die sich auf ver-

schiedene Dokumente beziehen, wie Formulare oder Dokumente, die zur 

Erbringung der (Dienst-)Leistung benötigt werden (Anhang 3.4, Attribut-

gruppe: Dokumente). Dies erklärt auch die hohe Anzahl unterschiedlicher 

Attribute. Der Datentyp ist jeweils ein Prozesskontext, der auf den Prozess-

kontext-Katalog „Dokumente“ verweist. Außerdem erfasst Kleve das 
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Attribut Umsetzung von Wissensmanagementansätzen, welches eine Ein-

fachauswahl zwischen „ja“ und „nein“ darstellt und zwei weitere Attribute, 

die auf Speicherorte von Wissensmanagementansätzen verweisen. Ferner 

haben alle Kommunen des Kooperationsprojekts das Attribut Nutzen einer 

Prozessdokumentation integriert. Als Datentyp wird eine Einfachauswahl be-

nutzt, die eine Abstufung des Nutzens von „kein Nutzen“ bis „hoher Nutzen“ 

enthält (Anhang 4.4, Attributklasse Dokumente/Wissensmanagement).  

Weiterhin ist zu erkennen, dass Attribute, die in Verbindung mit dem Online-

Zugangs-Gesetz (OZG) stehen, in unterschiedlichen Ausprägungen vertreten 

sind. Das OZG, welches im Jahr 2017 erlassen wurde, verpflichtet Bund, Län-

der und Kommunen, innerhalb von fünf Jahren eine Vielzahl geeigneter Ver-

waltungsleistungen online zur Verfügung zu stellen (Stember & Hasenkamp, 

2019, S. 36–37). 

Dresden und Wesel erheben, ob der Prozess für das OZG relevant ist. Dar-

über hinaus ermitteln Wegberg, Willich und Wesel über eine Einfachauswahl 

im Attribut, inwiefern der Prozess elektronisch nutzbar ist. Als Auswahl ste-

hen unter anderem die Möglichkeiten „Keine Möglichkeit“, „Information – 

Ein-Weg-Interaktion“ und „Transaktion“ bereit. Weitere Attribute in dieser 

Klasse sind die OZG-Leistungskennung und Leika-Leistung, welche von Wesel 

Kleve und Wegberg erhoben werden (Anhang 4.4, Attributklasse: OZG). Da 

diese Attribute den Datentyp Prozesskontext enthalten, kann die Zuordnung 

von einem Prozess zu einem Prozesskontext-Element aus dem OZG-Umset-

zungskatalog vorgenommen werden (PICTURE GmbH, 2022c). 

Ferner erheben die Kommunen unterschiedliche Attribute, die mit Kosten 

im Zusammenhang stehen. Wesel, Willich und Wegberg erfassen Varianten 

des Attributs Zahlungsfluss (Wesel). Die Attribute werden über eine Mehr-

fachauswahl befüllt. Sie informieren darüber, ob im Prozess eine Zahlung 

fällig wird und welche Art von Zahlung erfolgt, bspw. wird im Prozess eine 

Rechnung durch die Kommune gestellt oder die Kommune leistet selbst eine 

Zahlung (Anhang 4.4, Attributklasse: Kosten-Bezogen). Dresden wählt einen 

direkten Kundenbezug mit dem Attribut Entstehen für die Erbringung der 
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Verwaltungsleistung Kosten für den Kunden? (Einfachauswahl: „ja“, „nein“, 

„keine Angabe“) und erfasst neben der Art der Abgabe über Attribute des 

Datentyps Zahl Minimale, Maximale und Durchschnittliche Kosten (Anhang 

3.4, Attributgruppe: Kosten). 

Die Attributklassen Eingangs-/Kommunikationskanäle, Standardisierungs-

grad und Verbesserungspotenziale werden ausschließlich von Kommunen 

des Kooperationsprojektes benutzt.  

Die Attributklasse Eingangs-/Kommunikationskanäle beschreibt das Attribut 

Eingangskanal, welches unterschiedlich formuliert ist, als Datentyp aber die 

gleiche Mehrfachauswahl inkl. gleicher Auswahlmöglichkeiten enthält. Wil-

lich formuliert das Attribut bspw. als Frage nach dem Kommunikationskanal, 

welcher den Prozess auslöst. Auswahlmöglichkeiten der Mehrfachauswahl 

sind unter anderem „Persönliche Vorsprache, Elektronisches Formular, E-

Mail und Serviceportal“. Wesel hat die Auswahlmöglichkeit „Serviceportal“ 

nicht integriert (Anhang 4.4, Attributklasse: Eingangs-/Kommunikationska-

näle, S. 110). 

Das Attribut Standardisierungs-/Strukturierungsgrad stellt gleichzeitig die 

Attributklasse Standardisierungsgrad dar. Das Attribut ordnet über eine Ein-

fachauswahl den Grad der Standardisierung des Prozesses zu (Anhang 4.4, 

Standardisierungsgrad). 

Informationen über Verbesserungspotenziale werden ebenfalls in den Kom-

munen des Kooperationsprojekts erfasst. Über eine Einfachauswahl wird 

das technische und organisatorische Verbesserungspotenzial erhoben. Au-

ßerdem nimmt Willich das Attribut Welches Potenzial für Online-Nutzung 

durch den Kunden sehen Sie? auf. Über den Datentyp Mehrfachauswahl kön-

nen die Beschreibungen von verschiedenen Potenzialen ausgewählt wer-

den, bspw. „Hohe Affinität der Zielgruppe für Online-Nutzung“ oder „Eine 

ausschließliche, verpflichtende Online-Nutzung ist denkbar“ (Anhang 4.4, 

Attributklasse: Verbesserungspotenziale). 
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Als weitere Attributklasse wurden Attribute mit Bezug zum KGSt-Prozesska-

talog zusammengefasst. Der KGSt-Prozesskatalog ist in Ebenen aufgebaut, 

die der absteigenden Reihenfolge von Hauptproduktbereich, Produktbe-

reich, Produktgruppe, Produkte, und Leistungen vorliegen (Beckmann, 2018, 

S. 8). Bocholt, Kleve und Wesel verwenden jeweils die Attribute KGSt-Lei-

tung und KGSt-Produkt. Zusätzlich verwendet Bocholt die Attribute KGST 

Hauptproduktbereich, Produktbereich und Produktgruppe (Anhang 3.5, At-

tributgruppe: KGST-Attribute). Alle Attribute verweisen auf Kontext-Ele-

mente des KGSt-Prozesskatalogs, welcher als Prozesskontext-Katalog in der 

Prozessplattform hinterlegt werden kann (PICTURE GmbH, 2022b). Sie bie-

ten direkt über den Steckbrief Zugriff auf weitere Informationen wie eine 

Beschreibung des Kontextes, Digitalisierungspotenziale oder Auftragsgrund-

lage, welche von der KGSt gepflegt werden und keiner manuellen Aktualisie-

rung bedürfen (Beckmann, 2018; PICTURE GmbH, 2022b).  

Wesel, Bocholt und Dresden referenzieren über ein Attribut des Datentyps 

Prozesskontext das vom Prozess betroffene Haushaltsprodukt. In Bocholt 

wird das Attribut als erbrachte Leistung bezeichnet und verweist ebenfalls 

auf ein Haushaltsprodukt. Aus den bereitgestellten Informationen kann als 

möglicher Inhalt „02.2051 Personenstandswesen“ entnommen werden 

(Bocholt-04, Beispielsteckbrief 2: Export aus Prozessplattform). Dieser Wert 

stellt ein Produkt der Stadt Bocholt dar, welches dem Fachbereich 20 zuge-

ordnet ist (Stadt Bocholt, 2022, S. 309). 

Die Kommunen Bocholt und Dresden verfügten in ihren Steckbriefen über 

Attribute mit Anmerkungen zu bestimmten Größen, wie bspw. das Attribut 

Anmerkungen zur Bearbeitungszeit. Alle Attribute dieser Klasse sind Frei-

textfelder (Anhang 4.4, Attributklasse: Anmerkungen zu bestimmten Grö-

ßen). 

Bocholt nutzt zwei Attribute, die Informationen über die Prozessrelevanz 

aus Sicht der Bürger und politischer Perspektive enthalten. Beide Attribute 

sind vom Datentyp Einfachauswahl mit der Abstufung „keine“, „gering“, 

„mittel“ und „hoch“ (Anhang 4.4, Attributklasse: Prozessrelevanz). 
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Als Sonstige Attribute wurden unter anderem die Attribute, Zweck der Pro-

zessaufnahme (Bocholt), Erbrachte Leistung (Bocholt, Kleve), Kennziffer 

(Kleve, Willich, Wegberg) und Ursprungsbezeichnung (Kleve, Wegberg) ein-

geordnet (Anhang 4.4, Attributklasse: Sonstige Attribute).  

Das Attribut Zweck der Prozessaufnahme ist im Beispielsteckbrief von 

Bocholt mit dem Wert „Organisationsuntersuchung“ gefüllt. (Bocholt-04, 

Beispielsteckbrief 2: Export aus Prozessplattform). Ein ähnliches Attribut be-

nennen in Zweck der Modellierung auch Hörmeyer und Beckmann (2019, S. 

13) für die KGSt-Prozessbibliothek, welche eine Instanz der Prozessplattform 

darstellt. 

Das Attribut Erbrachte Leistung stellt in Bocholt die oben beschriebene Zu-

ordnung zum Haushaltprodukt dar. Eine analoge Anwendung auf Kleve ist 

nicht möglich, da die bereitgestellten Dokumente keinen Attribut-Wert ent-

halten (Kleve-02, Beispielsteckbrief: Attribute der Screening-Sicht, Attribut: 

Erbrachte Leistung; Kleve-03, Prozessscreening-Liste blanko).  

Das Attribut Kennziffer dient der eindeutigen Identifikation des Prozesses. 

Ursprungsbezeichnung enthält den ursprünglichen Prozessnamen, sofern 

die Identifikation der Prozesse anhand einer Referenzliste stattgefunden 

hat. (Wegberg-02, Screening-Liste aus einem Fachbereich, Spalten A, B; 

Kleve-03, Prozessscreening-Liste blanko, Spalten A, B) 

5.3 Evaluation der Analyseergebnisse 

Aus den Analyseergebnissen lässt sich erkennen, dass die Mehrheit der At-

tributkategorien in den Beispielsteckbriefen der Kommunen vorkommt. Be-

sonders ist, dass keine Kommune Attribute der Kategorien Ziele des Prozes-

ses, Prozessobjekt und Informationen über Aktualität der Dokumentation 

aufnimmt (Kapitel 5.2.1). In Hinblick auf die Aktualität der Dokumentation 

kann angenommen werden, dass hierzu kein Attribut benötigt wird, da die 

PICTURE-Prozessplattform eine Versionierung beinhaltet, welche Änderun-

gen protokolliert (PICTURE GmbH, 2019e). Daneben konnte über die 
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Klassifizierung gezeigt werden, dass in der Praxis weitere Attribute mit ver-

schiedenen Schwerpunkten exisitieren. 

Die Analyseergebnisse bestärken außerdem die Annahme, dass spezifische 

Attribute, wie bspw. Verantwortliche Organisationseinheit, welches in der 

Plattform nicht verändert werden kann (Kapitel 2.4.2), auf die Verwendung 

der Prozessplattform zurückführen sind. Auch die verwendeten Datentypen, 

wie Prozesskontexte, zielen auf Funktionalitäten der Prozessplattform ab 

und wirken sich somit auf die Ausgestaltung der Steckbriefe aus. Prozess-

kontexte werden bspw. zur Verknüpfung des KGSt-Prozesskatalogs genutzt 

und insbesondere Dresden nutzt Attribute, welche auf Dokumente verwei-

sen, die als Prozesskontext-Element in der Prozessplattform hinterlegt sind 

(Kapitel 5.2.2). 

Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist kritisch anzusehen, dass vier der un-

tersuchten Kommunen ein gemeinsames Kooperationsprojekt betreiben, 

welches auch zum Ziel hat, gemeinsame Prozessmanagement-Standards zu 

verwenden. Es ist davon auszugehen, dass die Attribute, welche von den 

Kommunen des Kooperationsprojekts verwendet werden, für die jeweilige 

Attributkategorie oder Attributklasse eine höhere Relevanz suggerieren, da 

die Untersuchung insgesamt sechs Kommunen umfasst. Dies wird insbeson-

dere bei den Attributklassen Verbesserungspotenziale, Eingangs-/Kommu-

nikationskanäle und Standardisierungsgrad deutlich. In Bezug auf die ange-

strebte Darstellung von konkreten Einsatzszenarien kann dies auch als Vor-

teil ausgelegt werden, da Einsatzszenarien innerhalb des Kooperationspro-

jektes potenziell besser verglichen werden können. 

Zwischenzeitlich ist festzuhalten, dass in der Ausgestaltung von Prozess-

steckbriefen der Kommunen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter-

schiede bestehen. Es konnten verschiedene Bereiche identifiziert werden, 

die durch Steckbriefattribute abgedeckt werden. Diese gehen über die in der 

Literatur identifizierten Steckbriefkategorien hinaus. Es ist zu beachten, dass 

alle untersuchten Kommunen die PICTURE-Prozessplattform einsetzten und 

teilweise gleiche Standards für Ihr Prozessmanagement festgelegt haben.  
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6 Identifikation und Darstellung konkreter Einsatzsze-

narien 

Im nachfolgenden Kapitel werden konkrete Einsatzszenarien von Prozess-

steckbriefen dargestellt. Hierzu wird zunächst auf das konkrete Untersu-

chungsvorgehen zur Identifikation von Einsatzszenarien eingegangen. An-

schließend werden diese dargestellt. Abschließend findet eine Diskussion 

der Einsatzszenarien statt. 

6.1 Identifikation von Einsatzszenarien 

Die Informationsgrundlage wurde zur Identifikation von Einsatzszenarien 

systematisch untersucht. Die Untersuchung verfolgt zwei korrelierende Ziel-

setzungen. (1) Es sollen Einsatzszenarien identifiziert werden und (2) geeig-

nete Informationen für die Darstellung der Einsatzszenarien ermittelt wer-

den. Als Grundlage für die Untersuchung werden die bereitgestellten Doku-

mente der Kommunen, Informationen aus der direkten Kommunikation mit 

den Kommunen und die recherchierten, öffentlichen Dokumente herange-

zogen. 

Schon durch die die Kontaktaufnahme zu den Untersuchungsobjekten und 

durch Praxistätigkeiten6 in Wesel und Bocholt konnten Einsatzszenarien 

identifiziert werden. Diese sollen im Vorfeld der Dokumentenanalyse zu-

sammengeführt werden. 

Konkret zu benennen ist der E-Mail-Kontakt mit dem Kreis Kleve. Als Ant-

wort auf die Informationsanfrage wurden verschiedene Einsatzszenarien 

von Prozesssteckbriefen erläutert (Kleve-01, E-Mail vom 17.05.2023). Über-

dies benennt die Stadt Wegberg ein Einsatzszenario, in welchem Prozesse 

 

 

 

6 Praxistätigkeiten im Rahmen des Bachelorstudiums Verwaltungsinformatik an der HSPV 
Münster (für weitere Informationen siehe Kapitel 4.1) 
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mithilfe der Nutzwertanalyse priorisiert werden. Dieses Einsatzszenario be-

findet sich bei der Stadt Wegberg aktuell in Planung und wird nicht produktiv 

eingesetzt (Wegberg-01, E-Mail vom 23.05.2023). 

In Wesel wurde neben der allgemeinen Anfrage um spezifischen Doku-

mente, die das Einsatzszenario „Prozessorientierte Reifegradermittlung“ be-

schreiben, gebeten (Wesel-02, Präsentation: Prozessorientierte Reifegra-

dermittlung). Von der Stadt Bocholt wurde auf Anfrage eine Präsentation 

zum Einsatzszenario „Prozess-Dashboard“ bereitgestellt (Bocholt-02, Prä-

sentation: Wirkungsvolle Steuerung über Leistungen und Prozesse). Die vor-

läufig identifizierten Einsatzszenarien können im Anhang eingesehen wer-

den (Anhang 5.1). 

Für die Untersuchung wurde die gesamte Informationsbasis strukturiert dar-

gestellt und nach Kommunen sortiert (Anhang 5.2). Anschließend wurden 

die Dokumente sequenziell durchsucht. Dokumente, die keine Informatio-

nen über Einsatzszenarien enthielten, wurden ausgesondert. Hierzu zählen 

auch die Dokumente, die in der Steckbriefanalyse (Kapitel 5, Anhang 3.1) 

untersucht wurden. Außerdem konnten den im Vorfeld identifizierten Ein-

satzszenarien partiell weitere Informationsquellen zugeordnet werden. Zu-

dem wurden weitere Einsatzszenarien identifiziert. Die Ergebnisse der Un-

tersuchung sind Tabelle 7 zu entnehmen. Die Ergebnisdarstellung, ergänzt 

um Referenzen kann Anhang 5.3 entnommen werden.  

Es konnte während der Untersuchung festgestellt werden, dass diverse Ein-

satzszenarien zueinander Ähnlichkeiten besitzen, sodass eine Gruppierung 

vorgenommen wurde. Die Darstellung der Einsatzszenarien erfolgt in Kapitel 

6.2 entlang der Gruppierung. 
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Einsatzszenario + Beschreibung Kommune Gruppe 
Darstellung und Aufbereitung von Prozessen in Prozess-
landkarte  

Kleve Informationsbe-
reitstellung 

Verschlagwortung innerhalb der Prozesslandkarte 
benutzt Funktionalität der Prozessplattform; Steht in Ver-
bindung mit Prozesslandkarte 

Kleve Informationsbe-
reitstellung 

Prozess-Dashboard  
Webanwendung zur übersichtlichen und durchsuchbaren 
Darstellung von Steckbriefattributen und des Prozessregis-
ters 

Bocholt 
 

Informationsbe-
reitstellung 

Prozesslandkarte 
Übersichtliche Darstellung der Prozesslandschaft 

Wesel Informationsbe-
reitstellung 

Steckbriefinformationen auf Dresden.de Dresden Informationsbe-
reitstellung 

Prozesspriorisierung für Wissensmanagement; 
Priorisierung über Nutzwertanalyse 

Kleve Prozesspriorisie-
rung 

Prozesspriorisierung für Prozessoptimierung 
Auswertung über Filterbündel 

Kleve Prozesspriorisie-
rung 

Prozesspriorisierung  
Nutzwertanalyse; In Wegberg noch in Planung 

Wegberg Prozesspriorisie-
rung 

Prozesspriorisierung  
Nutzwertanalyse zur Identifikation der Prozesse mit höchs-
ten Optimierungspotenzial; Anschließende Bildung von Ar-
beitspaketen 

Wesel Prozesspriorisie-
rung 

Regelmäßige Qualitätssicherung über Steckbriefattribute Willich 
 

Qualitätssiche-
rung 

Aufbau eines prozessorientierten IKS mittels Steckbriefin-
formationen 

Wesel Internes Kontroll-
system 

Prozessorientierte Reifegradermittlung  
Strukturanalyse zur Ermittlung des Sachstandes der OZG-
Umsetzung 

Wesel Sachstandsermitt-
lung 

Tabelle 7: Identifizierte und Gruppierte Einsatzszenarien 

 

6.2 Darstellung konkreter Einsatzszenarien 

Im nachfolgenden Kapitel werden die identifizierten Einsatzszenarien ent-

lang der Gruppierung dargestellt (Tabelle 7).  

6.2.1 Prozesspriorisierung 

Der Kreis Wesel nutzte bestimmte Steckbriefattribute im Anschluss an die 

Prozessidentifikation zur Priorisierung von Prozessen hinsichtlich Digitalisie-

rung und Wissensmanagement. Bei der Einführung des Prozessmanage-

ments wurde in einem „Attribute-Workshop“ im ersten Quartal 2020 fest-

gelegt, welche Attribute hierfür genutzt werden sollen (Wesel-05, VV-Vor-

lage 22.01.2020, S. 2). Als Ergebnis wurden sieben Attribute bestimmt und 
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gewichtet (Wesel-07, VV-Vorlage 08.09.2020, S. 2-4). Die Attribute wurden 

anhand der definierten Zielsetzungen Wissensmanagement und Digitalisie-

rung ausgewählt. Die Priorisierung erfolgte mit Hilfe einer automatisierten 

Nutzwertanalyse durch die Prozessplattform (Kapitel 2.4.2). Die nachfol-

gende Tabelle zeigt die Attribute inkl. Gewichtung und Zielsetzung (Tabelle 

8). 

Attribut Zielsetzung Gewich-
tung 

OZG-Relevanz Digitalisierung 20% 
Technisches Optimierungspotenzial Digitalisierung 15% 
Formerfordernisse Digitalisierung 10% 
Nutzen einer umfassenden Prozessdo-
kumentation 

Wissensmanagement 15% 

Personen in Kernzuständigkeit Wissensmanagement 10% 
Häufigkeit  Wissensmanagement und Digi-

talisierung 
20% 

Standardisierungs-/Strukturierungsgrad Wissensmanagement und Digi-
talisierung 

10% 

Tabelle 8: Attribute der Nutzwertanalyse des Kreis Wesel 

Die Nutzwertanalyse erstreckte sich beim Kreis Wesel auf alle identifizierten 

Prozesse (1390 Prozesse am 24.08.2020). Zu jedem Prozess wurde ein nu-

merischer „Nutzwert-Score“ berechnet, welcher zur Priorisierung verwen-

det wurde (Wesel-07, VV-Vorlage 08.09.2020, S. 4; Wesel-10, Nutzwertana-

lyse zur Prozesspriorisierung, Spalte E).  

Aus dem Beispielsteckbrief von Wesel (Anhang 3.2) ist zu entnehmen, dass 

alle Attribute den Datentyp Einfachauswahl besitzen. Auch Kennzahlen, wie 

Häufigkeit oder Personen in Kernzuständigkeit werden über Abstufungen 

angegeben. Aus der Nutzwertanalyse kann entnommen werden, dass neben 

den sieben Attributen außerdem noch das Attribut Verantwortliche Organi-

sationseinheit in der Auswertung zur Strukturierung mitberücksichtigt wird 

(Wesel-10, Nutzwertanalyse zur Prozesspriorisierung, Spalte E). Auf Basis 

der Nutzwertanalyse wurden die höchstbewerteten 20% der Prozesse aus-

gewählt und Arbeitspakete, gegliedert nach Organisationseinheiten, gebil-

det. Ziel der Bearbeitung der Arbeitspakte ist es, die Potenziale, die hinsicht-

lich Wissensmanagement und Digitalisierung für die Prozesse identifiziert 

wurden, zu heben (Wesel-07, VV-Vorlage 08.09.2020, S. 4, Wesel-08, VV-
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Vorlage 09.10.2020; Wesel-09, VV-Vorlage 21.04.2021; Wesel-11, Arbeits-

pakete Pareto). 

Kleve nutzt Steckbriefe ebenfalls zu Priorisierung von Prozessen in Hinblick 

auf verschiedene Zielsetzungen. Eine Zielsetzung stellt die Prozessoptimie-

rung dar. Um Prozesse mit hohem Optimierungspotenzial zu finden, nutzt 

Kleve ein Filterbündel (Kapitel 2.4.2). Konkret verwendet Kleve die drei At-

tribute Nutzen einer Prozessdokumentation, Technische Verbesserungspo-

tenziale und Organisatorische Verbesserungspotenziale. Alle drei Attribute 

sind vom Datentyp Einfachauswahl (Anhang 3.3). Im Filterbündel wird fest-

gelegt, dass alle Attribute die höchste Ausprägung besitzen müssen, sonst 

entsprechen diese nicht den nötigen Kriterien (Kleve-01, E-Mail vom 

17.05.2023). 

Eine weitere Priorisierung nimmt Kleve hinsichtlich des Wissensmanage-

ments mittels einer Nutzwertanalyse vor. Hierzu werden die Attribute Nut-

zen einer Prozessdokumentation, Anzahl verantwortlicher Mitarbeiter und 

Umsetzung von Wissensmanagementansätzen genutzt (Kleve-01, E-Mail 

vom 17.05.2023). Alle Attribute sind ebenfalls vom Datentyp Einfachaus-

wahl.  

Wegberg strebt ebenfalls eine Prozesspriorisierung nach abgeschlossener 

Identifikation an. Es soll eine Nutzwertanalyse verwendet werden, die die 

Attribute Nutzen einer Prozessdokumentation, Technische Verbesserungspo-

tenziale, Standardisierungs-/Strukturierungsgrad, Organisatorische Verbes-

serungspotenziale und Häufigkeit verwendet (Wegberg-01, E-Mail vom 

23.05.2023; Wegberg-04, Nutzwertanalyse, Tabellenblatt „Analyse-Konfigu-

ration“). Wegberg erfasst zudem das Attribut Anzahl verantwortlicher Mit-

arbeitender (Anhang 3.8). Wesel und Kleve verwenden inhaltlich verwandte 

Attribute zu Anzahl verantwortlicher Mitarbeitender mit demselben Daten-

typ in der Priorisierung. Das Attribut wird unter der Zielsetzung des Wissens-

managements in der Priorisierung berücksichtigt. Es kann daher überlegt 

werden, dass auch Wegberg dieses in einer Priorisierung hinsichtlich Wis-

sensmanagement nutzen kann. 
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6.2.2 Sachstandsermittlung 

Auf der Funktionalität der Strukturanalyse (Kapitel 2.4.2), baut das Einsatz-

szenario „Prozessorientierte Reifegradermittlung“ von Wesel auf. Der Grund 

für die Entwicklung des Einsatzszenarios liegt in der Verpflichtung des Krei-

ses in einem Kreistagsausschuss einen Sachstandsbericht zur OZG-Umset-

zung vorzulegen. Um den Sachstand zu ermitteln, entschied sich die Kreis-

verwaltung für einen prozessorientierten Lösungsansatz auf Basis von Steck-

briefattributen. Zunächst wurden alle OZG-relevanten Prozesse über das At-

tribut OZG-Relevanz ermittelt, welches in der Priorisierung verwendet 

wurde und dementsprechend schon vorliegt. Zur Sachstandsermittlung ist 

das Attribut OZG-Reifegrad in die Steckbriefe mit aufgenommen worden 

(Anhang 3.2, Attributgruppe: Stammdaten). Dieses gibt eine Auskunft dar-

über, inwieweit die Vorgaben des OZG für den einzelnen Prozess erfüllt sind. 

Über die Funktion der Strukturanalyse konnte in einem Balkendiagramm 

gruppiert nach Organisationseinheiten dargestellt werden, wie der Umset-

zungsstand in den einzelnen Fachbereichen ist (Wesel-02, Präsentation: Pro-

zessorientierte Reifegradermittlung, Folie 7, 16, 21-34; Wesel-07, VV-Vor-

lage 08.09.2020, S. 2). Zur Gruppierung nach Organisationseinheiten wird 

das Attribut Verantwortliche Organisationseinheit verwendet. Das Ergebnis 

der Strukturanalyse kann Abbildung 5 entnommen werden. Eine vergrö-

ßerte Darstellung ist dem Anhang zu entnehmen (Anhang 5.5). 

 

Abbildung 5: Strukturanalyse zur Reifegradermittlung aus (Wesel-02, Präsentation: Prozess-
orientierte Reifegradermittlung) 

Eine Strukturanalyse kann auch für eine einzelne Organisationseinheit bzw. 

Unterorganisationseinheiten durchgeführt werden, sofern das jeweilige 
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Attribut vorhanden ist und die Steckbriefe gepflegt sind. Ein Beispiel über 

eine Strukturanalyse zum Verbesserungspotenzial im FD 66 des Kreises We-

sel kann einer Präsentation anlässlich des KGSt-Forums 2021 entnommen 

werden (Kück et al., 2021, S. 38). 

6.2.3 Informationsbereitstellung 

Den nachfolgenden Einsatzszenarien ist die Zielsetzung gemein, dass Sie auf 

die Bereitstellung oder Darstellung von Informationen aus Prozesssteckbrie-

fen abzielen. Dennoch ist vorwegzunehmen, dass diese sich in der Ziel-

gruppe der Informationen unterscheiden. 

Steckbriefinformationen auf Dresden.de 

Die Landeshauptstadt Dresden nutzt Informationen aus ausgewählten 

Steckbriefattributen, um diese auf ihrer Website für externe Personen be-

reitzustellen. Dresden bildet auf der Internetseite Textinformationen zu ver-

schieden Dienstleistungen ab. Außerdem werden bspw. Dokumente, benö-

tigte Formulare oder Infoblätter verlinkt. Diese Verlinkung sowie Informati-

onen in Textform über die Leistung wird aus den Steckbriefen im Prozessre-

gister entnommen (Dresden-04, E-Mail vom 30.05.2023). Es wurde dazu 
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eine spezielle Schnittstelle zwischen der Prozessplattform und der Website 

von Dresden entwickelt (Bäumer et al., 2018). 

Am Beispiel des Dresden-Pass7 kann dies nachvollzogen werden. In Abbil-

dung 6 ist zu erkennen, dass auf der Website Informationsblätter zum Down-

load Verfügung stehen. 

 

Abbildung 6: Bildausschnitt; Informationsangebot zum Dresen-Pass aus (LHD Dresden, o. J.) 

Es ist aufgrund der Steckbriefausgestaltung Dresdens anzunehmen, dass 

diese Informationen direkt aus dem Attribut Welche Informationsblätter 

werden zum Prozess bereitgestellt? stammen (Anhang 3.4, Attributgruppe: 

Dokumente). Alle bekannten Attribute, aus denen Informationen auf die In-

ternetseite übernommen werden können, sind im Anhang aufgelistet (An-

hang 5.4). 

Prozess-Dashboard 

Das Prozess-Dashboard der Stadtverwaltung Bocholt ist eine Webanwen-

dung, die auf Basis des Prozessregisters der Prozessplattform und den er-

fassten Steckbriefattributen arbeitet. Ziel ist die „Vernetzung aller Leistungs- 

und prozessrelevanter Informationen in einer Plattform“ (Bocholt-02, Prä-

sentation: Wirkungsvolle Steuerung über Leistungen und Prozesse, Folie 18). 

Das Prozess-Dashboard ermöglicht den Abruf und die Filterung von 

 

 

 

7 Link zur Website der Landeshauptstadt Dresden: https://www.dresden.de/de/rat-
haus/dienstleistungen/dresdenpass_d115.php#?searchkey=Dresden&search-
key=Pass&searchkey=Dresden-Pass&searchkey=Dresden-Passes (Abgerufen 04.06.2023) 
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ausgewählten Informationen aus dem Prozessregister der Prozessplattform. 

Mit dem Dashboard sollen verschiedene Zielsetzungen miteinander inte-

griert werden. Es sollen der Wissenstransfer, die Nutzung von Digitalisie-

rungspotenzialen, die Stellenbewirtschaftung- und Bewertung, der Haushalt 

im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und die Soft-

wareauswahl durch das Dashboard und die Prozessplattform als eine zent-

rale Informationsquelle unterstützt werden (Bocholt-02, Präsentation: Wir-

kungsvolle Steuerung über Leistungen und Prozesse, Folie 21). Das Dash-

board hat einen tabellarischen Aufbau und eine Tabellenspalte referenziert 

ein Attribut des Prozesssteckbriefs (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Aktuelle Darstellung des Prozess-Dashboard aus Präsentation zum 5. Key-User 
Treffen der Stadtverwaltung Bocholt am 02.05.2023 aus dem Intranet der Stadt Bocholt 

Es werden neben dem Prozessnamen die Attribute KGST Leistung, Verant-

wortliche Organisationseinheit, Intern beteiligte Organisationseinheit, Pro-

zessverantwortliche Stellennummern, Erbrachte Leistung, Verwendete Fach-

verfahren und Verwendete Standardsoftware verwendet (Attributreihen-

folge wie Spalten in Abbildung 7). 

Das Prozess-Dashboard wird, unter Berücksichtigung eines Rollen- und 

Rechtekonzepts, verschiedenen Stakeholdern innerhalb der Stadtverwal-

tung zur Verfügung gestellt. Über die Stellennummer, welche im Attribut 

Prozessverantwortliche Stellennummern erfasst wird kann, bspw. im Vorfeld 

gefiltert werden, dass dem Nutzer die Prozesse angezeigt werden, für die 
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dieser die Verantwortung besitzt (Bocholt-02, Präsentation: Wirkungsvolle 

Steuerung über Leistungen und Prozesse, Folie 52). 

Prozesslandkarten 

Bestandteil der Einführung des Prozessmanagements in Wesel war auch die 

Erstellung einer Prozesslandkarte (Kück et al., 2021, S. 30). Diese ist für alle 

Mitarbeitenden im Intranet über einen Link erreichbar (Wesel-07, VV-Vor-

lage 08.09.2020). Die Darstellung erfolgt über eine Funktionalität der Pro-

zessplattform (PICTURE GmbH, 2019d). Die Prozesslandkarte in Wesel ist 

nach dem Organigramm der Kreisverwaltung aufgebaut (Anhang 5.6). Durch 

einen „Klick“ auf die Organisationseinheiten findet eine Weiterleitung zu ei-

ner dedizierten Prozesslandkarte für eine Organisationseinheit statt.8  

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus Prozesslandkarte des Kreises Wesel vom 05.06.2023; Um An-
merkungen ergänzt 

Die dedizierte Prozesslandkarte einer Organisationseinheit ist strukturiert 

nach den zugeordneten Haushaltsprodukten (Abbildung 8). Um aktuelle In-

formationen zu liefern, werden in Filterbündeln die Steckbriefattribute 

Haushaltsprodukt und Verantwortliche Organisationseinheit verwendet 

(Anhang 3.2, Attributgruppe: Stammdaten). 

Der Kreis Kleve verwendet ebenfalls Prozesslandkarten. Diese werden je-

weils für eine Organisationseinheit erstellt. Um die zugehörigen Prozesse 

 

 

 

8 Zum Zwecke der Ausarbeitung wurde dem Autor dieser Arbeit ein Zugriff auf die Prozess-
landkarte eingerichtet. 
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einer Organisationseinheit zu filtern, wird das Attribut Verantwortliche Or-

ganisationseinheit verwendet. Im Unterschied zur Prozesslandkarte des 

Kreises Wesel werden die Prozesse nach der verantwortlichen Stelle mittels 

des Attributs verantwortliche Stelle zugeordnet. Ein beispielhafter Inhalt für 

das Attribut verantwortliche Stelle ist „Mitarbeitende Verwaltungsdigitali-

sierung“ (Kleve-01, E-Mail vom 17.05.2023). 

Innerhalb der Prozesslandkarte wird durch den Kreis Kleve eine Schlagwort-

suche implementiert. Die Verschlagwortung über das Attribut Verschlag-

wortung verfolgt das Ziel „Wissen möglichst einfach verfügbar zu machen“ 

(Kleve-01, E-Mail vom 17.05.2023).  

6.2.4 Abbildung eines internen Kontrollsystems  

Die Kreisverwaltung Wesel benutzt Steckbriefattribute zur Abbildung und 

Unterstützung eines internen Kontrollsystems (IKS).  

Ein IKS ist ein Teil des Risikomanagements und hat zum Ziel, Risiken, die im 

Prozess identifiziert werden, zu begegnen und sicherzustellen, dass die Ziele 

des Prozesses erreicht werden (Müllner et al., 2013, S. 333). Müllner et al. 

verstehen unter einem IKS „Grundsätze, Maßnahmen und Verfahren…, die 

der Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftspro-

zesse, der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung und 

der Einhaltung relevanter rechtlicher Vorschriften dienen“ (2013, S. 334).  

Nachdem in Wesel ein rechnungslegungsbezogenes IKS umgesetzt wurde, 

wird dieses auf alle fachlichen Prozesse der Verwaltung ausgeweitet. Ziel ist 

es zu dokumentieren, welche Risiken in einzelnen Prozessen auftreten kön-

nen und zu erfassen, welche Maßnahmen zur Steuerung und Kontrolle der 

festgestellten Risiken eingesetzt werden. Als Beispiel für eine Maßnahme ist 

das Vier-Augen-Prinzip zu nennen (Wesel-12, DS: Risikoberichterstattung, S. 

1-2). 

In der Prozessidentifizierung des Kreises wurden die Attribute Risikofelder 

und Erläuterungen zu Risikofeldern erfasst, sodass für jeden erfassten Pro-

zess bereits mögliche Risiken identifiziert werden konnten (Anhang 3.2: 
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Attributgruppe: Risikobewertung). Zur Fokussierung relevanter Prozesse 

wurde auf der bereits erfolgten Prozesspriorisierung (Kapitel 6.2.1) aufge-

baut. Für die priorisierten Prozesse wird eine sogenannte Risikobetrachtung 

durchgeführt, welche in den Steckbriefattributen dokumentiert wird (We-

sel-13, Dokumentation IKS 2022, S. 3-5). 

Zur Erfassung der relevanten Informationen werden die Attribute Ziel der 

Prozessbetrachtung, Risikofelder, Erläuterung zu Risikofeldern, Regelungen, 

die dem Prozess zugrunde liegen, Kontrollaktivitäten und Jahr der letzten 

Überprüfung genutzt (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Steckbriefattribute zur Risikobewertung aus (Wesel-13, Dokumentation IKS 
2022, S. 2) 

Nach Schmelzer und Sesselmann (2020, S. 606) besteht eine Aufgabe des 

Risikomanagements in der Risikobeurteilung, welche die Risikoidentifikation 

und die Risikoanalyse enthält. Es kann angenommen werden, dass über die 

Risikofelder die Identifikation von Risiken erfolgt und über die Attribute Ziel 

der Prozessbetrachtung und Kontrollaktivitäten die Risikoanalyse unter-

stützt wird. 

6.2.5 Regelmäßige Qualitätssicherung 

Am Prozessmanagement der Stadt Willich sind eine Vielzahl an Personen 

über ein Rollensystem beteiligt. Prozesssteckbriefe und -modelle werden 

durch sogenannte „Key User“ aus den unterschiedlichen Organisationsein-

heiten der Stadtverwaltung erstellt und durch die „Prozessverantwortli-

chen“ freigegeben (Korzen & van Overbrüggen, 2021, Kapitel 2). Um die Ak-

tualität und damit die Verwendbarkeit der Prozessmodelle sicherzustellen, 
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verwendet Willich, aufbauend auf Steckbriefattributen, ein System zur Qua-

litätssicherung von Prozessen. Als erster Schritt wird über das Attribut Prio-

risierungsstufe der Qualitätssicherung dem Prozess eine Priorisierungsstufe 

zugeordnet (Tabelle 9). Aus der Priorisierungsstufe ergibt sich das Intervall, 

in dem der Prozess zu prüfen ist (Korzen & van Overbrüggen, 2021, Kapitel 

3). 

Priorisierungs-
stufe 

Prüfungsinter-
vall 

Beschreibung 

Priorisierungs-
stufe 1 

Jährliche Prüfung Hohes Veränderungspotenzial und/oder hohes 
Risikopotenzial 

Priorisierungs-
stufe 2 

Prüfung alle zwei 
Jahre 

Mittleres Veränderungspotenzial und/oder mitt-
leres Risikopotenzial 

Priorisierungs-
stufe 3 

Prüfung alle drei 
Jahre 

niedriges Veränderungspotenzial und/oder nied-
riges Risikopotenzial 

Tabelle 9: Priorisierungsstufen der Stadt Willich aus (Korzen & van Overbrüggen, 2021) 

Über das Attribut Datum der nächsten Qualitätssicherung kann ermittelt 

werden, wann der Prozess durch die jeweils Prozessverantwortlichen zu prü-

fen ist und die Überprüfung angestoßen werden. Beide verwendeten Attri-

bute sind nach erfolgter Überprüfung zu aktualisieren (Korzen & van Over-

brüggen, 2021). Aus einem Telefonat9 mit der Stadt Willich ging hervor, dass 

für das Anstoßen der Qualitätssicherung die Aufgabenverwaltung der PIC-

TURE-Prozessplattform verwendet wird (PICTURE GmbH, 2021c). 

6.3 Diskussion und Vergleich unterschiedlicher Einsatzszena-

rien 

Zunächst ist festzustellen, dass die dargestellten Einsatzszenarien eine Ab-

hängigkeit von der Funktionalität der Prozessplattform aufweisen. Bspw. die 

Priorisierung und die Sachstandsermittlung, mittels Nutzwert- und Struktur-

analyse, sind Funktionalitäten, die die Prozessplattform liefert. Für die 

 

 

 

9 Telefonat am 30.05.2023 mit einer beschäftigten Person der Stadtverwaltung Willich 
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Auswertung auf Basis von Attributen ist zudem der Datentyp Einfachaus-

wahl, in vielen verwendeten Steckbriefattributen der Kommunen vertreten.  

Es lässt sich erkennen, dass Einsatzszenarien zum Teil in Verbindung mit wei-

teren Managementansätzen stehen, so wird beispielsweise durch Wesel 

eine Integration von Prozess- und Risikomanagement vorgenommen und 

Kleve forciert bewusst das Wissensmanagement.  

Bei den Einsatzszenarien zur Priorisierung kann festgestellt werden, dass die 

Priorisierung auf Grundlage der Ziele des Prozessmanagements der jeweili-

gen Kommunen durchgeführt wird. Je nach Zielsetzung werden unterschied-

liche Attribute verwendet. In der Literatur werden als Merkmale zur Pro-

zesspriorisierung auch die Prozesskosten angeführt (Krampf, 2016, S. 134; 

Schwegmann & Laske, 2012, S. 171–172). Attribute hierzu werden in keinem 

Einsatzszenario der Kommunen verwendet. Die Priorisierung der Prozesse 

erfolgte in drei Kommunen über die Nutzwertanalyse. Als andere Möglich-

keit benutzt Kleve ein Filterbündel im Prozessregister. Schmelzer und Ses-

selmann (2020, S. 120–124) benennen noch weitere Priorisierungsmetho-

den, wie bspw. die ABC-Analyse oder das Prozessportfolio, welche ebenfalls 

anhand von Prozessmerkmalen eine Priorisierung ermöglichen. Gegen eine 

Verwendung von Steckbriefattributen für andere Priorisierungsmethoden 

kann angeführt werden, dass der Aufwand der Priorisierung erhöht wird, da 

weitere Methoden nicht nativ in der Software implementiert sind. 

Die Sachstandsermittlung des Kreis Wesel über den OZG-Reifegrad zeigt, wie 

aus einem Zusammenspiel von drei unterschiedlichen Attributen automati-

siert ein verwaltungsweiter „IST-Stand“ auf Grundlage von Prozessteckbrie-

fen ermittelt werden kann. Es kann angenommen werden, dass diese Funk-

tionalität im Sinne der Prozesslenkung zur Entscheidungsunterstützung und 

durch einen Vergleich zum Plan-Wert als Überprüfung von strategischen 

Zielsetzungen genutzt wird. Als Herausforderung für ein derartiges Einsatz-

szenario kann angeführt werden, dass die Steckbriefinformationen aktuell 

sein müssen. 
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Willich zeigt, wie die Aktualität der Prozessdokumentation über ein System 

zur Qualitätssicherung, welches direkt durch Steckbriefattribute unterstützt 

wird, gewährleistet werden kann (Kapitel 6.2.5). Bocholt befindet sich zum 

Zeitpunkt der Arbeit im Aufbau eines ganzheitlichen Prozessmanagements 

und benennt als zukünftige Aufgabe für das Prozessmanagement die „Etab-

lierung eines Systems zur Erhaltung der Aktualität“ (Bocholt-02, Präsenta-

tion: Wirkungsvolle Steuerung über Leistungen und Prozesse). Das Einsatz-

szenario von Willich präsentiert eine Handlungsmöglichkeit. 

Zur Informationsbereitstellung sind verschiedene Einsatzszenarien beschrie-

ben worden. Generell ist festzustellen, dass die Steckbriefe als Speicherort 

für Informationen dienen. Die Bereitstellung der Informationen kann an un-

terschiedliche Zielgruppen erfolgen, so stellen Kleve und Wesel über die Pro-

zesslandkarte Informationen an interne Beschäftigte bereit. Wie die Bereit-

stellung von Steckbriefinformationen an einen externen Personenkreis ge-

staltet werden kann, wird durch Dresden dargelegt. Neben einer speziell 

entwickelten Schnittstelle verwendet das Einsatzszenario von Dresden eine 

Vielzahl an Attributen (Anhang 5.4). Bei einer Übertragung des Einsatzsze-

narios auf andere Verwaltungen ist dementsprechend mit einem hohen Auf-

wand zu rechnen.  

Die Strukturierung der Prozesslandkarten von Kleve und Wesel erfolgt ent-

lang der Aufbauorganisation über die Organisationseinheiten der Verwal-

tung. Kleve nutzt als weitere Differenzierung das Attribut verantwortliche 

Stelle und Wesel das Attribut Haushaltprodukt. Bocholt integriert mit Pro-

zessverantwortliche Stellennummern und Erbrachte Leistung Attribute mit 

der gleichen Funktionalität (Anhang 3.5). Für eine Adaption des Einsatzsze-

narios sind somit keine Hürden zu erkennen. 

Nach Gadatsch (2020, S. 96) werden Steckbriefe in Ergänzung zu einer Pro-

zesslandkarte verwendet. Konträr dazu kann angeführt werden, dass die 

Steckbriefinformationen bspw. in Wesel die Erstellung und Strukturierung 

einer organisationsweiten Prozesslandkarte erst ermöglichen. Ferner kann 

eine Prozesslandkarte nach dem Prozesstyp aufgebaut werden und konkrete 
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Prozesse können direkt in der Ansicht der Prozesslandkarte erfasst werden 

(Bayer et al., 2013, S. 38; Vahs, 2019, S. 241). Über das Attribut Prozesstyp, 

welches alle Kommunen in ihrem Steckbrief integriert haben, kann die Er-

stellung einer solchen Prozesslandkarte unterstützt werden (Kapitel 5.2.1, 

Tabelle 5).  

Das Einsatzszenario „Prozess-Dashboard“ integriert, neben der Informati-

onsbereitstellung, weitere Zielsetzungen. Beispielsweise wird über das 

Dashboard die verwendete Fachanwendung angezeigt. Die Möglichkeit, Pro-

zessmodelle zur Softwareauswahl einzusetzen, ist bekannt (Becker, Winkel-

mann, et al., 2009, S. 7–8; Schwegmann & Laske, 2012, S. 56–59). Es kann 

angenommen werden, dass, wenn bspw. eine Software ersetzt wird, im Pro-

zess-Dashboard ersichtlich ist, welche Prozesse betroffen sind. Da alle Kom-

munen mindestens über ein Attribut der Kategorie IT-Unterstützung verfü-

gen, kann in der Softwareauswahl auch bei anderen Kommunen ein mögli-

cher Einsatz liegen. 

Mit der Abbildung des IKS über das Prozessmanagement des Kreis Wesel 

konnte ein weiteres Einsatzszenario aufgezeigt werden. Es ist anzuführen, 

dass Wesel aufbauend auf der Prozessidentifikation agiert, aber schon vor 

der Prozessidentifikation dieses Einsatzszenario konzipierte, weshalb sich 

Synergie-Effekte ergaben (Wesel-06, VV-Vorlage 09.06.2020, S. 2-3). Die 

Umsetzung des Risikomanagements erfordert zudem zusätzliche Attribute, 

welche in den Steckbriefen der anderen Kommunen nicht vorhanden sind. 

Anhand eines Beispiels der Stadt Dortmund zeigt Beckmann (Beckmann, 

2016, S. 25–27) ebenfalls einen Weg zur Integration eines IKS mit dem Pro-

zessmanagement. In diesem Beispiel wird über Informationen zur Eintritts-

wahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß ein Risikopotenzial ermittelt 

(Beckmann, 2016, S. 26–27). Eine Erweiterung des Einsatzszenarios von We-

sel könnte die Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Scha-

densausmaßes über Attribute darstellen. 

Vier der dargestellten Einsatzszenarien stammen aus Wesel, was ein über-

durchschnittlicher Wert ist. In Wegberg, Bocholt, Dresden und Willich wurde 
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jeweils ein Einsatzszenario ermittelt. Es ist zu vermuten, dass dieser Unter-

schied auf die Menge an bereitgestellten Dokumenten durch den Kreis zu-

rückgeführt werden kann (Anhang 2.2). Ferner ist Wesel nach Dresden die 

Kommune, die am längsten Erfahrung im Prozessmanagement besitzt (Kapi-

tel 4.2). Ebenfalls konnten in Kleve vier Einsatzszenarien identifiziert wer-

den. Diese entstammten vollständig der direkten Kommunikation mit dem 

Kreis, sodass subjektive Einflüsse auf die Darstellung nicht auszuschließen 

sind. 

Es ist zu vermerken, dass in den untersuchten Kommunen verschiedenste 

Einsatzszenarien für Prozesssteckbriefe vorliegen. Bspw. die Priorisierung als 

auch Prozesslandkarten sind über die integrierte Funktionalität der Prozess-

plattform möglicherweise gut zu adaptieren. Für weitere Einsatzszenarien 

werden vornehmlich spezifische Attribute verwendet (z.B. Informationsbe-

reitstellung auf Dresden.de oder Sachstandermittlung durch Wesel). Es kann 

deshalb als zielführend angesehen werden, bereits vor der Prozessidentifi-

kation zukünftige Einsatzszenarien mit zu berücksichtigen. 
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7 Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurden sechs Kommunalverwaltung untersucht. 

Alle Untersuchungsobjekte setzen als Prozessmanagement-Tool die PIC-

TURE-Prozessplattform ein. Zunächst lieferte die Durchführung einer Steck-

briefanalyse ein Verständnis über die Steckbriefausgestaltung in den unter-

suchten Kommunen. Es wurde gezeigt, dass in der Literatur aufgeführte In-

halte ebenfalls in den Steckbriefen aus der Praxis enthalten sind. So enthiel-

ten alle Steckbriefe Informationen zur Prozessverantwortlichkeit, Kennzah-

len, dem Prozesstyp, zur IT-Unterstützung und zu rechtlichen Grundlagen. 

Informationen zu Beteiligten zum Prozess, In- und Output des Prozesses und 

eine Prozessbeschreibung waren ebenfalls in der Mehrzahl vertreten. Insbe-

sondere Informationen über die rechtlichen Grundlagen des Prozesses be-

sitzen im Verhältnis zur Literatur eine hohe Relevanz. Darüber hinaus konn-

ten über eine Klassifizierung weitere Gemeinsamkeiten ermittelt werden. Es 

wurde ersichtlich, dass Attribute zum Wissensmanagement insbesondere 

als Referenz auf Dokumente zum Prozess sowie Informationen in Verbin-

dung mit dem Online-Zugang-Gesetz vorhanden sind. Darüber hinaus wer-

den in mindestens der Hälfte der Steckbriefe Informationen zu Kosten, Ver-

besserungspotenzialen, Eingangs- und Kommunikationskanälen, dem KGSt-

Prozesskatalog und dem Haushaltsprodukt erfasst. 

Außerdem konnten Einsatzszenarien für Prozesssteckbriefe im ganzheitli-

chen Prozessmanagement identifiziert und dargestellt werden. Prozess-

steckbriefe werden in den untersuchten Kommunen zur Prozesspriorisie-

rung, zur Informationsbereitstellung, zur Sachstandsermittlung, als Werk-

zeug in der regelmäßigen Qualitätssicherung und im Zuge des Risikomana-

gements zur Umsetzung eines verwaltungsweiten internen Kontrollsystems 

eingesetzt. 

Das gewonnene Verständnis über die Ausgestaltung der Prozesssteckbriefe 

ermöglichte ebenfalls Überlegungen zur Übertragbarkeit von Einsatzszena-

rien auf andere Kommunen. Darüber hinaus wurde ein Bezug zwischen 
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einzelnen Einsatzszenarien und komplementären theoretischen Ausführun-

gen hergestellt. Sowohl in der Steckbriefanalyse als auch in Hinblick auf Ein-

satzszenarien wurde die Vermutung einer Abhängigkeit zum Prozessma-

nagement-Tool bekräftigt. Die Funktionalität der PICTURE-Prozessplattform 

begünstigt und unterstützt spezifische Einsatzszenarien. Es wurde außer-

dem deutlich, dass sich die Zielsetzungen der Kommunen auf die Einsatzsze-

narien und die jeweilige Form des Einsatzes von Prozesssteckbriefen auswir-

ken. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung der Forschungsfrage: 

Wie werden Prozesssteckbriefe im Rahmen eines ganzheitlichen, software-

gestützten Prozessmanagement eingesetzt? 

Zur Beantwortung dieser wurde beigetragen, indem zunächst durch die sys-

tematische Erhebung und Analyse von praktischen Informationen, ein Ver-

ständnis über die Ausgestaltung von Prozesssteckbriefen in Kommunalver-

waltungen erlangt werden konnte. Ferner wurde durch die Identifikation 

und Darstellung von praktischen Einsatzszenarien gezeigt, wie Prozesssteck-

briefe in Kommunen zum Einsatz kommen. Es wird zudem positiv gesehen, 

dass in den untersuchten Kommunen ausschließlich die PICTURE-Prozess-

plattform eingesetzt wird. Diese ist in der Darstellung von Beckmann (2016) 

lediglich einmal vertreten, hat sich jedoch zu einem der aktuell führenden 

Prozessmanagement-Tools für Kommunen entwickelt. 

Dennoch ist kritisch zu reflektieren, dass der Untersuchungsumfang mit 

sechs Kommunen gering ist. Außerdem ist eine Abhängigkeit der Untersu-

chungsobjekte zu berücksichtigen, da vier der sechs untersuchten Kommu-

nen Teil eines gemeinsamen Projektes sind, welches gemeinsame Standards 

im Prozessmanagement anstrebt. Die dargestellten Ergebnisse können da-

her nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Es wird jedoch eine 

Grundlage für weitere Betrachtungen des Untersuchungsgegenstands, auch 

durch die dargestellte Methodik, geschaffen. Weiterführend ist bspw. eine 

umfangreiche, quantitative Untersuchung von Prozesssteckbriefattributen 

mit einer vorherigen Stichprobendefinition denkbar.  
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1 Einleitung 

Ein neuar)ges, mediterranes „Piazza-Feeling“ (Delker, 2021) sollte die Bielefelder Altstadt 

im Sommer 2021 mit dem Verkehrsversuch altstadt.raum erhalten. Nachdem der Rat am 

27.05.2021 Maßnahmen für den Verkehrsversuch beschlossen haPe, wurden schnell und 

unbürokra)sch Sitzgelegenheiten, TischtennisplaPen und Pflanzkübel dort aufgestellt, wo 

kurz zuvor noch Autos parkten. Straßen wurden ganz oder teilweise für den motorisierten 

Verkehr gesperrt. „Weniger Autos, mehr Lebensqualität“ (Delker, 2021) )telt eine lokale 

Tageszeitung zum Versuchsstart. Maßnahmen, die sich bewähren, sollen direkt nach Ende 

des Versuchs im Februar 2022 übernommen werden. 

Doch verkehrspoli)sche Maßnahmen, die Beschränkungen des PKW-Verkehrs zur Folge 

haben, sind konflikPräch)g (Böcher & Töller, 2012, 20). So wird auch der Verkehrsversuch 

kontrovers disku)ert: Während eine Seite durch die Straßensperrungen ein Verkehrschaos 

und eine Verödung der Altstadt befürchtet, sieht die andere Seite die Chance einer 

Verkehrswende mit nachhal)ger Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Bereits im Okto-

ber 2021 muss eine erste Maßnahme nach erfolgreicher Klage auf Gerichtsbeschluss 

zurückgenommen werden. Eine weitere Straßensperrung wird Anfang November 2021 

durch den Rat selbst aufgehoben. Mit Ende des Versuchszeitraums am 28.02.2022 werden 

schließlich alle noch verbliebenen Elemente des Verkehrsversuchs vollständig enaernt. Die 

ursprünglich für 2022 geplante Verkehrswende in der Altstadt wird zugunsten eines neuen 

Umsetzungskonzeptes, das zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch aussteht, zurückgestellt. 

Durch den Versuchscharakter sind alle durchgeführten Maßnahmen vorläufig und dienen 

der späteren Evaluierung. Diese Evaluierung soll darüber entscheiden, welche Maßnah-

men bestehen bleiben. Insofern dürfe für die Akteure und Akteurinnen der poli)schen 

Arena von Bedeutung sein, dass der Verkehrsversuch entsprechend ihrer eigenen Ziele in 

der lokalpoli)schen Öffentlichkeit entweder posi)v („Verkehrswende“) oder nega)v 

(„Verkehrschaos“) bewertet wird, um Folgemaßnahmen zu unterstützen oder zu verhin-

dern. Entscheidend ist hierfür die poli)sche Evaluierung des Verkehrsversuchs. Unter poli-

)scher Evaluierung als Teilprozess des Policy Cycle wird vorliegend die „Evalua)on durch 

Akteure innerhalb der poli)schen Arena, zu denen auch die Öffentlichkeit gerechnet wer-

den muss“ (Jann & Wegrich 2014, 119) verstanden. Die mediale BerichterstaPung spielt 

dabei eine wesentliche Rolle, da sie zum einen zentrale Informa)onsvermiPlerin ist, zum 

anderen selbst einen Teil der poli)schen Arena kons)tuiert, indem sie Öffentlichkeit her-

1

stellt (Jun, 2009, 272). Die poli)sche Evaluierung vollzieht sich damit zu einem großen Teil 

auch über die mediale BerichterstaPung. 

Vor diesem Hintergrund beschäfigt sich die vorliegende Arbeit aus poli)kfeldanaly)scher 

Perspek)ve mit der Frage, wie sich die poli)sche Evaluierung des Verkehrsversuchs in der 

lokalen BerichterstaPung vollzieht und wie sich die Charakteris)ka dieser Evaluierung an-

hand der lokalen ins)tu)onellen Rahmenbedingungen und Akteurskonstella)onen er-

klären lassen. 

Auf Grundlage des Modells des Policy Cycle soll zunächst der Verkehrsversuch alt-

stadt.raum als poli)scher Prozess in seinen einzelnen Phasen – entsprechend dem Erken-

ntnisinteresse mit Fokus auf der Phase der Evaluierung – vorgestellt werden.  

Anschließend wird das der Arbeit zugrunde liegende Verständnis poli)scher Evaluierung 

und die Rolle der LokalberichterstaPung bei dieser Evaluierung ausgearbeitet und ein 

Überblick zu bisherigen Forschungsansätzen zu diesem Thema gegeben. Hieraus werden 

die Forschungsfragen abgeleitet. 

Die Untersuchung der Evaluierung der BerichterstaPung zum Verkehrsversuch gliedert 

sich in drei SchriPe: Erstens werden die Rahmenbedingungen und Ins)tu)onen, die den 

Verkehrsversuch bedingen, vorgestellt (Dimension der Polity). Zweitens werden Ak-

teurskonstella)onen und deren Interessen an bes)mmten Evaluierungen des Verkehrsver-

suchs analysiert (Dimension der Poli)cs). Im driPen SchriP schließlich erfolgt unter Ein-

bezug der zuvor erarbeiteten Erklärungsansätze eine Untersuchung der poli)schen 

Evaluierung. Die mediale BerichterstaPung bietet hierfür den analy)schen Zugang. 

Methodische Grundlage bildet eine Inhaltsanalyse (Mayring, 2015; Rössler, 2017) der in 

den lokalen Tageszeitungen Neue Wesaälische und Wesaalen-BlaP veröffentlichen 

Beiträge zum Verkehrsversuch. Abschließend werden die Untersuchungsergebnisse 

vorgestellt und disku)ert.  

2 Der Verkehrsversuch als poli7scher Prozess 

Zunächst soll der Verkehrsversuch als Policy vorgestellt werden. Zur Analyse wird hierzu 

auf das Phasenmodell des Policy Cycle zurückgegriffen. Diesem liegt die Annahme zu-

grunde, dass sich Poli)k als Prozess der Problemverarbeitung vollzieht, der sich in unter-

schiedliche Phasen einteilen lässt (Jann & Wegrich, 2014, 97). Der Policy Cycle eignet sich 

daher dazu, eine poli)sche Maßnahme für die Analyse zu systema)sieren und zu struk-

2
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turieren (Böcher & Töller, 2012, 181). Er kann in die Phasen Problemdefini)on, Agenda-

Seqng, Poli)kformulierung, Implemen)erung und Poli)kevaluierung unterteilt werden 

(Blum & Schubert, 2018, 156; Jann & Wegrich, 2014, 101). 

Beachtet werden muss allerdings, dass nicht alle Phasen des Prozesses der nachträglichen 

Analyse zugänglich sind (Treib, 2014, 212). So spielen beispielsweise bei der Formulierung 

poli)scher Programme auch informelle Verhandlungen eine wich)ge Rolle (Blum & Schu-

bert, 2018, 177). Die vorliegende Analyse beschränkt sich auf öffentlich zugängliche 

Quellen wie Protokolle der poli)schen Gremien, schrifliche Beschlussvorlagen der Ver-

waltung sowie die LokalberichterstaPung. Im Folgenden werden auf dieser Grundlage die 

einzelnen Phasen des Verkehrsversuchs mit Fokus auf der Phase der Evaluierung 

vorgestellt. Eine ausführliche Chronologie des Prozesses und seiner Phasen findet sich im 

Anhang (Kapitel 9.1). 

Dem Beschluss zur Umsetzung in den poli)schen Gremien (Bezirksvertretung MiPe, Stadt-

entwicklungsausschuss, Rat der Stadt Bielefeld) geht die Phase der Poli)kformulierung 

voraus. Während dieser wird ein Problem in ein poli)sches Programm transformiert (Jann 

& Wegrich, 2014, 110). Dies schließt eine Beteiligung der Kaufleute der Altstadt sowie 

Workshops mit Beteiligten und eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger in den Mona-

ten Januar bis März 2021 ein (Stadt Bielefeld, 2021a, 4). Durch den Rat der Stadt Bielefeld 

wird auf dieser Grundlage am 27.05.2021 die Durchführung einer Testphase ab Juni 2021 

beschlossen. Neben diversen Umnutzungen von KFZ-Parkstreifen sollen die Klasingstraße 

sowie der Waldhof kompleP für den Verkehr gesperrt werden (Stadt Bielefeld, 2021b, 32-

33). Die Sperrung des Waldhofs wird dabei vom Rat durchgesetzt, obwohl sich die 

Bezirksvertretung MiPe dagegen ausspricht (Stadt Bielefeld, 2021b, 28). Abbildung 1 ver-

anschaulicht, dass der PKW-Verkehr durch die Maßnahmen in der gesamten Altstadt deut-

lich eingeschränkt wird. Insbesondere ein Durchfahren der Altstadt von West nach Ost ist 

mit der Sperrung des Waldhofs nicht mehr möglich. 

In der Phase der Poli)kimplemen)erung werden Gesetze und Steuerungsinstrumente in 

der Praxis angewandt (Blum & Schubert, 2018, 191). Entscheidend für die Implemen-

)erung sind dabei auch die gewählten Instrumente (Jann & Wegrich, 2014, 115). Durch 

die Stadtverwaltung werden für die Umnutzung der Parkflächen unter anderem Tischten-

nisplaPen und Sitzgelegenheiten bereitgestellt (Stadt Bielefeld, 2022a, 2-4). Vor allem 

aber wird die Straßenführung durch Verkehrsregelungen verändert (Stadt Bielefeld, 

2022a, 3-8). 

3

Abbildung 1

Karte der Bielefelder Altstadt mit Maßnahmen des Verkehrsversuchs

Anmerkung. Fläche der Bielefelder Altstadt mit möglichen Zufahrten und Sperrungen für den PKW-Ver-
kehr während des Verkehrsversuchs. Durch Sperrungen der Straßen ist insbesondere die Zufahrt zum 
südöstlichen Teil nur nach Umrundung der Altstadt möglich. Eigene Darstellung auf Basis des Kartenmate-
rials von: Stadt Bielefeld (CC BY 4.0), Open Street Map (ODbL).
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Damit werden im Rahmen des Verkehrsversuchs überwiegend regula)ve Instrumente ein-

gesetzt. Diese setzen darauf, eine Verhaltensänderung durch Ge- und Verbote auf gesetz-

licher Grundlage zu erreichen (Böcher & Töller, 2012, 76). Die Vorteile regula)ver Instru-

mente liegen in ihrer schnellen Wirkung, gleichzei)g können sie aber auch zu Ab-

wehrreak)onen bei den Betroffenen führen (Böcher & Töller, 2012, 77). So wird bereits zu 

Beginn des Verkehrsversuchs ein Verkehrsordner in der RiPerstraße abgestellt, um die 

trotz Verbot stavindenden Durchfahrten zu unterbinden (Stadt Bielefeld, 2022a, 4).  

In der Phase der Evaluierung werden die Ergebnisse des Implemen)erungsprozesses be-

wertet (Jann & Wegrich, 2014, 117-118). Dazu wird „Wissen über eine staatliche Maß-

nahme generiert, das zur Bewertung derselbigen verwendet wird“ (Knill & Tosun, 2015, 

139). Die Bewertung entscheidet darüber, ob der Poli)kprozess terminiert wird oder eine 

Neuformulierung des Problems erfolgt und damit ein neuer Policy Cycle gestartet wird 

(Blum & Schubert, 2018, 195). Insbesondere in Poli)kfeldern, in denen Wertekonflikte 

oder ein hoher Legi)ma)onsdruck bestehen, werden Evaluierungen durchgeführt 

(Schwab, 2017, 216). Gerade für den Verkehrsversuch, der zunächst nur einen Testcharak-

ter hat, ist die Evaluierung entscheidend. Den Akteuren und Akteurinnen müsste also ge-

rade in dieser Phase besonders daran gelegen sein müsste, ihre Bewertung des 

Verkehrsversuchs zu ar)kulieren, um damit auch künfig ihre Poli)k bezüglich einer auto-

freien Altstadt oder einer Rückkehr zum Status Quo durchsetzen zu können. 

Eindeu)ge Zieldefini)onen bilden die Voraussetzung für Evaluierungen (Gertz et al., 2018,  

304). Die drei für den Verkehrsversuch formulierten Ziele sind die Verkehrsberuhigung, die 

Steigerung der Aufenthaltsqualität sowie eine Erhöhung der allgemeinen (Verkehrs-)Si-

cherheit in der Altstadt (Stadt Bielefeld, 2021a, 2). Die Testphase soll dabei so ausgewer-

tet werden, dass die poli)schen Gremien im Frühjahr 2022 beschließen können, welche 

der Maßnahmen fortgesetzt werden (Stadt Bielefeld, 2021a, 2).  

Als Instrumente zur Evaluierung werden im Ratsbeschluss vom 27.05.2021 Befragungen 

der Öffentlichkeit, Verkehrszählungen, Workshops mit den Projektbeteiligten sowie Park-

raumerhebungen genannt (Stadt Bielefeld, 2021a, 4-5). Zudem wird ebenfalls beschlos-

sen, dass die Verwaltung zeitnah einen Kriterienkatalog zur Bewertung der Auswirkungen 

vorlegen soll (Stadt Bielefeld, 2021b, 32). Ein umfangreicher Kriterienkatalog wird bis zum 

Ende des Verkehrsversuchs nicht veröffentlicht, jedoch beantwortet das Amt für Verkehr 

auf Anfrage der CDU-Frak)on vom 16.06.2021 zur Sitzung des Stadtentwicklungsaus-
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schusses am 22.06.2021 die Frage, anhand welcher Parameter der Versuch bewertet wer-

den soll (Stadt Bielefeld, 2021c):  

• VerkehrsmengenermiPlung im Vergleich Juni und September bzw. Oktober 2021 

• Auslastung der Parkhäuser im September und Oktober 2021 im Vergleich zu 

vorherigen Jahren 

• Abschätzung des KFZ-Verkehrsablaufs an bes)mmten Knotenpunkten im ein- bis 

zweiwöchigen Rhythmus nach Beginn der Testphase 

• ErmiPlung der Lärmemissionen 

• Abfrage von S)mmungsbildern der Öffentlichkeit im September 2021 

Im November 2021 erfolgt ein Zwischenbericht. Dieser wird am 25.11.2021 der Bezirks-

vertretung MiPe vorgelegt (Stadt Bielefeld, 2021d). Die geplanten Vorstellungen im Stadt-

entwicklungsausschuss am 30.11.2021 sowie im Rat am 09.12.2021 werden verschoben 

und eine überarbeitete Vorlage erst am 27.01., 01.02. und 10.02.2022 jeweils in die poli-

)schen Gremien eingebracht (Stadt Bielefeld, 2022a).  

In seinen Ergebnissen s)mmt der ursprüngliche Zwischenbericht vom November 2021 mit 

der neuen Beschlussvorlage überein. Eine Abänderung in der neueren Version gibt es 

allerdings hinsichtlich der Begründung. Die überarbeitete Beschlussvorlage spricht sich 

dafür aus, den Verkehrsversuch über den Februar hinaus nicht weiterzuführen (Stadt 

Bielefeld, 2022a, 1). Unter Verweis auf das Urteil  des Verwaltungsgerichts Minden hin1 -

sichtlich der Klasingstraße wird eine Foraührung der Testphase ohne ein rechtssicheres 

Verkehrskonzept ausgeschlossen und darauf verwiesen, dass die Verwaltung ein neues 

Konzept erarbeiten wird (Stadt Bielefeld, 2022a, 2).  

Die Beschlussvorlage enthält daneben folgende Ergebnisse hinsichtlich der Auswertung 

des Verkehrsversuchs: Zu den einzelnen Straßen werden jeweils Ziele, Maßnahmen sowie 

ein Zwischenfazit dargestellt. Dabei werden insbesondere die Auswirkungen der 

Verkehrsregelungen bewertet, das heißt aufgeführt, wo es zu Änderungen im 

Verkehrsauyommen kam und wo gegen Regelungen verstoßen wurde (Stadt Bielefeld, 

2022a, 3-7). Zur kontrovers disku)erten Sperrung des Waldhofs wird beispielsweise das 

Zwischenfazit gezogen, dass es zu einer leichten Zunahme des Radverkehrs am Waldhof 

 Zwar können Gerichtsurteile ebenfalls als Form der Evaluierung betrachtet werden (Blum & Schu-  1

   bert, 2018, 218). Da dem Prozess der rechtlichen Evaluierung nach Knill und Tosun (2015, 139)  
   eine andere, nicht direkt vergleichbare Analysesitua?on zugrundeliegt, soll Knill & Tosun gefolgt  
   werden und das Urteil im Detail nicht weiter betrachtet werden.
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sowie zu einer Erhöhung des Verkehrsauyommens auf Ausweichstrecken kam (Stadt 

Bielefeld, 2022a, 5). 

Auffällig bei der Präsenta)on der Ergebnisse ist, dass kaum konkrete Kennzahlen genannt 

werden. Zwar gibt es Aussagen zur Reduzierung oder Erhöhung von Verkehrsauyommen, 

allerdings keine konkreten Aussagen, wie stark sich dies quan)ta)v niederschlägt. 

Während die Umfrageergebnisse hinsichtlich der Einstellung der Öffentlichkeit zum 

Verkehrsversuch öffentlich zugänglich sind (Stadt Bielefeld, 2022b), wird bezüglich 

konkreter Daten sowohl beim Zwischenfazit im November 2021 als auch bei der 

Beschlussvorlage im Januar 2022 und bei einer Anfrage der FDP zur Ratssitzung im Febru-

ar 2022 auf eine spätere detaillierte Auswertung verwiesen (Stadt Bielefeld, 2021d, 2; 

Stadt Bielefeld, 2022a, 2; Stadt Bielefeld, 2022b). 

Hieran wird deutlich, dass die Evaluierung hinsichtlich des Verkehrsversuchs von dem ab-

weicht, was die Forschungsliteratur generell unter Evaluierung im Rahmen des Policy Cy-

cles begreif. Dabei geht es in der Regel um wissenschafliche Wirkungsanalysen in einem 

größeren Rahmen (Bovens et al., 2008, 320). Vorliegend findet die Evaluierung aber in 

einem deutlich kleineren Rahmen staP, in dem  – zumindest aus der Außenperspek)ve – 

eine wissenschafliche Fundierung nicht ersichtlich ist.  

Hierfür können drei Erklärungen herangezogen werden: Erstens hat der Verkehrsversuch 

nach wie vor einen Testcharakter und wird mit möglichst geringen MiPeln durchgeführt. 

Eine aufwändige Evaluierung würde aber mehr MiPel benö)gen. Zweitens bringt der 

Charakter des Projektes selbst es mit sich, dass nicht nur eine Analyse hinsichtlich der 

Verkehrsflüsse angebracht scheint, sondern insbesondere auch die Wahrnehmung der Öf-

fentlichkeit berücksich)gt werden soll. Ein subjek)v formuliertes Ziel wie die Steigerung 

der Aufenthaltsqualität kann vor allem durch die Betroffenen beurteilt werden. DriPens 

besteht auf kommunaler Ebene eine besondere Nähe zwischen Poli)k sowie Bürgerinnen 

und Bürgern (Bogumil & Holtkamp, 2006, 5). Eine Bewertung durch die Bürgerinnen und 

Bürger – zumal bei einem Verkehrsversuch, von dem fast alle betroffen sind – ist viel un-

miPelbarer möglich. Zugleich ist die Poli)k auch auf Zus)mmung zum Versuch 

angewiesen. So formuliert die Beschlussvorlage bereits:  

„Um die Bereitschaf für mögliche Veränderungen zu erhöhen, sollen dabei die 

gemeinsam erarbeiteten Lösungen vor einer baulichen Umsetzung zunächst im 
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Rahmen einer gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren vor Ort durchgeführten 

Testphase ,erlebbar' gemacht werden.“ (Stadt Bielefeld, 2021a, 3) 

Die Evaluierung des Verkehrsversuchs umfasst damit also auch eine strategische Kompo-

nente: Indem ein Test durchgeführt und die Beteiligten einbezogen werden, soll eine 

Akzeptanz der Maßnahmen erzeugt werden. Diese Komponente der Evaluierung bezeich-

nen Knill und Tosun (2015, 147) als strategische Funk)on. Bei dieser Form der poli)schen 

Evaluierung soll eine bes)mmte Policy nega)v oder posi)v dargestellt werden (Knill & To-

sun, 2015, 147). Im Folgenden Kapitel soll dieses Verständnis von poli)scher Evaluierung, 

das die Basis dieser Arbeit bildet, erläutert werden. 

3 Poli7sche Evaluierung und lokale Berichtersta?ung 

Dem Prozess der Evaluierung wurde in der Forschung – im Gegensatz zu anderen Phasen 

des Policy Cycle – insgesamt bisher weniger Beachtung geschenkt (Huber 2011, 192; 

Stephenson et al., 2019, 666; Straßheim & Schwab, 2020, 4; Wollmann, 2014, 12). Geht es 

um Evaluierung, so steht zudem meist die Beschäfigung mit der Evaluierung als wis-

senschaflicher Disziplin im Vordergrund (z.B. Bussmann et al., 1997; Fischer, 1995; Sager 

et al., 2021). Auf Grundlage des bisherigen Forschungsstandes soll in diesem Kapitel das 

dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis poli)scher Evaluierung und die Rolle der 

(Lokal-)BerichterstaPung für diese Evaluierung erläutert werden. Diesbezüglich werden 

zudem Forschungsansätze vorgestellt sowie die Forschungsfragen entwickelt. 

3.1 Die strategische Funk7on von Evaluierung 

Grundsätzlich besteht Konsens darüber, dass jede Evaluierung – ob poli)sch oder nach 

wissenschaflichen Kriterien – selbst poli)sch ist, da sie nicht frei von norma)ven Annah-

men ist (z.B. Weiss, 1993, 94; Jann & Wegrich, 2014, 118; Straßheim & Schwab, 2020, 15). 

Evaluierungen werden deshalb auch als norma)ver Akt (Bovens et al., 2008, 319) 

beschrieben. Idealerweise helfen Evaluierungen dabei, zu lernen und Poli)k zu verbessern 

(Bovens et al., 2008, 319-320). Tatsächlich jedoch hat jede Policy „mul)ple stakeholders 

who have an interest in the outcome of the evalua)on: decision makers, execu)ve agen-

cies, clients, pressure groups.“ (Bovens et al., 2008, 322) So spielen in der poli)schen Are-

na neben evidenzbasierten Evalua)onen auch andere Faktoren eine Rolle, die den Aus-
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gang der Bewertung einer Poli)k mitbes)mmen (Weiss, 1993, 94). Hierbei spielt nicht nur 

die Poli)k selbst eine Rolle, sondern auch die definierten Ziele und wie diese interpre)ert 

werden (Weiss, 1993, 96).  

Evalua)onen wirken legi)mierend, indem sie bes)mmte Policies als problema)sch oder 

erfolgreich darstellen (Straßheim & Schwab, 2020, 6). Bovens et al. (2001a; 2001b; 2008) 

unterscheiden dabei zwischen einer programma)schen und einer poli)schen Dimension 

der Evaluierung. Die programma)sche Dimension berücksich)gt, ob ein poli)sches Pro-

gramm im Hinblick auf bes)mmte Kriterien seine Ziele erreicht hat und somit erfolgreich 

ist (Bovens et al., 2008, 329). Dies wird in erster Linie mit wissenschaflichen Wirkungs-

analysen untersucht. Je nach Poli)kfeld sind diese unterschiedlich stark verbreitet (Woll-

mann, 2014, 18). Eine starke Verbreitung findet sich beispielsweise auf den Feldern der 

Arbeitsmarktpoli)k und Entwicklungspoli)k auf Bundesebene (Wollmann, 2014, 18).  

Bei der poli)schen Dimension geht es dagegen nicht darum, wie erfolgreich ein poli)sches 

Programm tatsächlich ist, sondern welcher Erfolg ihm zugeschrieben wird (Bovens et al., 

2001a, 20). Daraus folgt auch, dass der Erfolg einer Poli)k und deren Bewertung auseinan-

derfallen können. Diese Diskrepanz illustriert beispielsweise Kenis (2001, 499) mit einer 

Analyse zum poli)schen Umgang mit mit HIV verunreinigter Blutkonserven in den 1980er 

bzw. frühen 1990er Jahren in Deutschland, bei dem trotz programma)scher Fehler in ei-

ner langen Periode zunächst so gut wie keine öffentliche poli)sche DebaPe und damit 

auch keine kri)sche Bewertung der Poli)k stavand.  

Die poli)sche Evaluierung kann damit unabhängig davon, ob eine Poli)k programma)sch 

erfolgreich ist oder nicht, innerhalb des Policy Cycle eine strategische Funk)on erfüllen. 

Was genau unter poli)scher Evaluierung verstanden wird, soll im Folgenden definiert 

werden. 

3.2 Defini7on: Poli7sche Evaluierung 

Grundsätzlich lassen sich nach Sager et al. (2021, 6-7) Evaluierungen im engeren sowie im 

weiteren Sinne unterscheiden. Die Evaluierung im engeren Sinne beschreibt die „wis-

senschafliche Wirkungsanalyse öffentlicher Poli)k“ (Sager et al., 2021, 6-7). Hierbei geht 

es darum, poli)sche Maßnahmen im Hinblick auf ihre Zielerreichung unter Zuhilfenahme 

geeigneter Methoden empirisch zu bewerten (Blum & Schubert, 2018, 196). Entsprechen-

de Forschungsliteratur beschäfigt sich mit Kriterien und Methoden, mit denen die Wir-
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kung einer bes)mmten Policy gemessen werden kann (z.B. Bussmann et al., 1997; Fischer, 

1995; Sager et al., 2021).  

Davon lässt sich die Evaluierung im weiteren Sinne abgrenzen, die „alle beurteilenden 

Äußerungen einer öffentlichen Poli)k ungesehen der Grundlage der Beurteilung“ (Sager 

et al., 2021, 6) umfasst. Hierunter fällt auch die poli)sche Evaluierung „durch Akteure in-

nerhalb der poli)schen Arena, zu denen auch die Öffentlichkeit gerechnet werden 

muss“ (Jann & Wegrich, 2014, 119). Denn das öffentliche Feedback kann eine bedeutende 

Rolle für die Evaluierung spielen (Blum & Schubert 2018, 158). Diese poli)sche Evaluie-

rung im weiteren Sinne innerhalb der poli)schen Arena der Öffentlichkeit soll Gegenstand 

dieser Arbeit sein.  

Poli)sche Evaluierung ist damit vorliegend als jede Art von Wertung einer Policy zu ver-

stehen, die in der poli)schen Arena stavindet. Sie kann damit sowohl durch Poli)ker und 

Poli)kerinnen selbst als auch Bürger und Bürgerinnen, Verbände, die Verwaltung etc. 

geäußert werden. Mit dieser Erweiterung des Akteurskreises wird der Kri)k von Blum und 

Schubert (2018, 158) Rechnung getragen, bei der Betrachtung der poli)schen Prozesse 

nicht nur Akteure und Akteurinnen des poli)sch-administra)ven Systems, sondern auch 

weitere Akteure und Akteurinnen, die einen externen Einfluss auf das poli)sche System 

haben, einzubeziehen. 

Poli)sche Evaluierung kann sich inhaltlich damit direkt auf die Poli)k, also vorliegend 

konkret den Verkehrsversuch beziehen. Sie kann damit eine Maßnahme bewerten, ohne 

dass diese Bewertung zwingend auf einer methodischen Evaluierung basieren muss. Die 

poli)sche Evaluierung im weiteren Sinne kann aber auch Evaluierungen im engeren Sinne 

beinhalten, wenn wissenschafliche Evaluierungen genutzt werden, um eine Policy strate-

gisch zu bewerten. So könnte beispielsweise eine Studie zur Aufenthaltsqualität in Innen-

städten durch Verkehrsberuhigungen als Argument für die Maßnahmen in die Diskussion 

eingebracht werden, um den Verkehrsversuch posi)v darzustellen. 

Im Folgenden ist, wenn von poli)scher Evaluierung gesprochen wird, die in diesem Kapitel 

entwickelte Defini)on von Evaluierung im weiteren Sinne gemeint. Offen ist allerdings 

noch, was unter der poli)schen Arena bzw. poli)schen Öffentlichkeit verstanden wird und 

welche Rolle diese bei der Evaluierung spielt. Im anschließenden Kapitel soll dieser Zu-

sammenhang erläutert werden. 
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3.3 Die Rolle lokaler Berichtersta?ung bei der poli7schen Evaluierung 

Unter der poli)schen Arena kann zunächst eine „poli)sche Bühne“ (Windhoff-Héri)er, 

1985, 1) in einem spezifischen Poli)kfeld verstanden werden, auf der die poli)sche Aus-

einandersetzung stavindet (Windhoff-Héri)er, 1985, 7). Kevenhörster (2008, 335) be-

schreibt diese Arena auch als „Kampfplatz der Interessen, auf dem die ,Gladiatoren' von 

Poli)k und Verbänden aufeinander treffen.“ Die poli)sche Arena umfasst damit zunächst 

einen weit definierten Raum, der dadurch bes)mmt ist, dass sich Akteure und Akteurin-

nen auf einem bes)mmten Poli)kfeld zu dessen Themen auseinandersetzen. Diese Aus-

einandersetzung findet auf unterschiedlichen Ebenen der Öffentlichkeit staP: Auf der „En-

counter“-Ebene, das heißt im einfachen, zufälligen Gespräch untereinander, bei öf-

fentlichen Veranstaltungen sowie auf der Ebene der massenmedialen Kommunika)on 

(Gerhards & Neidhardt, 1990, 20-23). Auf diesen Ebenen bilden sich themenspezifischen 

Diskurse heraus, in denen die jeweiligen Akteure und Akteurinnen ihre Themen und Mei-

nungen durchzusetzen versuchen (Gerhards & Neidhardt, 1990, 26-27). 

Für die poli)sche Arena übernimmt die Ebene der massenmedialen Kommunika)on dabei 

zwei Funk)onen: Zum einen ist sie zentraler Informa)onsvermiPler, zum anderen kons)-

tuiert sie selbst einen Teil der poli)schen Arena, indem sie Öffentlichkeit herstellt (Jun, 

2009, 272). Das Bild der Poli)k, das in der Öffentlichkeit dominiert, ist größtenteils medial 

vermiPelt (Glaab, 2000, 106). Auf kommunaler Ebene nehmen die Aufgabe der medialen 

VermiPlung dabei im Wesentlichen die Lokalressorts der Zeitungen wahr (PöPker, 2013,  

10). Fasst man dabei die gedruckte Ausgabe, die E-Paper-Ausgabe sowie das Online-Ange-

bot der jeweiligen Tageszeitungen zusammen, so ist die regionale Tageszeitung immer 

noch die wich)gste Nachrichtenquelle für lokale und regionale Nachrichten (Zeitungs-

markaorschung Gesellschaf, 2022). 

Die Lokalmedien stellen aber nicht alleine Öffentlichkeit her, sondern sind Teil der poli)-

schen Evaluierung. Das enge Wechselverhältnis zwischen Poli)k und Öffentlichkeit beruht 

darauf, dass poli)sche Herrschaf zeitlich befristet ist und über Wahlen legi)miert wird 

(Glaab, 2008, 106). Poli)ker und Poli)kerinnen berücksich)gen somit in ihren Entschei-

dungen auch die vermuteten Präferenzen ihrer Wähler (Glaab, 2008, 106-107). Wie eine 

Poli)k in der medialen Öffentlichkeit bewertet wird, beeinflusst also auch die Entschei-

dungen der Poli)k, denn die Poli)k versucht, sich im Hinblick auf ihre Legi)ma)on an der 

öffentlichen Meinung auszurichten (Fawzi, 2014a, 39-41). Zugleich ist die mediale Öf-
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fentlichkeit aber auch der Ort, an dem Akteure und Akteurinnen – sowohl aus der Poli)k 

als auch aus anderen Bereichen – ihre Meinungen durchzusetzen versuchen (Gerhards & 

Neidhardt, 1990, 11). Auch wenn es zu diesem Wechselverhältnis zwischen Bürgern und 

Bürgerinnen, Massenmedien und Poli)k im Prozess der Evaluierung innerhalb des Policy 

Cycles bisher kaum Forschung gibt, weisen erste Studien darauf hin, dass die Berichter-

staPung in der Phase der Evaluierung eine wich)ge Rolle einnimmt – wenn auch die 

Wirkungsrichtung noch nicht genau bes)mmt werden kann (Fawzi, 2014b, 457). 

Der Begriff der poli)schen Evaluierung beinhaltet damit zwei Komponenten: Zum einen 

weist er aus funk)onaler Sicht eine strategische Komponente auf. Bei dieser bildet die 

poli)sche Evaluierung der BerichterstaPung die Grundlage für das Handeln poli)scher Ak-

teure und Akteurinnen, da sich diese am Mediensystemen ausrichten. Zum anderen bein-

haltet der Begriff der poli)schen Evaluierung eine inhaltliche Komponente, indem er sich 

auf wertende Aussagen über eine Policy bezieht (Sager et al., 2021, 6; Jann & Wegrich, 

2014, 119). In dieser Hinsicht beeinflussen poli)sche (und weitere) Akteure und Akteurin-

nen die Evaluierung, indem sie in den Medien aufreten und ihre Posi)onen vertreten und 

durchzusetzen versuchen. 

Die Frage, wie sich die poli)sche Evaluierung innerhalb des Policy Cycle konkret vollzieht, 

bewegt sich damit an der SchniPstelle zwischen zwei Systemen, da poli)sche Prozesse 

und die mediale Darstellung derselben hier in Wechselwirkung zueinander stehen. Gleich-

zei)g stellt die mediale BerichterstaPung einen analy)schen Zugang zur poli)schen 

Evaluierung dar, da sie einen Teil des Prozesses der poli)schen Evaluierung abbildet.  

3.4 Untersuchungsansätze und Forschungsfrage 

Ausgehend von der allgemeinen Frage, wie sich die poli)sche Evaluierung des Verkehrs-

versuchs in, durch und in Wechselwirkung zur lokalen BerichterstaPung vollzieht, gibt es 

unterschiedliche Untersuchungsansätze. 

Ein Ansatz zur Untersuchung poli)scher Evaluierung aus poli)kfeldanaly)scher Sicht fin-

det sich bei Schwab mit den Evaluierungsarrangements oder „varie)es of evalua-

)on“ (Schwab, 2017, 201). Diese bestehen jeweils aus verschiedenen Ausprägungen von 

Evaluierungsprak)ken, die durch den poli)sch-administra)ven Kontext geprägt werden 

(Schwab, 2017, 201). Erklärt werden diese Ausprägungen durch die Dimensionen Polity, 

Poli)cs und Policy (Schwab, 2017, 212). Kaps (2020) greif diesen Ansatz auf, um auf 
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Grundlage des Advokaten-Koali)onen-Ansatzes an drei Beispielen experimenteller Ar-

beitsmarktpoli)k herauszuarbeiten, dass der Evaluierungsprozess von zwei Faktoren ab-

hängig ist: Erstens spielen die ins)tu)onellen Rahmenbedingungen eine Rolle (Kaps, 2020, 

96). Zweitens ist der Evaluierungsprozess geprägt von poli)schen Deutungskämpfen, die 

sich je nach UmstriPenheit des Gegenstandes sowie Organisa)onsgrad und Machtposi)on 

der handelnden Akteure und Akteurinnen ausgestalten (Kaps, 2020, 96).  

Zwar wird dem poli)schen Deutungskampf – der sich unter anderem auch über die Medi-

en vollzieht – eine gewisse Relevanz zugesprochen. Wie sich dieser aber konkre)siert, 

wird bei Kaps nicht deutlich. Auch Bovens et al. (2001b, 634) gehen zwar konkreter auf die 

Rolle der Medien bei diesen Deutungskämpfen, die sie als poli)sche Dimension der 

Evaluierung bezeichnen, ein. Auch sie kommen allerdings nur zum allgemeinen Ergebnis, 

dass für die poli)sche Dimension der Evaluierung unter anderem die BerichterstaPung in 

den Medien (Beurteilung der Policy, Intensität der BerichterstaPung) ein wich)ger Ein-

flussfaktor ist (Bovens et al., 2001b, 634). Die dazu angebrachten Fallstudien gehen in der 

Regel nur allgemein resümierend auf die Rolle der Medien ein, z.B. in der Form, dass 

„drama)c press coverage“ (Steffen, 2001, 484) eine Rolle spielt, ohne genauer darauf 

einzugehen, was darunter verstanden oder wie diese gemessen wird. Da sich diese Frage 

an der SchniPstelle zwischen Poli)k- und Kommunika)onswissenschaf bewegt, soll für 

diese Arbeit auf bereits entwickelte Analyseinstrumente der Kommunika)onswissenschaf 

zurückgegriffen werden.  

Eine aktuelle und besonders umfassende Untersuchung der Qualitätsfaktoren lokaler 

BerichterstaPung findet sich bei Wagner (2022). Die Opera)onalisierungen dieser Studie, 

die auf einer detaillierten Zusammenschau und kri)schen Auseinandersetzung mit der 

bisherigen Forschung zur lokalen BerichterstaPung beruhen, enthalten dabei Kategorien 

wie Kontroverse und Tenor, die auch im Hinblick auf die Frage, wie sich die poli)sche 

Evaluierung in der BerichterstaPung konkre)siert, hilfreich sein können. Diesbezüglich 

lässt sich die erste Forschungsfrage ableiten: 

A. Durch welche Charakteris)ka zeichnet sich die lokale BerichterstaPung zum Verkehrs-

versuch aus und inwiefern lassen sich diese Charakteris)ka mit poli)scher Evaluierung 

in Verbindung bringen? 
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Ausgehend von der Annahme, dass der Verkehrsversuch im Rahmen der poli)schen 

Evaluierung poli)schen Deutungskämpfen unterliegt, die für jede Seite das Ziel haben, 

ihre Sicht auf den Verkehrsversuch durchzusetzen und damit auch ihre Poli)k hinsichtlich 

des Verkehrsversuchs durchzusetzen, müsste sich auch die BerichterstaPung durch be-

s)mmte Charakteris)ka auszeichnen. Dies könnte zum einen die Intensität sein, mit der 

über ein Thema berichtet wird. Dieses Merkmal ist vorliegend allerdings nur schwer er-

fassbar, da dazu die BerichterstaPung in ein Verhältnis gesetzt oder vergleichbar gemacht 

werden müsste. Die Deutungskämpfe könnten sich allerdings neben dem Umstand, dass 

die MedienberichterstaPung ein bes)mmtes Thema häufig aufgreif, auch darin zeigen, 

wie kontrovers das Thema disku)ert und ob und wie es bewertet wird. Zur Untersuchung 

dieser Charakteris)ka kann auf Opera)onalisierungen von Wagner (2022) zurückgegriffen 

werden (siehe dazu ausführlich Kapitel 6.1.2). 

Poli)sche Deutungskämpfe sind daneben geprägt von Organisa)onsgrad und Machtposi-

)on der handelnden Akteure und Akteurinnen (Kaps, 2020, 96). Entscheidend ist neben 

der allgemeinen Betrachtung der Charakteris)ka der BerichterstaPung also zudem, wie 

sich poli)sche Evaluierung durch bes)mmte Akteure und Akteurinnen vollzieht und 

welche Macht- und Interessenkonstella)onen dabei vorherrschen. Vorliegend können also 

die Akteure und Akteurinnen, die über die BerichterstaPung an der poli)schen 

Evaluierung beteiligt sind, betrachtet werden. Einen Untersuchungsansatz hierfür liefern 

Stucki und Schlaufer (2017), die sich mit der Bewertung einer Policy anhand von Argu-

menten bes)mmter Akteure und Akteurinnen befassen. Vor dem Hintergrund direkt-

demokra)scher Abs)mmungskampagnen auf den Poli)kfeldern Bildung und Gesundheit 

in der Schweiz untersuchen sie, inwiefern wissenschafliche Evaluierungen als Argumente 

in der poli)schen Evaluierung genutzt werden (Stucki & Schlaufer, 2017, 282). Nur ein 

geringer Anteil von rund 2 % der Akteure und Akteurinnen verweist dabei auf wissen-

schafliche Evaluierungen, wobei diese Verweise am häufigsten in Interviews und am sel-

tensten in Leserbriefen vorkommen (Stucki & Schlaufer, 2017, 287).  

Die Studie von Stucki und Schlaufer unterstreicht nicht nur die Relevanz der Betrachtung 

der poli)schen Evaluierung in der MedienberichterstaPung, da diese dort einen größeren 

Raum einnimmt als die wissenschafliche Evaluierung. Sie bietet daneben auch einen 

methodischen Ansatz für die vorliegende Untersuchung. Die Erfassung und Aggrega)on 

von Argumenten durch eine qualita)ve Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) bietet dabei für die 
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vorliegende Arbeit einen Ansatz für die Erhebung von Argumenten der Akteure und Ak-

teurinnen bezüglich des Verkehrsversuchs. Dies führt zur zweiten Frage: 

B. Wie vollzieht sich die poli)sche Evaluierung durch Akteure und Akteurinnen und 

welche Akteurskonstella)onen und Posi)onen lassen sich iden)fizieren? 

Ehe die in diesem Kapitel entwickelten Fragen in einer Inhaltsanalyse untersucht werden, 

sollen zunächst die nach Schwab (2017) und Kaps (2020) für die Evaluierungsarrange-

ments entscheidenden Rahmenbedingungen (Kapitel 4) und Akteurskonstella)onen  

(Kapitel 5) erläutert werden. 

4 Rahmenbedingungen des Verkehrsversuchs 

Nachdem der Verkehrsversuch vorgestellt wurde (Kapitel 2) sowie die theore)schen 

Grundlagen für die Untersuchung gelegt wurden (Kapitel 3), sollen mit diesem und dem 

folgenden Kapitel in einem zweischriqgen Vorgehen Erklärungsansätze für die Durch-

führung und die daraus resul)erenden poli)schen Evaluierungen des Verkehrsversuchs 

herausgearbeitet werden. Im ersten SchriP wird dazu die Poli)kdimension der Polity als 

Erklärungsdimension herangezogen (Blum & Schubert, 2018, 41). Diese Dimension 

beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen und die sich aus diesen Rahmenbedin-

gungen ergebenden Ins)tu)onen und Strukturen sowie poli)sche Ideologien und Werte 

(Schubert & Bandelow, 2014, 5). In Bezug auf den Verkehrsversuch beantwortet sie damit 

die übergeordnete Frage, welcher Handlungsspielraum für die Akteure und Akteurinnen 

entsteht und welche Strukturen ihr Handeln bedingen. Angelehnt an das Vorgehen von 

Bogumil und Holtkamp (2006) sollen dabei neben den rechtlichen auch die sozioökono-

mischen Rahmenbedingungen betrachtet werden. 

4.1 Sozioökonomische Rahmenbedingungen 

Mit dem Verkehrsversuch ist neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Biele-

felder Altstadt vor allem auch das Ziel verbunden, den Autoverkehr in der Innenstadt 

langfris)g zu reduzieren. Hinter dieser zunächst verkehrspoli)schen Maßnahme steht das 

übergeordnete umweltpoli)schen Ziel, den Klimaschutz auf kommunaler Ebene vo-

ranzutreiben. Die Verknüpfung von Klimaschutz und Verkehrspoli)k resul)ert aus dem 
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zunehmenden Problembewusstsein, dass der Verkehr mit seinen CO2-Emissionen eine 

wesentliche Einflussgröße für den Klimawandel darstellt (Bandelow & Kundolf 2018, 174). 

In Städten ist dabei der Verkehr der größte Verursacher von Emissionen (Gertz et al., 

2018, 300). Eine grundlegende Strategie zur Reduzierung dieser Emissionen ist dabei die 

Verkehrsverlagerung von einem auf ein anderes VerkehrsmiPel (Gertz et al., 2018, 305). 

Diese Strategie findet sich auch in der durch die Bielefelder Poli)k formulierten „Mobi-

litätsstrategie 2030“ wieder. Mit der Mobilitätsstrategie 2030 hat der Rat der Stadt Biele-

feld im März 2019 das Ziel formuliert, den Autoverkehr bis 2030 von 50 % auf 25 % zu re-

duzieren, andere Verkehrsformen wie den ÖPNV zu stärken und dadurch den CO2-

Ausstoß zu verringern (Stadt Bielefeld, 2019a, 26). Die Mobilitätsstrategie fügt sich ein in 

das übergreifende, 2018 verabschiedete „Handlungsprogramm Klimaschutz bis 

2050“ (Stadt Bielefeld, 2018). Ergänzt wird dieser Handlungsrahmen durch den im Juni 

2020 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag Radentscheid (Stadt Bielefeld, 2020a, 

31). Hierin verpflichtet sich die Stadt Bielefeld ab 2021 für fünf Jahre, pro Jahr mindestens 

zehn Kilometer an Fahrradstraßen zu errichten (Stadt Bielefeld, 2020b, 1). Neuausweisun-

gen von Fahrradstraßen im Rahmen des Verkehrsversuchs würden also auf dieses Ziel ein-

zahlen.  

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen räumen den Themen Klimaschutz und 

Verkehrswende also auch in Bielefeld einen wich)gen Platz ein. Übergeordnete poli)sche 

Strategien beeinflussen dabei Entscheidungen hinsichtlich des Verkehrsversuchs.  

4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Kommunen sind sowohl eigenständige Verwaltungsebene als auch staatliche Aus-

führungsinstanz (Bogumil & Holtkamp, 2013, 9). In diesem Rahmen haben Kommunen 

verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Je nach Aufgabentypus variiert dabei auch ihr Hand-

lungsspielraum und die AusstaPung mit finanziellen MiPeln zur Erfüllung dieser Aufgaben. 

Klimaschutz gehört dabei zu den Aufgaben der freiwilligen Selbstverwaltung (Nagorny-Ko-

ring, 2018, 65). An einer verbindlichen Regelung der Rolle der Kommunen bei der Ver-

kehrswende analog zu beispielsweise dem Bundesimmissionsschutz- oder Bundesnatur-

schutzgesetz fehlt es auf Bundesebene bisher (Würzner, 2021, 324). Auch an entsprechen-

den MiPeln, die bei einer gesetzlichen Verpflichtung der Kommunen zum Klimaschutz im 

Rahmen des Konnexitätsprinzips für die Wahrnehmung dieser Aufgabe bereitgestellt wer-

16

Fr
ie

de
ri

ke
 K

re
m

pi
n



den müssten, fehlt es (Würzner, 2021, 325). Damit ist die Durchführung von Projekten wie 

dem Verkehrsversuch von FördermiPeln oder eigenen HaushaltsmiPeln abhängig. Die 

Stadt Bielefeld zählt dabei zu den finanziell eher belasteten Kommunen. Von 2002 bis 

2008 und 2010 bis 2019 befand sich die Stadt Bielefeld in der Haushaltssicherung (Stadt 

Bielefeld 2019b, 14). Erstmals konnte die Stadt im Doppelhaushalt 2020/2021 die Haus-

haltssicherung verlassen (Uthmann, 2020). Große finanzielle Spielräume sind damit nicht 

vorhanden. So war im ursprünglichen Beschluss zum Verkehrsversuch vom 27.05.2021 

auch eingeplant, zu prüfen, inwiefern für den Versuch FördermiPel abgerufen werden 

können (Stadt Bielefeld, 2020a, 28). Schließlich wurden Projektkosten von insgesamt rund 

560.000 € (bis 31. Dezember 2021) durch den eigenen Haushalt getragen (Stadt Bielefeld, 

2022c).  

Daneben bedingen auch die durch die Gemeindeordnung NRW (GO) festgelegten Ins)tu-

)onen den Verkehrsversuch. Der Rat ist oberstes Organ der Kommune (Holtmann et al., 

2017, 157). Welche Maßnahmen realisiert werden, wird in der Regel dort beschlossen 

(Gertz et al., 2018, 315). Auch hinsichtlich des Verkehrsversuchs fällt der Rat der Stadt 

Bielefeld alle Beschlüsse. Die Beschlussvorlagen durchlaufen daneben die Bezirksvertre-

tung MiPe, die nach § 37 GO räumlich von dem Vorhaben betroffen ist. Zudem wird die 

Beschlussvorlage dem für den Aufgabenbereich Verkehr und Straßenbau zuständigen 

Stadtentwicklungsausschuss vorgelegt (Stadt Bielefeld, 2021e, 27).  

Die Beschlüsse des Rates werden durch die Verwaltung umgesetzt. Die Verwaltung unter-

gliedert sich in Dezernate, denen als unterste Organisa)onseinheit Ämter zugeordnet sind 

(Frank et al., 2017). Die zuständige Organisa)onseinheit für Straßenbau und Verkehr ist 

das Amt für Verkehr (Stadt Bielefeld, 2021e, 27). Bis zum Frühjahr 2021 war dieses Amt 

dem CDU-dominierten Dezernat 4 „Wirtschaf, Stadtentwicklung“ zugeordnet. Per Rats-

beschluss wechselte das Amt für Verkehr in das Dezernat 3 „Umwelt / Mobilität / Kli-

maschutz / Gesundheit“ (Stadt Bielefeld, 2021f, 27-28). Für dieses Dezernat haben die 

Grünen das Vorschlagsrecht für den Dezernenten (Schläger, 2021). Mit der Umorganisa-

)on dieses Amtes ist somit ein grundsätzlicher Richtungswechsel im Amt für Verkehr 

vorgegeben.  

Wie sich die erläuterten Rahmenbedingungen auf die Akteurskonstella)onen auswirken, 

soll im folgenden Kapitel dargestellt werden. 
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5 Lokale Akteure und Akteurinnen und ihre Einstellungen zum Verkehrsversuch 

Nachdem im vorherigen Kapitel in einem ersten SchriP aus der Dimension der Polity die 

grundlegenden Rahmenbedingungen für das Handeln der Akteure und Akteurinnen in 

Bezug auf den Verkehrsversuch beschrieben wurden, soll darauf auÅauend in diesem 

Kapitel die Poli)kdimension der Poli)cs genauer betrachtet werden. Poli)cs bezeichnet 

den „Prozess des Poli)kgestaltens“ (Schubert & Bandelow, 2014, 5). Dieser poli)sche 

Prozess wird insbesondere durch „das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Meinungen, 

Interessen und Ziele, aber auch durch Absprachen, gegensei)ge Abs)mmungen, Koopera-

)onen und Koali)onsbildungen“ (Blum & Schubert, 2018, 11) geprägt. Für die vorliegende 

Arbeit ist deshalb die Frage relevant, welche Akteure, Akteurinnen und Akteurskonstella-

)onen welches Interesse an bes)mmten Evaluierungen des Verkehrsversuchs haben.  

Für alle Akteure sowie Akteurinnen ist zunächst bedeutend, dass es sich beim Projekt alt-

stadt.raum um eine verkehrspoli)sche Maßnahme handelt. Verkehrspoli)k wird generell 

als komplexes kommunalpoli)sche Thema eingestuf, da es nahezu alle lokalen Akteure  

und Akteurinnen betriÇ und eine große Relevanz für diese im Alltag hat (Gertz et al., 

2018, 293). Da die Betroffenen zudem aus ihrer persönlichen Alltagserfahrung als 

Verkehrsteilnehmer heraus urteilen, ist die öffentliche DebaPe tendenziell eher emo)onal 

aufgeladen (Schwedes, 2018, 2).  

Zusätzlich ist das Thema Verkehr durch grundlegende Konflikte geprägt. So besteht zwar 

ein Konsens darüber, dass eine nachhal)ge Verkehrspoli)k notwendig ist (Schwedes, 

2018, 14). Wie diese jedoch erreicht werden kann und was unter Nachhal)gkeit ver-

standen wird, legen die Akteure und Akteurinnen unterschiedlich aus (Schwedes, 2018, 

14). Die Zielkonflikte entstehen dabei vor allem zwischen der Abwägung von Wirtschaf 

und Umwelt (Gertz et al., 2018, 294). Auf der einen Seite steht dabei die Annahme, dass 

eine wirtschafliche Entwicklung und Wohlstand nur durch eine gute Verkehrsinfrastruktur 

und Verkehrswachstum zu erreichen sind (Gertz et al., 2018, 300). Auf der anderen Seite 

stehen Umweltbelange, in deren Rahmen der Verkehr als problema)sch angesehen wird 

(Gertz et al., 2018, 300). 

Ebenfalls relevant für alle Beteiligten ist, dass der Verkehrsversuch im Rahmen übergeord-

neter Klimaschutzziele durchgeführt wird. Erstens stellt der Klimawandel ein langfris)ges 

Problem dar, bei dem Wirkungen von poli)schen Maßnahmen erst langfris)g sichtbar 

werden, die Kosten dafür aber in der Gegenwart entstehen (Böcher & Töller, 2012, 92). 
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Ausgehend davon, dass Akteure und Akteurinnen kurzfris)ge Ziele höher gewichten und 

Op)onen mit kurzfris)gem Nutzen vorziehen, kann dies dazu führen, dass langfris)ge 

Ziele mit einem langfris)gen Nutzen hintenangestellt werden (Kemmerzell, 2017, 

248-249). Zweitens ist Klima ein öffentliches Gut, von dessen Nutzung einzelne Akteure 

und Akteurinnen nicht ausgeschlossen werden können (Böcher & Töller, 2012, 90). Dies 

führt dazu, dass der Nutzen einer Maßnahme allen zugute kommt, unabhängig davon, 

wer den Beitrag zum Klimaschutz leistet (Kemmerzell, 2017, 248). Dies kann insofern zu 

Konflikten führen, als dass für bes)mmte, klar abgrenzbare Gruppen Einschränkungen 

beschlossen werden, die für diese Gruppen Kosten bedeuten, während die gesamte 

Gesellschaf profi)ert (Böcher & Töller, 2012, 90-91). Auch dies bringt eher Erschwernisse 

bei der Umsetzung verkehrspoli)scher Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen, mit 

sich. Vor diesem Hintergrund der poli)kfeldspezifischen Problemstrukturen sollen die 

grundlegenden Posi)onen und Interessen der unterschiedlichen lokalen Akteure und Ak-

teurinnen vorgestellt werden. 

5.1 Poli7k und Verwaltung 

Aus der Kommunalwahl vom 13.09.2020 ging eine Ratskoali)on aus SPD, den Grünen und 

der Linken hervor. Damit besteht poli)sch grundlegend eine Kon)nuität zur vorherigen 

„Paprika-Koali)on“ aus SPD, Grünen, Piraten und Bürgernähe. Gestärkt wird die Mehrheit 

im Rat dadurch, dass das Oberbürgermeisteramt ebenfalls durch die SPD besetzt wird: 

Nach 2009 und 2014 wurde Pit Clausen 2020 zum driPen Mal zum Oberbürgermeister 

gewählt. Innerhalb der Verwaltung trägt zudem der Dezernatswechsel (Kapitel 4.2) dazu 

bei, dass das mit der Durchsetzung der Verkehrspoli)k betraute Amt in seiner grundsätz-

lichen poli)schen Ausrichtung der aktuellen Ratskoali)on nahe steht. Es besteht somit 

grundsätzlich im Dreieck von Verwaltung, Rat und Bürgermeister durch die poli)schen 

Mehrheiten und durch die Besetzung von Leitungsposi)onen sowie umfassende Strate-

gien (Mobilitätsstrategie 2030, Kapitel 4.1) eine tendenziell starke Posi)on von SPD, Grü-

nen und Linken. Eingeschränkt wird diese durch finanziell begrenzte Handlungsspielräume 

und das grundsätzliche Konfliktpotenzial des Themas Verkehr. 

In dem im März 2021 veröffentlichten Koali)onsvertrag von SPD, Grünen und Linken sind 

unter dem Punkt „Mobilität“ unter anderem folgende Maßnahmen formuliert (SPD et al., 

2021, 23): Die Plätze der Innenstadt sollen autofrei werden, eine Durchfahrt durch die Alt-
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stadt soll unterbunden werden, Parkplätze sollen reduziert werden sowie dadurch freie 

Flächen für Gastronomie- und Aufenthaltsflächen genutzt werden. Vergleicht man die 

Maßnahmen mit dem Verkehrsversuch, so wurden diese durch den Versuch nahezu iden-

)sch umgesetzt. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass die Koali)on ein In-

teresse daran hat, dass der Verkehrsversuch als Erfolg bewertet wird.  

Für die Opposi)onsparteien besteht dagegen prinzipiell eher ein Interesse daran, die ne-

ga)ven Aspekte der Policy aufzuzeigen (Knill & Tosun, 2015, 147). Unter die Opposi)ons-

parteien fallen im Bielefelder Rat im Wesentlichen die CDU und FDP. 

5.2 Unternehmen und wirtschaOliche Interessenverbände 

In größeren Städten spielen Lobbygruppen und Interessenverbände eine wich)ge Rolle 

(Gertz et al., 2018, 317). Von den Verkehrsregelungen in der Altstadt direkt betroffen sind 

vor allem die ansässigen Gewerbetreibenden. Diese ar)kulieren im Zusammenschluss der 

„Kaufleute der Altstadt“ ihre wirtschaflichen Interessen. Der Maßstab zur Bewertung 

wirtschaflicher Interessen sind vornehmlich WePbewerbsvor- und Nachteile (Schwedes, 

2018, 20). Eine verkehrsberuhigte Altstadt dürfe von den Gewerbetreibenden somit als 

posi)v bewertet werden, solange die dadurch gesteigerte Aufenthaltsqualität mehr Be-

sucher sowie Besucherinnen und damit mehr Umsatz einbringt. Ob die Gewerbetreiben-

den ein Interesse an einer posi)ven Bewertung des Verkehrsversuchs haben, dürfe damit 

davon abhängen, inwiefern ihre Umsätze posi)v beeinflusst werden.  

5.3 Bürger und Bürgerinnen  

Auch ein frühzei)ger Einbezug der betroffenen Bürger und Bürgerinnen ist bei verkehrs-

poli)schen Projekten empfehlenswert (Gertz et al., 2018, 316). Dabei besteht die Schwie-

rigkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger heterogene Einstellungen haben (Schwedes, 

2018, 11). Diejenigen, die von den nega)ven Konsequenzen des Verkehrsversuchs betrof-

fen sind, haben ein geringeres Interesse an der Umsetzung als diejenigen, die von den 

nega)ven Effekte geringer berührt werden (Schwedes, 2018, 20).  

Hinsichtlich der betroffenen Bürger ist beim Verkehrsversuch keine klare Grenze zu ziehen, 

da sowohl die Bürger und Bürgerinnen, die direkt in der Altstadt wohnen, als auch die 

Einpendler und Einpendlerinnen sowie die Besucher und Besucherinnen der Altstadt be-

troffen sind. Für die direkt Betroffenen dürfen sich als nega)ve Effekte verlängerte Wege, 
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Parkplatzsuche und die allgemeine Erreichbarkeit der Altstadt einstellen, während als po-

si)ve Effekte verminderte Abgas- und Lärmemissionen eintreten dürfen. Wer generell in 

den Randgebieten oder im Bielefelder Umland wohnt und für wen der Weg mit dem 

Fahrrad bis in die Altstadt zu weit ist oder bei wem der öffentliche Nahverkehr nicht gut 

ausgebaut ist, dürfe vor allem nega)v betroffen sein, sofern er Termine in der Altstadt 

wahrnehmen muss. So unterschiedlich, wie die nega)ven und posi)ven Effekte sein kön-

nen, ist dementsprechend auch das Interesse an einer posi)ven oder nega)ven 

Evaluierung des Verkehrsversuchs durch die Bürger und Bürgerinnen. 

6 Die Evaluierung des Verkehrsversuchs in der lokalen Berichtersta?ung 

Die poli)sche Evaluierung hinsichtlich des Verkehrsversuchs soll nachfolgend durch eine 

Inhaltsanalyse der BerichterstaPung der lokalen Tageszeitungen Neue Wesaälische und 

Wesaalen-BlaP untersucht werden. Nach der Erläuterung des methodischen Vorgehens 

erfolgt die Ergebnisdarstellung. 

6.1 Methodisches Vorgehen 

Zunächst wird das methodische Vorgehen anhand der Festlegung der Auswahleinheit 

sowie der Entwicklung des Codebuchs erläutert. 

6.1.1 Auswahleinheit 

Die Auswahl der zu codierenden Einheit orien)ert sich am sechsstufigen Verfahren nach-

Rössler (2017, 54-57): 

• Zeitraum: Bei dieser Festlegung zeigte sich das von Blum und Schubert (2018, 202) 

beschriebene Problem, dass es sich beim Policy Cycle um ein idealtypisches Modell 

handelt, bei dem nicht alle Phasen genau in der Modellreihenfolge ablaufen müssen 

und auch nicht kompleP überschneidungsfrei sind. Um den Untersuchungszeitraum 

nicht von Anfang an zu stark zu verengen, wurde deshalb als Codierungszeitraum 

der Zeitraum von Anfang Mai 2021 bis Ende Mai 2022 festgelegt. Da die Beschluss-

vorlage zum Verkehrsversuch bereits am 06.05.2021 erstmals in einem poli)schen 

Gremium (Bezirksvertretung MiPe) beraten und beschlossen wird, wurde die 
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BerichterstaPung ab Anfang Mai 2021 berücksich)gt, um auch hier – bereits vor der 

Implemen)erung im Juni – mögliche wertende Aussagen zu erfassen. Es wurden zu-

dem Beiträge über die Beendigung des Verkehrsversuchs am 28.02.2022 hinaus bis 

Ende Mai 2022 einbezogen, um auch mögliche Evaluierungen, die erst im Nachgang 

stavinden, zu berücksich)gen. 

• Räumlicher Geltungsbereich: Die BerichterstaPung beschränkt sich auf den Biele-

felder Raum. 

• Medienga@ung: Wie in Kapitel 3.3 dargelegt, leisten die lokalen Tageszeitungen und 

ihre Digital- bzw. Online-Angebote einen wich)gen Beitrag zur lokalen Berichterstat-

tung. Für die Analyse ausgewählt wurden deshalb deren Print- bzw. iden)sche E-Pa-

per-Ausgaben. 

• Medienangebot: Um die gesamte BerichterstaPung der Tageszeitungen und ggf. 

auch Unterschiede in der BerichterstaPung zu berücksich)gen, wurden die beiden in 

Bielefeld vertriebenen Tageszeitungen Neue Wesaälisch und Wesaalen-BlaP aus-

gewählt.  

• Ressorts: Da die Mantelteile der beiden Tageszeitungen jeweils für die übergeord-

nete Region Ostwesaalen-Lippe gleich sind, wurde lediglich der Lokalteil in die Ana-

lyse einbezogen. Hier wurden neben journalis)schen Beiträgen auch Leserbriefe 

berücksich)gt, um das ganze Spektrum der dargestellten Meinungen zu berück-

sich)gen. 

• Inhaltlich-definitorischer Teil: Ausgewählt wurden alle Beiträge, die sich mit dem 

Verkehrsversuch altstadt.raum beschäfigen. Dabei wurden sowohl Beiträge berück-

sich)gt, bei denen der Verkehrsversuch HaupPhema ist, als auch solche, die den 

Versuch nur in einem Kontext als Nebenthema erwähnen. 

Die Vollerhebung ergibt auf dieser Grundlage 348 Beiträge, davon insgesamt 214 Beiträge 

in der Neuen Wesaälischen sowie 134 Beiträge im Wesaalen-BlaP. 

6.1.2 Entwicklung des Codebuchs 

Im Folgenden wird die Herleitung der in der Analyse verwendeten Kategorien erläutert. 

Kategorien, die in ihrer Opera)onalisierung dabei weniger aufwändig sind (z.B. das Datum 

oder der Titel eines Beitrags), werden nicht gesondert erläutert, sondern sind im Detail im 
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Codebuch aufgeführt (Kapitel 9.2). Für die Analyse wurde eine integra)ve Inhaltsanalyse 

(Früh, 2015, 70) als Kombina)on aus quan)ta)ver und qualita)ver Inhaltsanalyse 

gewählt. Bei Kategorien, die auf Grundlage der qualita)ven Analyse gebildet werden, kam 

eine induk)ve Kategorienbildung nach Mayring (2015, 68) zur Anwendung. 

Formale Kategorien 

Mit Hilfe der formalen Kategorien wird zunächst der Sachverhalt fixiert (Rössler, 2017, 

111). Hier wurden grundlegende Informa)onen erfasst wie beispielsweise der Titel des 

Beitrags, das Medium oder sein Datum. Um die Präsenz des Verkehrsversuchs auf den 

TitelbläPern der Lokalausgaben zu erfassen, wurde daneben für jeden Beitrag festgehal-

ten, ob ein Verweis vom TitelblaP auf den Beitrag erfolgt (Codebuch, 1.60). 

Für die Codierung der Darstellungsformen (Codebuch, 1.70) orien)ert sich das Codebuch 

an der Systema)sierung von Liesem (2015) nach Meldung, Bericht, Interview, Kommentar 

und Glosse. Da das Erkenntnisinteresse im Wesentlichen darin liegt, tatsachenbetonte und 

meinungsbetonte Darstellungsformen zu differenzieren, wurden Meldung bzw. Nachricht 

und Bericht als tatsachenbetonende Darstellungsformen (Liesem, 2015, 54, 70) in einer 

Ausprägung zusammengefasst. Das Interview wurde nach Liesem (2015, 105) als erzäh-

lende Darstellungsform klassifiziert. Kommentar und Glosse bilden hingegen die mei-

nungsbetonten Darstellungsformen. Die Glosse als Spezialform des Kommentars wurde als 

eigene Ausprägung getrennt vom Kommentar codiert, da sie anders als der Kommentar 

nicht mit sachlichen Argumenten, sondern vor allem mit MiPeln der Ironie, des SpoPs 

und der Polemik arbeitet und sich beide Darstellungsformen so deutlich voneinander un-

terscheiden (Liesem, 2015, 130). Der Leserbrief wurde, auch wenn er strenggenommen 

nicht zum journalis)schen Angebot gehört, zur Auswertung den meinungsbetonten 

Darstellungsformen zugeordnet. 

Kategorien auf Beitragsebene 

Hinsichtlich der poli)schen Evaluierung ist vor allem von Interesse, wie der Verkehrsver-

such in der öffentlichen BerichterstaPung dargestellt wird. Während Argumente auf der 

Ebene einzelner Akteure und Akteurinnen erfasst werden, beziehen sich übergreifende 

Evaluierungen auf die Tendenz des gesamten Beitrags (Rössler, 2017, 154). Entsprechend 

wurde jeweils die Tendenz (Codebuch, 2.30) des Beitrags hinsichtlich des Verkehrsver-

suchs nach einem von Wagner (2022, 274) entwickelten Codeschema erfasst. Als Tendenz 
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des Beitrags wurde der erste, übergreifende Eindruck codiert, so wie ihn auch ein Rezi-

pient wahrnehmen würde. Dieses Vorgehen lässt sich nach Rössler (2017, 155) damit 

rechaer)gen, dass auch für den Rezipienten der globale Eindruck entscheidend ist. 

Über die Kategorie Kontroverse (Codebuch, 2.40) wurde außerdem erfasst, inwiefern in 

der BerichterstaPung Kri)k und gegensätzliche Auffassungen hinsichtlich des Verkehrsver-

suchs thema)siert werden. Die Erfassung der Kategorie Kontroverse richtet sich ebenfalls 

nach den von Wagner (2022, Anhang C, 24) entwickelten Opera)onalisierungen. Daneben 

wurde auf Beitragsebene codiert, inwiefern der Verkehrsversuch HaupPhema des Beitrags 

ist und, sofern dies zutriÇ, mit welchem Aspekt sich der Beitrag thema)sch im Detail be-

fasst (Codebuch, 2.10 und 2.20). 

Kategorien auf Akteursebene 

Um auch die an der poli)schen Evaluierung beteiligten Akteure und Akteurinnen (Kapitel 

5) entsprechend zu berücksich)gen, erfolgte zudem eine Codierung auf Ebene der einzel-

nen Akteure bzw. Akteurinnen eines Beitrags.  

Als Akteure und Akteurinnen bzw. Handlungsträger und Handlungsträgerinnen werden 

nach Rössler (2017, 143) diejenigen verstanden, die innerhalb des Beitrags durch direkte 

oder indirekte Zitate zu Wort kommen oder deren Handlungen beschrieben werden. Eine 

Probecodierung ergab, dass eine Codierung der Handlungsträger sowie Hand-

lungsträgerinnen sehr umfangreich gewesen wäre, zugleich aber wenig aussagekräfig 

hinsichtlich der Frage nach den Posi)onen der lediglich als Handlungsträger bzw. Hand-

lungsträgerinnen aufretenden Personen wäre. Da es in der Analyse insbesondere darum 

gehen soll, die Posi)onen und Argumente zum Verkehrsversuch zu erfassen, wurden 

schließlich nur Akteure bzw. Akteurinnen und keine Handlungsträger bzw. Hand-

lungsträgerinnen erfasst.  

Zudem wurden Akteure sowie Akteurinnen nur erfasst, sofern ihre Äußerungen in direkter 

oder indirekter Rede eine wertende Aussage zum Verkehrsversuch enthielten (Codebuch, 

Einleitung zu AbschniP 3). Einen Sonderfall bei der Iden)fika)on von Akteuren und Ak-

teurinnen nahmen die meinungsbetonten Darstellungsformen ein. Hier fallen Beitrags- 

und Akteursebene zusammen, sodass der Autor oder die Autorin des Beitrags als Akteur 

bzw. Akteurin mit Argumenten codiert wird. Nennt der Beitrag zudem weitere Akteure 

und Akteurinnen mit einer wertenden Äußerung, werden diese wie gewohnt zusätzlich als 

Akteure bzw. Akteurinnen codiert.  
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Hinsichtlich der Bewertung des Verkehrsversuchs ist es grundsätzlich möglich, diesen posi-

)v oder nega)v zu bewerten. In Anlehnung an Schlaufer und Stucki (2017) wurden dabei  

die gegen oder für den Verkehrsversuch angebrachten Argumente pro Akteur bzw. Ak-

teurin erfasst (Codebuch, 3.50). Als Argument wurde in Anlehnung an Früh (2017, 160) 

jede Aussage begriffen, die zum Verkehrsversuch oder Teilaspekten des Versuchs wie z.B. 

der Waldhofsperrung Stellung nimmt. Dabei wurden maximal drei Argumente pro Akteur 

bzw. Akteurin erfasst. Es konnten dabei sowohl posi)ve als auch nega)ve Argumente zu-

gleich genannt werden. Die Argumente wurden über eine induk)ve Kategorienbildung 

erfasst (Mayring, 2000, 9-12; Mayring, 2015, 68; Mayring, 2022, 695-696). Dazu wurden 

die Beiträge in mehrmaligen Durchläufen durchgesehen und codiert. Zunächst wurden die 

Akteure bzw. Akteurinnen sowie mögliche posi)ve und nega)ve Argumente iden)fiziert. 

Anschließend wurden die Argumente extrahiert, indem sie paraphrasiert wurden. In wei-

teren SchriPen wurden die Argumente mit anderen Argumenten zusammengefasst und 

weiter abstrahiert. Hieraus ergab sich schließlich eine Liste an Argumenten für die 

Auswertung (Codebuch, 3.50). 

Um die Posi)onen der Akteure und Akteurinnen in einen poli)schen Kontext setzen und 

Interessengruppen und Akteurskonstella)onen iden)fizieren zu können, wurde zudem die 

Zugehörigkeit der Akteure und Akteurinnen (Codebuch, 3.20) erfasst. Auf Grundlage der 

von Wagner (2022, 262) entwickelten Oberkategorien für Akteure und Akteurinnen der 

lokalen BerichterstaPung wie z.B. Poli)k, Verwaltung und unorganisierte Bürger und Bürg-

erinnen wurden induk)v entsprechend dem Aufreten der jeweiligen Akteure und Ak-

teurinnen weitere Unterkategorien gebildet. 

6.2 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse präsen)ert. Die Unterkapitel 

richten sich nach den in Kapitel 3.4 hergeleiteten Forschungsfragen A (Kapitel 6.2.1) und B 

(Kapitel 6.2.2).  
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6.2.1 Der Verkehrsversuch in der lokalen Berichtersta?ung 

Vor dem Hintergrund der Frage, durch welche Charakteris)ka sich die lokale Berichterstat-

tung zum Verkehrsversuch auszeichnet und inwiefern sich diese Charakteris)ka mit poli)-

scher Evaluierung in Verbindung bringen lassen, soll zunächst die BerichterstaPung zum 

Verkehrsversuch untersucht werden. Hierzu werden der Verlauf der BerichterstaPung, die 

Präsenz des Themas auf den Titelseiten, die Themenverteilung, Kontroversen, Darstel-

lungsformen sowie die Tendenz der Beiträge betrachtet. 

Verlauf, Präsenz in der Berichtersta@ung und Themenverteilung 

Abbildung 2 zeigt die Anzahl der Beiträge im Untersuchungszeitraum. Die meisten Bei-

träge werden vom Beginn des Versuchs bis in den Oktober veröffentlicht. Die geringere 

Anzahl an  Beiträgen im Juli lässt sich damit erklären, dass nach der Umsetzung  der ersten  

Maßnahmen im Juni im Folgemonat Juli weniger Ereignisse stavinden, die Anlass zur 

BerichterstaPung geben. Im August intensiviert sich die BerichterstaPung anlässlich der 

Waldhofsperrung wieder. Mit AuÉebung dieser Maßnahme und der AuÉebung einer 

Abbildung 2

Anzahl der Beiträge pro Monat und Medienangebot

Anmerkung. Eigene Darstellung. Untersuchte Beiträge N = 348.
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weiteren Straßensperrung im November reduziert sich die Anzahl an Beiträgen zunächst, 

bis im Februar die Diskussion über die Weiterführung des Verkehrsversuchs wieder Anlass 

zur BerichterstaPung gibt. Die geringe Anzahl der Beiträge in den Folgemonaten zeigt, 

dass mit Beendigung der Maßnahmen Ende Februar der Verkehrsversuch in der öf-

fentlichen BerichterstaPung kaum noch Relevanz hat, hier also auch keine poli)sche 

Evaluierung im Nachgang stavindet. 

Um die Präsenz des Verkehrsversuchs in der BerichterstaPung zu bes)mmen, wurde 

außerdem erhoben, an welchen Tagen der Verkehrsversuch Titelthema der jeweiligen 

Zeitungsausgaben ist (Abbildung 3). Da beide Tageszeitungen von Montag bis Samstag er-

scheinen, kann von jeweils circa 26 Ausgaben pro Monat ausgegangen werden. Im Mai, 

August und September ist der Verkehrsversuch im Wesaalen-BlaP mit fünf bis sieben Aus-

gaben und somit bei fast einem Viertel aller Ausgaben Titelthema. In der Neuen Wesaäli-

schen ist der Versuch zudem im August und September mit fünf bis sechs Ausgaben pro 

Monat als Titelthema sehr präsent. 

Die Themenverteilung der einzelnen Beiträge ergibt sich aus Tabelle 1. Die Themen sind 

dabei größtenteils ereignisbezogen, das heißt, sie behandeln konkrete Maßnahmen oder 

poli)sche Beschlüsse der Gremien. Beiträge ausschließlich zur Auswertung von Befragun-

Abbildung 3

Anzahl der Tage pro Monat, an denen der Verkehrsversuch Titelthema ist

Anmerkung. Eigene Darstellung. Untersuchte Beiträge N = 348.
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gen, Kennzahlen und Kosten, wie man sie bei einer Evaluierung erwarten könnte, sind 

dagegen in vergleichsweise geringer Zahl (15 von 292 Beiträgen) vorhanden. Den größten 

Anteil an der BerichterstaPung nehmen Beiträge zur Waldhofsperrung ein. 

Kontroverse und Darstellungsformen 

Eine Kontroverse liegt nach Wagner (2022, Anhang C, 24) vor „wenn gegensätzliche Auf-

fassungen disku)ert werden bzw. wenn der Autor oder DriPe ausdrücklich Kri)k an 

Ereignissen, Vorhaben oder Personen äußern.“ Eine solche Kontroverse um den 

Verkehrsversuch findet sich in jedem zweiten Beitrag (Tabelle 2). Bei den Beiträgen zur 

Waldhofsperrung enthalten sogar drei Viertel aller Beiträge eine Kontroverse. Somit wird 

das Thema, das in der BerichterstaPung besonders präsent ist (Tabelle 1), zugleich auch 

besonders kontrovers disku)ert. 

Tabelle 1

Themenverteilung nach absoluter Häufigkeit

Thema Alle 
Beiträge

Neue West-
fälische

Wes`alen-
BlaC

Waldhof-Sperrung (3) 75 43 32

Altstadt.raum allgemein (5) 41 34 7

Altstadt.raum im Kontext der allgemeinen Verkehrspoli?k (4) 37 26 11

Umsetzung der Maßnahmen bis zur Waldhofsperrung (2) 27 18 9

Nachbesserung oder Rückbau von Maßnahmen (11) 23 14 9

Ausblick, wie es nach dem Versuch weitergeht (9) 17 9 8

Berichte über Beteiligungen, Umfragen und Workshops (7) 16 9 7

Verkehrssitua?on (8) 16 10 6

Auswertung des Versuchs (12) 15 7 8

Sperrung der Klasingstraße (6) 11 4 7

Beschluss zum Verkehrsversuch im Mai 2021 (1) 9 5 4

Maßnahmen nach dem Versuch (13) 5 3 2

Beiträge gesamt 292 182 11

Anmerkung. Eigene Darstellung. Unterthema der Beiträge, bei denen der Verkehrsversuch das HaupChe-
ma ist. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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Hinweise dazu, dass die Kontroverse beim Verkehrsversuch besonders ausgeprägt ist, 

finden sich im Vergleich mit Ergebnissen anderer Studien. So konnte Wagner auf Grund-

lage einer breit angelegten Untersuchung der lokalen BerichterstaPung herausarbeiten, 

dass Beiträge zum Thema Poli)k in der LokalberichterstaPung durchschniPlich in 39,1 % 

der Fälle eine Kontroverse beinhalten (Wagner, 2022, 400). Der Verkehrsversuch als poli-

)sches Thema ist somit im Vergleich dazu mit 51 % aller Beiträge tendenziell eher von 

einer BerichterstaPung mit starker Kontroverse geprägt. 

Daneben können auch meinungsbetonte Darstellungsformen Indikatoren für Kri)k und 

Kontroversen sein (Wagner, 2022, 273). Tabelle 3 weist einen hohen Anteil meinungsbe-

tonter Darstellungsformen an der BerichterstaPung aus. Sowohl bei der Neuen Wesaäli-

schen als auch beim Wesaalen-BlaP sind mit 103 von 214 Beiträgen bzw. 44 von 84 

Beiträgen jeweils knapp die Hälfe aller Beiträge meinungsbetont. 

Tabelle 2

Prozentualer Anteil an Beiträgen, die eine Kontroverse hinsichtlich des Verkehrsversuchs themaEsieren

Alle Themen Beiträge mit Thema Waldhofsperrung

Neue Wes`älische 52 % 72 %

Wes`alen-BlaC 51 % 78 %

Alle Beiträge 51 % 75 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. Untersuchte Beiträge N = 348. Die Werte sind gerundet auf ganze Zahlen.

Tabelle 3

Darstellungsformen nach Medienangebot

Darstellungsform Neue Wes`älische Wes`alen-BlaC

Tatsachenbetont Bericht, Meldung 103 84

Meinungsbetont Kommentar 15 27

Leserbrief 87 10

Glosse 1 7

Erzählend Interview 8 6

Gesamt 214 134

Anmerkung. Eigene Darstellung. Untersuchte Beiträge N = 348.
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Auffällig ist die hohe Anzahl von 87 Leserbriefen bei insgesamt 214 Beiträgen in der Neuen 

Wesaälischen (Tabelle 3). Zum einen könnte dies ein Indiz dafür sein, dass das Interesse 

der Bürgerinnen und Bürger an einer Beteiligung an der Evaluierung des Verkehrsversuchs 

besonders ausgeprägt ist. Zum anderen ist die Auswahl, zu welchem Thema Leserbriefe 

veröffentlicht werden, aber vor allem auch eine redak)onelle Entscheidung. Da die Neue 

Wesaälische im Untersuchungszeitraum die Rubrik Leserbriefe vom Umfang her nicht er-

weitert hat, nehmen die Leserbriefe zum altstadt.raum somit einen überpropor)onal 

großen Teil am Anteil aller Leserbriefe ein. Insgesamt jedenfalls unterstreicht der hohe 

Anteil an meinungsbetonten Darstellungsformen an der BerichterstaPung die Kontroverse 

hinsichtlich des Verkehrsversuchs. 

Tendenz der Beiträge 

Schließlich lässt sich auf Beitragsebene auch eine Tendenz hinsichtlich des Verkehrsver-

suchs bes)mmen. Erhoben wurde dazu auf einer fünfstufigen Skala, ob der Verkehrsver-

such uneingeschränkt posi)v (1), überwiegend posi)v, aber mit einigen nega)ven Aspek-

ten (2), ohne eindeu)ge Tendenz in eine Richtung (3), überwiegend nega)v, aber mit eini-

gen posi)ven Aspekten (4) oder uneingeschränkt nega)v (5) bewertet wird. Mit einer 

Tendenz von durchschniPlich 3,5 über beide Medienangebote hinweg tendiert die 

BerichterstaPung damit leicht zu einer überwiegend nega)ven Bewertung des Verkehrs-

versuchs (Tabelle 4).  

Auffällig ist dabei, dass die Leserbriefe im Wesaalen-BlaP mit einer Tendenz von 4,9 fast 

ausschließlich uneingeschränkt nega)v sind, während die Tendenz bei der Neuen West-

Tabelle 4

Tendenz des Beitrags hinsichtlich der Bewertung des Verkehrsversuchs nach Medienangebot und Darstel-
lungsform

Tendenz nach… Alle Beiträge Neue Wes`älische Wes`alen-BlaC

Meldung, Bericht 3,4 3,4 3,4

Kommentar 3,6 3,4 3,7

Leserbrief 3,8 3,6 4,9

Tendenz insgesamt 3,5 3,5 3,5

Anmerkung. Eigene Darstellung. Als Tendenz wurde der MiCelwert aus den erfassten Ausprägungen be-
rechnet. Untersuchte Beiträge N = 348. Die Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. 
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fälischen mit 3,6 posi)ver ausfällt (Tabelle 4). Während die Neue Wesaälische also mit 87 

Leserbriefen eine große Auswahl unterschiedlicher Meinungen veröffentlicht, beschränkt 

sich die Auswahl des Wesaalen-BlaPs auf zehn Leserbriefe mit einer äußerst nega)ven 

Tendenz. Auch hinsichtlich der Kommentare nehmen die Journalis)nnen und Journalisten 

des Wesaalen-BlaPs mit 3,7 eine nega)vere Posi)on zum Verkehrsversuch ein als die 

Journalis)nnen und Journalisten der Neuen Wesaälischen mit einer Tendenz von 3,4 (Ta-

belle 4). Während die Tendenz beider Zeitungen durchschniPlich sowohl insgesamt (3,5) 

als auch hinsichtlich der tatsachenbetonten Darstellungsformen (3,4) gleich ist, erfolgt 

eine Differenzierung im S)mmungsbild über Kommentare und Leserbriefe. 

Tabelle 5 stellt Abweichungen in der Tendenz nach einzelnen Themen dar. Besonders ne-

ga)v ist die Tendenz hinsichtlich der allgemeinen Verkehrssitua)on (4,1), der Sperrung der 

Klasingstraße (4,1) und der Waldhofsperrung (3,7). Posi)ver dagegen werden die ersten 

Maßnahmen bis zur Umsetzung der Waldhof-Sperrung (2,7) sowie die Nachbesserung 

oder der Rückbau von Maßnahmen (3,0) betrachtet. 

Tabelle 5

Tendenz des Beitrags hinsichtlich der Bewertung des Verkehrsversuchs nach Thema

Thema Tendenz

Verkehrssitua?on (8) 4,1

Sperrung der Klasingstraße (6) 4,1

Altstadt.raum allgemein (5) 3,9

Maßnahmen nach dem Versuch (13) 3,8

Waldhofsperrung (3) 3,7

Altstadt.raum im Kontext der allgemeinen Verkehrspoli?k (4) 3,5

Ausblick, wie es nach dem Versuch weitergeht (9) 3,4

Auswertung des Versuchs (12) 3,4

Berichte über Beteiligungen, Umfragen und Workshops (7) 3,1

Beschluss über den Verkehrsversuch (1) 3,1

Nachbesserung oder Rückbau von Maßnahmen (11) 3,0

Umsetzung der Maßnahmen bis zur Waldhofsperrung (2) 2,7

Tendenz insgesamt 3,5

Anmerkung. Eigene Darstellung. Als Tendenz wurde der MiCelwert aus den erfassten Ausprägungen be-
rechnet. Die Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Die Codes in Klammern entsprechen 
den Ausprägungen im Codebuch. 
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Die Sicht auf den Verkehrsversuch in der öffentlichen BerichterstaPung ist somit nicht von 

Anfang an nega)v geprägt, insbesondere die Waldhofsperrung und die Kontroverse darum 

werden aber schnell dominierend. Während zunächst alle Beschlüsse zum Verkehrsver-

such im Konsens getragen wurden, ist die Sperrung des Waldhofs von Beginn an der 

einzige Punkt, zu dem Uneinigkeit zwischen den Beteiligten (sowohl zwischen Parteien als 

auch zwischen den Gremien Rat und Bezirksvertretung MiPe) besteht (Stadt Bielefeld, 

2021g, 15; Stadt Bielefeld 2021b, 32-33). Hier zeigt sich, wie der von Beginn an beste-

hende Teilkonflikt auch während des Versuchs weiter ausgetragen wird und zum bes)m-

menden Thema wird, das die übrigen Maßnahmen dominiert. 

6.2.2 Poli7sche Evaluierung 

Während im vorherigen Kapitel die BerichterstaPung allgemein betrachtet wurde, soll nun 

vorgestellt werden, wie sich die poli)sche Evaluierung durch Akteure und Akteurinnen 

vollzieht und welche Akteurskonstella)onen und Posi)onen sich dabei iden)fizieren 

lassen. Dazu wird zunächst das Aufreten unterschiedlicher Akteure und Akteurinnen in 

der BerichterstaPung untersucht, um daraus Akteursgruppen abzuleiten. Anschließend 

werden die Argumente vorgestellt, mit denen diese Akteursgruppen die poli)sche 

Evaluierung vollziehen. 

Akteursgruppen in der Berichtersta@ung 

Erfasst wurden insgesamt 368 Akteure und Akteurinnen in 234 Beiträgen (Tabelle 6) und 

somit 1,6 Akteure bzw. Akteurinnen pro Beitrag. Berücksich)gt werden muss dabei, dass 

alle Akteure und Akteurinnen auf Beitragsebene erfasst wurden, d.h., dass vorliegend 

Tabelle 6

Anzahl der Akteure und Akteurinnen pro Beitrag und Darstellungsform

Darstellungsform Beiträge mit  
Akteuren

Akteure insgesamt Akteure pro Beitrag

Tatsachenbetont 116 229 1,9

Meinungsbetont und erzählend 118 139 1,2

Alle Darstellungsformen 234 368 1,6

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
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nicht 368 unterschiedliche Akteure und Akteurinnen codiert wurden, sondern diejenigen, 

die in mehreren Beiträgen aufreten, auch mehrmals erfasst wurden. In tatsachenbeton-

ten Beiträgen treten durchschniPlich knapp zwei Akteure bzw. Akteurinnen pro Beitrag 

auf, während meinungsbetonte und erzählende Darstellungsformen wie Leserbriefe, 

Kommentare und Interviews in der Regel nur einen Akteur oder eine Akteurin, nämlich 

den Autor oder die Autorin des Beitrags oder die zu interviewende Person, enthalten.  

In der Regel vertreten die Akteure und Akteurinnen ausschließlich Argumente für oder 

gegen den Verkehrsversuch (Tabelle 7). Nur in 5 % der Fälle (absolut 19 Akteure und Ak-

teurinnen) wird ein Pro- und Contra-Argument zugleich genannt, ansonsten überwiegen 

die Akteure und Akteurinnen deutlich, die aufreten, um den Verkehrsversuch zu kri-

)sieren. Diese Ergebnisse s)mmen mit der grundsätzlich eher nega)ven Tendenz hin-

sichtlich des Verkehrsversuchs auf Beitragsebene (Tabelle 4) überein. 

Insgesamt treten also mehr Akteure und Akteurinnen auf, um den Verkehrsversuch zu kri-

)sieren, als ihn zu loben oder gegen Kri)k zu verteidigen. Dass sich hierbei nach Akteurs-

gruppen bes)mmte geschlossene Posi)onen für oder gegen den Verkehrsversuch in der 

BerichterstaPung bilden, veranschaulichen Tabelle 8 für die BerichterstaPung der Neuen 

Wesaälischen sowie Tabelle 9 für die BerichterstaPung des Wesaalen-BlaPs.  2

Für die Neue Wesaälische (Tabelle 8) ergeben sich hinsichtlich der poli)schen Akteure 

und Akteurinnen je nach Parteizugehörigkeit eindeu)ge Posi)onen. Bei Akteuren und Ak-

teurinnen, die der SPD und den Grünen angehören, wird der Verkehrsversuch aus-

Tabelle 7

Anteilige PosiEonen der Akteure und Akteurinnen für und gegen den Verkehrsversuch

Akteure Pro Contra Pro und Contra

Neue Wes`älische 34 % 62 % 4 %

Wes`alen-BlaC 19 % 75 % 6 %

Gesamt 28 % 67 % 5 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. Untersuchte Akteure n = 368.

 Auch wenn die Prozentangaben in Tabelle 8 und 9 hinsichtlich der Akteursposi?onen teilweise bei absolut  2

   nur drei Akteuren bzw. Akteurinnen im Verhältnis wenig aussagekräUig sind, wurde die Darstellung in  
   Prozentangaben trotzdem gewählt, um im Vergleich darzustellen, welche Gruppen sich wie deutlich zum  
   Verkehrsversuch posi?onieren.
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schließlich posi)v bewertet. Akteure und Akteurinnen von CDU und FDP posi)onieren sich 

ausschließlich gegen den Verkehrsversuch. Die Linke ist mit drei Akteuren bzw. Akteurin-

nen vertreten, die unterschiedliche Posi)onen für und gegen den Verkehrsversuch ein-

nehmen. Ein nahezu ähnliches Bild zeigt sich auch in der BerichterstaPung des Wesaalen-

BlaPes (Tabelle 9) bis auf die Ausnahme, dass Akteure und Akteurinnen der SPD sich hier 

auch kri)sch äußern. 

Tabelle 8

Akteure und Akteurinnen in der Neuen WesLälischen nach Häufigkeit und Bewertung des Verkehrsver-
suchs

Akteure in der Neuen Wes`älischen Anzahl Akteure 
absolut

Davon für den 
Versuch

Davon gegen den 
Versuch

Davon am-
bivalent

Poli7k

SPD (111) 6 100 %

Die Grünen (112) 7 100 %

Die Linke (113) 3 76 % 34 %

CDU (114) 9 100 %

FDP (115) 13 100 %

Verwaltung 7 100 %

WirtschaO

Gewerbetreibende der Altstadt (310) 21 10 % 90 %

WirtschaUsverbände (320-340) 6 100 %

Bürger und Bürgerinnen

Unorganisiert (500, 802) 124 34 % 64 % 2 %

Interessenverbände (400) 5 30 % 20 %

Medium

Autoren und Autorinnen der Kom-
mentare (801)

14 43 % 43 % 14 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern geben die entsprechenden Ausprägungen im 
Codebuch an, aus denen sich die aggregierten Akteure und Akteurinnen zusammensetzen. Akteure, Ak-
teurinnen oder Akteursgruppen, die insgesamt weniger als drei Mal vorkommen, wurden zur besseren 
Übersichtlichkeit nicht berücksich?gt.
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Durch die Verwaltung erfolgt bei der Neuen Wesaälischen (Tabelle 8) eine ausschließlich 

posi)ve Betrachtung des Verkehrsversuchs, während beim Wesaalen-BlaP (Tabelle 9) 

auch nega)ve Aspekte eingebracht werden. Grundsätzlich bestä)gt sich hier aber die in 

5.1 beschriebene Tendenz, dass die Mehrheitsparteien im Rat sowie die Verwaltung eine 

ähnliche Linie verfolgen und die posi)ve Evaluierung des Verkehrsversuchs in der Öf-

fentlichkeit unterstützen. Diese Gruppe wird deshalb im Folgenden für die Auswertung 

zusammengefasst (Tabelle 10). 

Tabelle 9

Akteure und Akteurinnen im WesLalen-BlaM nach Häufigkeit und Bewertung des Verkehrsversuchs

Akteure im Wes`alen-BlaC Anzahl Akteure 
absolut

Davon für den 
Versuch

Davon gegen den 
Versuch

Davon am-
bivalent

Poli7k

SPD (111) 7 71 % 29 %

Die Grünen (112) 8 100 %

Die Linke (113) 3 67 % 33 %

CDU (114) 17 100 %

FDP (115) 14 100 %

Verwaltung 7 71 % 29 %

WirtschaO

Gewerbetreibende der Altstadt (310) 22 10 % 90 %

WirtschaUsverbände (320-340) 9 100 %

Bürger und Bürgerinnen

Unorganisiert  (500, 802) 18 11 % 89 %

Interessenverbände (400) 3 100 %

Medium

Autoren und Autorinnen der Kom-
mentare (801)

24 17 % 75 % 8 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern geben die entsprechenden Ausprägungen im 
Codebuch an, aus denen sich die aggregierten Akteure und Akteurinnen zusammensetzen. Akteure, Ak-
teurinnen oder Akteursgruppen, die insgesamt weniger als drei Mal vorkommen, wurden zur besseren 
Übersichtlichkeit nicht berücksich?gt.

35

Bei den Gewerbetreibenden und wirtschaflichen Interessenverbänden ergibt sich eine 

deutliche Posi)onierung gegen den Verkehrsversuch. Unter den Wirtschafsverbänden 

äußern sich in beiden Zeitungen alle Akteure und Akteurinnen ausschließlich nega)v zum 

Verkehrsversuch, während es bei den Altstadt-Kaufleuten äußerst vereinzelt posi)ve 

S)mmen gibt (Tabelle 8 und 9). Dies lässt sich damit erklären, dass die Umnutzung der 

Parkräume als Gastronomie-Außenbereich einigen Gastronomen und Gastronominnen 

posi)v zugute kommt. 

Die heterogene Einstellung der Bürger und Bürgerinnen, von der in Kapitel 5.3 ausgegan-

gen wurde, lässt sich zudem bestä)gen. In der Neuen Wesaälischen (Tabelle 8) sprechen 

sich 34 % der Akteure für und 64 % gegen den Verkehrsversuch aus, 2 % nennen sowohl 

posi)ve als auch nega)ve Aspekte hinsichtlich des Verkehrsversuchs. Beim Wesaalen-BlaP 

(Tabelle 9) nennen 11 % der Akteure und Akteurinnen posi)ve, 89 % nega)ve Argumente. 

Bei dieser Differenz in den Posi)onen zum Verkehrsversuch muss aber auch berücksich)gt 

werden, dass in der Neuen Wesaälischen 124 Akteure und Akteurinnen zu Wort kommen 

und damit deutlich mehr Raum für unterschiedliche Meinungen bleibt, während das 

Wesaalen-BlaP nur 18 Akteure sowie Akteurinnen berücksich)gt. 

Interessenverbände auf Seiten der Bürger und Bürgerinnen spielen im Vergleich zur An-

zahl der Bürger und Bürgerinnen, die zu Wort kommen, eine eher untergeordnete Rolle. 

Im Wesaalen-BlaP posi)onieren sich diese ausschließlich gegen den Verkehrsversuch, in 

der Neuen Wesaälischen sind sowohl Posi)onen für als auch gegen den Verkehrsversuch 

vertreten. 

Schließlich geben die Kommentare der Tageszeitungen die Meinungen der Journalisten 

und Journalis)nnen wieder. Die Journalisten posi)onieren sich bei beiden Tageszeitungen 

dabei sowohl für, gegen als auch ambivalent zum Verkehrsversuch. In der Neuen West-

fälischen (Tabelle 8) halten sich Pro- und Contra-Posi)onen mit jeweils 43 % die Waage. 

Beim Wesaalen-BlaP dagegen überwiegt die Contra-Posi)on mit 75 % der Kommentare 

(Tabelle 9).  

Sowohl auf Beitragsebene (Tabelle 4) als auch auf Akteursebene nimmt das Wesaalen-

BlaP somit eine leicht nega)vere Posi)on ein. Ein Erklärungsansatz könnte in der Ausrich-

tung der Zeitungen liegen. Während die mehrheitlich von der SPD Medienholding ddvg 

gehaltene Neue Wesaälische eher als linksgerichtet gilt, lässt sich das Wesaalen-BlaP als 

konserva)v einordnen (Biermann, 2019). Dies könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, 

dass im Wesaalen-BlaP einer Haltung, die dem Verkehrsversuch tendenziell eher kri)sch 
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gegenübersteht, ein größerer Raum eingeräumt wird. Grundsätzlich verdeutlichen Tabelle 

8 und 9 aber, dass in der BerichterstaPung beider Tageszeitungen alle Posi)onen zu Wort 

kommen, sodass allenfalls von einer leichten Tendenz die Rede sein kann. Trotzdem macht 

dieser Unterschied deutlich, dass „die“ öffentliche LokalberichterstaPung als Teil der poli-

)schen Arena kein homogener Raum sein muss, sondern sich durchaus einzelne Un-

terebenen herausbilden können, in denen die Darstellung bes)mmter Posi)onen begüns-

)gt oder erschwert wird.  

Auf Grundlage der Akteursverteilung (Tabelle 8 und 9) und deren Posi)onierung zum 

Verkehrsversuch wurden für die weitere Untersuchung fünf Akteursgruppen gebildet 

(Tabelle 10): SPD, Grüne und Linke sowie die Verwaltung wurden zu einer Gruppe zusam-

mengefasst. Daneben werden Opposi)onsparteien (FDP und CDU), Wirtschafsinteressen 

(wirtschafliche Interessenverbände, Gewerbetreibende) sowie unorganisierte Bürger und 

Bürgerinnen betrachtet. Da organisierte Interessen der Bürger wie bereits dargelegt vor-

liegend kaum eine Rolle spielten und die Journalis)nnen und Journalisten als Kommenta-

Tabelle 10

Anteil unterschiedlicher Akteursgruppen nach Medienangebot

Neue Wes\älische Wes\alen-Bla?

Anzahl absolut
Anteil prozen-
tual Anzahl absolut

Anteil prozentu-
al

Ratsmehrheit und Verwaltung 
(111-113, 200)

28 13 % 28 20 %

Opposi?on 
(114-117)

17 7 % 21 15 %

WirtschaUsinteressen - auch: 
Altstadt-Kaufleute (300)

27 12 % 32 23 %

Unorganisierte Bürger und Bür-
gerinnen (500, 802)

124 54 % 18 13 %

Sons?ge Akteure und Akteurin-
nen

32 14 % 41 29 %

Gesamt 228 100 % 140 100 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. In Summe ergeben sich Abweichungen zu Tabelle 8 und 9, da hier in der 
Aggrega?on auch Akteure und Akteurinnen berücksich?gt wurden, die zur besseren Übersichtlichkeit  in 
Tabelle 8 und 9 nicht einbezogen wurden. Die Prozentwerte sind gerundet auf ganze Zahlen. Die Codes in 
Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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toren innerhalb der MedienberichterstaPung eine Sonderrolle einnehmen, wurden diese 

beiden Gruppen nicht weiter berücksich)gt und als sons)ge Akteurinnen und Akteure er-

fasst. 

Argumente der Akteursgruppen 

Auf Grundlage der in Tabelle 10 gebildeten Akteursgruppen zeigen sich nicht nur Unter-

schiede darin, welche Akteursgruppen welche Posi)on einnehmen, sondern auch, wie 

diese Akteursgruppen anhand unterschiedlicher Argumente den Verkehrsversuch strate-

gisch evaluieren. 

Tabelle 11 und 12 enthalten zunächst die fünf am häufigsten genannten Argumente für 

und gegen den Verkehrsversuch über alle Akteursgruppen hinweg. Argumente, die den 

Verkehrsversuch stützen (Tabelle 11), beziehen sich mit einem Hauptanteil von 40 % auf 

die durch den Versuch verbesserte Aufenthaltsqualität in der Altstadt (weniger Lärm, 

mehr Möglichkeiten, sich im Freien aufzuhalten, mehr Platz für Fußgänger, mehr Platz für 

Fahrräder etc.) und damit auf eines der durch die Poli)k ursprünglich formulierten pro-

gramma)schen Ziele des Verkehrsversuchs. Die Notwendigkeit des Verkehrsversuchs wird 

zudem begründet durch den Klimawandel (9 % der Argumente) bzw. die Notwendigkeit 

einer Verkehrswende (10 % der Argumente). Auffällig ist allerdings, dass diese beiden Ar-

gumente nur in der Neuen Wesaälischen genannt werden. Lediglich ein Mal wird im 

Wesaalen-BlaP das Argument der Notwendigkeit einer Verkehrswende durch den Ober-

Tabelle 11

Die fünf häufigsten Argumente für den Verkehrsversuch

Argument Anteil an allen  
Argumenten in %

1. Steigerung der Aufenthaltsqualität (201) 40 %

2. Die notwendige Verkehrswende rech`er?gt die Maßnahmen (213) 10 %

3. Der Klimawandel rech`er?gt die Maßnahmen (208) 9 %

4. Da es sich um einen Versuch handelt, können Maßnahmen jederzeit 
beendet werden, wenn sie sich nicht bewähren (203)

8 %

5. „Versuch macht klug“: Es ist wich?g, Neues auszuprobieren (202) 8 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. Gesamtanzahl an Argumenten n = 158. Die Prozentangaben sind gerun-
det. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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bürgermeister thema)siert. Zwei weitere Argumente sind hingegen eher als Ab-

wehrstrategie anzusehen: Bei jeweils 8 % der Argumente wird darauf verwiesen, dass die 

Maßnahmen jederzeit zurückgenommen werden können, sofern sie sich nicht bewähren 

und dass es notwendig ist, auch neue Dinge auszuprobieren. 

Die Argumente gegen den Verkehrsversuch (Tabelle 12) konzentrieren sich im Wesent-

lichen auf die direkten nega)ven Auswirkungen: Verkehrsbehinderungen, Staus und Um-

wege („Verkehrschaos“) werden in 19 % der Fälle vor den nega)ven Auswirkungen auf die 

Gewerbetreibenden der Altstadt mit 15 % Anteil an allen Contra-Argumenten am häufig-

sten kri)siert. Neben der schlechten Erreichbarkeit der Altstadt insbesondere mit dem 

PKW (12 % der Argumente) wird zudem kri)siert, dass bes)mmte Gruppen und Interessen 

beim Verkehrsversuch nicht berücksich)gt wurden und werden (9 % der Argumente). 

Schließlich ist auch die unsachgemäße Ausführung des Verkehrsversuchs (13 % der Argu-

mente) ein Kri)kpunkt (Tabelle 12). Hier geht es um die Art und Weise der Umsetzung des 

Versuchs. Kri)siert wird beispielsweise die Kommunika)on des Projektes, Fehler bei der 

Ausschilderung innerhalb der Altstadt, Fehler bei der rechtlichen Evaluierung sowie bei 

der Datenerhebung und Auswertung des Versuchs. 

Betrachtet man die Argumente der einzelnen Akteursgruppen, ergeben sich Unterschiede 

darin, welche Argumente von den Gruppen eingesetzt werden. 

Tabelle 12

Die fünf häufigsten Argumente gegen den Verkehrsversuch

Argument Anteil an allen  
Argumenten in %

1. Es entstehen Verkehrsbehinderungen, Staus und Umwege (102) 19 %

2. Die schlechte Erreichbarkeit der Altstadt schädigt die Gewerbetreiben-
den vor Ort wirtschaUlich (107)

15 %

3. Unsachgemäße Ausführung des Versuchs (108) 13 %

4. Schlechte Erreichbarkeit der Altstadt (101) 12 %

5. Einzelne Gruppen und Interessen wurden beim Verkehrsversuch nicht 
berücksich?gt (113)

9 %

Anmerkung. Eigene Darstellung. Gesamtanzahl an Argumenten n = 398. Rundung der Prozentzahlen auf 
ganze Zahlen. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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Tabelle 13 enthält die fünf häufigsten Argumente der Ratsmehrheit und Verwaltung für 

den Verkehrsversuch. Diese betonen zunächst mit der Steigerung der Aufenthaltsqualität 

sowie der Erreichbarkeit der Altstadt den Erfolg des Verkehrsversuchs. Die übrigen Argu-

mente beziehen sich alle auf die Verteidigung der eigenen Poli)k, indem betont wird, dass 

die Versuchsmaßnahmen abgebrochen werden können, dass aber zugleich zunächst die 

Evaluierungsergebnisse abgewartet werden müssen, ehe Änderungen am Versuch 

vorgenommen werden können. 

Tabelle 14 führt die fünf häufigsten Argumente der Opposi)on gegen den Verkehrsversuch 

auf. Hier dominiert neben direkter Kri)k (schlechte Erreichbarkeit mit dem PKW, 

Verkehrsbehinderungen und Staus) im Wesentlichen die Kri)k an der Arbeit von Rats-

Tabelle 13

Die fünf häufigsten Argumente von Ratsmehrheit und Verwaltung für den Verkehrsversuch

Argument

1. Steigerung der Aufenthaltsqualität (201)

2. Man muss erst die Evaluierungsergebnisse abwarten, bis dahin sollte der Versuch fortgesetzt wer-
den (205)

3. Da es sich um einen Versuch handelt, können Maßnahmen jederzeit beendet werden, wenn sie 
sich nicht bewähren (203)

4. „Versuch macht klug“: Es ist wich?g, Neues auszuprobieren (202)

5. Die Erreichbarkeit der Altstadt und der Parkhäuser ist gewährleistet  (211)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 

Tabelle 14

Die fünf häufigsten Argumente der OpposiEon gegen den Verkehrsversuch

Argument

1. Einzelne Gruppen und Interessen wurden beim Verkehrsversuch nicht berücksich?gt (113)

2. Es entstehen Verkehrsbehinderungen, Staus und Umwege (102)

3. Die schlechte Erreichbarkeit der Altstadt schädigt die Gewerbetreibenden vor Ort wirtschaUlich 
(107)

4. Unsachgemäße Ausführung des Versuchs (108)

5. Der Verkehrsversuch ist allein ideologisch mo?viert (103)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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mehrheit und Verwaltung, indem methodische Mängel bei der Durchführung des Ver-

suchs kri)siert werden. Insbesondere wirf die Opposi)on Ratsmehrheit und Verwaltung 

vor, dass einzelne Gruppen und Interessen, insbesondere die Altstadt-Kaufleute und 

wirtschafliche Interessen, nicht berücksich)gt würden und der Verkehrsversuch allein 

ideologisch mo)viert sei. 

Die Contra-Argumente der wirtschaflichen Interessengruppen (Tabelle 15) führen im Un-

terschied zur Opposi)on zwar ebenfalls den Kri)kpunkt an, dass einzelne Gruppen nicht 

ausreichend berücksich)gt werden, betonen aber stärker die nega)ven wirtschaflichen 

Auswirkungen des Verkehrsversuchs auf die Gewerbetreibenden. 

Tabelle 15

Die fünf häufigsten Argumente der wirtschaPlichen Interessengruppen gegen den Verkehrsversuch 

Argument

1. Die schlechte Erreichbarkeit der Altstadt schädigt die Gewerbetreibenden  vor Ort wirtschaUlich 
(107)

2. Es entstehen Verkehrsbehinderungen, Staus und Umwege (102)

3. Schlechte Erreichbarkeit der Altstadt (101)

4. Einzelne Gruppen und Interessen wurden beim Verkehrsversuch nicht berücksich?gt (113)

5. Konkrete Umsatzverluste der Gewerbetreibenden der Altstadt (116)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 

Tabelle 16

Die fünf häufigsten Argumente von Bürgerinnen und Bürgern für den Verkehrsversuch

Argument

1. Steigerung der Aufenthaltsqualität (201)

2. Der Klimawandel rech`er?gt die Maßnahmen (208)

3. Die Verkehrswende rech`er?gt die Maßnahmen (213)

4. Andere posi?ve Beispiele aus anderen Städten sprechen für eine Verkehrsberuhigung (209)

5. Die Erreichbarkeit der Altstadt und der Parkhäuser ist gewährleistet  (211)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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Die Bürgerinnen und Bürger stellen hingegen eine heterogene Gruppe dar, die sowohl Pro- 

als auch Contra-Posi)onen bezüglich des Verkehrsversuchs einnimmt (Tabelle 16 und 17). 

Die Pro-Argumente entsprechen größtenteils den bereits beschriebenen Argumenten. 

Hinzu kommt hier allerdings, dass posi)ve Beispiele erfolgreicher Verkehrsberuhigungen 

aus anderen Städten und Ländern angeführt werden. 

Als nega)v (Tabelle 17) betrachten die Bürger und Bürgerinnen insbesondere die direkten 

Auswirkungen, d.h. die Verkehrsprobleme, die schlechte Erreichbarkeit der Innenstadt  

insbesondere mit dem PKW und die damit möglicherweise einhergehenden wirtschafli-

chen Probleme für die Gewebetreibenden der Altstadt. Genau wie die Opposi)on kri-

)sieren die Bürgerinnen und Bürger die Art und Weise der Durchführung. Zudem führen 

sie das Argument an, dass Menschen mit Bewegungseinschränkungen und Ältere durch 

die Maßnahmen vom Altstadtbesuch ausgeschlossen werden. 

Insgesamt fehlt es aber auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger im Gegensatz zu den Alt-

stadt-Kaufleuten an einem Zusammenschluss, der bes)mmte Interessen eindeu)g vertriP. 

Dies könnte auch daran liegen, dass die in der Altstadt wohnenden, konkret betroffenen 

Bürger sich zwar organisieren könnten, von den Maßnahmen aber subjek)v nicht so nega-

)v wie die Altstadt-Kaufleute betroffen sind, dass eine solche Organisa)on notwendig 

wäre. 

Tabelle 17

Die fünf häufigsten Argumente von Bürgerinnen und Bürgern gegen den Verkehrsversuch

Contra- Argument

1. Es entstehen Verkehrsbehinderungen, Staus und Umwege (102)

2. Unsachgemäße Ausführung des Versuchs (108)

3. Die schlechte Erreichbarkeit der Altstadt schädigt die Gewerbetreibenden vor Ort wirtschaUlich 
(107)

4. Schlechte Erreichbarkeit der Altstadt (101)

5. Menschen mit Bewegungseinschränkungen und Ältere werden ausgeschlossen (106)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Die Codes in Klammern entsprechen den Ausprägungen im Codebuch. 
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6.3 Diskussion der Ergebnisse und Methodenkri7k 

Im Hinblick auf die poli)sche Evaluierung wurden sowohl Charakteris)ka der Berichter-

staPung (Kapitel 6.2.1) als auch die poli)sche Evaluierung durch Akteursgruppen selbst  

(Kapitel 6.2.2) betrachtet.  

Hinsichtlich der BerichterstaPung (Kapitel 6.2.1) stand dabei die Frage im Vordergrund, 

welche Charakteris)ka die BerichterstaPung zu einer Policy, die sich im Prozess der poli)-

schen Evaluierung befindet, aufweist. Konkret konnte dabei für den Verkehrsversuch alt-

stadt.raum gezeigt werden, dass der Verkehrsversuch in der LokalberichterstaPung durch 

seine Platzierung auf den Titelseiten der Tageszeitungen sowie den Verlauf der Berichter-

staPung sehr präsent war sowie durch Kontroversen und einen überpropor)onal großen 

Anteil meinungsbetonter Beiträge geprägt ist. Der Verkehrsversuch wird in der Tendenz 

dabei überwiegend nega)v bewertet. Somit konnten die bisher in der Literatur allgemein 

beschriebenen Deutungskämpfe (Kaps, 2020) bzw. die poli)sche Dimension der Evaluie-

rung in den Medien (Bovens et al., 2001b) anhand des Verkehrsversuchs weiter konkre)-

siert werden. 

Die beschriebenen Charakteris)ka erheben dabei allerdings keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, sondern bilden einen ersten Ansatzpunkt, das Phänomen der poli)schen 

Evaluierung an der SchniPstelle zwischen Poli)k- und Medien zu beschreiben. Zudem 

beziehen sich die Charakteris)ka vorliegend auf einen Einzelfall, sodass eine Verallge-

meinerung nicht ohne Weiteres möglich ist, da Referenzwerte fehlen. Lediglich hin-

sichtlich der Kontroverse konnte auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen werden, 

um einen Vergleich zu ziehen. Somit bleibt die Schwierigkeit, zu beurteilen, welche er-

hobenen Merkmale allein mit dem Prozess der Evaluierung zusammenhängen und welche 

auch aus allgemeinen BerichterstaPungsmustern resul)eren. Weiterführende Vergleiche 

zu Charakteris)ka der lokalen BerichterstaPung allgemein wären hierzu notwendig.  

Die beschriebenen Charakteris)ka sind jedoch ein Anzeichen dafür, dass eine poli)sche 

Evaluierung hinsichtlich des Verkehrsversuch stavindet, bei der ein Interesse unter-

schiedlicher Akteure und Akteurinnen besteht, bes)mmte Posi)onen zu disku)eren und 

durchzusetzen. Insbesondere die Präsenz des Themas auf den Titelseiten, die Kontroverse 

sowie der hohe Anteil meinungsbetonter Darstellungsformen, die alle auf eine Aushand-

lung von Posi)onen hindeuten, lassen sich damit grundsätzlich mit poli)scher Evaluierung 

in Verbindung bringen. 
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Hinsichtlich der poli)schen Evaluierung (Kapitel 6.2.2) spielen Akteure und Akteurskon-

stella)onen und ihre Interessen eine wich)ge Rolle. Untersucht wurde deshalb, welche 

Akteure in der BerichterstaPung aufreten und wie sich diese zum Verkehrsversuch posi-

)onieren. Genauer betrachtet wurden dabei die vier Gruppen Ratsmehrheit und Verwal-

tung, Opposi)on, wirtschafliche Interessengruppen sowie Bürgerinnen und Bürger. 

Die posi)ve Einstellung der Ratsmehrheit und Verwaltung einerseits und die nega)ve Ein-

stellung der Opposi)on bezüglich des Verkehrsversuchs andererseits entspricht dabei der 

in Kapitel 5.1 auf Grundlage von Knill & Tosun (2015, 147) dargelegten Argumenta)on, 

dass der poli)schen Mehrheit an einer posi)ven Evaluierung gelegen ist, während die Op-

posi)on die Kri)k übernimmt. Zudem zeigt sich anhand der posi)ven Bewertung des 

Verkehrsversuchs durch die Ratsmehrheit die von Kaps (2020, 85) beschriebene Tendenz, 

dass die eigene Poli)k jeweils als erfolgreich bewertet wird. Betrachtet man die Argu-

mente der beiden Gruppen im Vergleich, so wird deutlich, dass Ratsmehrheit und Verwal-

tung im Wesentlichen eine Verteidigungsstrategie einsetzen, während die Opposi)on mit 

ihrer Kri)k die grundsätzliche Poli)k der Ratsmehrheit angreif und infrage stellt. Dieses 

wiederholte Infragestellen könnte nach Schwab (2017, 216) einen Hinweis auf einen ver-

fes)gten Wertekonflikt darstellen. Dieser könnte im Grundkonflikt der Verkehrswende an-

gelegt sein. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, besteht nach wie vor Uneinigkeit darüber, wie 

eine Verkehrswende konkret umgesetzt werden soll. Solange diese Frage nicht gelöst ist, 

kann es damit weiterhin zu grundlegenden Konflikten in der Diskussion um die Umsetzung 

kommen, die sich in der kontroversen Bewertung poli)scher Maßnahmen niederschlagen 

kann. 

Die direkt von den Verkehrsmaßnahmen betroffenen Gewerbetreibenden der Altstadt 

sowie wirtschaflichen Interessenverbände posi)onieren sich ebenfalls gegen den 

Verkehrsversuch. Dies sind zugleich auch diejenigen Akteure und Akteurinnen, die ten-

denziell der Opposi)on aus CDU und FDP näherstehen. Insgesamt besteht damit eine 

gewich)ge Interessenkoali)on, die starke Kri)k am Verkehrsversuch übt.  

Im Vergleich der Argumente der beiden Akteursgruppen Ratsmehrheit sowie wirtschaf-

liche Interessengruppen zeigt sich der von Gertz et al. (2018, 294) beschriebene wesent-

liche Konflikt zwischen der Abwägung von Umwelt und Wirtschaf (Kapitel 5), wobei Rats-

mehrheit und Verwaltung mit ihren Argumenten vor allem die Verkehrswende durchset-

zen wollen, während die Vertreter und Vertreterinnen wirtschaflicher Interessen vor 

allem auf (kurzfris)ge) wirtschafliche Auswirkungen fokussiert sind. Hieran zeigen sich 
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auch die mit Klimaschutzmaßnahmen generell einhergehenden Probleme (Kapitel 5): 

Langfris)ge, übergeordnete Ziele treten gegenüber kurzfris)gen Kosten-Nutzen-Rela)o-

nen in den Hintergrund (s.a. Böcher & Töller, 2012, 92; Kemmerzell, 2017, 248-249). 

Während der Nutzen einer Altstadt mit mehr Aufenthaltsqualität allen zugute kommt, tra-

gen die Kosten im Wesentlichen die direkt betroffenen Gewerbetreibenden der Altstadt, 

die Umsatzverluste befürchten und sich deshalb mehrheitlich gegen den Verkehrsversuch 

aussprechen. Diese kri)sche Haltung könnte allerdings auch dadurch verstärkt worden 

sein, dass die Gewerbetreibenden durch die Corona-Beschränkungen der letzten Monate 

bereits wirtschaflich belastet sind. 

Die Argumente, die eingesetzt werden, beziehen sich vor allem auf direkt spürbare 

Auswirkungen des Verkehrsversuchs. So wird deutlich stärker das durch den Versuch ent-

standene „Verkehrschaos“ kri)siert, als dass auf die langfris)gen, posi)ven Effekte einer 

Verkehrswende eingegangen wird. Paradoxerweise triP damit das eigentliche Problem, 

das mit dem Verkehrsversuch gelöst werden soll, in den Hintergrund. Hieran zeigt sich 

zum einen die strategische Funk)on poli)scher Evaluierung, die den Akteuren und Ak-

teurinnen zuschreibt, dass sie ihre Argumente so einsetzen, dass sie in ihrem Interesse die 

Policy entweder posi)v („Verkehrswende“) oder nega)v („Verkehrschaos“) bewerten. Zum 

anderen bestä)gt sich mit der Diskussion um die verkehrlichen Auswirkungen im Zusam-

menhang mit der in 6.2.1 beschriebenen starken Kontroverse und der hohen Anzahl an 

meinungsbetonter Darstellungsformen die von Schwedes (2018, 2) beschriebene Konflikt-

hafigkeit und emo)onale Aufgeladenheit des Themas Verkehrspoli)k an sich. 

Betrachtet man die ursprünglich durch den Rat formulierten Ziele (Verkehrsberuhigung, 

Steigerung der Aufenthaltsqualität sowie eine Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicher-

heit der Altstadt, Stadt Bielefeld, 2021a, 2), so werden diese Ziele durch die Maßnahmen 

des Verkehrsversuchs prinzipiell erfüllt. Insgesamt zeigt sich in der BerichterstaPung 

generell und bei den Akteuren und Akteurinnen speziell aber eine eher nega)ve Sicht auf 

den Verkehrsversuch. Hieran wird die von Bovens et al. (2008, 329) beschriebene 

Diskrepanz zwischen programma)scher und poli)scher Dimension der Evaluierung deut-

lich: Während in programma)scher Hinsicht die Ziele durchaus als erfüllt gelten könnten, 

werden in der Diskussion weniger sachorien)erte Argumente – bis hin zum Vorwurf der 

Ideologie – angebracht, die den Verkehrsversuch in einem schlechteren Licht darstellen. 

Der Erfolg des Verkehrsversuchs bes)mmt sich damit nicht nur programma)sch, sondern 

auch über das öffentlich entstandene S)mmungsbild. 
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Limita)onen dieser Ergebnisse bestehen allerdings hinsichtlich der angewandten Metho-

dik. Die Erhebung der dargestellten Argumente erfolgte auf Grundlage einer induk)ven 

Kategorienbildung nach Mayring (2015). Zu dieser Kategorienbildung wurde kein Reliabili-

tätstest durchgeführt. So konnte nur eine Konsistenz innerhalb der Codierung gesichert 

werden, indem die komplePe Codierung durch dieselbe Person durchgeführt wurde. Hin-

sichtlich der codierten Argumente bleibt die von Rössler (2017, 154) problema)sierte 

Schwierigkeit bestehen, dass Personen wertende Tendenzen in Aussagen ganz unter-

schiedlich auslegen können. Hinzu kommt, dass die Reduk)on auf jeweils fünf Hauptar-

gumente eine weitere beeinflussende Vorannahme darstellt. Bei der Auswahl von jeweils 

fünf Argumenten für die Auswertung handelte es sich um eine bewusste Setzung, mit der 

ein Spektrum an Argumenten erfasst werden sollte, das bei mehr als fünf Argumenten zu 

unübersichtlich geworden wäre, bei weniger als fünf Argumenten die Posi)onen aber 

nicht ausreichend differenziert häPe. Somit sind sowohl die iden)fizierten Akteure sowie 

Akteurinnen als auch die herausgearbeiteten Argumente nicht als absolute, feststehende 

Zahlen, sondern eher als grundsätzliche Tendenzen anzusehen. Im Ergebnis jedoch 

bestä)gten sie die in Kapitel 4 und Kapitel 5 auf Grundlage der Polity- und Poli)cs-Dimen-

sionen gebildeten Vorannahmen. 

Limita)onen bestehen zudem hinsichtlich der untersuchten Quellen. So konnten nur öf-

fentlich zugängliche, schriflich fixierte Quellen berücksich)gt werden. Die Berichterstat-

tung bietet dabei einen analy)schen Zugang, kann aber nicht „die“ öffentliche Arena im 

Ganzen erfassen. Dies zeigt sich auch daran, dass die Tageszeitungen jeweils aus leicht un-

terschiedlichen Posi)onen berichten und damit jeweils unterschiedliche Teilöffentlichkei-

ten ansprechen: Die Beiträge und Akteure bzw. Akteurinnen im Wesaalen-BlaP tendieren 

zu einer im Vergleich zur Neuen Wesaälischen leicht nega)veren Darstellung des 

Verkehrsversuchs. Um weitere Hintergründe des Evaluierungsprozesses zu erfassen, wä-

ren an dieser Stelle ergänzend leiaadengestützte Interviews mit den Beteiligen denkbar. 

Infrage kämen neben Interviews mit Poli)kern und Poli)kerinnen auch Interviews mit der 

Verwaltung, um Einblicke in den verwaltungsinternen Prozess der Evaluierung zu erhalten, 

der nicht über öffentlich zugängliche Quellen erschlossen werden kann. Auch wurde vor-

liegend Ratsmehrheit und Verwaltung aufgrund ihrer Haltung zum Verkehrsversuch in der 

Öffentlichkeit als eine Gruppe betrachtet. Hier könnten sich in der Detailbetrachtung 

allerdings auch Differenzen in den Posi)onen ergeben. 
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Schließlich besteht eine weitere Limita)on durch das grundsätzliche Problem der Über-

tragbarkeit von Einzelfallstudien (Blum & Schubert, 2018, 70). Möglich wäre diesbezüglich 

eine Untersuchung der poli)schen Evaluierung der BerichterstaPung ähnlicher Maßnah-

men auf lokaler Ebene. Während der Verkehrsversuch altstadt.raum in seinen lokalen 

Gegebenheiten grundsätzlich einmalig sein dürfe, könnten sich Parallelen zu Projekten, 

wie sie jüngst in anderen Städten durchgeführt wurden oder werden (z.B. Verkehrsver-

such Deutzer Freiheit in Köln, Friedrichstraße in Berlin), ergeben. Hier wäre es nicht nur 

interessant zu untersuchen, inwiefern sich die in 6.2.1 dargestellten Charakteris)ka der 

poli)schen Evaluierung in der BerichterstaPung wiederfinden und generalisieren lassen, 

sondern auch, welche Akteurskoali)onen mit welchen Argumenten aufreten. Gerade im 

Hinblick auf Verkehrsversuche in anderen Städten ließe sich bezüglich der beteiligten Ak-

teure und Akteurinnen vermuten, dass sich ähnliche Interessenkonstella)onen und Argu-

mente ergeben könnten, da die Problema)ken und Grundkonflikte hinsichtlich Verkehrs-

wende und Klimaschutz ähnlich sein dürfen. Interessant wäre hier im Vergleich die Frage, 

ob sich Abweichungen in Stärke und Aufreten der Interessenkoali)onen in der Berichter-

staPung ergeben. Beispielsweise könnte hierdurch herausgearbeitet werden, inwiefern 

sich an anderer Stelle auch die Interessen der Bürger je nach Betroffenheitsgrad stärker 

organisieren oder wie sich die wirtschaflichen Interessengruppen – je nachdem, wie stark 

sie in die Lösung und Umsetzung einbezogen werden – posi)onieren.  

7 Fazit 

Die vorliegende Arbeit beschäfigte sich aus poli)kfeldanaly)scher Perspek)ve mit der 

Frage, wie sich die poli)sche Evaluierung des Verkehrsversuchs altstadt.raum in der loka-

len BerichterstaPung vollzieht und wie sich die Charakteris)ka dieser Evaluierung anhand 

der lokalen ins)tu)onellen Rahmenbedingungen und Akteurskonstella)onen (Dimensio-

nen der Polity und Poli)cs) erklären lassen. Hierzu wurde die poli)sche Evaluierung an der 

SchniPstelle zwischen Poli)k- und Mediensystemen betrachtet. Unter poli)scher Evalu-

ierung wird dabei jede Art von Wertung einer Policy innerhalb der Arena der poli)schen 

medialen Öffentlichkeit durch Akteure und Akteurinnen mit dem strategischen Ziel, diese 

Policy unabhängig von ihrem programma)schen Erfolg als posi)v oder nega)v 

darzustellen, verstanden. 
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Der Verkehrsversuch als Policy eignete sich für die Untersuchung dabei zum einen 

dadurch, dass er als Versuch einer geplanten Evaluierung unterlag. Zum anderen gestal-

tete sich die Diskussion um den Verkehrsversuch besonders kontrovers und war deshalb 

auch Bestandteil der lokalen ZeitungsberichterstaPung. Diese BerichterstaPung wurde in 

einer Inhaltsanalyse genauer betrachtet. Hier zeigte sich nicht nur eine starke Präsenz des 

Themas, sondern auch eine hohe Kontroverse sowie ein überpropor)onal hoher Anteil 

meinungsbetonter Beiträge, die Hinweise auf die ausgetragenen Deutungskämpfe (Kaps, 

2020) bzw. poli)sche Dimension der Evaluierung (Bovens et al., 2001b) liefern. 

Die in der BerichterstaPung dargestellten Posi)onen des Verkehrsversuchs bewegen sich 

auf einem Spektrum von „Verkehrswende“ bis „Verkehrschaos“. Insbesondere die poli)-

schen Akteure und Akteurinnen posi)onieren sich dabei eindeu)g für oder gegen den 

Verkehrsversuch. Während die Mehrheitsparteien sowie die Verwaltung, die die Durchset-

zung der Policy ini)iert haben, den Verkehrsversuch verteidigen, kri)siert die Opposi)on 

den Verkehrsversuch und die grundsätzliche Arbeit der Ratsmehrheit. Eine fast aus-

schließlich kri)sche Haltung nehmen zudem die Gewerbetreibenden der Altstadt ein, die 

nega)ve Effekte des Verkehrsversuchs auf ihre Umsätze befürchten. Gemeinsam mit der 

Opposi)on sowie der kri)schen Seite der Bürgerinnen und Bürger bildet sich so in der 

BerichterstaPung anteilig eine große Gruppe, die den Verkehrsversuch überwiegend nega-

)v beurteilt.  

Während der Verkehrsversuch programma)sch durchaus seine Ziele erfüllt, wird er in der 

BerichterstaPung in der Tendenz der Beiträge sowie durch die Akteure und Akteurinnen 

also überwiegend nega)v bewertet. Die Diskussion konzentriert sich dabei thema)sch vor 

allem auf die von Anfang an kontroverse Waldhofsperrung, während die anfänglich posi)v 

bewerteten Aspekte des Verkehrsversuchs in den Hintergrund treten. Die Argumente 

beziehen sich vor allem auf kurzfris)ge Auswirkungen auf den Verkehr und weniger auf 

langfris)ge Effekte oder Studien und Zahlen, die posi)ve oder nega)ve Effekte belegen 

könnten. Die Argumente, die eingesetzt werden, sind somit im Wesentlichen strategischer 

Natur. 

Die poli)sche Evaluierung der BerichterstaPung nimmt damit eine wich)ge Rolle im poli-

)schen Prozess ein. Zum einen bietet die BerichterstaPung eine Arena für die Ar)kula)on 

von Meinungen und bes)mmt so mit, ob eine Policy als erfolgreich oder nicht erfolgreich 

wahrgenommen wird. Zum anderen vollzieht sich die poli)sche Evaluierung der Berichter-

staPung durch poli)sche Akteure und Akteurinnen. Diese treten zum einen selbst in der 
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BerichterstaPung auf, um ihre Posi)onen zu ar)kulieren, beobachten zum anderen aber 

auch die BerichterstaPung, um ihr Handeln an der öffentlichen Meinung auszurichten und 

damit ihre Poli)k zu legi)mieren. Letzteres zeigte sich vor allem an der kontrovers disku-

)erten Waldhofsperrung, die nach starker Kri)k noch vor Beendigung des Verkehrsver-

suchs wieder aufgehoben wurde. 

Limita)onen erfahren diese Ergebnisse in ihrer Übertragbarkeit und Verallgemeiner-

barkeit. Sie liefern damit im Wesentlichen einen Ansatz für weitere Untersuchungen der 

poli)schen Evaluierung der BerichterstaPung auf lokaler Ebene. 

Die grundsätzliche Problema)k des Verkehrsversuchs, dass zwar alle Akteure und Ak-

teurinnen das übergeordnete Ziel (Klimaschutz und Verkehrswende zur Verkehrsreduk-

)on) im Kern akzep)eren, aber kein Konsens darüber besteht, wie dieses Ziel erreicht 

werden kann, schlägt sich auch in der Kontroverse um den Verkehrsversuch nieder. 

Während posi)ve Effekte der Maßnahmen wie die Steigerung der Aufenthaltsqualität und 

insbesondere die Reduk)on von Emissionen langfris)g allen zugute kommen, treten 

kurzfris)ge nega)ve Effekte durch Staus und verlängerte Fahrtwege sowie mögliche Um-

satzeinbußen für die Gewerbetreibenden in den Vordergrund. Die unterschiedlichen In-

teressenlagen zu verbinden und einen Konsens zwischen allen Beteiligten zu schaffen, 

bleibt damit eine Herausforderung. Damit zeigt der Verkehrsversuch altstadt.raum im 

Kleinen eine ungelöste Problema)k im Großen auf. Es bleibt offen, ob der Anspruch, eine 

Verkehrswende im Konsens zu erreichen, bei den grundsätzlichen Konflikten, die das 

Thema mit sich bringt, erfüllt werden kann (z. B. Gertz et al., 2018, 305). Dieses jedenfalls 

ist das Ziel der neuen Beteiligungsrunde zum altstadt.raum, die im Frühjahr 2023 ini)iert 

wurde. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Mal die posi)ven S)mmen zur Verkehrswende die 

Kri)k am „Verkehrschaos“ überwiegen können. 
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 1 

1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Im Rahmen des stetigen Wertewandels hat die Bedeutung des Themas Gesundheit in den 

letzten Jahren massiv zugenommen und wird als Megatrend viele gesellschaftliche Bereiche 

lokal und global in den nächsten Jahrzehnten prägen.1 Wichtige Themenbereiche sind hier 

die mentale Gesundheit und das betriebliche Gesundheitsmanagement.2  

So ist die Anzahl an Arbeitsunfähigkeiten aufgrund psychischer Erkrankungen, laut des 

DAK-Gesundheitsreports 2023, in den letzten Jahren stetig angestiegen, wobei Depressio-

nen der häufigste Grund für die Fehltage sind.3 

Neben der Prävention von steigenden Krankentagen sollte die Erhaltung der Gesundheit der 

Mitarbeiter4 sowie die Reduzierung von psychischen Belastungen ein Ziel des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements sein. Hierdurch können Organisationen in naher Zukunft einen 

Wettbewerbsvorteil im Bereich der Mitarbeitergewinnung von zukünftigen Generationen 

generieren.5 

Weiterhin ist die Überprüfung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz gesetzlich ge-

mäß § 5 Abs. 3 Nr. 6 Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Ar-

beit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) geregelt. 

Dementsprechend wurde in den letzten Jahren, in Bezug auf die Arbeit, insbesondere von 

Pflegenden, Beschäftigten der Medizin und Soldaten das Thema „moralischer Stress“ und 

„moralische Verletzungen“ fokussiert untersucht.6 Literatur bzgl. des Vorkommens von 

 
1 Vgl. zukunftsInstitut (Hrsg.), Megatrend Gesundheit, in: zukunftsInstitut, ohne Datum [online] 
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/ [12.05.2023].; zukunftsInstitut (Hrsg.), Die 
Megatrends, in: zukunftsInstitut, ohne Datum [online] https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/me-
gatrends/#definition [12.05.2023]. 
2 Vgl. zukunftsInstitut (Hrsg.), Megatrend Gesundheit, ohne Datum. 
3 Vgl. Hildebrandt, Susanne/ Dehl, Terese/ Zich, Karsten/ Nolting, Hans-Dieter: Gesundheitsreport 2023 – 
Analyse der Arbeitsunfähigkeiten Gesundheitsrisiko Personalmangel: Arbeitswelt unter Druck, Hamburg: 
DAK-Gesundheit (Hrsg.), Band 44, April 2023, S. 20. 
4 „Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicherma-
ßen für alle Geschlechter.“ (IHK Aachen, https://www.ihk.de/aachen/servicemarken/gender-hinweis-
5174804) 
5 Vgl. zukunftsInstitut, Megatrend Gesundheit, ohne Datum.; Kolthoff, Jan-Frederik: Gen Z und Gen Alpha: 
Gesundheitsförderung bindet an das Unternehmen, in: HR Journal, 09.08.2022 [online] https://www.hrjour-
nal.de/gen-z-gen-alpha-gesundheitsfoerderung-bindet/ [12.05.2023]. 
6 Vgl. bspw.: Kühlmeyer, Katja/Kuhn, Eva/Knochel, Kathrin/Hildesheim, Hanna/Witt, Victoria 
Dorothea/Friedrich, Orsolya/Rogge, Annette: Moralischer Stress bei Medizinstudierenden und ärztlichen 
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moralischem Stress und moralischen Verletzungen in anderen Berufsfeldern ist nur in ge-

ringem Umfang vorhanden. Aus diesem Grund ist die Untersuchung anderer Berufsfelder 

auf das Vorkommen von moralischem Stress und moralischer Verletzungen wichtig, da 

diese Auslöser von psychischen Erkrankungen sein können und daher die Identifizierung 

von moralischem Stress und moralischen Verletzungen sowie deren Auslöser zu der menta-

len Gesundheit der Mitarbeiter beitragen könnte.7 

 

1.2. Ziel der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist die Herausarbeitung von bestehenden Konflikt- und Stresspotenzialen im 

öffentlichen Dienst, die Auslöser für moralischen Stress und moralische Verletzungen sein 

können sowie die Identifizierung von besonders gefährdeten Bereichen. Ferner sollen auf 

Basis der erarbeiteten Erkenntnisse Präventionsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen, 

zur Verringerung der identifizierten Stress- und Konfliktpotenziale und zur Vermeidung von 

moralischem Stress und moralischen Verletzungen für gefährdete Bereiche in der öffentli-

chen Verwaltung, herausgearbeitet werden. 

 

1.3. Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Bachelorarbeit beginnt mit einer Einleitung, welche kurz die Problemstel-

lung, das Ziel der Arbeit und die Vorgehensweise thematisiert. Daraufhin erfolgt eine Ein-

grenzung des Themas. 

In einem umfangreichen Theorieteil wird zunächst im zweiten Kapitel auf das Thema Kon-

flikt- und Stressentwicklung näher eingegangen. Hierbei werden die Ursachen, Arten und 

die Entstehung von Konflikten, als einer der Gründe für die Entstehung von Stress, kurz 

erläutert. Darauf folgt eine Definition von Stress sowie Ausführungen zu dessen Entstehung 

und Ursachen sowie Risikofaktoren im Allgemeinen. Insbesondere wird in diesem Zusam-

menhang auf die Stressentstehung im beruflichen Kontext eingegangen. Das Kapitel schließt 

mit verschiedenen Präventionsmaßnahmen, um Stress entgegenwirken zu können. 

 
Berufseinsteigenden: Forschungsdesiderate im Rahmen der COVID-19-Pandemie, in: Bundesgesundheits-
blatt- Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 12/2020, S. 1483–1490; Fourie, Carina: moral distress and 
moral conflict in clinical ethics, in: Bioethics, 29/2, 2015, S. 91-97.; Hellenthal, Andrea/Zimmermann, Pe-
ter/Willmund, Gerd/Lovinusz, Alexander/ Fiebig, Rüdiger/ Bozoyan, Christiane/Maercker, Andreas/Alliger-
Horn, Christina: Einsatzerlebnisse, moralische Verletzungen, Werte und psychische Erkrankungen bei Einsatz-
soldaten der Bundeswehr, in: Verhaltenstherapie, 27/4, 2017, S. 244–252. 
7 Vgl. Hellenthal et al., 2017, Zusammenfassung.; Zimmermann, Peter: Trauma und moralische Konflikte – 
Einführung und Manual für die präventive und therapeutische Arbeit mit Einsatzkräften, Stuttgart: J.G. 
Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2022, S. 52. 
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Das dritte Kapitel thematisiert die Entscheidungsfindung und Urteilsbildung im Zusammen-

hang mit Ethik und Moral. Hierzu werden die Begriffe Ethik und Moral zunächst definiert 

und voneinander abgegrenzt. Hierbei werden auch die Entstehung und Bedeutung von Nor-

men und Werten beschrieben. Daraufhin werden die Moralbildung sowie mögliche Einfluss-

faktoren auf die Moral eines Menschen behandelt. Ferner wird das moralische Dilemma so-

wie die Entscheidungsfindung im ethischen Kontext erläutert. Das Kapitel endet mit der 

Thematisierung der Bedeutung von Ethik für die öffentlichen Verwaltung. 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema „moralischer Stress“. Daher beginnt das 

Kapitel mit einem kurzen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Zudem wird mo-

ralischer Stress umfassend definiert und auf dessen Entstehung eingegangen. Weiterhin er-

folgt die Herausarbeitung verschiedener Auslöser für moralischen Stress. Anschließend wer-

den die Gefahren von moralischem Stress und dessen Auswirkungen auf die beruflichen 

Handlungsweisen sowie Gesundheit näher erläutert. Insbesondere wird auf moralische Ver-

letzungen, als Folge von anhaltendem moralischem Stress sowie psychischen Erkrankungen, 

als Beispiele für die gesundheitlichen Folgen eingegangen. Zuletzt werden die themenrele-

vanten Erkenntnisse aus der Literatur bzgl. verschiedener präventiver Maßnahmen darge-

legt. 

Der Theorieteil schließt mit einem Zwischenfazit, in welchem die wichtigsten Erkenntnisse 

noch einmal, für die Verwendung im anschließenden praktischen Teil, zusammengefasst 

werden. Sodann wird im sechsten Kapitel der Versuch unternommen moralischen Stress in 

der öffentlichen Verwaltung zu identifizieren. Hierzu werden zunächst die allgemeinen Her-

ausforderungen der Entscheidungsfindung im Verwaltungskontext beschrieben. Ebenfalls 

werden bestehende Stress- und Konfliktpotenziale erläutert und analysiert sowie auf einen 

möglichen Zusammenhang mit der Entstehung von moralischem Stress untersucht. Die Ar-

beit endet mit einem Fazit, welches noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit 

hervorhebt. 

 

1.4. Methodische Vorgehensweise 

Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche zu den 

oben beschriebenen Themen. Für die Literaturrecherche wurde hauptsächlich Google 

Scholar, nomos e-library, Springer Link, der Bibliothek-Katalog der HSPV NRW sowie der 

RWTH Aachen verwendet. Die entsprechenden Suchbegriffe wurden in englischer sowie 

deutscher Sprache gewählt. So wurden im Zusammenhang mit moralischem Stress die Be-

griffe „moral distress“, „moral stress“, „moral distress public administration“, „moral 
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injury“, „moralischer Stress“, „moralische Verletzungen“ und „Stress“ verwendet. Analog 

hierzu wurden für die Recherche der anderen Theoriethemen passende Begriffe gewählt, wie 

bspw. „ethische Entscheidungsfindung“, „Konflikte“, „Verwaltungsethik“, „Moral“, „Nor-

men und Werte“. Zudem wurden mögliche Quellen aus verschiedenen Literaturverzeichnis-

sen thematisch passender Texte verwendet. Das Treffen einer passenden Auswahl an Lite-

ratur ist gelungen, gestaltete sich jedoch durch verschiedene Zugriffsbeschränkungen teil-

weise schwierig. Zusammenfassend wurden für die vorliegende Bachelorarbeit vereinzelt 

Internetquellen, Fachbücher, verschiedene Studien sowie Artikel aus Fachzeitschriften in 

englischer und deutscher Sprache verwendet. 

 

1.5. Eingrenzung des Themas 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entstehung und dem Vorkommen 

von moralischem Stress und moralischen Verletzungen in verschiedenen Berufsfeldern. Im 

Verlauf der Arbeit werden Erkenntnisse bzgl. moralischem Stress und moralischen Verlet-

zungen aus bereits dahingehend erforschten Berufsfeldern thematisiert, eine umfassende 

Vorstellung des jeweiligen Berufsfeldes erfolgt nicht. In diesem Rahmen werden im weite-

ren Verlauf zu dem Thema passende Erkenntnisse aus anderen Berufsfeldern näher erläutert, 

eine umfassende Darstellung des vollständigen Forschungsstandes erfolgt nicht. 

Ferner wird der Schwerpunkt auf das Vorkommen von moralischem Stress und dessen Prä-

vention in der öffentlichen Verwaltung gelegt. In diesem Rahmen wird die Kommunalver-

waltung dahingehend analysiert, da aufgrund der bestehenden aktuellen Herausforderungen 

und Entwicklungen, wie bspw. die steigende Arbeitsverdichtung, Personalmangel, Digitali-

sierung und steigende Gewaltbereitschaft (psychische und physische Gewalt) gegenüber 

Mitarbeitern, das Vorkommen von moralischem Stress wahrscheinlich ist.8 

 

 

 

 

 
8 Vgl. Frevel, Bernhard/ Görisch, Christoph/Kaup, Claudia/Kohl, Andreas/Maldinger, Lucia/Bühler, Moritz: 
Übergriffe gegen Beschäftigte in Kommunalverwaltungen – Analyse und Handlungsanweisungen, Köln: 
komba gewerkschaft nordrhein-westfalen (Hrsg.), März 2019 [online] https://www.kombanrw.de/fileadmin/u-
ser_upload/laender/nrw/info/positionspapiere_stellungnahmen/2019/pdf_version_broschuere_fhoev_fre-
vel_uebergriffe_II_08_2019.pdf [12.05.2023].; Gieringer, Stephanie: BGM in der öffentlichen Verwaltung / 3 
Aktuelle Herausforderungen in der öffentlichen Verwaltung, in: Haufe, ohne Datum [online] 
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/bgm-in-der-oeffentlichen-verwaltung-3-aktuelle-
herausforderungen-in-der-oeffentlichen-verwaltung_ desk_PI42323_HI9422984.html [12.05.2023]. 
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2. Der Zusammenhang von Konflikt- und Stressentwicklung 

2.1. Definition und Entstehung von Konflikten 

Der Begriff „Konflikt“ geht auf den lateinischen Begriff „conflictus“ zurück, welcher mit 

„Zusammenstoß“ übersetzt werden kann. Im Mittelpunkt eines Konfliktes stehen unter-

schiedliche Interessen oder gegensätzliche individuelle Bedürfnisse, Empfindungen und 

Überzeugungen, die das Denken, Fühlen oder Wollen von mindestens einer Person beein-

flussen, wodurch dann ein ungeplantes Spannungsfeld entsteht.9 Auf diese Weise kann 

bspw. im beruflichen Kontext eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mitarbeitern, die 

durch Arbeitsteilung, Mittelknappheit und juristische Vorschriften einer Organisation ge-

kennzeichnet ist, Auslöser für Konflikte sein.10 

Grundsätzlich besteht ein Konflikt aus drei Komponenten. Auf der sachlichen Ebene befin-

det sich der Konfliktgrund und auf der emotionalen Ebene spielen die gegensätzlichen Inte-

ressen bezogen auf den Konfliktgrund eine Rolle. Die Steuerungsebene, in Form der sozia-

len Dimension, umfasst den Verlauf der Kommunikation, da Umgangsformen und Verhalten 

durch die soziale Stellung, die Erziehung und durch erlernte Verhaltensweisen geprägt 

sind.11 

So sollte innerhalb eines Konfliktes die Reziprozität, also die Einflussnahme auf das Ver-

halten des Konfliktpartners durch das eigene Verhalten, beachtet werden.12 

Zudem unterscheidet man zwischen konstruktiven und destruktiven Konflikten. Konstruk-

tive Konflikte können der Anfang von inneren oder gesellschaftlichen Veränderungsprozes-

sen und Entwicklungen sein, da sie Unterschiede und Gegensätze herausstellen und deren 

Reflexion sowie Gemeinsamkeiten hervorheben.13 

Destruktive Konflikte sind emotional belastend, da sie das gesundheitliche und soziale 

Wohlbefinden beeinflussen und bspw. Symptome wie Schlaflosigkeit und Unkonzentriert-

heit hervorrufen. Hartmann-Piraudeau ordnet diese Symptome dem Begriff „Konflikt-

Schmerz“ zu, da das durch einen Konflikt ausgelöste Gefühl sozialen Unwohlseins die für 

 
9 Vgl. Pfetsch, Frank R.: Einleitung: Konflikt und Konfliktbewältigung, in: Pfetsch, Frank R.: Konflikt, Berlin: 
Springer-Verlag, 2005, S. 1f.,4.; Schwarz, Gerhard: Konfliktmanagement – Konflikte erkennen, analysieren, 
lösen, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 9. Auflage, 2014, S. 34.; Hartmann-Piraudeau, Andrea: 
Raus aus der Konfliktspirale, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2021, S. 9-10. 
10 Vgl. Rüttinger, Bruno/Sauer, Jürgen: Konflikt und Konfliktlösung – Kritische Situationen erkennen und be-
wältigen, 3. Auflage, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, S. 57f. 
11 Vgl. Schwarz, 2014, S. 52,54. 
12 Vgl. Hartmann-Piraudeau, 2021, S. 27f. 
13 Vgl. Schwarz, 2014, S. 16-23.; Hartmann-Piraudeau, 2021, S. 6-8. 
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die Verarbeitung von körperlichen Schmerzen zuständigen Hirnareale anspricht. Um die 

psychosomatischen Symptome von destruktiven Konflikten sowie den Konflikt-Schmerz zu 

bewältigen, bietet sich die Klärung des Konfliktes sowie die Umwandlung in einen kon-

struktiven Konflikt an.14 Konflikte können somit Anlass für die Entstehung von Stress bzw. 

stressigen Situationen sein.15 

 

2.2. Konfliktarten im beruflichen Kontext 

In der Konfliktforschung wird zunächst zwischen heißen und kalten Konflikten unterschie-

den. Heiße Konflikte werden direkt und aktiv ausgetragen und sind meist durch viele ver-

schiedene Emotionen, wie Wut, Verletztheit und Traurigkeit geprägt. Im Gegensatz zu hei-

ßen Konflikten werden kalte Konflikte nicht direkt ausgetragen und können über einen län-

geren Zeitraum andauern, da der Konfliktgrund in den meisten Fällen nicht naheliegend ist. 

Ferner können sich aus nicht gelösten heißen Konflikten kalte Konflikte entwickeln.16 

Weiterhin gibt es unterschiedliche Arten von Konflikten. In der Literatur herrscht Uneinig-

keit über die genauen Bezeichnungen und Unterteilungen der Konfliktarten. So teilt Schwarz 

diese Konfliktarten in vier Hauptgruppen ein: Persönliche Konflikte, Paarkonflikte, Drei-

ecks- und Gruppenkonflikte sowie Organisations-, Institutions- und Systemkonflikte.17 

Nach Kreyenberg gibt es Ziel-, Bewertungs-, Verteilungs-, Beziehungs- und Rollenkonflikte 

sowie persönliche Konflikte.18 

Im nachfolgenden Teil werden relevante Konfliktarten bezogen auf den beruflichen Kontext 

erläutert. 

 

2.2.1. Persönliche Konflikte 

Mit persönlichen Konflikten bezeichnet Schwarz individuelle innere Konflikte, mit welchen 

jeder Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird. Sie tragen maßgeblich zur Persön-

lichkeitsentwicklung bei und beginnen bereits im Kindesalter. Ferner können bestehende 

 
14 Vgl. Hartmann-Piraudeau, 2021, S.9-11. 
15 Vgl. Ebd., S. 45. 
16 Vgl. Ebd., S. 11-14. 
17 Vgl. Schwarz, 2014, S. 99. 
18 Vgl. Kreyenberg, Jutta: Handbuch Konfliktmanagement – Konfliktdiagnose, -definition und -analyse – Kon-
fliktebenen, Konflikt- und Führungsstile – Interventions- und Lösungsstrategien, Beherrschung der Folgen, 
Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG, 2. Auflage, 2005, S. 25-26. 
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innere Konflikte Einfluss auf die Umgebung nehmen.19 Daraus lässt sich schließen, dass sie 

Beziehungen und andere Konflikte beeinflussen und so die soziale Dimension eines Kon-

fliktes zu Tage tritt. 

 

2.2.2. Paarkonflikte 

Im Rahmen von Paarkonflikten geht es um Identitätskonflikte und die Möglichkeiten der 

Anpassung der eigenen Persönlichkeit, Bedürfnisse und Interessen an die eines anderen. 

Auch kann es zu Distanzkonflikten kommen, da jeder Mensch ein individuelles Distanz- 

bzw. Nähebedürfnis hat und durch die individuelle persönliche Weiterentwicklung zuvor 

bestandene Gemeinsamkeiten zwischen Kollegen abgebaut werden können. Weiterhin kön-

nen Konflikte durch fehlerhafte Kommunikation entstehen. Im Zusammenhang mit Rollen-

konflikten übernimmt jeder Mensch in der Gesellschaft verschiedene individuelle eigenin-

terpretierte Rollen. Anlässe für Rollenkonflikte können unterschiedliche Rollenerwartun-

gen, -veränderungen und -kongruenzen sein.20 

 

2.2.3. Dreiecks- und Gruppenkonflikte 

Dreieckskonflikte entstehen, wenn eine weitere Person zu einer Zweiergruppe hinzukommt. 

In diesem Zusammenhang steigt das Risiko für Koalitionskonflikte, also „Zwei-gegen-Ei-

nen-Situationen“, und Eifersuchtskonflikte durch die erneute Identitätsanpassung.21 

Nach Schwarz trägt die Verdinglichung von Kommunikation z.B. in Form von Regeln zur 

Konfliktentstehung bei, da diese die Kommunikation einschränken, fehlleiten oder verhin-

dern können und somit einen Konfliktgrund darstellen.22 

Zu Gruppenkonflikten zählen u.a. Konflikte durch Untergruppen.23 

Ferner kann das nicht befolgen von bestehenden Regeln sowie offiziellen und inoffiziellen 

Gruppennormen Sanktionen und Konflikte provozieren. Zudem können durch einen Wider-

spruch zwischen dem eigenen Normensystem und unterschiedlichen Situationen Konflikte 

entstehen. Die Integration eines Außenseiters bzw. eines neuen Mitgliedes, die Position der 

Gruppenführung und der Anspruch auf Loyalität sowie Verteidigung, können ebenfalls 

 
19 Vgl. Schwarz, 2014, S. 99-102. 
20 Vgl. Ebd., S. 131-144. 
21 Vgl. Ebd., S. 144, 147-151. 
22 Vgl. Ebd., S. 157. 
23 Vgl. Ebd., S. 160-164. 
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Katalysatoren für Konflikte sein. Zuletzt besteht durch den Anspruch auf bedingungslose 

Loyalität die Gefahr, dass Fehlverhalten nicht rechtzeitig aufgedeckt und unterbunden wer-

den kann.24 

 

2.2.4. Organisationskonflikte 

Organisationskonflikte entstehen u.a. durch ein von Eigeninteresse geprägtes Handeln von 

Organisationseinheiten sowie durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Hierarchieebenen 

und die damit teilweise gegensätzlichen einhergehenden Anforderungen, Erwartungen und 

Bedürfnisse, die es zu erfüllen gilt. Auch tragen Veränderungen, die die Sozialstruktur einer 

Organisation beeinflussen, zur Konfliktentstehung bei. Hierzu zählen die Umstrukturierung 

von Organisationseinheiten und die damit einhergehende Auflösung und Neuformierung 

von Gruppen. Rollenänderung eines Organisationsmitgliedes, die Einführung neuer Tech-

nologien (wie bspw. der elektronischen Akte im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung) 

und die Änderung von Normen und Standards innerhalb der Organisation nehmen ebenfalls 

Einfluss.25 Daher können Konflikte durch informelle Normen, die Umsetzung bestehender 

Normen und durch überflüssige Normen entstehen. Schließlich kann die Struktur einer Or-

ganisation Anlass für Konflikte sein. Insbesondere die Führungsstruktur und das Innehaben 

von mehreren Führungspositionen, kann Konflikte durch konkurrierende Bedürfnisse und 

Interessen schüren. Ein Beispiel für einen Strukturkonflikt ist der Gegensatz von horizonta-

ler und vertikaler Arbeitsteilung. So wird im Rahmen der klassischen hierarchischen Struk-

tur davon ausgegangen, dass der Vorgesetzte über die entscheidungsrelevanten Informatio-

nen verfügt. In der Praxis ist der Vorgesetzte, aufgrund der Entstehung von speziellen Kom-

petenzen in spezialisierten Bereichen auf das Know-How der entsprechenden Fachabteilun-

gen im Rahmen der Entscheidungsfindung angewiesen.26 

 

2.3. Stress 

2.3.1. Definition 

Der Begriff Stress leitet sich von dem lateinischen Wort „strictus“ ab, was „stramm, eng, 

straff“ bedeutet.27  

 
24 Vgl. Schwarz, 2014, S. 170-190. 
25 Vgl. Ebd., S. 191-212. 
26 Vgl. Ebd., S. 212-218. 
27 Vgl. Rusch, Stephan: Stressmanagement – Ein Arbeitsbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung, Berlin: 
Springer-Verlag GmbH, 2. Auflage, 2019, S. 5. 
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Stress entsteht in den meisten Fällen aus einer Überlastungssituation heraus, welche das 

Gleichgewicht aus persönlichen Ressourcen und Umweltanforderungen einer Person stört.28 

Stress tritt in jedem Lebensbereich regelmäßig in positiven, aber auch negativen Ausprägun-

gen auf.29 

Positiver Stress wird nach Selye als „Eustress“ bezeichnet, während negativer Stress als 

„Disstress“ bezeichnet wird. Demnach kann Eustress eine motivierende Wirkung haben, so 

werden bspw. schwierige Situationen als Herausforderungen wahrgenommen, die mit Erfolg 

gemeistert werden können. Disstress hingegen löst negative Emotionen aus und tritt häufig 

in Form von Überforderung, unerfüllten Anforderungen oder Handlungsunfähigkeit auf.30 

 

2.3.2. Entstehung und Ursachen 

Stress ist als individuelle Reaktion auf permanente externe und interne Stressoren oder Reize 

zu verstehen.31 Stressoren treten meist in Form von situativen Gegebenheiten auf, die zu 

einer Störung des funktionalen Gleichgewichtes einer Person durch eine relative oder abso-

lute Über- oder Unterbelastung führen. Grundsätzlich kann durch jede Reaktion auf eine 

situative Gegebenheit ein Reiz entstehen. Ob auf einen Reiz eine Stressreaktion folgt, ist 

individuell.32 So ist Stressempfinden subjektiv und bietet keine Möglichkeit der Vergleich-

barkeit, da der Umgang mit Stress von den jeweiligen psychischen und physiologischen 

Veranlagungen sowie sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen eines jeden Indi-

viduums abhängig ist.33  

Ferner steht im Rahmen des Stressempfindens ein Gefühl von Hilfslosigkeit gegenüber einer 

bestehenden Situation im Vordergrund, wobei jedoch nicht die Situation die Ursache für das 

Stressempfinden ist, sondern die individuelle Reaktion des Körpers in Abhängigkeit von 

dem Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen.34 

 
28 Vgl. Günthner, Arthur: Stress und Burnout – Ein verhaltenstherapeutisches Lehrbuch zu Stressmanagement 
und Burnout-Prävention, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2022, S. 34, 39. 
29 Vgl. Rusch, 2019, S. 5. 
30 Vgl. Selye, Hans, 1953, zitiert nach: Rusch, Stephan: Stressmanagement – Ein Arbeitsbuch für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung, Berlin: Springer-Verlag GmbH, 2. Auflage, 2019, S. 6. 
31 Vgl. Rusch, 2019, S. 6. 
32 Vgl. Günthner, 2022, S. 51f. 
33 Vgl. Rusch, 2019, S. 6. 
34 Vgl. Prieß, Miriam: Burnout kommt nicht nur von Stress – Warum wir wirklich ausbrennen – und wie wir zu 
uns selbst zurückfinden, Hamburg: südwest, 2013, S. 13. 
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Weiterhin hängt die individuelle Stressreaktion von der jeweiligen Bewertung und Bewälti-

gung einzelner Stressoren ab. So sehen Menschen mit passenden Bewältigungsmöglichkei-

ten (Coping-Strategien) Stressoren häufiger als Herausforderung, wohingegen Menschen 

mit keinen oder wenigen Bewältigungsstrategien dieselben Stressoren als Schädigung oder 

Bedrohung ansehen.35 

Der Grad der Belastung einer Stressreaktion auf den menschlichen Körper hängt von den, 

durch die jeweilige individuelle Biografie beeinflussten, Verhaltensmöglichkeiten, den per-

sönlich und situativ zur Verfügung stehenden Kompensationsmöglichkeiten bzw. Coping-

Strategien und der Dauer der Belastung ab.36 

 

2.4. Stressentstehung im beruflichen Kontext 

Bezogen auf den beruflichen Kontext gibt es in der Stressforschung verschiedene Modelle, 

die Stressentstehung und psychosoziale Belastungen im Rahmen der Wahrnehmung eines 

Berufes untersuchen. 

Günthner bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Karasek und Siegrist. Nach Karasek 

hängt Stress von dem Verhältnis zwischen der beruflich situativen Gegebenheit und den 

Verhaltens- sowie Handlungsmöglichkeiten ab. So entstehen psychische Belastungen durch 

das bestehende Verhältnis von Arbeitsanforderungen und dem bestehenden Handlungsspiel-

raum, also den Möglichkeiten der autonomen Entscheidungsfindung und variablen Reaktion 

auf bestehende Arbeitsanforderungen.37 

Siegrist beschreibt Stress im beruflichen Umfeld als Folge von unzureichender Gratifikation 

in Form von bspw. monetärer und emotionaler Wertschätzung und Anerkennung, wodurch 

das Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung gestört werden kann.38 

Die existierenden Stressoren können in psychische Belastungen, soziale Belastungen und 

Belastungen durch den Arbeitsplatz und Organisation eingeteilt werden. So führen emotio-

nal belastende Tätigkeiten, Wertkonflikte und die immer neuen Anforderungen in einer sich 

stetig wandelnden Arbeitswelt, zu psychischen Beeinträchtigungen. Beispiele für soziale 

Belastungssituationen im beruflichen Kontext sind ein fehlendes Gemeinschaftsgefühl, un-

klare Rollenzuweisungen sowie zwischenmenschliche Konflikte. Hohe Arbeitsbelastung, 

 
35 Vgl. Richard S., Lazarus/ Folkmann, Susanne, 1984, zitiert nach: Lorei, Clemens/Hallenberger, Frank 
(Hrsg.): Grundwissen Stress, Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaften, 2014, S. 10. 
36 Vgl. Günthner, 2022, S. 43. 
37 Vgl. Ebd. S. 238. 
38 Vgl. Ebd. 
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Gewalt und ein unfreundliches Betriebsklima sowie Mobbing zählen Bender et al. zu den 

generellen Belastungen durch den Arbeitsplatz bzw. die Organisation.39 Abbildung eins 

zeigt weitere Beispiele hierzu auf. 

 

Abbildung 1: Stressoren im Arbeitsumfeld40 

Hier ist jedoch anzumerken, dass eine klare Abgrenzung zwischen den verschiedenen Be-

lastungen nicht denkbar ist. So besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Belastungen durch 

den Arbeitsplatz psychische oder soziale Belastungen für Mitarbeiter zur Folge haben kön-

nen, was durch die gelbgefärbten Pfeile in Abbildung eins verdeutlicht werden soll.41 

In diesem Zusammenhang unterteilen Schütte und Beermann im Rahmen des Stressreports 

Deutschland 2019 der Bundeanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) auf Basis 

der Ergebnisse des Projekts „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“, welches im Zeit-

raum von 2013 bis 2017 von der BAuA im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt 

wurde, berufsbezogene psychische Belastungsfaktoren in vier Themenfelder: Arbeitsauf-

gabe, Arbeitszeit, Führung und Organisation sowie technische Faktoren. Den jeweiligen 

 
39 Vgl. Bender, Matthias/ Wehmeier, Peter M./Illig, Maja/ Helfrich, Adriane: Stress am Arbeitsplatz – Manual 
für die Psychoedukation zur Bewältigung von arbeitsplatzbezogenem Stress (PeBaS), Stuttgart: W. Kohlham-
mer GmbH, 2021, S. 16f. 
40 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Bender et al., 2021, S. 16f. 
41 Vgl. Bender et al., 2021, S. 51f. 
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Themenfeldern werden verschiedene Arbeitsbedingungsfaktoren sowie Stressoren zugeord-

net.42 

Treier ergänzt die beruflichen psychischen Belastungsfaktoren durch Stressoren der Ar-

beitsumgebung und sozialer Beziehungen sowie weitere Stressoren im Bereich der Arbeits-

aufgabe.43 Abbildung zwei bietet hierzu einen Überblick. 

Psychische Belastungsfaktoren 
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• Arbeitsintensität 

• Emotionsarbeit 
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rung 

• Arbeitsplatzunsi-
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Abbildung 2: Psychische Belastungsfaktoren im beruflichen Kontext44 

 
42 Vgl. Schütte, Martin/Beermann, Beate: Zum Hintergrund: Ergebnisse des Projekts Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt, in: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.): Stressreport 
Deutschland 2019: Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden, Dortmund: BAuA, 2020, S. 18-25. 
S. 19-22. 
43 Vgl. Treier, Michael: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen – Begründung, Instrumente, Umset-
zung, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2. Auflage, 2019, S. 21-25. 
44 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Schütte/Beermann, 2020, S. 19-22.; Treier, 2019, S. 21-25. 
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So besteht, bezogen auf den Bereich der Arbeitsaufgabe, die Gefahr der Entstehung von 

Disstress aufgrund von Arbeitsintensität, Emotionsarbeit, Qualifikation, Vollständigkeit, 

Arbeitsunterbrechung, Tätigkeitsspielraum und Variabilität.45 

Arbeitsintensität wird in der Literatur anhand von drei Dimensionen beschrieben: Arbeits-

zeit, Arbeitsquantität und -qualität. Arbeitszeit ist die Zeit, die einem Mitarbeiter für die 

Arbeitsverrichtung zur Verfügung steht. Arbeitsqualität beschreibt die Qualität sowie den 

Grad der kognitiven Anforderungen einer Arbeitsaufgabe.46 Bzgl. der Arbeitsquantität be-

steht insbesondere ein Risiko für psychische Überlastungen, wenn sich die bestimmenden 

Faktoren Arbeitsmenge, Arbeitszeit und Arbeitstempo nicht im Gleichgewicht befinden. 

Durch das Ungleichgewicht kann Arbeits- und Leistungsdruck entstehen.47 

Insbesondere in Dienstleistungsberufen ist die Emotionsarbeit stark ausgeprägt. So können 

Situationen mit schwierigen Kunden, der Umgang mit Leid oder bei Vorliegen einer Repug-

nanz zwischen der persönlichen emotionalen Empfindung und dem seitens der Institution 

geforderten Emotionsausdruck Mitarbeiter emotional schwer belasten.48 

Zudem sollten die Arbeitsanforderungen kongruent zu den bestehenden Qualifikationen ei-

nes Mitarbeiters sein. Durch die Variation der Aufgaben kann die Entstehung von Monoto-

nie vermieden werden. Zudem sollten die Aufgaben vollständig im Sinne eines umfassenden 

Arbeitsprozesses: Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle, sein.49 

Weiterhin gehören Arbeitsunterbrechungen in Form von bspw. E-Mails, Kunden oder Tele-

fonaten, die einen Zeit- und Konzentrationsverlust zur Folge haben, zu potenziellen Stres-

soren im beruflichen Kontext. Inwiefern dies zu einer psychischen Belastung für den Mitar-

beiter führt, hängt von der Art der Unterbrechung und der betreffenden Tätigkeit ab.50 

Zuletzt kann der gegebene Tätigkeitsspielraum bzw. Autonomiegrad der Arbeit ausschlag-

gebend für die Entstehung einer psychischen Belastung seitens des Mitarbeiters sein. Ist die-

ser klein, dann ist die Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit eher wahrscheinlich.51 

 
45 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 19f.; Treier, 2019, S. 22. 
46 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 19.; Stab, Nicole: Aktuelles Begriffsverständnis in der Wissenschaft, in: 
Schulz-Dadaczynski, Anika/Stab, Nicole/Lohmann-Haislah, Andrea/Junghanns, Gisa: Arbeitsintensität – Um-
gang mit Zeitdruck, Leistungsdruck und Informationsflut in der betrieblichen Praxis, Göttingen: Hogrefe Ver-
lag GmbH & Co. KG, 2022, S. 12-14. S. 12f. 
47 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 19.; Stab, 2022, S. 13. 
48 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 19.; Treier, 2019, S.22. 
49 Vgl. Treier, 2019, S. 22. 
50 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 19.; Treier, 2019, S. 23. 
51 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 20.; Treier, 2019, S. 22. 
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Bezogen auf die Arbeitsumgebung stellen die vorhandenen Arbeitsmittel, Arbeitsumstände, 

Arbeitsplatzgestaltung und mögliche Unfallrisiken Stressoren dar. Weisen die Arbeitsmittel 

oder die Arbeitsplatzgestaltung Defizite auf, sodass ein entspanntes Arbeiten nicht möglich 

ist, kann dies zu physischen und psychischen Belastungen führen.52 

Weitere psychische Belastungsfaktoren bezogen auf die Arbeitszeit können atypische Ar-

beitszeiten und erweiterte Erreichbarkeit sein. Insbesondere Arbeitszeiten über 40 Stunden, 

Schichtarbeit, Wochenendarbeit und Rufbereitschaft, stellen ein höheres Risiko für die psy-

chische Gesundheit dar. Förderlich wäre hier Zeitsouveränität, Vorhersehbarkeit, Work-

Life-Balance, Planbarkeit, mentale Distanzierung von der Arbeit sowie Pausen.53 

Im Rahmen der Führung und Organisation können eine destruktive Führung, Arbeitsplatz-

unsicherheit, Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Gratifikation, ein Informati-

onsmangel, Kooperation, Kommunikation und Rollenambiguität Stressoren sein, welche 

psychische Belastungen zur Folge haben können. Charakteristisch für einen destruktiven 

Führungsstil ist fehlende Wertschätzung und Beteiligung von Mitarbeitern sowie eine ge-

ringe Rücksichtnahme seitens des Vorgesetzten. Ferner steht Arbeitsplatzunsicherheit meis-

tens im Zusammenhang mit Neustrukturierungen von Organisationen. Angemessene Grati-

fikationen müssen nicht immer monetär sein, sondern können auch Beförderungen oder 

Weiterbildungen umfassen.54 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Informationsdefizite zu Fehlbeanspruchungen der 

Mitarbeiter und Störungen der Kommunikation und Kooperation auf Grund von organisato-

rischen Schnittstellenproblematiken zwischen Mitarbeitern zu psychischen Belastungssitu-

ationen führen. Durch eine klare Definition von Zuständigkeiten und Zielen können Rollen-

konflikte, welche zu einem Widerspruch in der wahrgenommenen Rolle des Mitarbeiters 

führen, vermieden werden.55 

Wie bereits oben beschrieben haben auch soziale Beziehungen im Arbeitsumfeld einen Ein-

fluss auf die mentale Gesundheit von Mitarbeitern. So können Konflikte mit Kollegen oder 

Vorgesetzten eine starke Belastung des Mitarbeiters zur Folge haben. Werden diese nicht 

frühzeitig gelöst, wird die Entstehung von Mobbing begünstigt.56 

 
52 Vgl. Treier, 2019, 24. 
53 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 20. 
54 Vgl. Ebd. S. 20f. 
55 Vgl. Treier, 2019, S. 23. 
56 Vgl. Ebd., S. 25. 
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Weiterhin stellen fehlende Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte sowie Diskrimi-

nierung aufgrund von Alter, Geschlecht oder Ethnie psychische Stressoren dar.57 

Zuletzt kann ein Widerspruch zwischen den eigenen Denkmustern, Vorstellungen, Normen 

und Werten gegenüber denen der Organisation als psychologisch sehr belastend empfunden 

werden.58 

Bzgl. der technischen Faktoren zählt bspw. Lärm zu den potenziellen Stressoren. Lärm be-

einträchtigt die Konzentrationsfähigkeit und führt zu einer Erhöhung der Arbeitsanstren-

gung.59 

Schließlich befindet sich die Arbeitswelt in einem stetigen Wandel, wodurch steigende Be-

lastungen und wachsende kognitive und emotionale Anforderungen im Rahmen des Struk-

turwandels für Mitarbeiter nicht auszuschließen sind.60 Ein Beispiel hierfür sind neue For-

men der Zusammenarbeit in Institutionen, bei welchen eine intensive und enge Zusammen-

arbeit mit Kollegen im Vordergrund steht. Einerseits sind soziale Interaktionen wichtig, an-

dererseits kann es vermehrt zu Konflikten oder sogar Mobbing durch die verstärkte Interak-

tion mit anderen Mitarbeitern kommen.61 

 

2.5. Risikofaktoren/Auswirkungen von Stress 

Kurzfristige Stressbelastungen in Form von Eustress, auf welche Erholungsphasen folgen, 

bergen keine gesundheitlichen Risiken und können sogar förderlich sein, um bestehende 

Herausforderungen zu meistern und Neues zu erlernen.62 

Disstress kann, in Abhängigkeit von dessen Dauer und Intensität, ein Grund für körperliche 

und psychische Erkrankungen und Probleme sein.63 Es besteht somit die Gefahr einer dau-

erhaften Schädigung der mentalen Gesundheit.64 So hat kurzfristiger Disstress einen Einfluss 

auf den Gemütszustand und kann zu Gereiztheit, Konzentrationsstörungen, Nervosität und 

Verspannungen führen. In Fällen von dauerhaftem Disstress oder Gewöhnung an den 

 
57 Vgl. Treier, 2019, S. 25. 
58 Vgl. Ebd. 
59 Vgl. Schütte/Beermann, 2020, S. 21f. 
60 Vgl. Bender et al., 2021, S. 15. 
61 Vgl. Zapf, Dieter/Kern, Marcel/Trumpold, Kai/von Gilsa, Laura: Psychischer Stress am Arbeitsplatz und 
Gesundheit, in: Porsch, Torsten/Werdes, Bärbel (Hrsg.): Verwaltungspsychologie – Ein Lehrbuch für Studien-
gänge der öffentlichen Verwaltung, Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, 2019, S. 239-266. S. 249. 
62 Vgl. Rusch, 2019, S. 49. 
63 Vgl. Ebd., S. 47. 
64 Vgl. Selye, Hans, 1953, zitiert nach: Rusch, 2019, S. 6. 
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bestehenden Disstress können Erkrankungen wie Magenschleimhautentzündung, Magenge-

schwüre, Angststörungen und Depressionen entstehen.65 Ferner sind abnehmende Begeiste-

rungsfähigkeit, Antriebs- und Motivationslosigkeit, Unaufmerksamkeit und sozialer Rück-

zug sowie abnehmendes Engagement und Scheinlösungen Anzeichen für Stressreaktionen.66 

Weiterhin steigt das Risiko an einem Burnout-Syndrom zu erkranken, da dieses gemäß der 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11) 

Code QD85 durch unbewältigten chronischen beruflichen Stress entstehen kann.67 

Ferner begünstigt eine dauerhafte Stressbelastung die Einnahme von symptomreduzierenden 

Substanzen, wie bspw. Alkohol und Nikotin sowie Schlaf- und Beruhigungsmitteln, welche 

wiederum das Risiko für eine Suchterkrankung erhöhen.68 

 

2.6. Stressprävention 

Da übermäßiger Stress, wie bereits oben beschrieben, schwerwiegende gesundheitliche Fol-

gen haben kann, ist dessen Bewältigung wichtig.69 In diesem Zusammenhang ist die Identi-

fizierung von Stressoren für psychische Belastungen und Stress in Organisationen sowie 

deren Prävention auch gesetzlich gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 6 des ArbSchG geregelt. In Institu-

tionen ist für die Arbeitsgesundheit der Mitarbeiter das betriebliche Gesundheitsmanage-

ment zuständig. Dessen Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern, ge-

sundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz zu identifizieren und entsprechende Hilfsmittel 

zur Prävention anzubieten.70 

So gibt es im Rahmen des Stress- und Konfliktmanagements verschiedene Strategien, um 

im Umgang mit Stress und Konflikten über bessere Bewältigungsstrategien bzw. Coping-

Strategien zu verfügen. Kaluza nimmt hierzu eine Einteilung in instrumentelles, mentales 

und regeneratives Stressmanagement vor.71 

Im Rahmen des instrumentellen Stressmanagements geht es um die Reduktion und Beseiti-

gung von Stressoren durch bspw. den Aufbau eines sozialen Unterstützungsnetzwerkes, die 

 
65 Vgl. Rusch, 2019, S. 47.; Selye, 1953, zitiert nach: Rusch, 2019, S. 51. 
66 Vgl. Bender et al., 2021, S. 20. 
67 Vgl. World Health Organization (WHO): ICD-11, Stand 01/2023 [online] https://icd.who.int/browse11/l-
m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281 [27.05.2023]. 
68 Vgl. Rusch, 2019, S. 47.; Selye, 1953, zitiert nach: Rusch, 2019, S. 51. 
69 Vgl. Günthner, 2022, S. 37. 
70 Vgl. Bender et al., S. 50f. 
71 Vgl. Kaluza, Gert: Stressbewältigung – Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung, Mar-
burg: Springer -Verlag GmbH Deutschland, 4. Auflage, 2018, S. 63f. 
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Delegation von Aufgaben, Optimierung der eignen Zeitplanung und durch persönliche sowie 

berufliche Prioritätendefinition. Ziel ist es aktuelle und zukünftige individuelle Belastungs-

situationen, nach deren Feststellung, zu bewältigen sowie proaktiv zu verringern.72 

Im Rahmen des mentalen Stressmanagements geht es um die Reflexion von eigenen indivi-

duellen stressbestärkenden Motiven, Einstellungen und Denkmustern. Die Reflexion soll 

eine Änderung von Bewertungen der situativen Anforderungen, der eigenen Regulations-

möglichkeiten, bestehender Sollwerte in Form von Normen, Werten und Zielen sowie von 

generellen Einstellungen, wie bspw. bei einer Hilflosigkeitseinstellung, ermöglichen. Bei-

spiele für das mentale Stressmanagement wären in alltäglichen Aufgaben mehr persönliche 

Distanz zu wahren, den Blick für das Wesentliche und das, was für einen wichtig ist, fokus-

sieren und eigene Leistungsgrenzen akzeptieren, indem perfektionistische Leistungsansprü-

che hinterfragt werden.73 

Die jeweilige individuelle Stressreaktion eines Menschen wird im Rahmen des Regenerati-

ven Stressmanagements näher betrachtet. Sie kann zur Akutbehandlung von kurzfristigen 

Stressreaktionen oder zur langfristigen Behandlung und Prävention von Stressreaktionen an-

gewendet werden. Hierbei steht die Emotionsregulierung, indem negative Spannungszu-

stände positiv beeinflusst werden, im Vordergrund. Daher dient eine akute Behandlung der 

Stressreaktion zur kurzfristigen Erleichterung und Abdämpfen der Stressreaktion, indem 

bspw. Medikamente eingenommen und entlastende Gespräche geführt werden. Körperliche 

Aktivität kann ebenfalls eine Ablenkung sein. Die langfristige Behandlung dient einer steti-

gen Entspannung und Erholung, indem bspw. regelmäßig Entspannungsübungen durchge-

führt werden, einem Hobby nachgegangen, Sport getrieben oder das soziale Netzwerk ge-

pflegt wird.74 

 

3. Entscheidungsfindung und Urteilsbildung im Zusammenhang mit Ethik und Moral 

3.1. Ethik und Moral 

3.1.1. Abgrenzung und Definition 

Der Begriff „Moral“ leitet sich von dem lateinischen Wort „mores“ ab und wird mit Sitte 

oder Charakter übersetzt. Die Moral umfasst elementare Verhaltensgrundregelungen im 

Rahmen der Interaktion mit Mitmenschen, der Natur oder mit sich selbst und ist 

 
72 Vgl. Kaluza, 2018, S. 63f. 
73 Vgl. Ebd., S. 64. 
74 Vgl. Ebd., S. 63f. 
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Voraussetzung für die Daseinsweise der Menschen. Ferner beeinflusst sie nicht nur die per-

sönlichen und individuellen Wertemaßstäbe und Sinnvorstellungen, sondern auch die ge-

lebte wirtschaftliche, soziale, politische, kulturelle und religiöse Ordnung.75 So ist die Moral 

ein gesellschaftliches Instrument zur Aufrechterhaltung der Gesellschaftsordnung.76 

Zudem kann der Begriff auf unterschiedliche Weise verstanden werden. Dementsprechend 

kann Moral auf der einen Seite als eine Sammlung von gesellschaftlich anerkannten oder 

den Gesamtnutzen maximierenden Normen gesehen werden. Auf der anderen Seite kann sie 

auch als Sammlung von göttlichen Normen basierend auf gottgegebenen Geboten verstan-

den werden. Trotzdem gibt es in Gesellschaften bestimmte moralische Normen und Werte, 

die allgemein vertreten werden. Diese werden nach Hoerster als Moralnormen bezeichnet 

und setzen den Anspruch auf universale Zustimmung sowie einen fehlenden inhaltlichen 

Bezug zu Eigennamen voraus. Ebenfalls muss sie nicht alle Menschen betreffen, sondern 

kann sich auch auf eine Gruppe oder Gesellschaft beziehen. Alsdann besteht im Rahmen des 

Vertretens einer bestimmten Moralnorm eine innere Überzeugung dessen sowie eine ge-

wisse Berechtigung für das Folgen dieser Moralnorm. Zudem ist ein Kennzeichen von Mo-

ral, dass die zugrunde liegenden Moralnormen für ihre Vertreter oftmals fundamental und 

entsprechend nicht nur wünschenswert sind, sondern auch eingefordert werden können.77 

Die Aufgabe der Ethik ist es in diesem Zusammenhang die herrschenden Moralvorstellun-

gen einer Gesellschaft kritisch zu bewerten und zu reflektieren.78 Mit der Reflexion und 

Begründung von bestehenden Normen und Werten beschäftigt sich ein Teilgebiet der Ethik, 

die normative Ethik.79 

 

 

 

 

 
75 Vgl. Höffe, Otfried: Moral, in: Höffe, Otfried (Hrsg.)/Forschner, Maximilian/Horn, Christoph/Vossenkuhl, 
Wilhelm: Lexikon der Ethik, München: C.H.Beck, 8. Auflage, 2023, S. 232-234,S. 232. 
76 Vgl. Horster, Detlef: Was soll ich tun? Moral im 21. Jahrhundert, Leipzig: Reclam Verlag Leipzig, 2004, S. 
43.; Frankena, William, K.: Ethik – Eine analytische Einführung, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 
GmbH, 6. Auflage, 2017, S. 6. 
77 Vgl. Hoerster, Norbert: Was ist Moral? – Eine philosophische Einführung, Stuttgart: Philipp Reclam jun. 
GmbH & Co., 2008, S. 9-19. 
78 Vgl. Stoecker, Ralf: Moral, Ethik, Recht, in: Schröder-Bäck, Peter/Kuhn, Joseph (Hrsg.): Ethik in der Ge-
sundheitswissenschaft – eine Einführung, Weinheim: Beltz Juventa, 2016, S. 43-52. S. 44f. 
79 Vgl. Bleisch, Barbara/Huppenbauer, Markus/Baumberger, Christoph: Ethische Entscheidungsfindung – Ein 
Handbuch für die Praxis, Zürich/ Baden-Baden: Nomos Verlag, Versus Verlag AG, 3. Auflage, 2021, S. 59. 
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3.1.2. Normen und Werte 

Der Begriff „Norm“ leitet sich vom lateinischen Wort „norma“ ab, was übersetzt „Regel, 

leitender Grundsatz oder Vorschrift“ bedeutet.80 

Es handelt sich bei Normen um verallgemeinerte Handlungsregelungen, die Redehandlun-

gen, kommunikative Praxis oder den Umgang mit Dingen normieren.81 Sie legen jedoch 

nicht nur Verhaltensregelungen fest, sondern schüren auch Verhaltenserwartungen und die-

nen als Maßstab für die Eigen- und Fremdbeurteilung von Handlungen. Zudem beziehen sie 

sich meist auf anerkannte Werte, wie Frieden, Freiheit, Sicherheit und Gesundheit, sodass 

deren Begründung von der jeweiligen Norm abhängig ist.82 So gelten Normen kategorisch, 

also unabhängig von persönlichen Empfindungen und Interessen, weshalb eine Norm ver-

allgemeinerbar und begründbar sein muss.83 

Bei Werten handelt es sich nach Horn um „[…] bewu[ss]te[] oder unbewu[ss]te[] Orientie-

rungsstandards und Leitvorstellungen, von denen sich Individuen […] [und] Gruppen bei 

ihrer Handlungswahl leiten lassen.“84 Sie bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch un-

terschiedslos das moralisch Gute, Richtige und Pflichtgemäße. In diesem Zusammenhang 

hält Frankena jedoch eine Unterscheidung der Werte in Handlungsarten, moralische Werte 

sowie Werte für notwendig. Hierbei handelt es sich nicht um eine scharfe Unterteilung, da 

manche Dinge zu mehreren Werten zuzuordnen sind. Ein Beispiel für eine pflichtgemäße 

Handlungsart wäre das Handeln unter Berücksichtigung der Prinzipien der Gerechtigkeit 

oder der Wohltätigkeit. Moralische Werte sind gleichbedeutend mit dem moralisch Guten 

und können bspw. Tugenden oder Motive umfassen.85 Eine Tugend bezeichnet eine Lebens-

haltung, die ohne andere Einflüsse und aus dem eigenen Willen heraus das sittlich Gute 

verfolgt.86 Demgemäß können u.a. Personen und Personengruppen bzgl. derer Persönlich-

keitselemente als moralisch gut oder schlecht angesehen werden. Werte bezeichnen das 

 
80 Vgl. Forschner, Maximilian: Norm, in: Höffe, Otfried (Hrsg.) Forschner, Maximilian/Horn, Christoph/Vos-
senkuhl, Wilhelm: Lexikon der Ethik, München: C.H.Beck, 8. Auflage, 2023, S. 253-254. S. 253. 
81 Vgl. Ebd. 
82 Vgl. Ott, Konrad: Prinzip/Maxime/Norm/Regel, in: Düwell, Marcus/Hübenthal, Christoph/Werner, Micha 
H.: Handbuch Ethik, Stuttgart: Springer-Verlag GmbH Deutschland, 3. Auflage, 2011, S. 474-480. S. 474f. 
83 Vgl. Bleisch et al., 2021, S. 46. 
84 Horn, Christoph: Wert, in: Höffe, Otfried (Hrsg.)/Forschner, Maximilian/Horn, Christoph/Vossenkuhl, Wil-
helm: Lexikon der Ethik, München: C.H.Beck, 8. Auflage, 2023, S. 381-382. S. 381. 
85 Vgl. Frankena, 2017, S. 58. 
86 Vgl. Höffe, Otfried: Tugend, in: Höffe, Otfried (Hrsg.)/Forschner, Maximilian/Horn, Christoph/Vossenkuhl, 
Wilhelm: Lexikon der Ethik, München: C.H.Beck, 8. Auflage, 2023, S. 352-354. S. 352. 
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außermoralisch Gute und sind meistens materielle Dinge, wie Autos oder Bilder sowie in-

nere Erfahrungen oder Regierungsformen. Weiterhin gehören die Prinzipien der Gerechtig-

keit zu den Handlungsarten und zu den moralischen Werten, da es sich hierbei um Tugenden 

handelt. Freiheit zählt zu den Handlungsarten und zu den Werten.87 Hierzu zählen nach Fran-

kena zu den außermoralischen Werten Nützlichkeitswerte, instrumentale, inhärente, eigen-

ständige und beitragende Werte sowie Endwerte. Nützlichkeitswerte umschreiben Dinge, 

die von ihrem Nutzen her für einen Zweck gut sind. Instrumentale Werte umfassen Dinge, 

die genutzt werden können, um etwas Gutes zu erreichen und inhärente Werte beziehen sich 

auf die Betrachtung von guten und sich lohnenden Dingen. Zudem beschreiben eigenstän-

dige Werte Dinge, die bezogen auf ihre Eigenschaft gut sind und beitragende Werte Dinge, 

die zu einem guten Leben beitragen. Ergänzend umfassen Endwerte alle Dinge, die im Gan-

zen betrachtet als gut eingeschätzt werden.88 Moralischen Normen wird somit eine Schutz-

funktion für bestehende Werte und Interessen zugeordnet.89 

Schließlich tragen Normen und Werte zur psychosozialen Stabilisierung einer Person bei, 

indem sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gruppe mit gleichen Werten und 

Normen auslösen können.90 Analog kann die Nichtbefolgung der, innerhalb der Gruppe herr-

schenden, Normen und Werte zu einer Ausgrenzung aus der Gruppe und somit zu sozialer 

Isolation führen.91 

 

3.2. Einflussfaktoren auf die Moralbildung 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Faktoren, die die Moralbildung eines Menschen beein-

flussen und prägen. Zunächst beansprucht die Gruppe, in welcher der Mensch aufgewachsen 

ist, eine große Rolle innerhalb der Moralbildung. Zentral ist hier die jeweilige Erziehung.92 

So beginnt, gemäß verschiedener psychoanalytischer und entwicklungspsychologischer Mo-

delle, die Moralbildung bereits in der frühen Kindheit. Hierzu nennt Bobbert insbesondere 

die Theorien von Freud, Bandura, Piaget und Kohlberg.93 

 
87 Vgl. Frankena, 2017, S. 57f. 
88 Vgl. Ebd., S. 78. 
89 Vgl. Bleisch et al., 2021, S. 49. 
90 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 62. 
91 Vgl. Ebd., S. 63. 
92 Vgl. Höffe, Moral, 2023, S. 233. 
93 Vgl. Bobbert, Monika: Moralpsychologie/Moralentwicklung, in: Düwell, Marcus/Hübenthal, Chris-
toph/Werner, Micha H.: Handbuch Ethik, Stuttgart: Springer-Verlag GmbH Deutschland, 3. Auflage, 2011, S. 
444-448. S. 445f. 
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Nach Freud basiert die Moralentwicklung auf der aktiven Auseinandersetzung des Ichs (Re-

alitätsprinzip) mit der Außenwelt und der Abwägung von bestehenden Trieben, welche er 

als Es bezeichnet (Lustprinzip) und von den Eltern oder der Gesellschaft übernommenen 

Normvorstellungen, was Freud als Über-Ich (Moralprinzip) bezeichnet.94 

Das Erlernen von moralischem Verhalten durch Nachahmung steht im Mittelpunkt von 

Banduras Theorie. Demnach lernt ein Kind moralisches Verhalten durch das Imitieren und 

Beobachten des Verhaltens anderer Menschen und legt seine persönlichen Bewertungsstan-

dards aktiv anhand der bestehenden Regeln und Modellvorgaben der Umwelt fest.95 

Nach Piaget existieren in der Urteilsbildung zwei Stadien. Im Rahmen des heteronomen Sta-

diums wird durch Anregungen aus der Umwelt, wie bspw. moralische Konflikte, auf Basis 

der bereits bestehenden innerpsychischen Strukturen, das Stadium zum autonomen Stadium 

erweitert. Ziel ist es, dass das Kind ein Verständnis für die Entstehung von Regeln im wech-

selseitigen Einvernehmen, für Regelverstöße sowie Intentionen als Maßstab für Handlungen 

entwickelt.96 

Kohlberg entwickelte ein Modell in Anlehnung an Piaget und beschreibt die Moralbildung 

in drei Niveaus. Das präkonventionelle Niveau umfasst Gehorsam aufgrund von Angst und 

dem Selbstinteresse vor Strafe. Bei dem konventionellen Niveau steht soziale Anerkennung 

und die Einhaltung rollenbezogener Verpflichtungen im Vordergrund. Im postkonventionel-

len Niveau ist das Kind fähig sein Handeln, angetrieben durch das Allgemeininteresse, an 

moralischen Prinzipien auszurichten.97 

Des Weiteren spielen verfolgte Leitbilder sowie erlebte Billigung oder Missbilligung des 

eigenen Verhaltens vom eigenen Verhalten innerhalb einer Gemeinschaft eine wichtige 

Rolle.98 

Im Laufe des Moralbildungsprozesses wird die erlernte Moral als persönliche Haltung über-

nommen. Die Gefahr besteht hier in der fehlenden Reflexion der eigenen Moral, was unter 

Umständen zu fehlender Akzeptanz und Diskriminierung innerhalb von Interaktionen mit 

Menschen differenzierter Moralvorstellungen führen kann.99 

 

 
94 Vgl. Bobbert, 2011, S. 445. 
95 Vgl. Ebd., S. 445f. 
96 Vgl. Ebd., S. 446. 
97 Vgl. Ebd. 
98 Vgl. Höffe, Moral, 2023, S. 233. 
99 Vgl. Ebd. 
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3.3. Moralisches Dilemma 

Der Begriff „Dilemma“ hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet Zwiegriff oder 

„Doppelannahme“. Hierbei geht es grundsätzlich um schwierige Entscheidungssituationen, 

im Rahmen derer zwischen zwei Alternativen entschieden werden muss. Ferner gibt es in 

der Ethik verschiedene Arten von Dilemmata. So gibt es das logische, praktische, instru-

mentelle und moralische Dilemma. Im weiteren Verlauf wird nun näher auf das moralische 

Dilemma, aufgrund dessen Relevanz für das vorliegende Thema, eingegangen.100 

Im Rahmen des moralischen Dilemmas stehen widersprüchliche moralische Ansprüche im 

Vordergrund.101 Zudem muss in einer solchen Situation eine Entscheidung getroffen wer-

den, welche die andere, ebenfalls gebotene, Alternative ausschließt und somit die Wahr-

scheinlichkeit der Verletzung einer bestehenden Pflicht nicht ausschließbar ist.102 So besteht 

das Dilemma darin, dass der Entscheidung eine Abwägung des moralischen Für und Widers 

zugrunde liegt, welche beiderseits moralisch vertretbar wären.103 

 

3.4. Entscheidungsfindung und Urteilsbildung 

Der Prozess der Entscheidungsfindung kann durch unterschiedliche moralische Leitfragen 

die Abwägung verschiedener Handlungsalternativen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen und 

Wahrscheinlichkeiten, vereinfachen.104 So beinhaltet das Schema zur ethischen Entschei-

dungsfindung nach Bleisch, Huppenbauer und Baumberger fünf Schritte, wie in Abbildung 

drei ersichtlich ist. 

 

Abbildung 3: Ethische Entscheidungsfindung105 

 
100 Vgl. Brune, Jens Peter: Dilemma, in: Düwell, Marcus/Hübenthal, Christoph/Werner, Micha H.: Handbuch 
Ethik, Stuttgart: Springer-Verlag GmbH Deutschland, 3. Auflage, 2011, S. 331-337.S. 331-333. 
101 Vgl. Raters, Marie-Luise, Das moralische Dilemma – Antinomie der praktischen Vernunft?, 2. Auflage, 
Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2016, S. 13. 
102 Vgl. Schäfer, Thomas: Ethik für die Soziale Arbeit und helfende Berufe, Obladen/Toronto: Verlag Barbara 
Budrich, GmbH, 2021, S. 33. 
103 Vgl. Stoecker, 2016, S. 47. 
104 Vgl. Wilhelm, Thomas: Wie viel Gewissen darf’s denn sein? – Ethik in Beruf und Alltag, Freiburg: Haufe-
Lexware GmbH & Co. KG, 2011, S. 60f. 
105 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Bleisch et al., 2021, S. 19. 
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Am Anfang des Schemas steht die Analyse des Ist-Zustandes, welche eine Sammlung der 

Fakten des aktuell bestehenden Problems umfasst. Zudem wird in diesem Zusammenhang 

geltendes Recht, wie bspw. staatliche Verfassungen und Gesetze, analysiert und die Interes-

sensgruppen identifiziert. Hierbei darf der Kontext nicht außer Acht gelassen werden.106 

In einem weiteren Schritt werden die bestehenden moralischen Fragen und Konflikte iden-

tifiziert und von den außermoralischen Fragen unterschieden. Hierbei ist zu beachten, dass 

es sich nur um eine moralische Fragestellung handelt, wenn diese einen normativen Hand-

lungsbezug aufweist, also die Frage besteht, was im Rahmen eines Problems geboten, ver-

boten oder erlaubt ist. Außerdem muss die Lösung der moralischen Frage verallgemeinerbar 

und unparteilich sein, also einer Norm entsprechen. Zuletzt muss sie fundamentale Werte 

und Interessen berühren. Dies ist der Fall, wenn durch die moralische Frage existenzielle 

Bedürfnisse berührt werden.107 

Im nächsten Schritt geht es darum, verschiedene Argumente auf Basis verschiedener Theo-

rien der normativen Ethik unter Berücksichtigung der Interessensgruppen herauszuarbeiten 

und zu analysieren.108 

Danach wird auf Basis der zuvor erlangten Erkenntnisse, im Rahmen einer Evaluation des 

Konfliktes, entschieden, indem die verschiedenen Argumente gewichtet und hinsichtlich de-

ren Unparteilichkeit, Begründbarkeit und Verallgemeinerbarkeit beurteilt werden.109 

In einem letzten Schritt wird die Entscheidung implementiert, wobei zu beachten ist, dass 

ein moralischer Konflikt meist nicht im Einvernehmen aller Interessensgruppen gelöst wird, 

da häufig ein gut begründetes Eigeninteresse, sowie wirtschaftliche, rechtliche oder kultu-

relle Rahmenbedingungen der Implementierung entgegenstehen.110 

 

3.5. Ethik in der öffentlichen Verwaltung 

Ethische Fragestellungen bezogen auf die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung werden im 

Rahmen der Verwaltungsethik diskutiert. Untersuchungsgegenstand der Verwaltungsethik 

ist die Verwaltungsmoral, welche aus verschiedenen Regeln bzgl. einer „guten“ Erfüllung 

von öffentlichen Aufgaben unabhängig von der Um- und Durchsetzung gesetzlicher Normen 

 
106 Vgl. Bleisch et. al, 2021, S. 19, 27. 
107 Vgl. Ebd., S. 41-50. 
108 Vgl. Ebd., S. 59-60. 
109 Vgl. Ebd., S. 91-94. 
110 Vgl. Ebd., S. 109. 
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besteht. Ziel der Verwaltungsethik ist die Weiterentwicklung und Optimierung der aktuellen 

Verwaltungsmoral durch kritische Reflexion der bereits bestehenden Regelungen sowie die 

Ergänzung neuer Regelungen, welche zu einer Verbesserung der Verwaltungsmoral beitra-

gen können. Ferner ist ihre Aufgabe zukünftigen Mitarbeitern moralische Grundsätze der 

Verwaltung im Rahmen von bspw. Fort- und Weiterbildungen näherzubringen.111 

Aus der Differenzierung der Verwaltung in Ordnungs-, Leistungs-, Planungs-, Lenkungs-, 

Gewährleistungs- und Organisationsverwaltung, ergeben sich verschiedene ethische Ver-

pflichtungen der einzelnen Bereiche.112 So gibt es innerhalb der öffentlichen Verwaltung 

Berufsfelder, bei dessen Ausübung Ethik eine übergeordnete Rolle spielt. In den meisten 

Fällen handelt es sich hierbei um Berufungen, welche sich mit der Gesundheit oder physi-

schen Sicherheit von Menschen beschäftigen. Hierzu zählen nach Seibel die Bauaufsicht, 

das Gesundheitsamt, die Polizei, das Veterinäramt, die Lebensmittelaufsicht, die Feuerwehr, 

die Kraftfahrzeugzulassungsbehörde und der Katastrophenschutz.113 

 

4. Moralischer Stress 

4.1. Forschungsstand 

Grundsätzlich basieren die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema moralischer Stress 

auf Studien aus dem Gesundheitswesen. So wurde moralischer Stress erstmals im Zusam-

menhang mit der Arbeit von Pflegepersonal und Ärzten thematisiert.114 Hinzukommen Stu-

dien aus dem militärischen Bereich.115 Ferner thematisiert eine Studie aus dem Jahr 2023 

moralischen Stress im Zusammenhang mit der Arbeit im öffentlichen Gesundheitswesen so-

wie einige wenige wissenschaftliche Artikel problematisieren diesen in Bezug auf die Lehr-

ertätigkeit und Einsatzkräfte.116 Ein wissenschaftlicher Artikel aus Schweden beschreibt 

 
111 Vgl. Prümm, Hans Paul: Notwendigkeit einer verwaltungsethischen Didaktik, in: Trappe, Tobias (Hrsg.): 
Ausgewählte Probleme der Verwaltungsethik (I), Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaften, Band 4, 2013, S. 
21- 56. S. 26-27. 
112 Vgl. Trappe, Tobias: Ethik „im“ Gewaltmonopol – zugleich eine kleine Einleitung, in: Trappe, Tobias 
(Hrsg.): Verwaltung-Ethik-Menschenrechte, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2021, S. 1 – 
37. S. 6. 
113 Vgl. Seibel, Wolfgang: Verwaltungsdesaster und Verwaltungsethik, in: Trappe, Tobias (Hrsg.): Verwaltung-
Ethik-Menschenrechte, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2021, S. 39-56. S. 40. 
114 Vgl. Bspw.: Wilkinson, Judith M.: Moral Distress in Nursing Practice: Experience and Effect, in: Nursing 
Forum, 23/1, April 1987, S. 16-29. 
115 Vgl. Bspw.: Hellenthal et al., 2017. 
116 Vgl. Bspw.: Brüggemann, Jelmer A./Forsberg, Camilla/Colnerud, Gunnel/Wijma, Barbro/Thornberg, Rob-
ert: Bystander passivity in health care and school settings: Moral disengagement, moral distress and 
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zudem moralische Belastungen in der öffentlichen Verwaltung durch die Einführung des 

New Public Managements.117 

 
4.2. Definition und Entstehung 

Über eine klare Definition von moralischem Disstress118 besteht Uneinigkeit in der Literatur. 

Der Begriff wird entweder weit oder eng definiert.119 Zunächst unterscheidet Jameton zwi-

schen moralischen Dilemmata und moralischem Disstress.120 Bezugnehmend auf moralische 

Dilemmata stehen verschiedene Werte, welche bestenfalls alle erfüllt werden sollten, in Be-

zug auf die Handlungsalternativen im Konflikt. Gemäß der ursprünglichen Definition von 

Jameton aus dem Jahr 1984, resultiert moralischer Disstress durch die Limitation des per-

sönlichen, als richtig angesehenen, moralischen Handelns durch institutionelle Rahmenbe-

dingungen, sodass eine Person nicht so handeln kann, wie sie es in moralischer Hinsicht für 

richtig hält.121 Zudem merkt Jameton an, dass moralischer Disstress und moralische Dilem-

mata zusammenhängen. In diesem Rahmen geht es zwar dann nicht um das klassische mo-

ralische Dilemma, in welchem verschiedene Werte mit den Handlungsalternativen korrelie-

ren, sondern es besteht eine Dilemmasituation zwischen dem Wissen einer Person, wie sie 

richtig zu handeln hat und den bestehenden Hindernissen der institutionellen Rahmenbedin-

gungen sowie Meinungen und Einstellungen anderer Personen bezogen auf die durchzufüh-

rende Handlung.122 

Wilkinson führt Jametons Definition näher aus, indem sie moralischen Disstress als psychi-

sches Ungleichgewicht, ausgelöst durch eine Verletzung der eigenen Moralvorstellungen, 

 
opportunities for moral education, in: Journal of Moral Education, 48/2, 2019, S. 199-213.; Bow, Steven 
M.A./Schröder-Bäck, Peter/Norcliffe-Brown, Dominic/Wilson, James/Tahzib, Farhang: Moral distress and in-
jury in the public health professional workforce during the COVID-19 pandemic, in: Journal of Public Health, 
fdad010, 2023, S. 1-9.; Zimmermann, Stuttgart, 2022. 
117 Vgl. Thunman, Elin: Coping With Moral Stress in the Swedish Public Services, in: Nordic journal of working 
life studies, 6/3, September 2016, S. 59-77. 
118 Um eine genauere Abgrenzung des Begriffs „moralischer Stress“ vorzunehmen sowie die Stringenz der 
vorliegenden Arbeit sicherzustellen, wird der Begriff im Folgenden als „moralischer Disstress“, in Anlehnung 
an die in Kapitel 2.3.1 beschriebene Definition von negativem Stress von Selye verwendet. Zudem gibt diese 
Bezeichnung die Bedeutung des englischen Begriffes „moral distress“ genauer wieder. 
119 Vgl. Fourie, Carina: Who is experiencing what kind of moral distress? Dinstinctions for moving from a 
narrow to a broad definition of moral distress, in: AMA Journal of Ethics, 19/6, Juni 2017, S. 578-584. S 578-
581. 
120 Vgl. Jameton, Andrew: Dilemmas of Moral Distress: Moral Responsibility and Nursing Practice, in: AW-
HONNS Clin Issues Perinat Womens Health Nurs, 4/4, 1993, S. 542-551. S. 542. 
121 Vgl. Kühlmeyer et al., 2020, S. 1485.; Morley, Georgina/Ives, Jonathan/Bradbury-Jones, Caroline/Irvine, 
Fiona: What is ‘moral distress’? A narrative synthesis of the literature, in: Nursing Ethics, 2019, 26/3, S. 646-
662. S. 647. 
122 Vgl. Jameton, 1993, S. 544. 
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durch situative Zwänge induziert, die ein Handeln nach den eigenen Vorstellungen unmög-

lich machen, beschreibt.123 

Hanna hingegen fasst den Begriff weiter und versteht moralischen Disstress in Verbindung 

mit moralischer Unsicherheit und moralischen Konflikten.124 

Fourie definiert moralischen Disstress als psychische Reaktion auf moralische Herausforde-

rungen.125 

Auch Jameton ergänzt seine Definition im Jahr 2013, um die Unfähigkeit moralischer Be-

denken bzgl. gesellschaftlicher Praktiken äußern zu können.126 Moralischer Disstress bezieht 

sich nicht immer auf eigene Handlungen, sondern kann auch durch die individuelle Empfin-

dung einer moralischen Grenzüberschreitung bezogen auf das Verhalten anderer Personen 

entstehen.127 Hier ist jedoch anzumerken, dass nicht jede moralische Herausforderung zu 

moralischem Disstress führt. Meist besteht zunächst eine moralische Frustration, wenn ge-

troffene Handlungen nicht zu einer Lösung von moralischen Herausforderungen führen. Die 

Entstehung von moralischem Disstress ist somit eine Steigerungsform von moralischer 

Frustration.128 Ferner ist nach Howe moralischer Disstress auch als Warnsignal zu sehen, da 

durch diesen moralische Konflikte frühzeitig identifiziert und gelöst werden können, ohne, 

dass aus diesen ein Schaden erwächst.129 

 

4.3.  Allgemeine Auslöser für moralischen Disstress130 

Aus der Literatur gehen verschiedene Auslöser für moralischen Disstress hervor. Bezogen 

auf Erkenntnisse des medizinischen Bereichs fasst Corley die Hauptgründe für moralischen 

Disstress bezogen auf das Pflegepersonal zusammen. So führt das Leid der Patienten in Form 

von Schmerzen, die Behandlung von Patienten als Objekte, aufgrund der geltenden Rege-

lungen, Vorgaben durch die Gesundheitspolitik, die medizinische Verlängerung des 

 
123 Vgl. Wilkinson, 1987, S. 16. 
124 Vgl. Kühlmeyer et al., 2020, S. 1485. 
125 Vgl. Fourie, 2015, S. 97. 
126 Vgl. Jameton, Andrew: a reflection on moral distress in nursing together with current application of the 
concept, in: Bioethical Inquiry, 10, September 2013, S. 297-308. S. 297. 
127 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 53. 
128 Vgl. Ebd., S. 52f. 
129 Vgl. Howe, Edmund G.: Fourteen Important Concepts Regarding Moral Distress, in: The Journal of Clin-
ical Ethics, 28/1, 2017, S. 3-17. S. 3. 
130 Die im Folgenden beschriebenen Auslöser bieten lediglich einen Überblick über das Spektrum an möglichen 
Ursachen für moralischen Disstress. Die Aufzählung hat aus zeit- und platzbedingten Gründen keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. 

 

 27 

Sterbens von Patienten, ohne die Familie miteinzubinden, unzureichende Personalausstat-

tung, Definition des Hirntods und die Kostendämpfung in den meisten Fällen zu morali-

schem Disstress auf Seiten der Pfleger.131 Auch wenn die meisten Auslöser und Ursachen 

für moralischen Disstress auf medizinischen Studien beruhen, sind einige identifizierte Ur-

sachen adaptierbar auf andere Bereiche, da sie nicht zwingend in jedem Fall etwas mit Me-

dizin und Pflege zu tun haben. Abbildung vier fasst die im Folgenden beschriebenen und für 

das Thema relevanten Auslöser zusammen. 

Mögliche Auslöser für moralischen Disstress 

constraint-distress 
uncertainty-distress 

Interne Zwänge Externe Zwänge 

• Mangelndes Selbstver-
trauen 

• Mangelnder Mut 
• Selbstzweifel 
• Übermäßige Angst 
• Mangelnde Courage 
• Persönliche Wissens-und 

Kompetenzdefizite 
• Überforderung 
• Negative Gefühle durch 

Verhalten Anderer 
• Angst vor negativer Ver- 

und Beurteilung 

• Vorgaben 
• Richtlinien 
• Zeitmangel 
• Zeitdruck 
• Fehlende Hilfsmittel 
• Inkompetenz der Kolle-

gen 
• Hierarchische Struktur 
• Unzureichende Kommu-

nikation 
• Unkollegiales Verhalten 
• Unfreundliches Verhal-

ten von Kunden/Patien-
ten 

• Patriarchalische Ideale 
• Arbeitsatmosphäre 
• Gelebte Arbeitskultur 
• Fehlende Unterstützung 

durch das Team 
• Unsensible Kommentare 

von Kollegen 
• Kostensenkung 
• Politische Einflüsse 

• Moralische Konflikte/Dilem-
mata 

• Wissensmangel 
• Generelle Unsicherheit 
• Unvorhersehbare Konsequenzen 

von Entscheidungen 
• Situativer Kontrollverlust 
• Entscheiden zwischen als 

schlecht empfundenen Wahl-
möglichkeiten 

• Fehlende Sicherheit 
• Rechtliche Bedenken 
 

Abbildung 4: Auswahl an Auslösern für moralischen Disstress132 

 
131 Vgl. Corley, Marc C: Nurse Moral Distress: A Proposed Theory and Research Agenda, in: Nursing Ethics, 
9/6, 2002, S. 636-650. S. 639. 
132 Eigene Darstellung: Die literarischen Quellen der in der Abbildung genannten Auslöser befinden sich im 
zugehörigen Text (Kapitel 4.3.). Zudem enthält die Abbildung lediglich die aus Sicht der Autorin adaptierbaren 
Auslöser, so sind im Text noch weitere Auslöser spezifisch für den medizinischen Bereich beschrieben. 
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Nach Fourie kann moralischer Disstress durch Zwänge (constraint-distress133) oder durch 

verschiedene, in moralischer Hinsicht herausfordernde, Situationen, die eine gewisse Hand-

lungsunsicherheit begünstigen (uncertainty-distress134), wie bspw. moralische Konflikte, Di-

lemmata und generelle Unsicherheit, entstehen.135 So fanden Kada und Lesnik im Rahmen 

einer qualitativen Studie mit examinierten Pflegekräften in einem Pflegeheim heraus, dass 

die häufigsten Gründe für uncertainty-distress Wissensmangel, die mangelnde Erreichbar-

keit eines Arztes sowie das fehlende Wissen über den Willen des Patienten am Ende seines 

Lebens sind. Darüber hinaus identifizierten Kada und Lesnik als äußere Zwänge im Rahmen 

von constraint-distress u.a. Entscheidungen durch Angehörige und Ärzte, Vorgaben, Zeit-

mangel, fehlende Hilfsmittel und die Inkompetenz von Kollegen.136 

Hinzukommt, dass neben äußeren Zwängen, wie bspw. unzureichender Kommunikation, 

unkollegialem Verhalten, die bestehende hierarchische Struktur sowie bestehende und zu 

befolgende Richtlinien, auch innere Zwänge, Auslöser für moralischen Disstress sein kön-

nen. Beispiele hierfür sind mangelndes Selbstvertrauen und Mut, Selbstzweifel und übermä-

ßige Angst, im medizinischen Bereich die Unfähigkeit mit Leid umzugehen sowie religiöse 

und spirituelle Konflikte.137 Weiterhin können mangelnde Courage, persönliche Wissens- 

und Kompetenzdefizite, Überforderung oder negative Gefühle, wenn bspw. die Patienten 

ein aggressives und unfreundliches Verhalten zeigen, moralischen Disstress auslösen.138 

So ist bspw. bei Einsatzkräften bekannt, dass die dort herrschenden hierarchischen und pat-

riarchalischen Ideale hinderlich für die Verarbeitung von menschlichen Grenzerlebnissen 

und Lösung moralischer Konflikte sind. Hiermit geht häufig die Angst vor negativer Ver- 

und Beurteilung durch andere Personen einher, welche sogleich die Bereitschaft zur 

 
133 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden hier jeweils die englischen Begriffe verwendet, da es keine passende 
deutsche Übersetzung gibt, die die Bedeutung umfänglich abdeckt. 
134 Ebd. 
135 Vgl. Fourie, 2015, S. 96.; Fourie, 2017, S. 579-580. 
136 Vgl. Kada, Olivia/Lesnik, Tanja: Facetten von „moral distress“ im Pflegeheim – Eine qualitative Studie mit 
examinierten Pflegekräften, in: Zeitschrift für Gerontologie+Geriatrie, 2019/8, S. 743-750. S.745f., 748. 
137 Vgl. McCarthy, Joan/Gastmans, Chris: Moral Distress: A Review of the argument-based nursing ethics lit-
erature, in: Nursing Ethics, 22/1, 2015, S. 131-152. S. 132.; Bruce, CR/Miller, SM/Zimmermann, JL, 2015, 
zitiert nach: Mealer, Meredith/Moss, Marc: Moral Distress in ICU nurses, in: Intensive Care Med, 2016/42, S. 
1615-1617. S. 1615f.; Kopala, Beverly/Burkhart, Lisa, 2005, zitiert nach: McCarthy, Joan/Gastmans, Chris: 
Moral Distress: A Review of the argument-based nursing ethics literature, in: Nursing Ethics, 22/1, 2015, S. 
131-152. S. 137.; McCarthy, Joan/Deady, Rick: moral distress reconsidered, in: Nursing Ethics, 15/2, März 
2008, S. 254-262. S. 254. 
138 Vgl. Kada/Lesnik, 2019, S. 747. 
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Aufarbeitung der resultierenden traumatischen Situation hemmt und moralische Konflikte 

unter Umständen entstehen lässt.139 

Zudem können die jeweilige Arbeitsatmosphäre und gelebte Arbeitskultur vor Ort die Un-

terdrückung von Emotionen, aufgrund der Angst schwach zu wirken, zur Folge haben.140 

Weiterhin können die fehlende Unterstützung des Teams und unsensible Kommentare von 

Mitarbeitern moralischen Disstress weiter begünstigen.141 

Anknüpfend an Jametons Definition von moralischem Disstress, ausgelöst durch institutio-

nelle Rahmenbedienungen, können der Fokus auf messbare Ergebnisse, ungleiche Behand-

lung und Bezahlung der Mitarbeiter (hier von Arzt und Pflegepersonal), das Abwälzen von 

emotionaler Arbeit auf andere Mitarbeiter (hier auf das Pflegepersonal), Machtgefälle und 

ökonomische sowie politische Strukturen, wie Kostensenkungen im Rahmen der ökonomi-

schen Effizienz, Ursachen für die Entstehung von moralischem Disstress sein.142 Ergänzend 

können Kontrollverlust über eine Situation, unvorhersehbare Konsequenzen von Entschei-

dungen sowie das Entscheiden zwischen als schlecht empfundenen Wahlmöglichkeiten, 

aber auch der Zwang im Team zusammenzuarbeiten, zu moralischem Disstress beitragen.143 

Ebenfalls können fehlende Unterstützung und Sicherheit, Zeitdruck sowie Bedenken in 

rechtlicher Hinsicht bzgl. einer Situation Ursachen sein.144 

 

4.4. Gefahren von moralischem Disstress 

4.4.1. Auswirkungen im Allgemeinen 

In Abhängigkeit von dem bestehenden moralischen Konflikt oder Ereignis können die Aus-

wirkungen unterschiedlich intensiv ausfallen und auch zu Erkrankungen führen.145 

 
139 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 44. 
140 Vgl. Heinrich, Natalie J./Dodek, Peter M./Gladstone, Emilie/Alden, Lynn/Keenan, Sean P./Reynolds, Ste-
ven/Rodney, Patricia: Consequences of Moral Distress in the Intensive Care Unit: A Qualitative Study, in: 
American Journal of critical care, 26/4, Juli 2017, S. e48-e57. S. e51. 
141 Vgl. Heinrich et al., 2017, S. e52. 
142 Vgl. Jameton, Andrew, 1993, zitiert nach: McCarthy, Joan/Gastmans, Chris: Moral Distress: A Review of 
the argument-based nursing ethics literature, in: Nursing Ethics, 22/1, 2015, S. 131-152. S. 136.; Pauly, Ber-
nadette/Varcoe, Colleen/Storch, Janet/Newton, Lorelei: Registered Nurses’ Perceptions of Moral Distress and 
Ethical Climate, in: Nursing Ethics, 16/5, September 2009, S. 561-573. S. 562. 
143 Vgl. Corley, 2002, S. 643.; Lützén, Kim/Cronqvist, Agenta/Magnusson, Annabella/Andersson, Lars: Moral 
Stress: synthesis of a concept, in: Nursing Ethics, 10/3, Mai 2003, S. 312-322. S. 312. 
144 Vgl. Kopala/Burkhart, 2005, zitiert nach: McCarthy/Gastmans, 2015, S. 137.; McCarthy, Joan/Deady, Rick, 
2008, S. 256.; Jameton, 2013, S. 298. 
145 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 52. 
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Hier wird ähnlich, wie bei Symptomen von Disstress, zwischen physiologischen Sympto-

men und psychologischen, bzw. emotionalen Auswirkungen, unterschieden. So können 

Kopfschmerzen, Panikattacken, Übelkeit und Erbrechen, Herzstolpern und Schlafstörungen 

Konsequenzen von bestehendem moralischem Disstress sein. Auf emotionaler Ebene kann 

sich moralischer Disstress in Form von Wut, Schuld, innere Abstumpfung und Frustration 

äußern.146 

Wenn viele Situationen, in welchen moralischer Disstress ausgelöst wird, bestehen und die-

ser nicht bewältigt wird, kann dies weitere negative Auswirkungen haben, da jeder ungelöste 

moralische Disstress Residuen hinterlässt, welche dazu führen, dass sich der moralische Dis-

stress additiv aufbaut, aber auch die Reaktionen auf weiteren moralischen Disstress immer 

stärker ausfallen. In diesem Zusammenhang bezieht sich Schrems auf Hamric und Epstein, 

welche das beschriebene Phänomen als Crescendo-Effekt bezeichnen.147 Der Begriff „cre-

scendo“ kommt ursprünglich aus dem Bereich der Musik und bezeichnet die Steigerung der 

Lautstärke innerhalb eines Musikstückes.148 Abbildung fünf macht den beschriebenen Cre-

scendo-Effekt anhand einer Grafik deutlich. 

Abbildung 5: Crescendo-Effekt bezogen auf das Erleben von moralischem Disstress149 

 
146 Vgl. Hamric, Ann B./Davis, Walter S./Childress, Marcia Day, 2006, zitiert nach: Fantus, Sophia/Cole, Re-
becca/Hawkins, Lataya: “The hierarchy is your constraint”: a qualitative investigation of social workers’ 
moral distress across a U.S. health system, in: Social Work in Health Care, 61/6-8, 2022, S. 387-411. S. 389.; 
Henrich et al., 2017, S. e51. 
147 Vgl. Schrems, Berta: Moralischer Stress im Gesundheitswesen – Theoretische Grundlagen und empirische 
Erkenntnisse im Überblick, in: Eisele, Colombine (Hrsg.): Moralischer Stress in der Pflege – Auseinanderset-
zung mit ethischen Dilemmasituationen, Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2017, S. 11-27. S. 15. 
148 Vgl. Cambridge Dictionary: Crescendo, in: Cambridge University Press and Assessment, ohne Datum 
[online] https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/crescendo [31.05.2023]. 
149 Entnommen aus: Nofziger, Debra: Staff Perspective: Moral Distress, Residue, and the Crescendo Effect – 
Understanding the Potential Impact of the Extended Covid-19 Crisis, in: Uniformed Service University, Center 
of Deployment Psyche, 17.06.2020 [online] https://deploymentpsych.org/blog/staff-perspective-moral-dis-
tress-residue-and-crescendo-effect-understanding-potential-impact [31.05.2023]. 
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Die Ordinate bildet den Umfang des jeweils empfundenen moralischen Disstress ab und die 

Abszisse zeigt den zeitlichen Verlauf. Man kann erkennen, dass nach jeder Situation, in wel-

cher moralischer Disstress immer ein Teil des ursprünglichen moralischen Disstresses be-

stehen bleibt und dieser sich im Laufe der Zeit durch weiteren empfundenen moralischen 

Disstress aufbaut. So steigt die Belastung durch moralischen Disstress im Laufe der Zeit 

linear an, aber auch die Reaktionen auf den situativ bestehenden, moralischen Disstress neh-

men ein immer größer werdendes Ausmaß an. Insbesondere im beruflichen Kontext kann 

nicht bewältigter moralischer Disstress dazu führen, dass Mitarbeiter moralisch schwierige 

Situationen, die moralischen Disstress auslösen können, versuchen zu vermeiden. Zudem 

kann moralischer Disstress mit nachlassender Arbeitsleistung durch einen generellen Rück-

zug aus dem Arbeitsumfeld einhergehen.150 

 

4.4.2. Moralische Verletzungen 

Die Verletzung von individuellen Wert- und Moralvorstellungen durch traumatische Ereig-

nisse wird als moralische Verletzung bezeichnet. In Abgrenzung zu moralischem Disstress 

handelt es sich bei moralischen Verletzungen meist um tieferliegende Erschütterungen in-

nerer Strukturen, welche die Handlungsfähigkeit beeinflussen können. Somit können mora-

lische Verletzungen die Folge von moralischem Disstress und moralischer Frustration 

sein.151 (Abbildung sechs) 

 

Abbildung 6: Zusammenhang moralische/r Frustration, Disstress und Verletzung152 

Ferner besteht ein Unterschied darin, ob die moralische Verletzung durch das eigene Fehl-

verhalten oder das eines anderen entstanden ist.153 Shay unterscheidet bzgl. moralischer Ver-

letzungen ebenfalls zwischen einer legitimen Autorität, die nicht moralisch richtig gehandelt 

hat, und einem selbst.154 Ist die moralische Verletzung durch Fehlverhalten von anderen 

 
150 Vgl. Heinrich et al., 2017, S. e51.; Rushton, CH./Caldwell, M./Kurtz, M., 2016, zitiert nach: Mealer, Mer-
edith/Moss, Marc: Moral Distress in ICU nurses, in: Intensive Care Med, 2016/42, S.1615-1617. S. 1615. 
151 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 53.; Williams, Roger D./Brundage, Jessica A./Williams, Erin B.: Moral Injury 
in Times of COVID-19, in: Journal of Health Service Psychology, 2020/46, S. 65-69. S. 66. 
152 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Zimmermann, 2022, S. 52f. 
153 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 52, 55. 
154 Vgl. Shay, Jonathan: Moral Injury, in: Psychoanalytic Psychology, 31/2, 2014, S. 182-191. Abstract. 
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Personen entstanden, steht meistens Zorn und Wut im Vordergrund, wohingegen bei Eigen-

verschulden meist Schuld und Scham die Empfindungen der betroffenen Person kennzeich-

nen.155 

Zudem stehen moralische Verletzungen meist in Verbindung mit dem Verlust der eigenen 

moralischen Integrität.156 Integrität wird in der Etymologie in Zusammenhang mit „Voll-

ständigkeit“ und „Unberührtheit“ gesehen. Des Weiteren geht es hierbei um die Selbstbin-

dung an die eigene Moralvorstellung sowie einer entsprechenden Handlung nach dieser. 

Bertino stellt jedoch klar, dass, aufgrund der existierenden moralischen Konflikte, es einer 

Person möglich sein kann von ihrer moralischen Selbstbindung abzuweichen, jedoch nur so 

lange, wie die folgende Handlung keine Interpretation der Heuchelei, Täuschung, Selbsttäu-

schung oder Willensschwäche zulässt.157 

Neben dem Gefühl des Verlusts der eigenen moralischen Integrität kann zudem das Selbst-

vertrauen sowie das Vertrauen in die Führung und in das gesamte System beeinträchtigt 

werden. Zudem kann ein Gefühl von Verrat mit moralischen Verletzungen einhergehen. In 

der Folge kann dies, wie bereits oben beschrieben, bedeuten, dass die betroffene Person an 

einem Burnout erkrankt und infolgedessen den Beruf aufgibt.158 

 

4.4.3. Entstehung von psychischen Erkrankungen 

Regelmäßig wiederkehrender unbewältigter moralischer Disstress, in der Literatur auch als 

moralischer Rückstand bezeichnet, erhöht das Risiko der Entstehung von dauerhaften psy-

chischen Schäden.159 Ein Beispiel hierfür ist die Entstehung eines Burnouts.160 Das Burnout-

Syndrom ist im Rahmen der ICD-11 der World Health Organization (WHO) unter Code 

 
155 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 55f.; British Medical Association (BMA) (Hrsg.): Moral distress and moral 
injury – Recognising and tackling it for UK doctors, London: BMA, 2021, S. 3. 
156 Vgl. Williams et. al, 2020, S. 66. 
157 Vgl. Bertino, Andrea C.: Vom Zeichen-Setzen. Moralische Integrität und ethische Souveränität, in: Bertino, 
Andrea (Hrsg.)/Poljakova, Ekaterina (Hrsg.)/Rupschus, Andreas (Hrsg.)/Alberts, Benjamin (Hrsg.): Zur Phi-
losophie der Orientierung, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2016, S. 247-260. S. 252-254. 
158 Vgl. Williams et. al, 2020, S. 66.; BMA, 2021, S. 3. 
159 Vgl. Maiden, Jeanne/Georges, Jane M/Connelly, Cynthia D., 2011, zitiert nach: Fantus, Sophia/Cole, Re-
becca/Hawkins, Lataya: “The hierarchy is your constraint”: a qualitative investigation of social workers’ 
moral distress across a U.S. health system, in: Social Work in Health Care, 61/6-8, 2022, S. 387-411. S. 389.; 
Meltzer, L./Huckabay, L., 2004, zitiert nach: Fantus, Sophia/Cole, Rebecca/Hawkins, Lataya: “The hierarchy 
is your constraint”: a qualitative investigation of social workers’ moral distress across a U.S. health system, 
in: Social Work in Health Care, 61/6-8, 2022, S. 387-411. S. 389 
160 Vgl. Jameton, Andrew, 1993, zitiert nach: McCarthy, Joan/Gastmans, Chris: Moral Distress: A Review of 
the argument-based nursing ethics literature, in: Nursing Ethics, 22/1, 2015, S. 131-152. S. 136. 
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QD85 näher beschrieben. So handelt es sich hierbei um eine mögliche Folge von chroni-

schem beruflichem Stress.161 

 

4.5. Bestehende Konzepte zur Prävention von moralischem Disstress 

In der Literatur existieren bereits spezifische Präventionsmaßnahmen gegen moralischen 

Disstress. Einige dieser sind bereits erprobt, andere jedoch nicht. 

So wurden in Bezug auf Einsatzkräfte verschiedene Präventionsmaßnahmen entwickelt.162 

Im Rahmen der Prävention von moralischen Verletzungen sollte die Schärfung des Bewusst-

seins für moralische Konfliktsituationen und die ethische Bewertungs- und Entscheidungs-

sicherheit sowie die entsprechende Handlungsfähigkeit Zielrichtung sein.163 

Um die Entwicklung von psychischen Erkrankungen aufgrund von moralischen Verletzun-

gen zu verhindern, ist die Inanspruchnahme eines sozialen Unterstützungssystems zur Ver-

arbeitung der bestehenden Gründe für die moralische Verletzung wichtig. Ferner beeinflusst 

das Verhalten des Gesamtumfelds einer Person den Umgang mit moralischen Verletzun-

gen.164 

Darüber hinaus nannten Ärzte und Pflegepersonal im Rahmen einer kanadischen Studie zum 

Thema moralischer Disstress auf Intensivstationen, dass die Thematisierung und Nachbe-

sprechung von moralisch schwierigen Situationen und Konflikten innerhalb des Teams oder 

mit Kollegen Abhilfe bei moralischem Disstress schaffen kann. Zudem kann die Versiche-

rung einer vorgesetzten Person, hier eines Arztes gegenüber einem Pflegenden, dass ihn 

keine Schuld an der Situation trifft, den entstandenen moralischen Disstress verringern.165 

Ergänzend beschreiben Pflegekräfte innerhalb der qualitativen Studie von Kada und Lesnik, 

dass ihnen bei der Vermeidung bzw. Bewältigung von moralischem Disstress bereits jetzt 

das Team sowie die Ärzte, die Berufserfahrung und positive Rückmeldungen von Patienten 

und deren Angehörigen, das Planen der Behandlung im Voraus, ähnlich einer Patientenver-

fügung, sowie bereits bestehende Fort- und Weiterbildungen helfen. Als mögliche Maßnah-

men wurden weitere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Teilzeitbeschäftigung, 

 
161 Vgl. World Health Organization (WHO): ICD-11, Stand 01/2023 [online] https://icd.who.int/browse11/l-
m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281 [27.05.2023]. 
162 Vgl. Zimmermann, 2022, S. 66f. 
163 Vgl. Ebd., S. 67. 
164 Vgl. Ebd., S. 53. 
165 Vgl. Heinrich et al., 2017, S. e51. 
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Personalaufstockungen und Ethikcafés genannt.166 Ethikcafés gibt es häufig im medizini-

schen Bereich. Hier besteht die Möglichkeit des gemeinsamen Austausches mit Kollegen 

oder anderen Interessenten über medizinethische Fragestellungen in einer lockeren Atmo-

sphäre, wie in einem Café.167 

Im Rahmen ihrer integrativen Literaturübersicht arbeiteten Amos und Epstein heraus, dass 

in den meisten Fällen Workshops und Weiterbildungen als Möglichkeit der Prävention von 

moralischem Disstress genannt wurden. Diese beinhalten die Nachbesprechung von belas-

tenden Situationen, Fallbeispiele und Rollenspiele sowie die Entwicklung einer Strategie 

zum Umgang mit moralischem Disstress. Darüber hinaus kann Supervision hilfreich sein. In 

diesem Zusammenhang wurde in den meisten Fällen von offenen Diskussionen und Nach-

besprechungen von belastenden Situationen beschrieben.168 

Schließlich ist es bei der Auswahl von Präventionsmaßnahmen wichtig, dass der Auslöser 

für den moralischen Disstress in einer spezifischen Situation identifiziert werden kann.169 

Daran anknüpfend entwickelte die American Association of Critical-Care Nurses (AACN) 

die “4A´s to Rise Above Moral Distress” – “Ask, Affirm, Assess, Act”. Übersetzt heißt das 

Fragen, Bestätigen, Bewerten, Handeln. Im ersten Schritt geht es um die generelle Identifi-

zierung von moralischem Disstress. Hierbei kann der Abgleich von eigenen Symptomen mit 

für moralischen Disstress typischen Symptomen in Bezug auf physische, emotionale, ver-

haltensbezogene und spirituelle Reaktionen auf moralischen Disstress ein Anhaltspunkt 

sein.170 

Im nächsten Schritt geht es darum, sich über die Wichtigkeit der Behandlung für das private 

und berufliche Umfeld klar zu werden.171 

 
166 Vgl. Kada/Lesnik, 2019, S. 748f.; Otten, Thomas/Meier, Stefan: Advance Care Planning: Ein Fallbeispiel, 
in: Rheinisches Ärzteblatt, 2021/9, S.22-23. S. 22. 
167 Vgl. Maier, Marcel: Ethische Intervention als Element der betrieblichen Gesundheitsförderung – Die Wirk-
samkeit von „Ethik-Cafés“ bei Pflege- und Nicht-Pflegepersonal in der geriatrischen Langzeitpflege, Berlin: 
Logos Verlag Berlin GmbH, 2014, S. 97. 
168 Vgl. Amos, Vanessa K/Epstein, Elizabeth: Moral distress interventions: An integrative literature review, in: 
Nursing Ethics, 29/3, 2022, S. 582-607. S. 598, 600. 
169 Vgl. Morley et al., 2019, S. 660. 
170 Vgl. Rushton, Cynda H./Westphal, Christine G./Wavra, Teresa A./Campbell, Gladys M./Delgado, Sa-
rah/Heath, E. Janie/Jeffers, Brenda Recchia/Tamburri, Linda M.: The 4 A`s to Rise Above Moral Distress, 
ohne Ort: AACN, 2004, S. 2f. 
171 Vgl. Rushton et al., 2004, S. 2, 4. 
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Die Identifizierung der spezifischen Auslöser des moralischen Disstresses sowie dessen 

Ausprägung und die finale Entscheidung zur Handlung stehen im dritten Schritt im Vorder-

grund.172 

Ferner geht es im letzten Schritt um die Behandlung des bestehenden moralischen Disstres-

ses, welcher die Vorbereitung und Durchführung von Bewältigungsstrategien angepasst auf 

die jeweiligen Auslöser von moralischem Disstress im beruflichen Umfeld umfasst. Die vor-

geschlagene Behandlung beinhaltet die Verbesserung des persönlichen Wohlbefindens, den 

Aufbau eines Unterstützungsnetzwerkes, die Inanspruchnahme von externen Unterstüt-

zungsmaßnahmen und mit deren Hilfe das Aufgreifen und Aufarbeiten von spezifischen Be-

lastungssituationen. Zuletzt geht es darum, die erreichten Veränderungen beizubehalten.173 

Schließlich sollte die Individualität der Maßnahme beachtet werden, da Stressreaktionen 

ebenfalls individuell sind, weil es in den meisten Fällen nicht auf die Situation ankommt, 

sondern auf die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten einer Person. 

 

5. Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass insbesondere destruktive Konflikte eine Ursache 

für die Stressentstehung sein können. Des Weiteren können Konflikte anhand bestehender 

Konfliktarten näher analysiert und kategorisiert werden. 

Generell handelt es sich bei Stress um eine Überlastungssituation, in welcher keine Balance 

zwischen persönlichen Ressourcen und den bestehenden Anforderungen besteht. Ferner ist 

zu beachten, dass es nicht die belastende Situation ist, die für die Stressentstehung verant-

wortlich ist, sondern die jeweilige individuelle Stressreaktion einer Person auf bestehende 

Reize bzw. Stressoren. Stressreaktionen sind individuell und von den zur Verfügung stehen-

den Bewältigungsmöglichkeiten eines Menschen abhängig, welche vor allem mit den jewei-

ligen psychischen und physischen sowie sozialen, emotionalen und kognitiven Kompeten-

zen eines Menschen zusammenhängen. So bewertet und bewältigt jeder Mensch belastende 

Situationen anders. Hieraus folgt, dass Stress, in Abhängigkeit von den zur Verfügung ste-

henden Bewältigungsmöglichkeiten, einen negativen (Disstress) und positiven (Eustress) 

Einfluss auf einen Menschen haben kann. Während Eustress eine motivierende Wirkung hat, 

sind die Folgen von Disstress in den meisten Fällen negative Emotionen, Überforderung und 

Handlungsunfähigkeit sowie psychische Erkrankungen. Wie stark sich der empfundene 

 
172 Vgl. Rushton et al., 2004, S. 2, 4-7. 
173 Vgl. Ebd., S. 2, 8-11. 
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Stress auf die Gesundheit auswirkt, hängt von der Intensität der Stressreaktion und ihrer 

Dauer ab. Insbesondere im beruflichen Kontext ist das Stresspotenzial hoch. Hier spielen 

psychische, soziale und die Organisation betreffende Belastungsfaktoren eine Rolle. Um 

schwerwiegende Folgen von Stressreaktionen vermeiden zu können, ist die Stressbewälti-

gung von großer Bedeutung. 

Moralischer Disstress ist eine Form von Stressempfinden, welcher auftritt, wenn ein Han-

deln nach den eigenen Moralvorstellungen, aufgrund verschiedener Barrieren, wie bspw. 

interne und externe Zwänge oder generelle Handlungsunsicherheiten, nicht möglich sind. 

Hierbei stehen die eigenen Moralvorstellungen in Form von Moralnormen, welche verschie-

dene Normen und Werte erfassen, im Vordergrund. Ein Abweichen von der eigenen Moral-

vorstellungen ist, aufgrund der tiefen Verankerung von Normen und Werten beginnend in 

der Kindheit durch Erziehung und Leitbilder sowie der Bewertungen durch die Gesellschaft, 

nur schwer möglich, obwohl die Reflexion der eigenen Normen eine große Bedeutung zu-

gesprochen wird. 

Ferner ist moralischer Disstress, wie auch der klassische Stress, individuell und somit auch 

nicht verallgemeinerbar, da im Rahmen der Stressreaktion auch hier die bestehenden Bewäl-

tigungsmöglichkeiten ausschlaggebend sind. Wird moralischer Disstress nicht bewältigt, 

kann es dazu kommen, dass dieser von Stressreaktion zu Stressreaktion wächst und einen 

Rückstand bildet, durch welchen weitere, durch moralischen Disstress induzierte, Reaktio-

nen stärker ausfallen (Crescendo-Effekt). Zudem besteht die Gefahr, dass moralische Ver-

letzungen entstehen können, welche mit dem Verlust der moralischen Integrität einhergehen 

und die psychische Gesundheit beeinträchtigen können. So steigt die Wahrscheinlichkeit für 

die betroffene Person an einem Burnout zu erkranken. 

Wie auch beim klassischen Stress, gilt es die gesundheitlichen Folgen von moralischem Dis-

stress durch ausgewählte Präventionsmaßnahmen zu verhindern. Hierzu gibt es bereits ver-

schiedene Ansätze, die jedoch individuell auf die jeweilige Person, deren Stressreaktion und 

die Stressoren abgestimmt werden sollten, um wirkungsvoll zu sein. 

Bezogen auf die öffentliche Verwaltung spielt auch hier eine in moralischer Hinsicht gute 

Aufgabenerfüllung, losgelöst von der Umsetzung und Durchsetzung von Recht und Gesetz, 

eine Rolle. Insbesondere, wenn es um die physische Gesundheit oder Sicherheit von Men-

schen geht, ist Ethik in der Verwaltung relevant. Sodann ist es wahrscheinlich, dass die, 

bereits in der Literatur untersuchten, Katalysatoren für moralischen Disstress auch in der 

öffentlichen Verwaltung eine Rolle spielen und die Mitarbeiter nachhaltig belasten. Aus 
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diesem Grund werden im Folgenden verschiedene aktuelle Belastungsfaktoren auf deren 

Zusammenhang mit der Entstehung von moralischem Disstress untersucht. 

 

6. Moralischer Stress in der öffentlichen Verwaltung 

6.1. Allgemeine Herausforderungen in der Entscheidungsfindung der öffentlichen Ver-

waltung 

Die Entscheidungsfindung und Urteilsbildung von Mitarbeitern in der öffentlichen Verwal-

tung werden, nicht nur durch das geltende Gesetz beeinflusst, sondern setzen ebenfalls die 

individuelle Beurteilung von einzelnen Fällen sowie die Fähigkeit zur fallspezifischen Un-

terscheidung zwischen Routine und Ausnahme sowie besonderen und normalen Herausfor-

derungen voraus. Ferner beinhaltet der Prozess der Entscheidungsfindung auch die Einschät-

zung der Folgen des eigenen Handelns oder Unterlassens.174 

Hinzukommen weitere Einflussfaktoren auf die Arbeit der Verwaltungsmitarbeiter, wie 

bspw. durch die politischen Gremien. Zur Erreichung des Ziels der Verwaltung nach Integ-

rität, also nach dem Handeln nach dem Gleichheitsgrundsatz gemäß Art. 3 Abs.1 Grundge-

setz (GG) und Professionalität, sollte die Politik im Rahmen von Fachfragen sowie rechts-

staatlicher Grundsätze keine Möglichkeit der Beeinflussung haben. So entsteht ein Span-

nungsfeld zwischen der Bürgerbeteiligung im Rahmen der zu erfüllenden demokratischen 

Grundsätze und der Eigenstabilität der Institution Verwaltung. Hierbei gilt es zu beachten, 

dass ein direkter Einfluss der Bürger auf den Gesetzesvollzug nicht mit dem Gleichbehand-

lungsgrundsatz vereinbar ist, jedoch die verschiedenen Interessen der Bürger auch nicht au-

ßer Acht gelassen werden dürfen, wenn Verwaltungshandeln in die jeweiligen Lebensberei-

che der Bürger eingreift. Außerdem muss zeitgleich die eigene Funktionsfähigkeit sicherge-

stellt werden, ohne einen der oben genannten Grundsätze zu vernachlässigen.175 Hieraus 

lässt sich schließen, dass zu einer effektiven Zielerreichung von Integrität und Professiona-

lität eine umfangreiche reflektierte Urteilsbildung und Handlung sowie das Ausbalancieren 

der verschiedenen Interessengruppen und der eigenen Funktionalität mit gesetzlichen Nor-

men, zwingend vorausgesetzt werden muss. In Abhängigkeit vom Berufsfeld in der öffent-

lichen Verwaltung ist die Entstehung von Stress wahrscheinlich, je nach dem in welcher 

Form und in welcher Differenzierung Interessen im Rahmen der Urteilsbildung zusammen-

kommen. Je weiter die verschiedenen Interessen auseinanderliegen, desto schwieriger 

 
174 Vgl. Seibel, 2021, S. 40f. 
175 Vgl. Seibel, 2021, S. 41f. 
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gestaltet sich der Prozess der Urteilsbildung für den Mitarbeiter, wodurch auch das Stress-

potenzial ansteigen wird. 

 

6.2. Moralische Stressoren als Auslöser für moralischen Disstress in der öffentlichen 
Verwaltung 

Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, kann die Entstehung von moralischem Disstress ins-

besondere durch constraint-distress und uncertainty-distress begünstigt werden. 

Im Folgenden sollen, anhand einer Gegenüberstellung der erarbeiteten Auslöser von mora-

lischem Disstress und der aktuellen Herausforderungen und Belastungsfaktoren in der öf-

fentlichen Verwaltung, Schlussfolgerungen bzgl. des Vorkommens von moralischem Dis-

stress in der öffentlichen Verwaltung gezogen werden. 

Die benannte Gegenüberstellung kann der Matrix - Abbildung acht im Anhang - entnommen 

werden. Die Matrix besteht aus den zuvor erarbeiteten Auslösern für moralischen Disstress, 

welche nach constraint-distress und uncertainty-distress kategorisiert sind. Diesen Auslö-

sern werden in der darauffolgenden Spalte aktuelle Herausforderungen bzw. Stressoren in 

der öffentlichen Verwaltung zugeordnet. Zudem erfolgt eine Zuordnung der benannten Her-

ausforderungen bzw. Stressoren zu betroffenen Ämtern, welche bei Vorkommen der Her-

ausforderungen in dunkelgrün gekennzeichnet sind. 

Ferner konnte nicht zu jedem benannten Auslöser eine entsprechend passende Herausforde-

rung in der öffentlichen Verwaltung gefunden werden. 

Einen Überblick über die im Folgenden benannten Stressoren in der öffentlichen Verwal-

tung, mit den entsprechend passenden moralischen Stressoren, bietet Abbildung sieben, wel-

che ein Ausschnitt aus, der sich im Anhang befindenden Matrix ist. 
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Abbildung 7: Gegenüberstellung der moralischen und in der öffentlichen Verwaltung bestehenden Stresso-
ren176 

 
176 Eigene Darstellung: Bei Abbildung sieben handelt es sich um einen Ausschnitt der sich im Anhang befin-
denden Matrix. Die entsprechenden Quellen zu den beschriebenen Stressoren sind zum einen bezogen auf die 
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Generell kann uncertainty-distress bereits durch die oben beschriebenen, allgemeinen Her-

ausforderungen entstehen. So können gesetzliche Vorgaben und bestehende, anerkannte 

Moralnormen sowie außermoralische Normen im Spannungsfeld zueinanderstehen, aus wel-

chen wiederum moralische Dilemmata entstehen können. Ein Beispiel hierfür wäre das Di-

lemma, wenn die angedachte gesetzliche Handlung gegen die eigene Moral oder Moralnor-

men verstößt oder die angedachte Handlung aus moralischer Sicht als sinnvoll zu bewerten 

wäre, aber gesetzlich illegal ist.177 Das beschriebene Spannungsfeld betrifft die öffentliche 

Verwaltung ganzheitlich, da das Handeln im Rahmen der Gesetze innerhalb des Gesetzes-

vorbehalts in Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz geregelt ist.178 Hieraus ergibt sich ein stetig beste-

hendes Dilemma, da die öffentliche Verwaltung, im Rahmen des beschriebenen Spannungs-

feldes, unterschiedliche Interessen, die im Zusammenhang mit verschiedenen moralischen 

Werten stehen, vereinen muss. Hieraus können moralische Dilemmata entstehen, da eine 

umfassende Erfüllung aller Werte in den meisten Fällen nicht möglich ist.179 Hierbei spielen 

auch politische Interessen, als eine der Interessengruppen im Spannungsfeld der öffentlichen 

Verwaltung, eine Rolle. Politisch vorgegebene Rahmenbedingungen können nicht nur dem 

externen Zwang politischer Einflussnahme, sondern auch der Entstehung von moralischen 

Dilemmata, zugeordnet werden.180 

Ferner ergibt sich aus der Matrix, dass Vorgaben und Richtlinien, wie bereits oben beschrie-

ben, aufgrund des Gesetzesvorbehalts zwingend angewendet werden müssen und somit 

Hemmnisse für die eigene moralische Entscheidungsfindung darstellen. Trappe bringt in 

diesem Zusammenhang die immer komplexere Gesetzes-, Erlass- und Urteilslage sowie die 

steigende Anzahl an Gerichtsentscheidungen, bezogen auf die Migrationsverwaltung in Zu-

sammenhang mit moralischem Disstress, mit ein, welche eine umfassende und 

 
moralischen Stressoren aus Kapitel 4.3 und zum anderen bezogen auf mögliche Stressoren in der öffentlichen 
Verwaltung im entsprechenden Text in Kapitel 6.2. zu finden. 
177 Vgl. Dänner, Stefanie: Verwaltungsethik – Warum eine Ethik der öffentlichen Verwaltung erforderlich ist, 
in: Trappe, Tobias (Hrsg.): Ausgewählte Probleme der Verwaltungsethik (II), Frankfurt: Verlag für Polizeiwis-
senschaften, 2014, S. 59-100. S. 66. 
178 Vgl. Grzeszick, Bernd: GG Art. 20 – 4. Vorbehalt des Gesetzes - a) Grundsatz und Begriffe -, in: Dürig, 
Günter/ Herzog, Roman/Scholz, Rupert: Grundgesetz Kommentar, München: Verlag C.H. Beck oHG, 99. Lie-
ferung, 2022, Rn. 75f. 
179 Vgl. Thedieck, Franz/Banke, Bernd: Öffentliche Verwaltung – ein institutionalisiertes ethisches Dilemma!?, 
in: Verwaltung und Management, 18/5, 2012, S. 255-266. S. 255-257. 
180 Vgl. Hammerschmid, Gerhard/Holler, Franziska/Löffler, Lorenz/Schuster, Ferdinand: Kommunen der Zu-
kunft – Zukunft der Kommunen – Studie zu aktuellen Herausforderungen, konkrete Reformerfahrungen und 
Zukunftsperspektiven, Berlin: Institut für den öffentlichen Sektor e.V., 2016, S. 21. 
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verantwortungsbewusste Entscheidung erschweren bzw. unmöglich machen können.181 Zu-

dem können nach der in dieser Bachelorarbeit vertretenen Meinung, Handlungsunsicherhei-

ten begünstigt werden, da zum einem eine umfassende kognitive Erfassung der Änderungen 

in Abhängigkeit von der Zeit nicht möglich ist und zum anderen somit rechtliche Bedenken 

und Wissensmangel entstehen können. 

Zeitmangel und Zeitdruck sind nicht nur psychische Belastungsfaktoren im beruflichen Kon-

text, sondern können auch Auslöser für moralischen Disstress sein. Arbeitsverdichtung, Per-

sonal- und Fachkräftemangel und demografischer Wandel sind aktuelle Herausforderungen 

für die gesamte öffentliche Verwaltung, die im Zusammenhang mit Zeitmangel und Zeit-

druck stehen können. Ferner besteht eine hohe Arbeitsintensität, da die bestimmenden Fak-

toren Arbeitsquantität, -zeit und -tempo durch die weiter ansteigende Zahl an Arbeit mit 

gleichbleibenden, oder sich sogar reduzierenden Mitarbeiterzahlen aus dem Gleichgewicht 

geraten. Hieraus folgt, dass sich die Mitarbeiter überfordert fühlen und den eigenen An-

spruch an die Arbeitsqualität nicht mehr erfüllen können sowie die gefühlten Handlungsal-

ternativen eingeschränkt werden. Insbesondere in Ämtern, in welchen eine äußerst ausge-

prägte Verantwortung für das Schicksal von Menschen besteht, wie bspw. im Jugendamt 

oder in der Migrationsverwaltung, ist der Leidensdruck seitens der Mitarbeiter nochmals 

größer. Ebenfalls steigt durch den fortschreitenden demografischen Wandeln, die Arbeitsin-

tensität, da die Beschäftigten mit zunehmendem Alter weniger produktiv und effizient ar-

beiten. Hieraus ergibt sich, dass Arbeit entsprechend auf andere Mitarbeiter verteilt werden 

muss, jedoch keine weiteren Mitarbeiter eingestellt werden.182 Trappe nennt in diesem Zu-

sammenhang für die Migrationsverwaltung den Faktor Zeitnot sowie steigende Fallzahlen 

als Auslöser für moralischen Disstress, wodurch eine umfassende und kundengerechte Ent-

scheidung so unmöglich ist.183 

 
181 Vgl. Trappe, Tobias: Probleme, Bedingungen und Möglichkeiten einer Verwaltungsethik am Beispiel der 
Migrationsverwaltung, in: Sturm, Nanina Marika (Hrsg.)/John, Emanuel (Hrsg.): Ethik der Macht der öffent-
lichen Verwaltung, Geschichte und Ethik der Polizei und öffentlichen Verwaltung, Wiesbaden: Springer VS 
Wiesbaden, 2023, S. 159-177. S. 174f. 
182 Vgl. Brandl, Sebastian/Stelzl, Bernhard: Arbeitsbedingungen und Belastungen im öffentlichen Dienst – Ein 
Überblick zum Forschungsstand und Forschungsbedarf, Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, 2013, S. 78f.; 
Kunze, Florian: Strategisches Personalmanagement in der öffentlichen Verwaltung im Zeichen des demogra-
fischen Wandels, in: Verwaltung & Management, 19/5, 2013, S. 268-273. S. 268f.; Hammerschmid et al., 2016, 
S. 45.; Hauke, Angelika/Neitzner, Ina: Öffentliche Verwaltung – Ausführliches Branchenbild aus dem Risi-
koobservatorium der DGUV, ohne Ort: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IFA), 2019, S. 4f., 11.  
183 Vgl. Trappe, 2023, S. 174f. 
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Ein weiterer Auslöser für moralischen Disstress können fehlende Hilfsmittel sein. Dieses 

Problem ist ebenfalls in der öffentlichen Verwaltung bekannt. Hauke und Neitzner nennen 

diese Problematik insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit im Jugendamt. Hier ist 

schnelles Handeln wichtig, insbesondere wenn es bspw. darum geht Kinder schnellstmög-

lich in Obhut zu nehmen, die in ihrer Familie Gewalt oder sexuellen Missbrauch erfahren 

bzw. in der Vergangenheit erfahren haben. Hierbei spielt neben dem Hauptfaktor Zeit auch 

das Fehlen von entsprechenden Hilfsmitteln wie Diensthandys, Dienstfahrzeugen und effi-

zientem Datenaustauch mit relevanten Institutionen eine Rolle.184 Auf die gesamte öffentli-

che Verwaltung bezogen, nennt Wüster fehlende Hilfsmittel und technische Ausstattung im 

Rahmen der Migrationskrise 2015 und der Corona Pandemie.185 

Der hierarchische Führungsstil findet in manchen Institutionen der öffentlichen Verwaltung 

weiterhin Anwendung. Dieser ist gekennzeichnet durch eine Führung anhand von Arbeits-

anweisungen, welche es zu erfüllen gilt.186 In diesem Zusammenhang müssen die, durch den 

Vorgesetzten getroffenen, Entscheidungen unverfälscht und unabhängig von der Meinung 

der Mitarbeiter ausgeführt werden. 187 Die Möglichkeit zur Handlung nach eigenen Vorstel-

lung, unter Berücksichtigung der eigenen moralischen Wertvorstellungen, existiert weitest-

gehend nicht. 

Hinzukommt, dass insbesondere die Bereiche der öffentlichen Verwaltung mit Bürgerkon-

takt von Emotionsarbeit geprägt sind und die Gewalt gegen Beschäftigte steigend ist. So ist 

es den Beschäftigten oftmals nicht möglich ihre Gefühle, die im Widerspruch zu den nach 

außen zu zeigenden vorgegebenen Emotionen stehen, im Kundenkontakt zu offenbaren. Pas-

send hierzu sind die externen Zwänge von unfreundlichem Verhalten von Kunden und ne-

gative Gefühle durch das Verhalten anderer zu nennen. Im Rahmen der angewiesenen Emo-

tionskontrolle der Mitarbeiter müssen diese ihre Gefühle und Meinungen zu dem Kunden 

regulieren, auch wenn dieser ihnen mit einem unfreundlichen und undankbaren Verhalten 

begegnet.188 

 
184 Vgl. Hauke/Neitzner, 2019, S. 11. 
185 Vgl. Wüstner, Kerstin: Burnout und Boreout in der öffentlichen Verwaltung, in: Verwaltung & Management, 
27/1, 2021, S. 28-38. S. 28. 
186 Vgl. Niehaves, Björn/Lemmer, Kristina/Richter, Jürgen/Matt, Tanja/Fröhlich, Nicolas: Moderne Arbeits-
welten in Kommunen – Was birgt die „neue Zukunft“ der Arbeit?, Studie im Rahmen des Förderprogramms 
„Digitale Modellregionen Nordrhein-Westfalen“, Düsseldorf: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), 2022, S. 11. 
187 Vgl. Baumgarten, Reinhard: Führungsstile und Führungstechniken, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 
1977, S. 37. 
188 Vgl. Hauke/Neitzner, 2019, S. 12. 
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Auch die zunehmende Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst könnte ein Grund 

für die Entstehung von moralischem Disstress sein. Im Besonderen betroffen von Gewalter-

fahrungen sind die Beschäftigten des Ordnungsamtes. Darüber hinaus sind u.a. das Bürger-

amt und das Sozialamt sowie das Jobcenter von der Gewaltproblematik betroffen.189 Durch 

die Zunahme an verbaler und körperlicher Gewalt entsteht auf Seiten der Beschäftigten 

Angst, welche als interner Zwang eine, im Sinne des Mitarbeiters, moralische Entscheidung 

hemmt.190 Hinzukommt, dass aus Sicht der Autorin, aufgrund fehlender Sicherheiten Hand-

lungsunsicherheiten entstehen und daher nicht nach den eigenen Moralvorstellungen ent-

sprechend gehandelt werden kann. 

Ein weiterer Grund für die Entstehung von moralischem Disstress in der öffentlichen Ver-

waltung könnte der herrschende Budgetdruck, welcher dem externen Zwang der Kostensen-

kung zugeordnet werden kann, sein. Dieser muss insbesondere im Zusammenhang der be-

reits oben beschriebenen, Arbeitsintensität gesehen werden. So müssen die Aufgaben erfüllt 

werden, obwohl personelle und finanzielle Ressourcen in der Verwaltung knapp sind.191 

Hieraus lässt sich schließen, dass die Aufgabenerfüllung von den zur Verfügung stehenden 

finanziellen Ressourcen abhängig ist und es durchaus möglich sein kann, dass Aufgaben 

aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht im Sinne der Beschäftigten durchgeführt werden 

können. 

Überdies kommt es in der öffentlichen Verwaltung vor, dass Beschäftigte ihre Arbeit nicht 

vollumfänglich auf Grund von Informationsmängeln bewältigen können.192 

Zuletzt nennt Trappe, bezogen auf die Migrationsverwaltung, ineffiziente Arbeitsstrukturen, 

als Ursache für die Entstehung von moralischem Disstress in diesem Bereich.193 

 

 

 

 

 
189Vgl. Bühren, Katharina/ Kuche, Coline/ Piesker, Axel/Steffens, Benedikt/Steffens, Carolin/Tritsch, Sa-
rah/Uhlig, Fabienne/Ziekow, Jan: Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst Ergebnisse der Behörden 
und Beschäftigtenbefragung, Speyer: Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Hrsg.), 2022, 
S.13, S. 64. 
190 Vgl. Hauke, Neitzner, 2019, S. 7. 
191 Vgl. Hammerschmid et. al, 2016, S. 13. 
192 Vgl. DGB-Bundesvorstand (Hrsg.): DGB-Index Gute Arbeit – Sonderauswertung: Beschäftigte im Ange-
stellten- oder Beamtenverhältnis im öffentlichen Dienst, Bonn: DGB-Bundesvorstand, 2017, S. 28f. 
193 Vgl. Trappe, 2023, S. 174f. 
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7. Schluss 

7.1. Fazit 

Zusammenfassend darf im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements die Identi-

fizierung und Behandlung von psychischen Belastungsfaktoren, aufgrund der Weiterent-

wicklung der öffentlichen Verwaltung, sowie die damit verbundenen bereits bestehenden 

und zukünftigen Herausforderungen, nicht vernachlässigt werden. Im Rahmen der psychi-

schen Belastungsfaktoren sollte auch die Entstehung von moralischem Disstress berücksich-

tigt werden. 

So hat die vorliegende Arbeit gezeigt, dass durchaus, zwischen den bestehenden und zu-

künftigen Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung, Parallelen zu den Auslösern für 

moralischen Disstress bestehen. Besonders betroffen können hier Bereiche der öffentlichen 

Verwaltung sein, die regelmäßigen Bürgerkontakt haben und deren Arbeitsschwerpunkt die 

physische Gesundheit und Sicherheit von Menschen ist. Manche Herausforderungen sind 

zugleich psychische Belastungsfaktoren und Katalysatoren für die Entstehung von morali-

schem Disstress. Um die Gesundheit der Beschäftigten nachhaltig zu fördern, sollten Hilfen 

für den Akutfall, aber auch Präventivmaßnahmen, den Beschäftigten angeboten werden, da 

die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von physischen Beschwerden sowie psychischen Er-

krankungen bei anhaltendem moralischem Disstress und bei generellem psychischem Stress 

hoch ist. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass die gewählten Maßnahmen individuell auf 

die entsprechende Person angepasst werden müssen, da die Reaktion auf Reize und Stresso-

ren variieren kann. Somit hängt das Ausmaß der Stressreaktion nicht von der Situation an 

sich ab, sondern von den zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten. Es können 

zwar Auslöser für moralischen Disstress und psychischen Stress anhand von Studien gesam-

melt werden, allerdings sind diese nicht in jedem Fall auf jede Person übertragbar. Sie kön-

nen jedoch ein Anhaltspunkt für die Ausgestaltung von präventiven Maßnahmen sein. 

Bezüglich der Präventionsmaßnahmen gibt es bereits verschiedene Möglichkeiten, welche 

teilweise - insbesondere im Bereich der Pflege - erprobt wurden. Am Anfang steht zunächst 

die Selbsterkenntnis, dass man alleine von moralischem Disstress betroffen ist sowie die 

Feststellung, dass Hilfe zu dessen Behandlung benötigt wird. Hierzu könnte man den, seitens 

der AACN entwickelten, vier Schritten zur Bewältigung von moralischem Disstress folgen. 

Nachdem im Rahmen der ersten drei Schritte der bestehende moralische Disstress identifi-

ziert wurde, kann in einem vierten Schritt dessen Bewältigung beginnen. 

Neben der Steigerung des persönlichen Wohlbefindens sind hier der Aufbau eines Unter-

stützungsnetzwerkes und das Zulassen von externer Hilfe wichtig. Hierbei bietet sich die 
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Reflexion und Nachbesprechung von belastenden Situationen mit Kollegen oder dem ge-

samten Team an. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich jeder Mitarbeiter gegenüber 

den Kollegen und dem Team öffnen kann, ohne Bedenken haben zu müssen ver- oder beur-

teilt zu werden. So besteht die Möglichkeit die individuellen Bewältigungsstrategien weiter 

auszubauen sowie die eigenen Moralvorstellungen zu reflektieren und ggf. zu optimieren. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Etablierung von Ethik-Cafés, wodurch die Möglichkeit be-

steht, sich auch außerhalb des Teams mit anderen Kollegen oder fachfremden Personen zu 

belastenden Situationen auszutauschen. 

Weiterhin kann, im Rahmen von moralischen Dilemmata, die Berücksichtigung des vorge-

stellten Schemas der ethischen Entscheidungsfindung hilfreich sein, da es dem vermutlich 

bestehenden „Gedankenchaos“ Struktur geben kann sowie den Blick auf das Wesentliche 

lenkt. 

Zuletzt bietet es sich an Erkenntnisse aus der klassischen Stressforschung zu nutzen. Hierzu 

wäre das mentale Stressmanagement praktikabel. Durch die Reflexion eigener Werte, Nor-

men und Denkmuster, können neue Bewältigungsstrategien entwickelt werden, die später 

hilfreich in neuen belastenden Situationen sein können. Den Stressor lediglich zu bekämp-

fen, ist nicht nachhaltig und in Bezug auf moralischen Disstress wenig praktikabel, da es 

sich hier in den meisten Fällen um Stressoren handelt, die nicht vermieden oder reduziert 

werden können. 

 

7.2. Ausblick 

Da es Anhaltspunkte für das Bestehen von moralischem Disstress in der öffentlichen Ver-

waltung gibt, sollte dieses Phänomen zukünftig näher untersucht werden, um effektive Prä-

ventionsmaßnahmen erarbeiten sowie diese wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit überprü-

fen zu können. Weiterhin ist aufgrund der zukünftigen Entwicklungen in der öffentlichen 

Verwaltung, bspw. im Rahmen des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels sowie 

der strukturellen Veränderungen insbesondere aufgrund der Digitalisierung, eher von einer 

Steigerung möglicher Stressoren auszugehen. 

 

7.3. Limitationen 

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit basieren auf Studien sowie Literaturübersichten, 

welche hauptsächlich aus dem Bereich der Medizin oder Pflege stammen. 
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Zudem war die Majorität der Quellen in englischer Sprache. Auch sind die getroffenen Er-

kenntnisse explorativer Natur, da sie einen Überblick über die Thematik darstellen sollen. 

Weiterhin erfolgte keine empirisch und wissenschaftlich basierte Überprüfung der festge-

stellten Potenziale für moralischen Disstress in der öffentlichen Verwaltung sowie dessen 

Prävention. Die Erkenntnisse dieser Arbeit könnten jedoch Anhaltspunkt für weiterführende 

empirische und wissenschaftliche Studien zu diesem Themenbereich sein. 
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A. Einleitung 

Im Jahr 2020 breitete sich das Coronavirus weltweit aus und führte zu einer der stärksten 

wirtschalichen Rezessionen seit Jahrzehnten in Deutschland.1 Die Pandemie besmmte 

das gesellschaliche und ökonomische Leben.2 Die Kommunen im Zentrum der lokalen Da-

seinsvorsorge wurden vielseig von der Pandemie belastet.3 Während der Pandemie muss-

ten die Kommunen beispielsweise für den Gesundheitsschutz sorgen, die Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung durchsetzen und die lokale Wirtscha unterstützen.4 Anfang des 

Jahres 2023 wurde die Pandemie für beendet erklärt.5 Die Auswirkungen der Pandemie sind 

immer noch für die Kommunen spürbar.6 Die durch die Pandemie ausgelöste Wirtschas-

krise und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, wie die Lockdowns beeinflussen 

die kommunalen Einnahmen und Ausgaben stark. Die Kommunen haben unter anderem 

Mindereinnahmen aus der Gewerbe- und dem Anteil der Einkommensteuer und aus aus-

bleibenden Gebühren und Entgelten zu verzeichnen. Hinzukommen Mehrausgaben durch 

zusätzlichen Personalaufwand in den Gesundheits- und Ordnungsämtern und durch Hygie-

nemaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen und Schulen.7 Um die kommunalen Haushalte 

in der Corona-Krise zu entlasten, erließen Bund und Kommunen Hilfsmaßnahmen. Dazu ge-

hörten die dauerhae Erhöhung der Beteiligung an den Kosten für die Unterkun und Hei-

zung (KdU) in der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch den Bund und die jeweils hälf-

ge Kompensaon der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder 2020.8 Das Land 

NRW stockte die Finanzausgleichsmasse im GFG 2021 und 2022 auf.9 Zudem erließ das Lan-

deskabine NRW den Acht-Punkte-Plan. Zur Umsetzung der Ziffer 1 des Acht-Punkte-Plans 

wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die 

 
1 Welfens, Paul, Corona-Weltrezession, S. 3 f.; Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirt-
schasbericht 2021, S. 10 
2 Grömling, Michael/ Hentze, Tobias/ Schäfer, Holger, Wirtschaliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
Deutschland, IW-Trends 1/2022, S. 41 
3 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
4 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 356 
5 Bayer, Nadine, So endet die Pandemie 
6 Landtag NRW Drucksache 18/997, S. 17 f. 
7 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
8 Döring, Thomas, Corona-Finanzhilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen, Wirtschasdienst, 2020, 
He 11, S. 869 
9 Landtag NRW Drucksache 18/997, S. 17 
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Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Wesalen 

(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) erlassen.10 Das NKF-CUIG wurde 

zweimal verlängert und gibt den Kommunen vor, in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 

die pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu isolieren, indem die 

Schäden als außerordentlicher Ertrag gebucht und in einer Bilanzierungshilfe akviert wer-

den. Zudem wurden die Regelungen des NKF-CUIG auf die Schäden, die aus dem Krieg ge-

gen die Ukraine entstehen, ausgeweitet.11 Die Absicht des Gesetzgebers ist es, den Kom-

munen trotz der Krisen den Haushaltsausgleich zu ermöglichen.12 Das NKF-CUIG wurde 

stark krisiert, weil es einen Systembruch darstelle und nicht liquiditätswirksam sei.13 Es 

wurde ein starker Anseg der Liquiditätskredite vorher gesagt.14 Dies wir die Frage auf, ob 

das NKF-CUIG ein effekves Miel ist, um die kommunalen Haushalte in der Corona-Pan-

demie zu entlasten. Diese Frage wird in dieser Arbeit beantwortet. 

Um die Leirage zu beantworten, werden im Kapitel B die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie auf die kommunalen Haushalte dargestellt. Dazu werden zunächst die Corona-Pan-

demie und ihre Auswirkungen auf die volkswirtschaliche Entwicklung, sowie die finanzi-

elle Ausgangslage der kommunalen Ebene vor der Pandemie dargestellt. Außerdem werden 

die durch die Pandemie verursachten Mehrausgaben und Mindereinnahmen erläutert. Im 

Abschni C werden die Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Landes NRW zur Überwin-

dung der Herausforderungen der Pandemie dargestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

dem NKF-CUIG sowie seiner Zielsetzung und den Krikpunkten. Das NKF-CUIG ist im Wir-

kungszusammenhang mit den weiteren Hilfsmaßnahmen zu sehen, weshalb diese auch 

kurz dargestellt werden. Zur konkreten Beantwortung der Leirage werden im Kapitel E 

Jahresabschlüsse der Jahre 2020 und 2021 analysiert. Der Untersuchungsbereich wird auf 

die kreisfreien Städte des Mielrheingebietes beschränkt. Dies sind die Städte Bonn, Düs-

seldorf, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Remscheid, Solingen und Wuppertal. 

In der Jahresabschlussanalyse wird untersucht, welchen Wert die Bilanzierungshilfe hat und 

welche Belastungen durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe auf die Kommunen zu 

 
10 Landtag NRW Drucksache 17/9829, S. 2 
11 Landtag NRW Drucksache 18/997, S. 17 ff. 
12 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 3 
13 Landtag NRW, Ausschussprotokoll 17/1093, S. 7 ff. 
14 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommuna-
len Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 91 f. 
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kommen. Außerdem wird untersucht, ob die Kommunen den Haushaltsausgleich durch die 

Bildung der Bilanzierungshilfe erreichen konnten und wie das Jahresergebnis ohne die Bil-

dung der Bilanzierungshilfe gewesen wäre. Zudem wird die Entwicklung der Liquiditätskre-

dite untersucht, um zu analysieren, ob der erwartete Anseg der Liquiditätskredite einge-

treten ist. 

Die Inhalte der Kapitel B und C werden durch die Analyse der einschlägigen Literatur erar-

beitet. Aufgrund der Aktualität des Themas ist die Literatur begrenzt. Hauptsächlich werden 

die Gesetzesbegründung, sowie die Stellungnahmen der Sachverständigen in den Gesetz-

gebungsverfahren analysiert. Zu den Krikpunkten an den Regelungen des NKF-CUIG hat 

Fritze15 einen ausführlichen Aufsatz verfasst. Das MHKBG hat zur Umsetzung des NKF-CUIG 

eine FAQ-Liste veröffentlicht, die zurzeit nicht mehr zum Abruf zur Verfügung steht. Die 

wichgsten Inhalte werden aus anderen Quellen herausgearbeitet. In der Jahresabschluss-

analyse werden Daten aus den Jahresabschlüssen der Kommunen herausgearbeitet und 

auereitet. Zuvor hat Lütz in seiner Masterarbeit die Jahresabschlüsse 2020 der kreisfreien 

Kommunen und der Kommunen des Regierungsbezirks Arnsbach hinsichtlich des Haus-

haltsausgleichs während der Pandemie untersucht.16 

Gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW stellt der Rat der Kommunen bis zum 31. Dezember des auf 

das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüen Jah-

resabschluss durch Beschluss fest. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit müssten die Jah-

resabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 vorliegen. Für das Jahr 2020 haben Köln, Krefeld 

und Remscheid lediglich einen Entwurf des Jahresabschlusses veröffentlicht. Für das Jahr 

2021 haben Köln, Krefeld, Remscheid und Solingen noch keine Daten veröffentlicht. In den 

Jahresabschlüssen der Jahre 2020 und 2021 werden die pandemiebedingten Schäden iso-

liert. Die Ausweitung der Regelungen auf die kriegsbedingten Schäden gilt für den Jahres-

abschluss 2023. Aufgrund dessen werden in der gesamten Arbeit lediglich die Regelungen 

zur COVID-19-Pandemie beleuchtet. 

 
15 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023 
16 Lütz, Julian/ Golombiewski, Bena, Der kommunale Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung, S. 87 
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B. Kommunale Haushalte in der Corona-Krise 

I. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die volkswirtschaliche Entwicklung 

Im Jahr 2020 breitete sich weltweit das Coronavirus aus. Den ersten Coronafall gab es Ende 

2019 in der Stadt Wuhan in der Volksrepublik China.17 Die Corona-Pandemie bedeutete für 

viele Länder weltweit abseits von der Krise im Gesundheitssystem einen starken negaven 

Wirtschasschock.18 In Deutschland gab es am 27. Januar 2020 den ersten bestägten Fall 

des Coronavirus in Bayern. Das Coronavirus breitete sich bis zum März 2020 deutschland-

weit aus, sodass es im März 2020 die ersten Einschränkungen zur Beschränkung der Ver-

breitung des Virus gab.19 Es wurden durch die Polik Maßnahmen erlassen, die regelten, 

welche Gruppen von Schülern und Schülerinnen, Studierenden und Arbeitnehmern und Ar-

beitnehmerinnen in welchem Umfang zu Hause bleiben müssen.20 Das öffentliche Leben 

kam nahezu zum Erliegen. Im weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland kam es immer 

wieder zu Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Erst im Februar 2023 fielen die letzten 

sichtbaren Corona-Schutzmaßnahmen deutschlandweit weg.21 Die Corona-Pandemie be-

smmte in den letzten Jahren das gesellschaliche und ökonomische Leben22 und führte zu 

einer der schwersten Rezessionen seit Jahrzehnten in der deutschen Wirtscha.23 Die 

Corona-Pandemie und die darauffolgenden gesundheitspolischen Maßnahmen in Bezug 

auf das soziale und wirtschaliche Leben führten in Deutschland, Europa und weltweit zu 

einem starken Einbruch der Wirtschasleistung und zu einer Beeinträchgung der globalen 

Lieferkeen.24 Es entstanden gesamtwirtschaliche Verluste im Vergleich zum Zustand 

ohne die Pandemie.25 Durch die immer wieder auretenden Infekonswellen kam es zu 

ständigen Unterbrechungen bei der Erholung der Wirtscha. Die Pandemie sorgte im Ge-

gensatz zu anderen Konjunkturkrisen für erhebliche gleichzeige Belastungen auf der An-

gebots- und Nachfrageseite der Volkswirtscha. Die Infekonswellen und die darauffolgen-

den gesundheitspolischen Maßnahmen beeinträchgen immer wieder aufs Neue die 

 
17 Welfens, Paul, Corona-Weltrezession, S. 49 
18 Welfens, Paul, Corona-Weltrezession, S. 3 f. 
19 Bundesministerium für Gesundheit, Coronavirus-Pandemie: Was geschah wann? 
20 Welfens, Paul, Corona-Weltrezession, S. 23 
21 Bundesministerium für Gesundheit, Coronavirus-Pandemie: Was geschah wann? 
22 Grömling, Michael/ Hentze, Tobias/ Schäfer, Holger, Wirtschaliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
Deutschland, IW-Trends 1/2022, S. 41 
23 Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirtschasbericht 2021, S. 10 
24 Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirtschasbericht 2021, S. 10 
25 Grömling, Michael/ Hentze, Tobias/ Schäfer, Holger, Wirtschaliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
Deutschland, IW-Trends 1/2022, S. 41 
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Produkonsprozesse. Die Pandemie führte zu Schocks in den Industrie- und Dienstleis-

tungsbranchen. In vorherigen Konjunkturkrisen kam es meist zu einem speziellen Schock in 

einzelnen Branchen.26 In der aktuellen Konjunkturkrise sind sowohl strukturstarke Indust-

riestandorte als auch auf Tourismus, Hotellerie und Gaststäengewerbe ausgerichtete 

Standorte betroffen.27 Der externe Schock, die Corona-Pandemie, beendete die seit dem 

Ende der Finanzkrise 2008/2009 andauernde Wachstumsphase der deutschen Wirtscha. 

Im Zeitraum 2010 bis 2019 seg das Bruoinlandsprodukt (BIP) im Durchschni um 1,9 %. 

In Folge der Corona-Pandemie ging das BIP 2020 um 5 % zurück. Mit Ende des Lockdowns 

im April 2020 erholte sich die deutsche Wirtscha wieder langsam.28 Im Jahr 2021 seg das 

BIP insgesamt wieder um 2,7 %. Der Anfang des Jahres 2021 war noch stark durch die Aus-

wirkungen der Pandemie geprägt. Zum Sommer hin kam es zu einer Erholung nahezu aller 

Wirtschasbereiche. Der Rest des Jahres 2021 war durch Lieferengpässe und Material-

knappheit, die vor allem den Industriesektor beeinflussten, geprägt. Während der Infek-

onswellen und den damit verbunden Lockdowns segen die Kurzarbeiterzahlen jeweils an. 

29 Der Arbeitsmarkt war jedoch von einer „robusten Grunddynamik“ 30 geprägt. Im April bis 

Juni 2020 befanden sich jeweils zwischen 5,4 und 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit.31 

Der Bund und die Länder haben, während der Pandemie schnell umfassende Maßnahmen 

in bis zu diesem Zeitpunkt ungekannten Höhen ergriffen, um die wirtschalichen Auswir-

kungen durch die Corona-Pandemie abzuschwächen.32 

II. Finanzlage der Kommunen vor der Corona-Krise 

Die Finanzlage der Kommunen deutschlandweit ist vor der Corona-Pandemie grundsätzlich 

posiv zu bewerten.33 Die finanzielle Situaon hae sich nach der Finanzkrise 2008/2009 

 
26 Grömling, Michael/ Hentze, Tobias/ Schäfer, Holger, Wirtschaliche Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
Deutschland, IW-Trends 1/2022, S. 42 
27 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommuna-
len, Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
28 Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirtschasbericht 2021, S. 10 
29 Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirtschasbericht 2022, S. 21 
30 Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirtschasbericht 2022, S. 21 
31 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommuna-
len, Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
32 Bundesministerium für Wirtscha und Energie, Jahreswirtschasbericht 2022, S. 21; Freier, Ronny/ Geißler, 
René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirtschasdienst 2020, He 5, S. 
356 
33 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommuna-
len, Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 82 
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deutlich stabilisiert.34 Dies kann anhand von verschiedenen Finanzindikatoren belegt wer-

den. Ein „eingängiger Indikator der Finanzlage“ 35 ist der Finanzierungssaldo. Der Finanzie-

rungssaldo zeigt, ob die Kommunen mit ihren Einnahmen ihre Ausgaben decken können.36 

Nach den Einbrüchen durch die Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010, kam es in den 

darauffolgenden Jahren zu einer posiven Entwicklung.37 In den Jahren 2017 und 2018 er-

reichten die Kommunen historische Überschüsse.38 2019 haben die Gemeinden ihre Kern-

haushalte nach vorläufiger Rechnung mit einem Überschuss von 4,5 Mrd. Euro abgeschlos-

sen.39 In NRW erreichte der Finanzierungssaldo der Kern- und Extrahaushalte erst 2016 wie-

der posive Werte, was vor allem durch die Strukturprobleme im Ruhrgebiet zu erklären 

ist.40 Die Verbesserung der Haushaltslage beruht primär auf dem konjunkturbedingt starken 

Zuwachs an Steuern und Zuweisungen41, da Steuern mit 31 % der Einnahmen die wichgste 

Einnahmeart der Kommunen sind.42 Auch für 2020 war die Prognose posiv. Jedoch mit 

leichten Einschränkungen im Vergleich zu den Vorjahren. Dies beruht auf Handelskonflikten 

und der schwächeren Weltkonjunktur.43 Die Höhe der Gemeindesteuern können ebenfalls 

als Finanzindikator herangezogen werden. Die Gemeindesteuern sind im Zeitraum 2009 bis 

2019 mit einem Anseg von 67 % stark angewachsen.44 Ausgabenseig gab es jedoch auch 

Zuwächse, vor allem bei den Sozialausgaben durch die Asylmigraon.45 Diese insgesamt po-

sive Veränderung hat nicht zu einer Veränderung der starken bestehenden Disparitäten 

zwischen den Kommunen geführt. Grundsätzlich gibt es ein Gefälle zwischen den Kommu-

nen in West- und Ostdeutschland. Zudem besteht im Westen Deutschland ein Nord-Süd-

Gefälle. 46 Eine zentrale Disparität ergibt sich aus den unterschiedlichen Belastungen durch 

 
34 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 15 
35 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, A S. 6 
36 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, A S. 6 
37 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 16 
38 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 8 
39 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise– Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –; S. 82 
40 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, A S. 7 
41 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, A S. 59 
42 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 8 
43 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 16 
44 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, S. 8 
45 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, A S. 59 
46 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 82 
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Sozialausgaben.47 Die Unterschiede zwischen finanzstarken und -schwachen Kommunen 

werden in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie immer größer.48 Während bei der 

einen Gruppe der Kommunen durch gefesgte soziale Probleme der Großteil der Finanz-

miel gebunden ist, können andere Kommunen mit weniger sozialen Problemen ihre Fi-

nanzmiel für Invesonen verwenden.49 Die kommunalen Invesonen können ebenfalls 

als Finanzindikator herangezogen werden und sind 2018 um 13 % gesegen.50 Jedoch wer-

den diese zu einem großen Teil von bayrischen Kommunen getägt. In vielen Kommunen 

Deutschlands ist die Invesonstägkeit dauerha zu niedrig, um die Infrastruktur und die 

Standortqualität zu bewahren.51 In NRW liegt die Höhe der Invesonen im Zeitraum 2013 

bis 2019 lediglich bei 71 % im Vergleich zum bundesweiten Durchschni.52 Ein weiterer 

wichger Finanzindikator zur Beurteilung von kommunalen Haushaltskrisen ist die Höhe 

der Liquiditätskredite.53 Einige Kommunen nutzen Liquiditätskredite dauerha und zuneh-

mend zur Finanzierung. Die Höhe der Liquiditätskredite variiert stark zwischen den Bundes-

ländern.54 Im Jahr 2017 werden zwei Driel des Volumens der Liquiditätskredite von 40 

Kommunen getragen.55 Deutschlandweit sanken die Liquiditätskredite, die zwischenzeitlich 

einen Stand von 50 Milliarden Euro erreicht haen, 2019 auf 33 Milliarden Euro.56 In NRW 

liegen die Liquiditätskredite mit 1345 Euro pro Einwohner und Einwohnerin57 deutlich über 

dem bundesweiten Durchschni von 458 Euro pro Einwohner und Einwohnerin. Auch hier 

zeigen sich die regionalen Disparitäten.58 Die Kommunen deutschlandweit waren vor der 

Corona-Pandemie dabei, die finanziellen Probleme sukzessiv abzuarbeiten. Die finanz-

schwachen Kommunen haben durch Liquiditätskredite und hohe Sozialausgaben eine ge-

ringe Krisenresilienz.59 In der Steuerschätzung im November 2019, die leicht nach unten 

 
47 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 83 
48 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 10 
49 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 83 
50 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 8 
51 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, A S. 59 
52 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, A S. 14 
53 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, A S. 17 
54 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 9 
55 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 10 
56 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 17 
57 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2021, A S. 18 
58 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 17 
59 Bertelsmann-Sung, Kommunaler Finanzreport 2019, S. 10, E S. 17  
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korrigiert wurde, war eine konjunkturelle Abschwächung zu erkennen.60 Es handelte sich 

hierbei lediglich um eine konjunkturelle Abkühlung, die nicht ungewöhnlich ist61 und kei-

nesfalls einen Rückfall in eine kommunale Haushaltskrise zu bedeuten hat.62 

III. Herausforderungen der Corona-Krise für die kommunalen Haushalte 

„Die Kommunen stehen […] im Zentrum der lokalen Daseinsvorsorge“63 und werden daher 

durch die Coronakrise und die daraus resulerende Wirtschaskrise vielseig und hart ge-

troffen.64 Die Betroffenheit zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen. Beispielweise zu nen-

nen sind der Gesundheitsschutz, Krankenhäuser, die Durchsetzung der Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung, die Unterstützung der lokalen Wirtscha und die Sicherung der Da-

seinsvorsorge.65 Durch die Folgen der Pandemie werden Mindereinnahmen und Mehraus-

gaben verursacht. Da die Pandemie sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrech-

nung der Kommunen beeinflusst, werden im Folgenden die Formulierungen, Einnahmen 

und Ausgaben verwendet. Junkernheinrich fasst die pandemiebedingten Mindereinnah-

men und Mehrausgaben in Abbildung 1 zusammen. 

 
60 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 84 
61 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 15 
62 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 84 
63 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
64 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 356; Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Leh-
ren zur Stärkung der kommunalen Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
65 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 356 
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Abbildung 1: Wirkung der gesundheitspolischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pande-

mie auf kommunale Haushalte66 

1. Pandemiebedingte Mindereinnahmen 

Um die konkreten fiskalischen Mindereinnahmen darzustellen, die durch die Corona-Pan-

demie verursacht werden, ist zunächst die Einnahmenstruktur der Kommunen zu erläutern. 

Aufgabe der Kommunen ist es die lokale Infrastruktur bereitzustellen und Leistungen an 

Einwohner und Einwohnerinnen und Unternehmen abzugeben. Dafür erhalten die Kommu-

nen teilweise als direkte Gegenleistungen Gebühren und Entgelte von den Nutzern und 

Nutzerinnen der Leistungen. Außerdem erhalten die Kommunen für die Aufgaben, die sie 

vom Land oder Bund übertragen bekommen, Zuweisungen oder Kostenerstaungen bzw. -

beteiligungen. Eine weitere Einnahmequelle sind Steuern und Steuerbeteiligungen als all-

gemeine Deckungsmiel. Zusätzlich erhalten die Kommunen aus dem kommunalen Finanz-

ausgleich Zuweisungen durch die Länder.67 Abbildung 2 stellt die Anteile der verschiedenen 

 
66 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben der 
Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 10 
67 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
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Einnahmequellen an den Gesamteinnahmen und somit die Relevanz der Einnahmequelle 

für die Kommunen dar. 

 
Abbildung 2: Struktur der kommunalen Gesamteinnahmen 201968 

Die wichgsten Einnahmequellen für die Kommunen sind kommunale Steuereinnahmen, 

Zuweisungen von Bund und Ländern, sowie Gebühren. Die Abbildung zeigt zudem, dass die 

relevantesten Steuerarten für die Kommunen die Gewerbesteuer und der Anteil an der Ein-

kommensteuer sind. Die Einnahmen aus diesen beiden Steuerarten werden direkt durch 

die wirtschaliche Entwicklung beeinflusst, da sie gewinn- und einkommensabhängig 

sind.69 Durch die Pandemie kam es zu einem Produkons- und Nachfrageausfall in vielen 

Wirtschaszweigen, der sich auf den Gewinn der Unternehmen auswirkt. 70 Der Gewinn ist 

die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer.71 Im Jahr 2020 verringerten sich die Ge-

werbesteuereinnahmen deutschlandweit um 10,1 Milliarden Euro. Dies bedeutet einen 

Rückgang von 18,2 % gegenüber 2019. Die Kommunen in NRW waren mit einem Rückgang 

von 19,8 % am schwersten betroffen.72 Auch bei der Einkommensteuer werden durch die 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie Mindereinnahmen verursacht. Die Arbeitslo-

sigkeit und die Kurzarbeit haben einen Einfluss auf die Höhe der Einkommenssumme.73 Die 

 
68 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 358 
69  Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommuna-
len Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 87; Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: 
Effekte und Reakonen, Wirtschasdienst 2020, He 5, S. 357 
70 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 87 
71 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben der 
Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 15 
72 Stassches Bundesamt, Pressemieilung Nr. 469 vom 06.10.2021 
73 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 357 

 11 

Anzahl der Beschäigten in Kurzarbeit ist während den Lockdowns angesegen.74 Dies führt 

zum Sinken der Einkommenssumme, was die Höhe der Einkommenssteuer negav beein-

flusst. Die Einnahmen der Grundsteuern und der Umsatzsteuer sind weniger gewichg für 

die Kommunen und die Grundsteuer wird kaum durch die wirtschaliche Lage beeinflusst.75 

Kommunen, die Vergnügungssteuern und Fremdenverkehrsabgaben erheben, sind auch 

dort von Mindereinnahmen betroffen.76 

Zudem kommt es bei den Zuweisungen durch Land und Bund zu Mindereinnahmen. Beson-

ders relevant für die Kommunen sind die Schlüsselzuweisungen, die sie im Rahmen des 

kommunalen Finanzausgleichs von den Ländern erhalten. Dies sind formelbasierte Zuwei-

sungen, die ungebunden sind. Die Finanzausgleichssysteme ziehen als Berechnungsbasis 

jeweils finanzstassche Zahlen vorangegangener Perioden ein.77 Mit einem Zeitverzug von 

einem Jahr kommt es aufgrund der geringeren Finanzausgleichsmasse aus der Verbund-

masse der Gemeinschassteuern und ggf. der Ländersteuern zu geringeren Zuweisungen.78 

Durch die Lockdowns und Kontaktverbote mussten zudem öffentliche Einrichtungen der 

Kommunen schließen. Die Gebühren und Entgelte, die als Gegenleistung für die Nutzung 

der öffentlichen Einrichtungen gezahlt werden, fallen als Einnahmen weg.79 Die Kosten die-

ser Bereiche können durch bestehende Fixkosten nur geringfügig gesenkt werden. Somit 

kommt es auch hier zu Mindereinnahmen.80 

2. Pandemiebedingte Mehrausgaben 

Neben den Mindereinnahmen belasten Mehrausgaben die kommunalen Haushalte. Die 

durch die Pandemie ausgelösten Produkons-, Nachfrage und Finanzierungsschocks wirken 

auf die existenzsichernden Sozialausgaben.81 Die Zahl der Arbeitslosen blieb zwar stabil. 

 
74 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 86 
75 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 359 
76 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben der 
Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 15 
77 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 358 
78 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 88 
79 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 88 
80 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben der 
Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 20 
81 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben der 
Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 5 

Lu
is

a 
Pa

nn
ek

es



 12 

Dies wurde durch die Möglichkeit der Kurzarbeit erreicht. Durch das geringere Einkommen 

durch Kurzarbeit können Personen in die Grundsicherung für Arbeitssuchende fallen und 

haben Anspruch auf Leistungen für Heizung und Unterkun.82 Zudem haen die Kommu-

nen eine zentrale Rolle bei der Pandemiebekämpfung inne.83 Die Gesundheitsämter haen 

erheblich mehr Arbeit durch beispielweise die Infekonskeennachverfolgung und das Ver-

walten von Coronatestergebnissen. Zudem mussten die Ordnungsämter die Kontaktvor-

schrien und Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie kontrollieren. 84 Dazu 

wurden mehr Personal und Ressourcen benögt. Hinzu kommen Kosten für Hygienemaß-

nahmen in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kitas, sowie Kosten für die digitale Ausstat-

tung von Schulen für den Onlineunterricht.85 

C. Hilfsmaßnahmen des Bundes und des Landes NRW zur Überwindung der Herausforde-

rungen für die kommunalen Haushalte 

Um die Kommunen bei der Überwindung der Herausforderungen zu unterstützen haben 

der Bund und das Land NRW Hilfsmaßnahmen erlassen, die im Zusammenhang zu betrach-

ten sind. 

I. Hilfsmaßnahmen des Bundes 

2020 hat der Bund zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen zwei große Hilfspakete be-

schlossen. Zum einen übernimmt der Bund dauerha einen höheren Anteil an den KdU in 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Zum anderen kompensiert der Bund einmalig zur 

Häle mit den Ländern die Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen.86 Der Bund 

beteiligt sich ab 2020 mit bis zu 74 % an den KdU. Die Beteiligungsquote wird damit um 

rund 25 Prozentpunkte erhöht. Damit kommt der Bund einer langjährigen Forderung aus 

Kommunen und Wissenscha nach. Hierbei handle es sich nicht nur um eine Hilfe zur Über-

windung der Belastung durch die Corona-Pandemie, sondern um eine notwendige 

 
82 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 88 
83 Freier, Ronny/ Geißler, René, Kommunale Finanzen in der Corona-Krise: Effekte und Reakonen, Wirt-
schasdienst 2020, He 5, S. 356 
84 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben der 
Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 21 
85 Schwarng, Gunnar, Stadinanzen – alte Probleme und neue Herausforderungen, S. 20 
86 Döring, Thomas, Corona-Finanzhilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen, Wirtschasdienst, 2020, 
He 11, S. 869; Geißler, René/ Freier, Ronny/ Boecher, Florian, Kommunale Finanzen im Jahr 2020, Bertels-
mann Sung, LebensWerte Kommune, 2021, Ausgabe 6, S. 11 
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dauerhae Entlastung der Kommunen.87 Zudem gewährt der Bund gemäß Arkel 143 h GG 

im Jahr 2020 einmalig einen pauschalen Ausgleich für Mindereinnahmen aus der Gewerbe-

steuer zugunsten der Gemeinden und zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land. Der Aus-

gleich wird von den Ländern an die Gemeinden auf Grundlage der erwarteten Minderein-

nahmen weitergeleitet.88 Konkresiert wird das Vorhaben durch das Gesetz zum Ausgleich 

von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie 

durch Bund und Länder (COV19GewStAusglG) des Bundes. Insgesamt stellt der Bund 6,134 

Milliarden Euro zur Kompensaon der Gewerbesteuerausfälle bereit. Die Kommunen in 

NRW erhalten vom Bund 1,381 Milliarden Euro.89 Darüber hinaus gab es beispielsweise Er-

staungen für ausgefallene Kita-Gebühren90 und einen Stützungsbeitrag für den ÖPNV.91 

Die Hilfsmaßnahmen sind grundsätzlich posiv zu bewerten. Die Erstaung der Gewerbe-

steuer kommt naturgemäß den wirtschasstarken Kommunen und die Erhöhung der Betei-

ligung an den KdU den Kommunen mit sozialen Problemen zugute.92 Vor allem durch die 

Kompensaon der Gewerbesteuerausfälle haben Bund und Länder die Liquidität der Kom-

munen wesentlich gesichert. Es ist zudem posiv hervorzuheben, dass die Hilfsmaßnahmen 

im Gegensatz zu Hilfsmaßnahmen in vorherigen Finanzkrisen im Jahr 2020 gewährt wurden 

und nicht erst zeitverzögert über ein kommunales Invesonsprogramm.93 In den Folgejah-

ren hat trotz der Forderungen der Kommunen kein erneuter Ausgleich der Gewerbesteuer-

mindereinnahmen stagefunden. Der Bund sieht die Länder in der finanzverfassungsrecht-

lichen Pflicht, für eine angemessene Finanzausstaung der Kommunen zu sorgen.94 

 
87 Geißler, René/ Freier, Ronny/ Boecher, Florian, Kommunale Finanzen im Jahr 2020, Bertelsmann Sung, 
LebensWerte Kommune, 2021, Ausgabe 6, S. 11; Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfi-
nanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 1 
88 BGBl 2020 Teil I Nr.44, S. 2048, hps://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*%5B@ar_id=%27bgbl120s2048.pdf%27%5D, abgerufen am 09.06.2023 
89 BGBl 2020 Teil I Nr. 45, S. 2072, hps://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*[@ar_id=%27bgbl120s2072.pdf%27], abgerufen am 09.06.2023 
90 Geißler, René/ Freier, Ronny/ Boecher, Florian, Kommunale Finanzen im Jahr 2020, Bertelsmann Sung, 
LebensWerte Kommune, 2021, Ausgabe 6, S. 10 
91 Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 20 
92 Geißler, René/ Freier, Ronny/ Boecher, Florian, Kommunale Finanzen im Jahr 2020, Bertelsmann Sung, 
LebensWerte Kommune, 2021, Ausgabe 6, S. 11 
93 Junkernheinrich, Marn, Kommunalfinanzen und Corona-Krise – Erste Lehren zur Stärkung der kommunalen 
Krisenabsorponsfähigkeit –, S. 92 
94 Mähring, Hugo, Verteilung des pauschalen Ausgleichs von Gewerbesteuermindereinnahmen an die Ge-
meinden, Bundesrechnungshof, S. 17 
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II. Gewerbesteuerausgleichsgesetz 

Das COV19GewStAusglG des Bundes gibt den Ländern durch § 2 vor, die Miel des Bundes 

und ihren Anteil des Gewerbesteuerausgleichs an die Kommunen weiterzuleiten. Die Ver-

teilung orienert sich gemäß § 2 Absatz 2 COV19GewStAusglG an den erwarteten Gewer-

besteuermindereinnahmen und obliegt im Einzelnen den Ländern. Aufgrund dessen wurde 

in NRW das Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Wesalen (GewStAusgleichsG 

NRW) erlassen. Gemäß § 1 GewStAusgleichsG NRW werden Miel in Höhe von 2,72 Milli-

arden Euro zur Verfügung gestellt, die allgemeine Zuweisungen und dementsprechend 

nicht zweckgebunden sind. Anspruchsberechgt sind gemäß § 2 Absatz 1 GewStAus-

gleichsG NRW Gemeinden, wenn das maßgebliche Neo-Gewerbesteuerauommen aus 

der Gewerbesteuer im ersten bis drien Quartal 2020, ergänzt um das vierte Quartal 2019, 

den Durchschni des faktorisierten Neo-Gewerbesteuerauommens in den ersten bis 

drien Quartalen 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, un-

terschreitet. Der Durchschni der Jahre 2017 bis 2019 als Vergleichswert wurde gewählt, 

um das schwankende Gewerbesteuerauommen zu nivellieren. Zudem wird der Durch-

schniswert der Jahre 2017 bis 2019 um den Faktor 1,077 erhöht, um einen realisschen 

Wert für das Gewerbesteuerauommen 2020 zu erhalten.95  

 
Tabelle 196: Gewerbesteuermindererträge und Gewerbesteuerausgleichszahlungen im Jahr 

202097 

 
95 Landtag NRW, Drucksache 17/11195, S. 9 
96 *1 Änderung der Hebesätze 2020 
97 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2020 und Angaben des Ministeriums für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, 
hps://www.mhkbd.nrw/sites/default/files/documents/2020-12/mhkbg_fm_09.12.2020_anlage.pdf, abge-
rufen am 09.06. 

Städte Mindererträge Ausgleichszahlung
Deckung der Mindererträge 
durch Ausgleichzahlungen

Bonn 14.429.318,00 € 69.498.210,00 € 481,65%
Düsseldorf 319.680.000,00 € 232.880.688,00 € 72,85%
Köln 118.400.000,00 € 118.731.265,00 € 100,28%
Krefeld 3.228.000,00 € 4.574.618,00 € 141,72%
Leverkusen *1 34.450.000,00 € 3.458.224,00 € 10,04%
Mönchengladbach 27.180.000,00 € 14.749.352,00 € 54,27%
Remscheid 25.900.000,00 € 17.749.513,00 € 68,53%
Solingen 31.982.580,12 € 25.808.768,00 € 80,70%
Wuppertal 76.300.000,00 € 91.602.643,00 € 120,06%
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Trotzdem kam es bei einem Teil der Kommunen zu Überkompensaonen, während die Min-

dererträge bei anderen Kommunen nicht vollständig gedeckt wurden. Tabelle 1 zeigt die 

Gewerbesteuermindererträge und -ausgleichszahlungen, sowie die Deckung der Minderer-

träge durch die Ausgleichszahlungen für die Städte des Untersuchungsbereichs. Bei drei 

Kommunen des Untersuchungsbereichs kam es zu Überkompensaonen, bei einer Kom-

mune circa zu einer genauen Deckung und bei fünf Kommunen wurden die Mindererträge 

durch die Ausgleichszahlungen nicht gänzlich gedeckt. 

III. Aufstockung GFG 

Eine Hilfsmaßnahme des Landes ist die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse im GFG für 

2021 um rund 1 Milliarde Euro und für das Jahr 2022 um 549 Millionen Euro. Dadurch sollte 

die finanzielle Lage der Kommunen stabilisiert werden und verhindert werden, dass es zu 

Einbrüchen bei den Zuweisungen aus dem GFG kommt.98 Diese Beträge sind zinslos kredi-

ert. Das heißt, es soll eine Abfinanzierung zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksich-

gung der fiskalischen Entwicklung erfolgen.99 

IV. Das NKF-CUIG im Rahmen des Acht-Punkte-Plans 

Das Landeskabine NRW hat am 31. März 2020 das Kommunalschutz-Paket erlassen, um 

eine erneute Krise der kommunalen Haushalte nach der Finanz- und Wirtschaskrise 2008 

zu verhindern. Das Kommunalschutz-Paket enthält den Acht-Punkte-Plan.100 Das zentrale 

Element des Acht-Punkte-Plans ist die Isolierung der coronabedingten Schäden in den kom-

munalen Haushalten.101 Aufgrund der Ziffer 2 des Acht-Punkte-Plans wurden zudem den 

am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen 342 Millionen Euro an Finanzhilfen zur Un-

terstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung gestellt.102 Zudem wurde zur kurzfris-

gen Liquiditätssicherung der Krediterlass des Landes für die Kommunen geändert und die 

Liquiditätsversorgung der Kommunen über die NRW-Bank gesichert. Dafür wurden 10 Mil-

liarden Euro als Haungsfreistellung bereitgestellt.103 

Zur Umsetzung der Ziffer 1 wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie 

folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Wesalen (NKF-

 
98 Landtag NRW Drucksache 18/997, S. 17 
99 Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 21 
100 Landtag NRW Drucksache 17/9829, S. 2 
101 Lütz, Julian/ Golombiewski, Bena, Der kommunale Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung, S. 90 
102 Landtag NRW, Drucksache 17/14304, S. 59 
103 Junkernheinrich, Marn/ Micosa, Gerhard, Pandemiebedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben 
der Kommunen in Nordrhein-Wesalen- Wirkungskeen und Modellrechnungen-, S. 46 
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CIG) erlassen. Das NKF-CIG wurde erstmalig durch den Erlass des Gesetzes zur Isolierung 

der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten 

und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer lan-

desrechtlicher Vorschrien eingeführt. Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pan-

demie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kom-

munalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschrien 

wurde am 17. September 2020 vom Landtag NRW beschlossen104 und trat am 01. Oktober 

2020 in Kra.105 Die erste Fassung des NKF-CIG enthielt Regelungen zur Haushaltsplanung 

2021 und zum Jahresabschluss 2020. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Pandemie im 

Laufe des Jahres 2021 und der weiterhin spürbaren Auswirkungen auf die Bevölkerung und 

Wirtscha wurden die Regelungen auf das Jahr 2022 ausgeweitet.106 Dazu verabschiedete 

der Landtag NRW am 25. November 2021 das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher 

Vorschrien.107 Im Herbst 2022 wurden die Regelungen zur Isolierung der coronabedingten 

Schäden für das Jahr 2023 verlängert, da ersichtlich ist, dass die Belastungen der Pandemie 

auch noch im Jahr 2023 auf die kommunalen Haushalte wirken wird. In den Ordnungs- und 

Gesundheitsämtern bestehe zu dieser Zeit weiterhin ein erhöhter Personalbedarf und die 

Wirtscha in Deutschland wird immer noch durch Pandemiebekämpfungsmaßnahmen im 

asiaschen Raum beeinträchgt. Aufgrund der Nachholeffekte und des Abbaus der pande-

miebedingten Belastungen werden die Haushalte auch noch im Jahr 2023 belastet. Zudem 

wurden die Regelungen auf die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine erweitert. 

Aufgrund dessen wurde die Überschri des Gesetzes von NKF-CIG auf NKF-CUIG geändert. 

Diese Verlängerung und Erweiterung der Regelungen wurden im Zuge des Erlasses des 

Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrien durchgeführt.108 

1. Inhalt des NKF-CUIG 

Die zentralen Regelungen des NKF-CUIG in den jeweiligen Fassungen sind Regelungen für 

die Aufstellung der Haushaltssatzungen 2021 bis 2023 und für die Aufstellung der Jahres-

abschlüsse 2020 bis 2023. § 1 NKF-CUIG legt den Anwendungsbereich des Gesetzes fest. Es 

 
104 Landtag NRW Drucksache 17/14304, S. 59 
105 GV. NRW, Ausgabe 2020 Nr. 44 vom 30.09.2020, S. 916, hps://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-
tail_text?anw_nr=6&vd_id=18976&vd_back=N916&sg=1&menu=0, abgerufen am 09.06.2023 
106 Landtag NRW Drucksache 17/14304, S. 60 
107 Landtag NRW Drucksache 18/997, S. 17 
108 Landtag NRW Drucksache 18/997, S. 17f. 
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müssen alle Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die wirtschalichen Unternehmen 

ohne Rechtspersönlichkeit und die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 107 Ab-

satz 2 Satz 2 GO NRW eine Isolierung der infolge der COVID-19-Pandemie eintretenden 

Haushaltsveränderungen vornehmen.109 Die erste Fassung des NKF-CUIG enthält zudem Re-

gelungen, die zu Erleichterungen beim Erlass von Nachtragssatzungen führen.110 

a. Regelungen zur Aufstellung der Haushaltssatzungen 2021 bis 2023 

§ 4 des NKF-CUIG enthält Regelungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung für die Jahre 

2021 bis 2023. Demnach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzungen für die jeweiligen 

Jahre die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen und Mindererträge, 

die auf die COVID-19-Pandemie enallen, zu prognoszieren und zu isolieren. Dazu ist ein 

außerordentlicher Ertrag in Höhe der ermielten Summe in den Ergebnisplan aufzuneh-

men. Um die Summe der auf die COVID-19-Pandemie enallenden Haushaltsbelastungen 

zu ermieln, ist eine Gegenüberstellung des regulären Ergebnisplanentwurfs mit einer Ne-

benrechnung vorzunehmen. Erstmalig ist die Nebenrechnung für das Jahr 2021 aufzustel-

len. Dazu wird auf die mielfrisge Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 bzw. gegeben-

falls aus einem Doppelhaushalt für 2019/2020 zurückgegriffen.111 In der mielfrisgen Er-

gebnis- und Finanzplanung sind noch keine Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pan-

demie enthalten. In der Gesetzesbegründung werden die Daten aus der mielfrisgen Pla-

nung als „geplanter Normalzustand“ 112 beschrieben. Die mielfrisge Finanzplanung ist, 

um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben. Als Beispiele 

für nichtkrisenbedingte Veränderungen werden in der Gesetzesbegründung Zuführungen 

zu Pensions- und Beihilferückstellungen und tariedingte Veränderungen in der Personal-

wirtscha genannt. Die Gesetzesbegründung enthält eine Beschreibung einer schriweisen 

Vorgehensweise, um die Haushaltsbelastungen zu prognoszieren. Demnach soll in einem 

ersten Schri das Delta zwischen der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnisplans 

2021 und der ordentlichen Erträge gemäß mielfrisger Planung gebildet werden. In einem 

zweiten Schri soll das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplans 2021 und 

Aufwendungen in der mielfrisgen Planung gebildet werden. Im letzten Schri sind die 

 
109 Landtag NRW Drucksache 17/9829, S. 28 
110 § 2 und 3 NKF-CIG in der Fassung vom 29. September 2020 
111 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 30 
112 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 30 

Lu
is

a 
Pa

nn
ek

es



 18 

Differenzbeträge aus den ersten beiden Schrien zu addieren und dieser Wert ist als außer-

ordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung aufzunehmen.113 Finanzielle Erstaungen und 

Hilfen vom Bund und Land sind vorher von der gebildeten Summe abzuziehen. Bei der Er-

höhung der Bundeserstaung der KdU besteht ein Wahlrecht, ob diese von der Summe 

abgezogen werden.114 Bei einem Doppelhaushalt für 2020 und 2021 erübrigt sich die Ne-

benrechnung und es ist auf die Plandaten für das Jahr 2021 abzustellen.115 Für die Haus-

haltssatzungen der Jahre 2022 und 2023 soll die Nebenrechnung fortgeschrieben werden. 

Die Nebenrechnung für das Jahr 2021 enthält auch Annahmen für die mielfrisge Finanz-

planung, also auch für das Jahr 2022. Dieser Prognosewert aus der Nebenrechnung des 

Jahres 2022 bildet den Ansatzpunkt für die auf die COVID-19-Pandemie enallenden Haus-

haltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2022.116 Genauso kann für das Jahr 2023 für die 

COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen vorgegangen werden.117 

b. Regelungen zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 

§ 5 NKF-CUIG regelt die Isolierung von durch die COVID-19-Pandemie verursachten Schäden 

in den Jahresabschlüssen. Dazu ist zunächst nach § 5 Absatz 2 NKF-CUIG bei der Aufstellung 

der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelas-

tungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu 

ermieln. Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt nach § 5 Absatz 3 NKF-CUIG diese Ermi-

lung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haus-

haltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret 

ermielt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt 

eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 

2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermielt wer-

den konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020. Ist für 

das Jahr 2020 eine Nachtragssatzung erlassen worden, ist auf diese abzustellen. Grundsätz-

lich sind die Finanzschäden konkret zu ermieln. In der Gesetzesbegründung wird dazu aus-

geführt, dass die konkreten unterjährigen Schäden des Haushalts 2020 beispielsweise auf 

Schadenskonten erfasst werden können. Nur insoweit eine konkrete Ermilung der 

 
113 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 30 
114 Klieve/Funke, in: Dirnberger, Frank/ Henneke, Hans-Günter, PdK NW B-1, § 75 GO NRW, S. 15. 
115 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 30 f. 
116 Landtag NRW, Drucksache 17/14304, S. 65 
117 Landtag NRW, Drucksache 18/997, S. 24 
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Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist, ist eine Nebenrech-

nung anzuführen.118 Die sogenannte genaue Ermilung geht der pauschalen Ermilung 

vor.119 Die Nebenrechnung für die pauschale Ermilung ist durch eine Gegenüberstellung 

der noch unbeschadeten Ergebnisplanung 2020 in Form des Ergebnisplanes nach § 2 

KomHVO NRW mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung nach § 39 Absatz 1 KomHVO in ei-

nem Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. In der Gesetzesbegründung wird dazu ausgeführt, 

dass es sich bei dem Entwurf lediglich um einen vorläufigen Entwurf, der zur Ermilung der 

pandemiebedingten Belastungen dient, handelt. Es handelt sich ausdrücklich nicht um den 

aufgestellten Entwurf der Ergebnisrechnung nach § 95 GO NRW.120 Für die Jahresabschlüsse 

2021 bis 2023 ist nach § 5 Absatz 4 NKF-CUIG Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. Es ist eben-

falls zunächst die genaue Ermilung vorzunehmen, indem z.B. für das Haushaltsjahr 2021 

die konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes erfasst werden. Hilfsweise ist 

dann ebenfalls die pauschale Ermilung durchzuführen.121 Für die hilfsweise vorzuneh-

mende Nebenrechnung ist nach § 5 Absatz 4 NKF-CUIG im Jahresabschluss 2021 der Ergeb-

nisplan der Haushaltssatzung 2021 zu verwenden. Ist eine Nachtragssatzung erlassen wor-

den, ist ebenfalls auf diese abzustellen. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist entspre-

chend zu verfahren.122 Die ermielte Summe der Haushaltsbelastungen ist nach § 5 Absatz 

5 NKF-CUIG im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrech-

nung einzustellen. Das Einstellen des außerordentlichen Ertrages soll vor der formalen Auf-

stellung des Jahresabschlusses durch den Kämmerer oder die Kämmerin gemäß § 95 Absatz 

5 Satz 1 GO NRW, aber nachdem alle erfolgswirksamen Buchungen durchgeführt wurden, 

erfolgen.123 Dabei ist zu beachten, dass die vom Bund und Land gewährten Ausgleichszah-

lungen, wie zum Beispiel die Kompensaon der Gewerbesteuerausfälle, zuvor von der 

Summe der Mehraufwendungen und Mindererträge abzuziehen ist. Bei den vom Bund ab 

2020 erhöhten Erstaungen der KdU besteht ein Wahlrecht, ob diese von der Summe der 

Mindererträge und Mehraufwendungen abgezogen wird.124 Durch die Buchung als außer-

ordentlichen Ertrag, bleiben die Mehraufwendungen weiterhin auf den jeweiligen Konten 

 
118 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 32 
119 Klieve/Funke, in: Dirnberger, Frank/ Henneke, Hans-Günter, PdK NW B-1, § 95 GO NRW, S. 6 
120 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 32 
121 Landtag NRW, Drucksache 17/14304, S. 66 
122 Landtag NRW, Drucksache 18/997, S. 25 
123 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 33 
124 Klieve/Funke, in: Dirnberger, Frank/ Henneke, Hans-Günter, PdK NW B-1, § 95 GO NRW, S. 6 
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erfasst und die Mindererträge gehen nicht in die Buchhaltung ein, die Belastungen sind 

noch Teil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstägkeit (Zeile 22 der Ergebnisrech-

nung)125. Trotzdem beeinflussen, die Belastungen nicht das Jahresergebnis (Zeile 26 der Er-

gebnisrechnung), da sie durch die Buchung des außerordentlichen Ertrags kompensiert 

werden. 126 Die sich aus der COVID-19-Pandemie ergebenden Belastungen werden neutra-

lisiert. Als zweiten Teil der Neutralisaon sind die Belastungen gemäß § 5 Absatz 5 NKF-

CUIG und § 33a Absatz 1 KomHVO NRW miels einer Bilanzierungshilfe zu akvieren.127 Die 

Bilanzierungshilfe ist als Bilanzposion 0 „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindli-

chen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen. SIe stellt die buchhalteri-

sche Gegenposion zum außerordentlichen Ertrag dar.128 Gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CUIG ist 

die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre 

abzuschreiben. Zudem sind nach § 6 Absatz 3 NKF-CUIG außerplanmäßige Abschreibungen 

möglich, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. 

Außerdem steht es den Kommunen nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG im Jahr 2025 für die Auf-

stellung der Haushaltssatzung 2026 zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen 

das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, soweit dadurch keine Überschuldung eintri 

oder eine bestehende Überschuldung nicht erhöht wird. Die Verrechnung kann mit der Aus-

gleichsrücklage und mit der Allgemeinen Rücklage erfolgen.129 Diese Regelung gibt den 

Kommunen die Möglichkeit, anders als bei einer Abschreibung, die Bilanzierungshilfe auf-

zulösen, ohne das Jahresergebnis zu belasten und den Haushaltsausgleich zu erschwe-

ren.130 Das Einstellen des außerordentlichen Ertrages und die Akvierung als Bilanzierungs-

hilfe ist gemäß § 5 Absatz 5 im Anhang zu erläutern. 

Zudem enthält § 5 Absatz 6 NKF-CUIG die Regelung, dass die Summe der auf die COVID-19-

Pandemie enallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermieln 

und zu erläutern sind. Dazu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 

in den Anteil, der auf die COVID-19-Pandemie enällt und höchstens dem Bilanzwert der 

 
125 Vgl. Anlage 19 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW 
126 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen und 
Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 7 
127 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 33 
128 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen und 
Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 8 
129 Landtag NRW, Drucksache 17/9829, S. 34 
130 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen und 
Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 8 
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Bilanzierungshilfe entsprechen darf und den verbleibenden Teil aufzuteilen. Der Anteil, der 

durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde, kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, 

jedoch längstens über die Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe zurückgeführt wer-

den. 

2. Zielsetzung des NKF-CUIG 

Die zentrale Regelung im NKF-CUIG ist die Isolierung der durch die COVID-19-Pandemie-

bedingten Schäden im Jahresabschluss.131 Ziel der Regelungen des NKF-CUIG ist es, den 

Kommunen den Haushaltsausgleich zu ermöglichen und somit die Haushaltssicherung zu 

vermeiden. Die Haushalte sollen tragfähig bleiben und die kommunale Handlungsfähigkeit 

soll abgesichert werden. Die grundgesetzlich garanerte kommunale Selbstverwaltung aus 

Art. 28 GG soll gewährleistet sein. 132 In der Gesetzesbegründung wird der Schaden, der 

durch die pandemiebedingten Haushaltsmehrbelastungen entstanden ist, als „Inveson 

in die dauerhae Leistungsfähigkeit unseres Gemeinwesens und die Volkswirtscha“ 133 an-

gesehen. Durch die Bilanzierungshilfe sollen Erhöhungen der kommunalen Realsteuern ver-

mieden werden, damit es zu keiner zusätzlichen Belastung der Unternehmen und privaten 

Haushalte kommt. Zudem soll die kommunale Daseinsvorsorge für Unternehmen und pri-

vate Haushalte erhalten bleiben.134 Die Mindererträge seien somit „Aufwendungen für eine 

Slllegung in Form verlorengegangener Wertschöpfung [...] in der Volkswirtscha“135 und 

die Mehraufwendungen würden zu einer Abwehr weiterer sozialer wie ökonomischer Schä-

den in der Zukun führen. Die Mindererträge und Mehraufwendungen würden in der Zu-

kun wiederum zu Erträgen führen. Deswegen sollen die pandemiebedingten Schäden iso-

liert, akviert und auf die Folgejahre verteilt werden. Ohne dieses Vorgehen würden die 

kommunalen Haushalte insbesondere in der Ergebnisrechnung erheblich belastet werden. 

Dies würde wiederum zu flächendeckenden kommunalen Haushaltssicherungskonzepten 

führen. Es soll explizit vermieden werden, dass die kommunale Invesonstägkeit sinkt, 

um die Volkswirtscha nicht zusätzlich zu belasten.136 Die Isolierung der pandemiebeding-

ten Schäden wird von den Sachverständigen, die im Gesetzgebungsverfahren angehört 

 
131 Landtag NRW, Stellungnahme 17/2908, Hillesheim, Ivo, S. 1 
132 Landtag NRW, Drucksache 17/8929, S. 3 
133 Landtag NRW, Drucksache 17/8929, S. 33 
134 Landtag NRW, Drucksache 17/8929, S. 4 
135 Landtag NRW, Vorlage 17/3444, S. 40 
136 Landtag NRW, Vorlage 17/3444, S. 40 f. 
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wurden, als geeignet angesehen, um die Zielsetzung des Gesetzes, den Kommunen den 

Haushaltsausgleich zu ermöglichen, zu erreichen.137 Busch sieht die Regelungen als ein In-

strument, das Probleme bei der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsichten, 

die an die haushaltsrechtlichen Regelungen gebunden sind, verhindert. Dies bewertet er 

als grundsätzlich posiv, da aus der Finanzmarktkrise gelernt wurde und der exogene Wirt-

schasschock der Corona-Pandemie nicht durch eine starke Konsolidierung auf kommuna-

ler Ebene verstärkt wird.138 Zudem können durch die Bilanzierungshilfe, die pandemiebe-

dingten Schäden sichtbar und messbar gemacht werden. Wodurch gegenüber dem Land 

fehlende finanzielle Hilfen aufgezeigt werden können.139  

3. Krikpunkte am NKF-CUIG 

Gemäß § 95 Absatz 1 Satz 4 GO NRW hat der Jahresabschluss unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (VFE-Lage) der Gemeinde zu vermieln. Zu-

dem muss der Grundsatz der Generaonengerechgkeit gemäß § 75 Absatz 1 Satz 1 GO 

NRW gewahrt werden. 

a. Verstoß gegen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

Der unbesmmte Rechtsbegriff Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung stammt aus 

dem kaufmännischen Rechnungswesen. Der Begriff unterliegt ständiger Weiterentwicklung 

durch Rechtsprechung, Praxis und Verwaltung. Grundsätzlich sind die Grundsätze ord-

nungsgemäßer Buchführung auf das kommunale Rechnungswesen anzuwenden. In der GO 

NRW und der KomHVO NRW sind ausdrücklich einige Grundsätze geregelt.140 Die Regelun-

gen des NKF-CUIG, vor allem die Buchung der pandemiebedingten Mindererträge als au-

ßerordentlicher Ertrag, verstoßen gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. 

Aus § 33 Absatz 1 Nr. 4 KomHVO ergibt sich der Grundsatz der Pagatorik. Demnach müssen 

Erträge und Aufwendungen grundsätzlich auf Einzahlungen und Auszahlungen beruhen. 

Der Buchung eines Ertrags muss grundsätzlich eine Einzahlung zugrunde liegen. Während 

die Mehraufwendungen, die im Rahmen des NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag 

 
137 Hillesheim, Ivo, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2908, S. 2; Busch, Manfred, Landtag NRW, Stellung-
nahme 17/2921, S. 2; Arbeitsgemeinscha der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Wesalen, Landtag 
NRW, Stellungnahme 17/2943, S. 2 
138 Busch, Manfred, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2921, S. 5 
139 Landtag NRW, Ausschussprotokoll 17/1093, S. 14 ff.  
140 Duikers, Jan, in: Dietlein, Johannes/ Heusch, Andreas, BeckOK KommunalR NRW, GO NRW, § 95, Rn. 2 
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gebucht werden, zumindest auf Mehrauszahlungen beruhen und somit zumindest eine Zah-

lung zugrunde liegt, liegen den Mindererträgen keinerlei Zahlungen zugrunde. Es handelt 

sich hingegen um ausbleibende Zahlungen. 141 Durch die Buchung der Mindererträge als 

außerordentlichen Ertrag wird gegen den Grundsatz der Pagatorik verstoßen. 

Ein weiterer Grundsatz ordnungsgemäßer Buchführung ist das Realisaonsprinzip. Nach § 

33 Absatz 1 Nr. 3 Satz 2 KomHVO NRW sind Gewinne, also Erträge nur zu berücksichgen, 

wenn sie am Abschlussschtag realisiert sind. Als Zeitpunkt der Ertragsrealisaon wird der 

Zeitpunkt der Leistungserbringung angenommen.142 Die Anteile der Mindererträge am au-

ßerordentlichen Ertrag beruhen jedoch nicht auf erbrachten Leistungen. Vielmehr beruhen 

z.B. die Mindererträge aus nicht eingenommen Gebühren auf nicht erbrachten Leistun-

gen.143 Frau Golombiewski beschrieb dies in einer Anhörung im Landtag wie folgt: „[…] wir 

akvieren an dieser Stelle nichts, nämlich Mindererträge […]“144. Auch gegen das Realisa-

onsprinzip wird verstoßen. 

Gemäß § 28 Absatz 2 KomHVO müssen die Eintragungen in die Bücher vollständig und rich-

g vorgenommen werden, sodass die Geschäsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung 

nachvollziehbar sind. Aus dieser Regelung ergibt sich der Grundsatz der Haushaltswahrheit. 

Bei den im außerordentlichen Ertrag enthaltenden Mindererträgen handelt es sich um 

Scheinerträge. In Verbindung mit der Zielsetzung des Gesetzes, den Kommunen den Haus-

haltsausgleich zu ermöglichen, ist davon auszugehen, dass durch Lubuchungen für die 

Kommunen negave Rechtsfolgen vermieden werden sollen. Durch ein Haushaltssiche-

rungskonzept nach § 76 GO NRW wird die Handlungsfähigkeit der Kommunen deutlich ein-

geschränkt. Für die Kommunen ist es von großer Bedeutung den Haushaltsausgleich zu er-

reichen. Eine Buchung von nicht vorhanden Erträgen, um den Haushaltsausgleich zu errei-

chen und somit Rechtsfolgen zu vermeiden, ist nicht mit dem Grundsatz der Haushaltswahr-

heit zu vereinen.145 

 
141 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 10; IDW, 
Coronavirus: Geplante Änderung der kommunalen Doppik in Nordrhein-Wesalen, WPg, 2020, He 15, S. 
911 
142 Störk, Ulrich/ Büssow, Thomas, in: Groel, Bernd/ Justhoven, Petra/ Schubert, Wolfgang J./ Störk, Ulrich 
Beck`scher Bilanz-Kommentar, HGB, § 252, Rn. 58 
143 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 10 
144 Landtag NRW, Ausschussprotokoll 17/1093, S. 16 
145 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 10f. 
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b. Verzerrung der darzustellenden Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die Funkon des Jahresabschlusses besteht darin, ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der VFE-Lage der Gemeinde zu vermieln.146 Dazu gehört auch, dass die 

kommunalen Jahresabschlüsse vergleichbar sind. Bilanzpolischer Spielraum erschwert die 

Vergleichbarkeit und ist somit nachteilig für die Darstellung der VFE-Lage.147 

Durch die Bilanzierungshilfe wird die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse der VFE-

Lage jedenfalls erschwert. Es ist möglich, dass es zu einer fakschen Überschuldung kommt. 

Die Kommune ist eigentlich überschuldet, jedoch ist dies aus der kommunalen Bilanz nicht 

direkt ersichtlich, da dem posiven Wert des Eigenkapitals auf der Passivseite, eine höhere 

Bilanzierungshilfe auf der Akvseite entgegensteht.148 Sachverständige Drie und Kreditge-

ber können die Bilanz richg deuten und erkennen, dass die Bilanzierungshilfe kein Vermö-

gensgegenstand ist. Es besteht die Gefahr, dass die Ratsmitglieder, die Entscheidungsträger 

in der Kommune sind, nach ein paar Jahren die Bilanz nicht richg deuten.149 Jedenfalls sind 

die NKF-Kennzahlen teilweise anders zu interpreeren, als es ohne die Bilanzierungshilfe 

der Fall war.150 

Hinzu kommt, dass § 5 und 6 NKF-CUIG große bilanzpolische Spielräume enthalten. In der 

Bilanzierungshilfe werden die coronabedingten Haushaltsbelastungen isoliert. Fraglich ist 

jedoch, welche Haushaltsbelastungen coronabedingt sind. Posiv zu bewerten ist im Hin-

blick auf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse, dass die Regelungen des NKF-CUIG kein 

Ansatzwahlrecht enthalten. Zudem ist zunächst festzuhalten, dass die Bilanzierungshilfe aus 

dem NKF-CUIG große Ähnlichkeiten zu der Bilanzierungshilfe aus § 269 HGB a.F. aufweist 

und deswegen grundsätzlich als zulässig zu bewerten ist. Die Höhe der Haushaltsbelastun-

gen wird durch konkrete Ermilungen und hilfsweise durch eine pauschale Ermilung er-

mielt. Bei der konkreten Ermilung steht den Kommunen die Entscheidung zu, ob ein be-

smmter Schaden coronabedingt ist oder nicht. Dies eröffnet einen bilanzpolischen 

 
146 Duikers, Jan, in: Dietlein, Johannes/ Heusch, Andreas BeckOK KommunalR NRW, GO NRW, § 95, Rn. 1 - 19 
147Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 9 
148 Landtag NRW, Ausschussprotokoll 17/1093, S. 8 ff. 
149 Landtag NRW, Ausschussprotokoll 17/1093, S. 12, S. 25; Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungs-
gesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzma-
nagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 9 
150Landtag NRW, Ausschussprotokoll 17/1093, S. 8 
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Spielraum und wird nicht immer eindeug zu klären sein.151 Hinzu kommt, dass bei der pau-

schalen Ermilung die Ergebnisrechnung mit dem Ergebnisplan verglichen wird und die 

Kommunen höchstwahrscheinlich die gesamte Differenz in der Bilanzierungshilfe akvie-

ren, obwohl teilweise nicht coronabedingte Abweichungen enthalten sind.152 Zudem ist da-

von auszugehen, dass die Minderaufwendungen, die bei Mindererträgen bei Schließungen 

von öffentlichen Einrichtungen z.B. durch Einsparungen bei Stromkosten, auch wenn diese 

gering sind, nicht herausgerechnet werden.153 Die Erstbewertung der Bilanzierungshilfe er-

folgt demnach nicht einheitlich und erschwert somit die Vergleichbarkeit der Kommunen 

untereinander.154 Außerdem eröffnet das NKF-CUIG einen großen bilanzpolischen Spiel-

raum beim weiteren Umgang mit der Bilanzierungshilfe. § 6 NKF-CUIG eröffnet drei Mög-

lichkeiten. Zum einen die Abschreibung über längstens 50 Jahre, zum anderen die außer-

planmäßige Abschreibung und die einmalige direkte Verrechnung mit dem Eigenkapital in 

der Haushaltssatzung 2026. Bei der Abschreibung über längstens 50 Jahre besteht ein bi-

lanzpolischer Spielraum, da die Kommunen jede Abschreibungsdauer zwischen einem und 

50 Jahren wählen können. Vorgaben wie bei bilanziellen Abschreibungen von Vermögens-

gegenständen gibt es nicht. Hinzu kommt der Ermessensspielraum bei den außerordentli-

chen Abschreibungen. Im Normalfall besmmt sich die Höhe der außerordentlichen Ab-

schreibung von Vermögensgegenständen durch den Wertminderungsgrund und die damit 

verbundene Höhe der Wertminderung. Bei der außerordentlichen Abschreibung der Bilan-

zierungshilfe gibt es keinen Wertminderungsgrund und die Kommunen können die Höhe 

der außerordentlichen Abschreibung frei wählen. Zudem räumt § 6 Absatz 3 NKF-CUIG den 

Kommunen ein Wahlrecht ein, die Bilanzierungshilfe einmalig ganz oder teilweise mit dem 

Eigenkapital zu verrechnen. Diese Auflösung der Bilanzierungshilfe ist ergebnisneutral und 

berührt somit nicht das Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich. Somit wird es den ei-

genkapitalstarken Kommunen möglich gemacht, die Haushaltsbelastungen der Pandemie 

ergebnisneutral zu behandeln, während andere Kommunen zum Teil 50 Jahre ihr Ergebnis 

 
151 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 10 
152 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 10; Kreis 
Unna, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2950, S. 4 
153 Kreis Unna, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2950, S. 4 
154 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 10 

Lu
is

a 
Pa

nn
ek

es



 26 

durch Abschreibungen belasten. Auch hier besteht ein großer bilanzpolischer Spiel-

raum.155 

c. Verstoß gegen den Grundsatz der Generaonengerechgkeit 

Nach § 1 Satz 3 GO NRW handeln die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünf-

gen Generaonen. Aus dieser Regelung ergibt sich der Grundsatz der Generaonenge-

rechgkeit. Die Gemeinden müssen bei ihren Entscheidungen die Bedürfnisse und Interes-

sen der nachfolgenden Generaonen berücksichgen.156 Für das kommunale Haushalts-

recht wird der Grundsatz der Generaonengerechgkeit durch § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW 

konkresiert. Demnach müssen die Gemeinden ihre Haushaltswirtscha so planen und füh-

ren, dass die stege Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Formulierung stege Aufga-

benerfüllung impliziert, dass die Sicherung der Aufgabenerfüllung nicht nur in Gegenwart, 

sondern auch für die Zukun vorhanden sein muss.157 Daraus folgt, dass keinerlei finanzielle 

Lasten in die Zukun verschoben werden dürfen. Es dürfen nicht mehr finanzielle Ressour-

cen verbraucht werden, als erwirtschaet werden. Sonst müssten die zukünigen Genera-

onen, die von der vorherigen Generaon verursachten Lasten mit ihren finanziellen Res-

sourcen decken. Eine Belastung der zukünigen Generaon ist nicht gerecht.158 Durch die 

Einführung der doppelten Buchführung wurde durch die Neudefinion des Haushaltsaus-

gleichs die Förderung der Generaonengerechgkeit verfolgt.159 In der doppelten Buchfüh-

rung wird der Ressourcenverbrauch als Aufwand und der Ressourcenzuwachs als Ertrag ab-

gebildet. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushalts-

jahres decken. Der Haushaltsausgleich ist der entscheidende Indikator für die Beurteilung, 

ob der Grundsatz der Generaonengerechgkeit beachtet wird.160 Durch die Bildung der 

Bilanzierungshilfe und die Abschreibung dieser über längstens 50 Jahre werden Aufwen-

dungen in zukünige Haushaltsjahre verschoben. In der Gesetzesbegründung wird die 

 
155 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 12f. 
156 Kreis Unna, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2950, S. 5 
157 Klieve/ Funke, in: Dirnberger, Frank/ Henneke, Hans-Günter, PdK NW B-1, GO NRW, § 75, Rn. 3 
158 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 13; Kreis 
Unna, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2950, S. 5 
159 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 13 
160 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 13; Kreis 
Unna, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2950, S. 6 

 27 

Auffassung vertreten, dass es generaonengerecht möglich und geboten sei, die pandemie-

bedingten Belastungen über den Zeitraum zu verteilen, in dem diese für die Gesellscha 

nützlich sind.161 Die Bilanzierungshilfe wird als Inveson in die dauerhae Leistungsfähig-

keit des Gemeinwesens gesehen. Diese Interpretaon geht jedoch zu weit, weil nicht nur 

direkt geleistete Zuwendungen an das Gemeinwesen akviert werden, sondern beispiels-

weise auch Steuermindererträge, die aus einer geringeren Ertragslage der Unternehmen 

resuleren.162 Die Bildung und Abschreibung der Bilanzierungshilfe ist nicht generaonen-

gerecht geboten. Vielmehr verstößt diese Vorgehensweise gegen den Grundsatz der Gene-

raonengerechgkeit, weil die Belastungen der Corona-Pandemie auf bis zu 50 Jahre ver-

teilt werden und sie somit zwei zukünige Generaonen belasten.163 Die akvierten Mehr-

aufwendungen sind auf Auszahlungen, die während der Pandemie getägt worden, zurück-

zuführen. Die wirtschaliche Ursache liegt somit im Zeitraum der Pandemie und es ist nicht 

ersichtlich, warum diese Aufwendungen 2026 und den Folgejahren zugeordnet werden sol-

len. Bei der Bilanzierungshilfe handelt es sich um keinen Vermögensgegenstand, der abge-

nutzt werden kann. Die Mindererträge beruhen auf fehlenden Einzahlungen und dürfen 

grundsätzlich nicht zu Aufwand führen. Problemasch ist zudem, dass der Haushaltsaus-

gleich seinem Gesetzeswortlaut nach nicht mehr als Indikator für die Beachtung des Grund-

satzes der Generaonengerechgkeit taugt. Durch das Buchen der Schäden als außeror-

dentlichen Ertrag, obwohl kein Ressourcenzuwachs vorliegt, ist der Haushalt ausgeglichen 

und somit theoresch generaonengerecht, obwohl durch die Bilanzierungshilfe Aufwen-

dungen in die Zukun verschoben werden. Der Gesetzgeber fingiert demnach über einen 

Buchungstrick die Generaonengerechgkeit.164 

d. Keine liquiditätswirksame Hilfsmaßnahme 

Die Isolaon der pandemiebedingten Schäden findet in der Ergebnisrechnung der Kom-

mune sta. Es handelt sich lediglich um haushaltsrechtliche Regelungen, die nicht liquidi-

tätswirksam sind. Jedoch beruhen die Mehraufwendungen auf Mehrauszahlungen bei 

gleichzeig ausbleibenden Einzahlungen, die durch die Mindererträge abgebildet werden. 

 
161 Landtag NRW, Drucksache 18/997, S. 24 
162 IDW, Kommunale Doppik in NRW: IDW zur Einführung einer kriegsbedingten Bilanzierungshilfe, WPg 
2022, He 21, S. 1227; IDW, Coronavirus: Geplante Änderung der kommunalen Doppik in Nordrhein-Wesa-
len, WPg 2020, He 15, S. 911 
163 Kreis Unna, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2950, S. 5 
164 Fritze, Chrisan, Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz: Analyse der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen 
und Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Der Gemeindehaushalt 1/2023, S. 14 
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Die Schäden müssen finanziert werden. Dazu ist vorgesehen, dass die durch die Bilanzie-

rungshilfe isolierten Schäden mit Liquiditätskrediten über eine Laufzeit von 50 Jahren finan-

ziert werden sollen. Die Finanzierung mit Liquiditätskredite über maximal 50 Jahre wider-

spricht der Systemak der Kreditaufnahme. Liquiditätskredite sind nach Definion kurzfris-

ge Kredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen, denen keine Vermögensgegen-

stände gegenüberstehen. Es wurde ein erheblicher Anseg der Liquiditätskredite vorausge-

sagt, der die Kommunen in der Zukun durch Zinsaufwand belastet. Dies wird insbesondere 

unter dem Gesichtspunkt der vorhandenen Altschulden in NRW krisch bewertet und ge-

fährdet die kommunale Handlungsfähigkeit langfrisg.165 Zusätzlich zur haushaltsrechtli-

chen Lösung wurden finanzielle Hilfen gefordert, die teilweise von Land und Bund gewährt 

wurden. Das NKF-CUIG ist Teil eines Maßnahmenpaketes vom Bund und dem Land NRW. 

Die nicht durch weitere Hilfsmaßnahmen gedeckten Schäden werden in der Bilanzierungs-

hilfe isoliert und durch Liquiditätskredite finanziert. 

D. Zwischenfazit 

Die Corona-Pandemie führte zu einer der stärksten wirtschalichen Rezessionen seit Jahr-

zehnten in Deutschland. Dies betraf die Kommunen, die vor der Pandemie daran arbeiteten, 

die Finanzprobleme sukzessiv abzuarbeiten, in vielen Bereichen. Zum einen kam es zu pan-

demiebedingten Mindererträgen bei beispielsweise den Steuern und Gebühren, sowie zu 

pandemiebedingten Mehraufwendungen beispielsweise durch die Mehrarbeit in Gesund-

heits- und Ordnungsämtern. Der Bund und das Land NRW haben zur Entlastung der kom-

munalen Haushalte Hilfsmaßnahmen erlassen. Im Jahr 2020 wurde die Beteilung des Bun-

des an den KdU dauerha auf bis zu 74 % erhöht. Zudem gab es Ausgleichszahlungen zur 

Kompensaon der Gewerbesteuerausfälle hälig vom Bund und dem Land NRW. Dabei kam 

es zur Überkompensaon der Gewerbesteuermindererträge bei drei Kommunen des Un-

tersuchungsbereichs. Außerdem wurde für 2021 und 2022 die Finanzausgleichsmasse im 

GFG vom Land NRW als zinslose Kredierung aufgestockt. Im Rahmen des Acht-Punkte-

Plans des Landes NRW wurde das NKF-CUIG erlassen. Aufgrund dessen müssen die Kom-

munen die Summe der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Mindererträge und Mehr-

aufwendungen ermieln, als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einstellen 

und miels einer Bilanzierungshilfe, der Bilanzposion 0 akvieren. Zudem dürfen die 

 
165 Hubbert, Eva-Maria, Landtag NRW, Stellungnahme 17/2947, S. 2; Kreis Unna, Landtag NRW, Stellung-
nahme 17/2950, S. 7ff. 
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coronabedingten Schäden mit Liquiditätskrediten mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren 

finanziert werden. Die Bilanzierungshilfe muss ab 2026 linear abgeschrieben werden oder 

kann in der Haushaltssatzung 2026 einmalig mit dem Eigenkapital verrechnet werden. 

Durch das NKF-CUIG wird das Ziel verfolgt, den Kommunen den Haushaltsausgleich zu er-

möglichen und somit die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. Demgegenüber 

stehen Krikpunkte am NKF-CUIG. Die Regelungen des NKF-CUIG verstoßen gegen die 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, verzerren die darzustellende Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage und verstoßen gegen den Grundsatz der Generaonengerechgkeit. 

Zudem ist die Isolierung der pandemiebedingten Schäden nicht liquiditätswirksam, weshalb 

ein starker Anseg der Liquiditätskredite vorhergesagt wurde. Fraglich ist, ob die kommu-

nalen Haushalte in der Corona-Pandemie durch das NKF-CUIG ausreichend entlastet wur-

den. Im Folgenden wird untersucht, ob das NKF-CUIG ein effekves Miel ist, um die kom-

munalen Haushalte in der Corona-Pandemie zu entlasten. Dazu wird eine Analyse der Jah-

resabschlüsse der Kommunen durchgeführt. 

E. Umsetzung und Auswirkungen des NKF-CUIG in den Kommunen (Jahresabschlussana-

lyse) 

I. Festlegung des Untersuchungsbereichs 

Grundsätzlich ist zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen zu unterscheiden. 

Dies ermöglicht eine grobe Einordnung hinsichtlich „Ortsgröße, Bevölkerungsdichte, Wirt-

schaskra und Versorgungsfunkon“166. Die Aufgaben der kreisfreien Städte und der 

Kreise mit den kreisangehörigen Kommunen decken sich weitgehend. Jedoch findet zwi-

schen den Kreisen und den kreisangehörigen Kommunen eine Teilung der Aufgaben sta. 

Um die Jahresabschlüsse der Kommunen vergleichen zu können, sind nur kreisfreie Städte 

Teil der Untersuchung. 167 Bisher wurde in Kommunalfinanzberichten in NRW meist in drei 

Großräume unterschieden. Den Großräumen wird unterstellt, dass die sozioökonomischen 

Verhältnisse im jeweiligen Bereich annähernd gleich sind. Die drei Großräume sind das 

Ruhrgebiet, das Mielrheingebiet und das übrige NRW. Im Mielrheingebiet liegen die 

kreisfreien Städte Bonn, Düsseldorf, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Rem-

scheid, Solingen und Wuppertal. Abbildung 3 zeigt die Abgrenzung der drei Großräume in 

NRW. 

 
166 Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 29 
167 Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 29 
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Abbildung 3: Abgrenzung der räumlichen Beobachtungseinheiten168 

Die Festlegung des Mielrheingebiets als Region mit ähnlichen sozioökonomischen Voraus-

setzungen ist krisch zu hinterfragen, da Disparitäten zwischen den Städten Köln, Düssel-

dorf und Bonn einerseits und den Städten Wuppertal, Solingen und Remscheid andererseits 

bestehen. Jedoch sind für eine andere räumliche Abgrenzung genauere Analysen notwen-

dig, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht möglich sind.169 Der Untersuchungsbereich 

wird auf die kreisfreien Städte im Mielrheingebiet beschränkt. Untersucht werden die Jah-

resabschlüsse der Jahre 2020 und 2021. 

II. Aufstellung von Indikatoren 

Um die Frage beantworten zu können, ob das NKF-CUIG ein effekves Miel ist, um die 

kommunalen Haushalte in der Corona-Pandemie zu entlasten, werden Indikatoren 

 
168 Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 30 
169 Junkernheinrich, Marn; Micosa, Gerhard, Kommunalfinanzbericht Metropole Ruhr 2020, S. 30 

 31 

aufgestellt. In der folgenden Untersuchung sind dies die Höhe der Bilanzposion 0, das Er-

reichen des Haushaltsausgleichs und die Entwicklung der Liquiditätskredite. 

Im ersten Teil der Analyse wird die Bilanzposion 0 untersucht. In der Bilanzposion 0 sind 

die pandemiebedingten Schäden isoliert. Die Bilanzierungshilfe kann im Jahr 2026 einmalig 

ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet werden oder über bis zu 50 Jahre ergeb-

niswirksam abgeschrieben werden. In diesem Teil der Untersuchung wird zum einen die 

Frage beantwortet, für welche Kommunen eine Verrechnung mit dem Eigenkapital im Zeit-

punkt der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 möglich ist. Zudem wird analysiert, wie hoch 

der Wert der Bilanzierungshilfe im Vergleich zwischen den Kommunen und in Relaon zur 

Bilanzsumme ist, um die Frage zu beantworten, ob die kommunalen Haushalte in den Folge-

jahren bei keiner Verrechnung mit dem Eigenkapital durch die Abschreibung der Bilanzie-

rungshilfe stark belastet werden. 

In einem zweiten Teil der Analyse wird das Erreichen des Haushaltsausgleichs der Kommu-

nen untersucht. Dazu wird verglichen, ob die Kommunen mit und ohne Bildung der Bilan-

zierungshilfe den Haushaltsausgleich erreicht haben bzw. häen. Dabei wird zwischen dem 

Erreichen des originären und fikven Haushaltsausgleich unterschieden. Gemäß § 75 Ab-

satz 2 Satz 2 GO NRW ist der originäre Haushaltsausgleich erreicht, wenn der Gesamtbetrag 

der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Gemäß § 75 

Absatz 2 Satz 3 GO NRW gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag 

in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wer-

den kann. Dies definiert den fikven Haushaltsausgleich. Hierbei soll untersucht werden, 

ob die Zielsetzung des Gesetzgebers, den Kommunen den Haushaltsausgleich zu ermögli-

chen, erreicht wurde. 

Im drien Teil der Analyse wird die Entwicklung der Liquiditätskredite untersucht. Durch die 

Aufnahme von Liquiditätskrediten entsteht in den folgenden Jahren Zinsaufwand, der den 

Haushaltsausgleich erschwert. In diesem Teil der Analyse wird analysiert, wie hoch der Wert 

der Liquiditätskredite ist, der durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde. Dabei wird 

ebenfalls die Gesamthöhe der Liquiditätskredite betrachtet, um ins Verhältnis zusetzen, wie 

stark die kommunalen Haushalte durch Liquiditätskredite belastet sind. 
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III. Profile und finanzielle Ausgangslage der Kommunen 

Zunächst werden die Kommunen anhand von Kommunalprofilen beschrieben und die fi-

nanzielle Ausgangslage der Kommunen kurz dargestellt. Tabelle 2 zeigt die Kommunalpro-

file. 

 
Tabelle 2: Kommunalprofile der untersuchten Städte170 

Bei den untersuchten Städten handelt es sich um sieben kleine und zwei große Großstädte. 

Die Stadt Köln ist mit knapp 1,1 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen die größte Stadt 

im Untersuchungsbereich. Die Stadt Remscheid ist mit circa 111.000 Einwohnern und Ein-

wohnerinnen die kleinste Stadt im Untersuchungsbereich. Vier Städte sind nicht Teil des 

Stärkungspaktes Stadinanzen. Drei Städte sind in Stufe 2 des Stärkungspaktes Stadinan-

zen und zwei Städte in Stufe 1 des Stärkungspaktes Stadinanzen. Der Stärkungspakt Stadt-

finanzen ist ein Programm des Landes NRW, um überschuldeten Städte und Gemeinden 

eine mielfrisge und nachhalge Konsolidierung zu ermöglichen. Dafür stellte das Land 

finanzielle Miel zur Verfügung. Im Gegenzug mussten die Kommunen ihren Haushalt sa-

nieren. Kommunen in Stufe 1 sind gesetzlich verpflichtet, am Stärkungspakt teilzunehmen, 

während Kommunen in Stufe 2 freiwillig am Stärkungspakt teilnehmen.171 Für Kommunen 

der Stufen 1 und 2 endete die Geltung des Stärkungspaktgesetzes mit dem Ende des Jahres 

2021.172 Die Kommunen des Stärkungspaktes erhielten im Rahmen des Acht-Punkte-Plans 

2020 zusätzliche Finanzmiel. Tabelle 3 zeigt die finanzielle Ausgangslage der Kommunen. 

 
170 Eigene Darstellung auf Basis Informaon und Technik NRW Stassches Landesamt, Kommunalprofile 
und Anlage zum § 3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt 
171 GPA NRW, Task Force – Stärkungspakt Stadinanzen 
172 GPA NRW, Stärkungspakt Stadinanzen 

Städte Gemeindetyp Teil des Stärkungspakt
2020 2021

Bonn Kleine Großstadt 330.579 331.885 Nein
Düsseldorf Große Großstadt 620.523 619.477 Nein
Köln Große Großstadt 1.083.498 1.073.096 Nein
Krefeld Kleine Großstadt 226.844 227.050 Nein
Leverkusen Kleine Großstadt 163.905 163.851 Stufe 2
Mönchengladbach Kleine Großstadt 259.665 261.001 Stufe 2
Remscheid Kleine Großstadt 111.516 111.770 Stufe 1
Solingen Kleine Großstadt 159.193 158.957 Stufe 2
Wuppertal Kleine Großstadt 355.004 354.572 Stufe 1

Einwohnerzahl
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Tabelle 3173: Finanzielle Ausgangslage der Kommunen174 

Im Jahr 2019 konnten sieben Städte den originären Haushaltsausgleich und eine Kommune 

den fikven Haushaltsausgleich erreichen. Lediglich die Stadt Köln hat den Haushaltsaus-

gleich 2019 nicht erreicht. Sieben der neun Kommunen haben einen Bestand in der Allge-

meinen Rücklage. Die Allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Ak-

vposten und aller Passivposten bis auf die Allgemeine Rücklage selbst und stellt somit eine 

Saldogröße dar.175 Sie ist eine Art Eigenkapitalpuffer, der den Kommunen zur Deckung von 

Jahresfehlbeträgen zur Verfügung steht, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist.176 

Dies ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und kann nach § 76 GO zur Aufstel-

lung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.177 Fünf Kommunen haben zudem einen 

Bestand in der Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage kann gemäß § 75 Absatz 2 Satz 

3 GO NRW in den Folgejahren verwendet werden, um den fikven Haushaltsausgleich zu 

erreichen. Die Städte mit Beständen in der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklagen 

haben die Möglichkeit, Jahresfehlbeträge in den folgenden Jahren auszugleichen, ohne in 

eine bilanzielle Überschuldung abzurutschen. Zwei der neun Kommunen haben einen nicht 

durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag und sind somit gemäß § 75 Absatz 7 GO NRW bi-

lanziell überschuldet. Jahresfehlbeträge in den Folgejahren führen zum Anwachsen der bi-

lanziellen Überschuldung. Die überschuldeten Städte weisen eine geringe Krisenresilienz 

auf. Alle Städte bis auf die Stadt Düsseldorf haben zum 31.12.2019 einen Bestand an 

 
173 *2 wenn noch nicht verrechnete Jahresfehlbeträge zunächst mit der Ausgleichsrücklage und dann mit der 
Allgemeinen Rücklage verrechnet werden 
*3 wenn noch nicht verrechnete Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden 
174 Eigene Darstellung auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 
175 Stadt Bonn, Jahresabschluss 2019, S. 23 
176 Golombiewski, Bena/ Wagner, Nadine, Die Gewinnverteilung in kommunalen Jahresabschlüssen in 
NRW nach dem 2. NKFWG – offene Fragen – Teil 2, ZKF, He 5, 2023, S. 104 
177 Mutschler, Klaus/ Stockel-Veltmann, Christoph, Kommunales Finanzmanagement, S. 395f. 

Städte
Ausgleichsrücklage 
(Stand 31.12.2020)

Allgemeine Rücklage 
(Stand 31.12.2020)

Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 

(Stand 31.12.2019)
Liquiditätskredite 

(Stand 31.12.2019)
originär fiktiv nicht erreicht

Bonn x 62.033.446,15 € 1.028.555.927,04 € 686.331.808,21 €
Düsseldorf x 257.931.013,70 € 7.586.281.322,91 € 0,00 €
Köln x 0,00€ *2 5.207.032.470,76 € 908.084.344,78 €
Krefeld x 50.364.170,73 € *3 522.889.585,53 € 277.742.114,04 €
Leverkusen x 6.923.967,77 € 248.817.559,96 € 201.555.155,09 €
Mönchengladbach x 120.315.241,47 € *3 599.651.815,82 € 690.411.924,00 €
Remscheid x 0,00 € 0,00 € 102.835.165,50 € 388.315.420,00 €
Solingen x 0,00 € 0,00 € 3.052.099,31 € 336.958.025,36 €
Wuppertal x 0,00 € 69.205.187,08 € 1.131.300.000,00 €

7 Kommunen 1 Kommune 1 Kommune

Haushaltsausgleich (Jahresabschluss 2019)
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Liquiditätskrediten, deren Höhe teilweise darauin weist, dass die Städte die Liquiditäts-

kredite dauerha zur Finanzierung verwenden. 

IV. Analyse der Jahresabschlüsse 

1. Höhe der Bilanzposion 0 

Die Höhe der Bilanzposion 0 in den Jahresabschlüssen 2020 weist im Jahresabschluss eine 

Spannweite zwischen 0 und 156.759.217,08 Euro auf. In den Jahresabschlüssen 2021 liegt 

die Höhe der Bilanzposion 0 zwischen 34.696.596,63 und 290.270.216,58 Euro. Die Städte 

Köln, Krefeld, Remscheid und Wuppertal haen zum Zeitpunkt der Bearbeitung noch keine 

Jahresabschlüsse für das Jahr 2021 veröffentlicht. Aufgrund dessen können für die Städte 

für 2021 keine Angaben gemacht werden. Die untersuchten Städte weisen große Unter-

schiede bei den Einwohnerzahlen aus. Um einen Vergleich zwischen den Städten aufstellen 

zu können, wird die Höhe der Bilanzposion 0 pro Einwohner und Einwohnerin berechnet 

und die Bilanzposion 0 in Relaon zur Bilanzsumme betrachtet. Die Tabellen 4 und 5 zeigen 

die Höhe der Bilanzposion 0 insgesamt, pro Einwohner und Einwohnerin und in Relaon 

zur Bilanzsumme. Die Abbildungen 4 und 5 zeigen die Höhe der Bilanzierungshilfen insge-

samt und pro Einwohner und Einwohnerin. 

 
Abbildung 4: Höhe der Bilanzierungshilfe insgesamt 2020 und 2021178 
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Abbildung 5: Höhe der Bilanzierungshilfe pro Einwohner/in 2020 und 2021179 

Pro Einwohner und Einwohnerin liegt der Wert der Bilanzposion 0 2020 zwischen 0 und 

311,69 Euro und 2021 zwischen 104,54 und 590,10 Euro. Die Höhe der Bilanzposion 0 in 

Relaon zur Bilanzsumme liegt 2020 zwischen 0 und 3,29 % und 2021 zwischen 0,67 und 

6,02 %. Die Höhe der Bilanzposion 0 variiert deutlich zwischen den Städten. Im Vergleich 

sowohl in Relaon zur Bilanzsumme sowie pro Einwohner und Einwohnerin hat die Stadt 

Leverkusen die höchste Bilanzposion 0 2020 und 2021. Die Stadt Leverkusen hat am meis-

ten pandemiebedingte Schäden isoliert. Dabei ist zu betrachten, dass der Stadt Leverkusen 

2020 lediglich rund 10 % der Gewerbesteuermindererträge durch die Gewerbesteueraus-

gleichzahlungen kompensiert wurden.180 Dies könnte mit der hohen Bilanzierungshilfe im 

Jahr 2020 in Verbindung stehen. Die Stadt Bonn hat im Jahr 2020 keine Schäden in der Bi-

lanzierungshilfe isoliert. Die Höhe der Bilanzposion 0 liegt bei 0 Euro. Dabei ist zu betrach-

ten, dass die Stadt Bonn die Gewerbesteuermindererträge durch die Ausgleichszahlungen 

überkompensiert wurden. Die Überkompensaon liegt bei rund 482 %.181 Bei keiner ande-

ren Stadt des Untersuchungsbereichs ist es zu einer vergleichbaren Überkompensaon ge-

kommen. Dies sind die beiden Extremwerte der Untersuchung 2020. An ihnen ist erkenn-

bar, dass die Höhe der Bilanzposion 0 2020 durch die Gewerbesteuerausgleichszahlungen 

 
179 Eigene Darstellung 
180 Siehe Tabelle 1 
181 Siehe Tabelle 1 
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beeinflusst wurde. Zu einer Überkompensaon der Gewerbesteuermindereinnahmen kam 

es ebenfalls bei den Städten Köln, Krefeld und Wuppertal. Bei Wuppertal und Köln ist die 

Höhe der Bilanzposion 0 in Relaon zur Bilanzsumme ebenfalls unter einem Prozent. Je-

doch hat Krefeld den sechsthöchsten Wert bei der Bilanzposion 0 pro Einwohner und Ein-

wohnerin. Zudem kam es bei der Stadt Mönchengladbach zu keiner Überkompensaon der 

Gewerbesteuermindererträge und der Wert der Bilanzierungshilfe pro Einwohner und Ein-

wohnerin und in Relaon zur Bilanzsumme ist 2020 im Vergleich gering. Dies könnte durch 

die Mitgliedscha im Stärkungspakt, die 2020 zu zusätzlichen zahlungswirksamen Hilfen 

geführt hat, begründet werden. Jedoch sind Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wupper-

tal ebenfalls Stärkungspaktkommunen. Im Vergleich der fünf Stärkungspaktkommunen mit 

den vier anderen Kommunen, ist keine Besserstellung der Stärkungspaktkommunen er-

kennbar. 

 
Tabelle 4: Höhe der Bilanzposion 0 2020182 

 
Tabelle 5: Höhe der Bilanzposion 0 2021183 

Im Jahr 2021 gab es keine finanzwirksamen Hilfen, wie die Gewerbesteuerausgleichszah-

lungen. Im Jahr 2021 hat keine Stadt den Wert der Bilanzposion 0 nicht erhöht. Die Bilanz-

posion 0 wurde 2021 im Vergleich zu 2020 verdoppelt bis vervierfacht. Dies belegt, dass 

die zahlungswirksamen Hilfen bei deutlicher Über- oder Unterkompensaon die Höhe der 

Bilanzposion 0 beeinflusst haben, die Höhe der Bilanzposion 0 auch von anderen 

 
182 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2020 
183 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2021 

Städte Höhe der Bilanzposition 0 pro Einwohner/in in Relation zur Bilanzsumme
Allgemeine Rücklage nach 

Verrechnung Ausgleichsrücklage nach Verrechnung
Bonn 0,00 € 0,00 € 0,00% 1.028.555.927,04 € 62.033.446,15 €
Düsseldorf 156.759.217,08 € 252,62 € 1,31% 7.429.522.105,83 € 101.171.796,62 €
Köln *2 155.542.311,67 € 143,56 € 0,98% 5.046.918.443,99 nicht möglich 
Krefeld *3 39.881.902,59 € 175,81 € 1,75% 483.007.682,94 € 10.482.268,14 €
Leverkusen 51.087.637,87 € 311,69 € 3,29% 197.729.922,09 € -44.163.670,10 €
Mönchengladbach *3 16.931.104,10 € 65,20 € 0,55% 582.720.711,72 € 103.384.137,37 €
Remscheid 20.861.724,82 € 187,07 € 1,84% nicht möglich nicht möglich 
Solingen 26.493.819,81 € 166,43 € 1,76% nicht möglich nicht möglich 
Wuppertal 7.820.968,53 € 22,03 € 0,20% 61.384.218,55 € nicht möglich 

Verrechnung mit dem Eigenkapital

Städte Höhe der Bilanzposition 0 pro Einwohner in Relation zur Bilanzsumme
Allgemeine Rücklage nach 

Verrechnung Ausgleichsrücklage nach Verrechnung
Bonn 34.696.596,63 € 104,54 € 0,67% 987.803.406,53 € 2.689.542,05 €
Düsseldorf 290.270.216,58 € 468,57 € 2,38% 7.294.065.919,33 € -14.880.734,01 €
Köln k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Krefeld k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Leverkusen 96.688.246,07 € 590,10 € 6,02% 155.375.015,40 € -74.320.369,56 €
Mönchengladbach 59.756.429,10 € 228,95 € 1,92% 571.432.919,97 € 106.467.336,17 €
Remscheid k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Solingen 74.608.566,52 € 469,36 € 4,73% nicht möglich nicht möglich
Wuppertal k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Verrechnung mit dem Eigenkapital
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Faktoren abhängig sein muss. Der große bilanzpolische Spielraum, den die Städte bei der 

Bildung der Bilanzierungshilfe haben, beeinflusst die Höhe der Bilanzierungshilfe ebenfalls. 

Zur ergebnisneutralen Behandlung der Bilanzierungshilfe kann die Bilanzierungshilfe ganz 

oder teilweise 2026 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Die Tabellen 4 und 5 zeigen, 

den Wert der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage jeweils nach Verrechnung 

der Bilanzierungshilfe zum Stand 31.12.2020 und 31.12.2021. Es wird gezeigt, ob die Kom-

munen die Möglichkeit haben, die Bilanzierungshilfe mit der Allgemeinen Rücklage oder 

der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Zum Stand 31.12.2020 häen vier Kommunen die 

Bilanzierungshilfe ganz, eine Kommune teilweise und vier Kommunen die Bilanzierungshilfe 

nicht mit der Ausgleichsrücklage verrechnen können. Zum 31.12.2021 können zwei Kom-

munen ganz, zwei Kommunen teilweise und eine Kommune nicht die Bilanzierungshilfe mit 

der Ausgleichsrücklage verrechnen. Für die anderen Kommunen kann aufgrund der fehlen-

den Jahresabschlüsse keine Angabe gemacht werden. Eine Verrechnung mit der Allgemei-

nen Rücklage ist zum Stand 31.12.2020 für sieben der neun Kommunen und zum Stand 

31.12.2021 für vier der fünf untersuchbaren Kommunen möglich. Die Verrechnung mit dem 

Eigenkapital ist für die beiden schon vor der Pandemie überschuldeten Kommunen Rem-

scheid und Solingen nicht möglich. 

2. Erreichen des Haushaltsausgleichs 

Durch die Regelungen des NKF-CUIG konnten 2020 und 2021 die Jahresergebnisse der 

Städte verbessert werden. Die Tabellen 6 und 7 zeigen das Erreichen des Haushaltsaus-

gleichs und das Jahresergebnis mit und ohne die Bildung der Bilanzierungshilfe für die Jahre 

2020 und 2021. Abbildung 6 bis 9 bereiten diese Informaonen grafisch auf. 

 
Tabelle 6184: Erreichen des Haushaltsausgleichs 2020185 

 
184 *3 wenn noch nicht verrechnete Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden 
185 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2020 

Städte

originär fiktiv nicht erreicht Jahresüberschuss/ -fehlbetrag originär fiktiv nicht erreicht Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Bonn x -24.647.307,47 € x -24.647.307,47 €

Düsseldorf x 17.458.468,87 € x -139.300.748,21 €
Köln x 232.930.737,55 € x 77.388.425,88 €

Krefeld x 17.065.973,43 € x *3 -22.815.929,16 €
Leverkusen x 15.443.908,74 € x -35.643.729,13 €

Mönchengladbach x 77.916.647,30 € x 60.985.543,20 €
Remscheid x 2.527.199,89 € x -18.334.524,93 €

Solingen x 259.598,78 € x -26.234.221,03 €
Wuppertal x 93.295.072,29 € x 85.474.103,76

8 Kommunen 1 Kommune 0 Kommunen 3 Kommunen 3 Kommunen 3 Kommunen

mit Bilanzierungshilfe ohne Bilanzierungshilfe 
Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich
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Tabelle 7: Erreichen des Haushaltsausgleichs 2021186 

Mit den Regelungen des NKF-CUIG erreichten 2020 acht Kommunen den originären Haus-

haltsausgleich. Bonn erreichte den fikven Haushaltsausgleich. Ohne die Buchung des au-

ßerordentlichen Ertrags und der Isolierung der Schäden in der Bilanzierungshilfe häen 

2020 lediglich drei Kommunen den originären Haushaltsausgleich erreicht. Weitere drei 

Kommunen häen den fikven Haushaltsausgleich erreicht und drei Kommunen häen den 

Haushaltsausgleich nicht erreichen können. 2021 haben alle fünf untersuchbaren Kommu-

nen den originären Haushaltsausgleich erreicht. Ohne die Isolierung der pandemiebeding-

ten Schäden häe lediglich eine Stadt den originären Haushaltsausgleich und zwei Städte 

den fikven Haushaltsausgleich erreicht. Zwei Städte häen 2021 ohne Bilanzierungshilfe 

den Haushaltsausgleich nicht erreicht. Durch die Regelungen des NKF-CUIG haben die 

Städte größtenteils den originären Haushaltsausgleich erreichen können und konnten die 

Jahresüberschüsse je nach finanzieller Ausgangslage zur Stärkung der Ausgleichsrücklage 

oder der Allgemeinen Rücklage bzw. zum Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten 

Fehlbetrags nutzen. 2019 erreichten sieben Kommunen den originären und eine Kommune 

den fikven Haushaltsausgleich. Das NKF-CUIG sorgte für ähnliche Verhältnisse, wie sie 

2019 vorgelegen haben. Es führte sogar zu einer Verbesserung, da 2019 eine Kommune den 

Haushaltsausgleich nicht erreicht hat. 

 
186 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2021 

Städte

originär fiktiv nicht erreicht Jahresüberschuss/ -fehlbetrag originär fiktiv  nicht erreicht Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Bonn x 34.066.326,91 € x -630.269,72 €

Düsseldorf x 39.466.668,16 € x -94.044.331,34 €
Köln k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Krefeld k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Leverkusen x 15.619.521,08 € x -29.981.087,12 €

Mönchengladbach x 69.092.455,71 € x 26.267.130,71 €
Remscheid k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Solingen x 408.699,10 € x -47.706.047,61 €
Wuppertal k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

5 Kommunen 0 Kommunen 0 Kommunen 1 Kommune 2 Kommunen 2 Kommunen

Haushaltsausgleich
mit Bilanzierungshilfe ohne Bilanzierungshilfe 
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Abbildung 6: Erreichen des Haushaltsausgleichs mit Bilanzierungshilfe 2020187 

 
Abbildung 7: Erreichen des Haushaltsausgleichs ohne Bilanzierungshilfe 2020188 

 
Abbildung 8: Erreichen des Haushaltsausgleichs mit Bilanzierungshilfe 2021189 

 
187 Eigene Darstellung 
188 Eigene Darstellung 
189 Eigene Darstellung 
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Abbildung 9: Erreichen des Haushaltsausgleichs ohne Bilanzierungshilfe 2021190 

3. Entwicklung der Liquiditätskredite 

Gemäß § 5 Absatz 6 NKF-CUIG sind die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche-

rung zu ermieln und über bis zu 50 Jahren zurückzuführen. Die Tabellen 8 und 9 zeigen die 

Höhe der Liquiditätskredite insgesamt und pro Einwohner und Einwohnerin für 2020 und 

2021, sowie die Höhe der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Liquiditätskredite 

insgesamt und pro Einwohner und Einwohnerin. Abbildung 10 zeigt die Gesamthöhe der 

Liquiditätskredite und die Höhe der Liquiditätskredite, die durch die Pandemie verursacht 

wurden für 2020. Abbildung 11 zeigt die Höhe der Liquiditätskredite und die Höhe der durch 

die Pandemie verursachten Liquiditätskredite pro Einwohner und Einwohnerin für 2020. 

 
Tabelle 8191: Höhe der Liquiditätskredite 2020192 

 
190 Eigene Darstellung 
191 *4 Angabe im Jahresabschluss: „Im Wesentlichen durch COVID-19 verursacht“ 
*5 Angabe im Jahresabschluss inkl. Anleihen; Der Wert liegt über dem Wert der Bilanzierungshilfe obwohl 
nach § 5 Absatz 6 NKF-CUIG der Anteil der Liquiditätskredite auf den Bilanzwert der Bilanzierungshilfe be-
grenzt sind. 
192 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2020 

1

2

2

4

originär fiktiv nicht erreicht keine Angaben

Städte Gesamthöhe pro Einwohner/in durch COVID-19 verursacht pro Einwohner/in
Bonn 644.921.778,21 € 1.943,21 € 0,00 € 0,00 €
Düsseldorf 152.481.700,66 € 245,73 € 152.481.700,66 € *4 245,73 €
Köln 719.276.390,52 € 663,85 € 155.542.000,00 € 143,56 €
Krefeld 264.050.000,00 € 1.164,02 € k.A. k.A.
Leverkusen 253.697.500,81 € 1.547,83 € 50.000.000,00 € 305,05 €
Mönchengladbach 578.802.840,00 € 2.229,04 € k.A. k.A.
Remscheid 411.445.398,00 € 3.689,56 € 27.000.000,00 € *5 242,12 €
Solingen 347.545.776,30 € 2.183,17 € 19.188.444,51 € 120,54 €
Wuppertal 1.001.400.248,73 € 2.820,81 € k.A. k.A.
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Tabelle 9: Höhe der Liquiditätskredite 2021193 

Im Jahr 2020 nahmen fünf der neun Kommunen Liquiditätskredite auf, die auf die COVID-

19-Pandemie enallen. Drei Kommunen machten zu der Höhe der auf die COVID-19-Pan-

demie enallenden Liquiditätskredite keine Angaben. Bonn hat 2020 und 2021 keine Liqui-

ditätskredite aufgenommen, die auf die Pandemie enallen. Bei der Stadt Düsseldorf ent-

fallen 2020 alle Liquiditätskredite auf die COVID-19-Pandemie. Den Kommunen Bonn, Köln, 

Krefeld, Mönchengladbach, Solingen und Wuppertal ist es 2020 gelungen im Vergleich zu 

2019 Liquiditätskredite abzubauen. Im Jahr 2021 machten lediglich drei Kommunen Anga-

ben zu den auf die COVID-19-Pandemie enallenden Liquiditätskrediten. Nur bei der Stadt 

Solingen seg der Wert der auf die COVID-19-Pandemie enallenden Liquiditätskredite. Die 

Gesamthöhe der Liquiditätskredite sank bei allen untersuchbaren Kommunen bis auf die 

Stadt Solingen. Den Kommunen war es trotz der pandemiebedingten Belastungen möglich, 

im Jahr 2021 Liquiditätskredite abzubauen. 

 
Abbildung 10: Gesamthöhe der Liquiditätskredite 2020194 

 
193 Eigene Darstellung auf Basis der Jahresabschlüsse 2021 
194 Eigene Darstellung 

Städte Gesamthöhe pro Einwohner/in durch COVID-19 verursacht pro Einwohner/in
Bonn 621.373.471,05 € 1.872,26 € 0,00 € 0,00 €
Düsseldorf 145.000.000,00 € 234,07 € k.A. k.A.
Köln k.A. k.A. k.A. k.A.
Krefeld k.A. k.A. k.A. k.A.
Leverkusen 251.188.281,39 € 1.533,03 € 40.000.000,00 € 244,12 €
Mönchengladbach 514.838.906,00 € 1.972,56 € k.A. k.A.
Remscheid k.A. k.A. k.A. k.A.
Solingen 382.403.998,09 € 2.405,71 € 65.785.917,35 € 413,86 €
Wuppertal k.A. k.A. k.A. k.A.
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Abbildung 11: Höhe der Liquiditätskredite pro Einwohner/in 2020195 

V. Interpretaon der Ergebnisse 

Der erste Teil der Analyse beantwortet die Fragen, ob die kommunalen Haushalte in den 

Folgejahren durch die Abschreibung der Bilanzierungshilfe stark belastet werden und ob 

eine Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital für die Kommunen möglich 

ist. Die Belastung der Kommunen durch den weiteren Umgang mit der Bilanzierungshilfe ist 

sehr unterschiedlich. Während bei einigen Kommunen, wie beispielsweise Bonn der Wert 

der Bilanzierungshilfe gering gehalten werden konnte, haben andere Kommunen, wie bei-

spielsweise Leverkusen, eine Bilanzierungshilfe mit einem für ihre Verhältnisse hohen Wert 

gebildet. Zu beachten ist außerdem, dass die Bilanzierungshilfe bis zum Jahresabschluss 

2023 durch zu isolierende Schäden durch die Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine 

noch weiter anwachsen wird. Die Stärke der Belastungen ist von Kommune zu Kommune 

unterschiedlich und wird die Disparitäten zwischen den Kommunen verstärken. Deutlich 

benachteiligt und belastet werden die eigenkapitalschwachen Kommunen. Für die Kommu-

nen Remscheid und Solingen ist eine Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem Eigenka-

pital nicht möglich. Sie müssen die Bilanzierungshilfe über bis zu 50 Jahren ab 2026 ergeb-

niswirksam abschreiben. Zudem werden die eigenkapitalstarken Kommunen bevorteilt, 

weil sie ihre Jahresüberschüsse, die sie teilweise nur durch die Regelungen des NKF-CUIG 

erreichen konnten, der Ausgleichsrücklage zuführen konnten. Die Ausgleichsrücklage kön-

nen sie in den Folgejahren zum Erreichen des fikven Haushaltsausgleichs verwenden. 196 

 
195 Eigene Darstellung 
196 Golombiewski, Bena/ Wagner, Nadine, Die Gewinnverteilung in kommunalen Jahresabschlüssen in 
NRW nach dem 2. NKFWG – offene Fragen – Teil 2, ZKF, He 5, 2023, S. 108 
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Die überschuldeten Kommunen Solingen und Remscheid mussten ihre Jahresüberschüsse 

für die Deckung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags verwenden und konn-

ten somit keine Vorsorge für zukünige Jahresfehlbeträge treffen. Dies führt zum zweiten 

Teil der Analyse. Dieser klärt die Frage, ob die Zielsetzung des Gesetzgebers, den Kommu-

nen den Haushaltsausgleich zu ermöglichen und somit die Handlungsfähigkeit zu erhalten, 

erreicht wurde. Durch das NKF-CUIG war es allen Kommunen des Untersuchungsbereichs 

möglich, den originären oder fikven Haushaltsausgleich zu erreichen. Das Ziel, den Kom-

munen den Haushaltsausgleich zu ermöglichen, wurde dementsprechend erreicht. Jedoch 

konnten durch die beschriebene unterschiedliche Verwendung der Jahresüberschüsse ei-

nige Kommunen ihre Handlungsfähigkeit stärken und andere nicht. Hier kommt es zur Ver-

stärkung der Disparitäten zwischen den Kommunen. Im drien Teil der Analyse wurde die 

Entwicklung der Liquiditätskredite analysiert. Es wurde untersucht, ob es zu dem vorherge-

sagten Anseg der Liquiditätskredite durch die fehlende Liquiditätswirksamkeit des NKF-

CUIG kam. Alle Kommunen, bis auf Düsseldorf, haen schon vor der Pandemie einen Be-

stand an Liquiditätskrediten. Den Kommunen war es größtenteils trotz Pandemie möglich, 

einen Teil der Liquiditätskredite im Vergleich 2020 zu 2021 abzubauen. Jedoch ist dies nicht 

auf die Regelungen des NKF-CUIG zurückzuführen. Bei fünf Kommunen kam es 2020 zur 

Aufnahme von pandemiebedingten Liquiditätskrediten. Die finanzschwache Kommune So-

lingen erhöhte auch 2021 den Bestand an pandemiebedingten Liquiditätskrediten und den 

Gesamtbestand an Liquiditätskrediten. Auch bei den Liquiditätskrediten werden die finanz-

schwachen Kommunen getroffen, da sich die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten er-

höhen. Alle Kommunen, die pandemiebedingte Liquiditätskredite aufgenommen haben, 

werden durch den daraus folgenden Zinsaufwand belastet. 

F. Fazit 

Die Städte weisen unterschiedliche finanzielle Ausgangslagen vor der Pandemie auf. Zwar 

konnten 2019 sieben der neun Kommunen den originären Haushaltsausgleich und eine 

Kommune den fikven Haushaltsausgleich erreichen. Jedoch haen vier der neun Kommu-

nen zum 31.12.2020 keine Ausgleichsrücklage und zwei der neun Kommunen auch keine 

Allgemeine Rücklage. Zwei Kommunen waren bilanziell überschuldet. Zudem wiesen acht 

der neun Kommunen einen Bestand an Liquiditätskrediten aus. Fraglich ist, ob das NKF-

CUIG ein effekves Miel ist, um die kommunalen Haushalte in der Corona-Pandemie zu 

entlasten. Zunächst ist festzuhalten, dass die Zielsetzung des Gesetzgebers, den Städten 
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den Haushaltsausgleich zu ermöglichen, erreicht wurde. 2020 erreichten mit der Isolierung 

der Schäden 89 % der Kommunen den originären Haushaltsausgleich und 11 % der Kom-

munen den fikven Haushaltsausgleich. Ohne die Bilanzierungshilfe häen lediglich jeweils 

ein Driel der Kommunen den originären und fikven Haushaltsausgleich erreicht. 2021 

erreichten alle Kommunen, die zum jetzigen Zeitpunkt einen Jahresabschluss veröffentlicht 

haben, den originären Haushaltsausgleich. Ohne Bilanzierungshilfe häen lediglich 11 % 

dieser Kommunen den originären Haushaltsausgleich und 22 % der Kommunen den fikven 

Haushaltsausgleich erreicht. Dementsprechend hat keine Kommune in den Jahresabschlüs-

sen 2020 und 2021 die Allgemeine Rücklage verringert und keine Kommune war somit 

durch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-

zeptes nach § 76 GO verpflichtet. Die Handlungsfähigkeit der Kommunen wurde nicht wei-

ter beeinträchgt. Kurzfrisg hat das NKF-CUIG den Kommunen geholfen, den Haushalt-

sausgleich zu erreichen. Die langfrisge Wirkung des NKF-CUIG wird sehr unterschiedlich 

zwischen den Kommunen ausfallen. Einigen Kommunen ist es gelungen, den Wert der Bi-

lanzierungshilfe gering zu halten, während andere Kommunen viele pandemiebedingte 

Schäden isolieren mussten. Dies ist teilweise durch die unterschiedliche Wirkung der finanz-

wirksamen Hilfsmaßnahmen, vor allem den Gewerbesteuerausgleichszahlungen und durch 

den bilanzpolischen Spielraum bei der Bildung der Bilanzierungshilfe zu begründen. Der 

Wert der Bilanzierungshilfe in Relaon zur Bilanzsumme liegt bei den Städten 2021 zwi-

schen 0,67 % und 6,02 %. Dabei ist zu beachten, dass noch in zwei weiteren Jahresabschlüs-

sen pandemiebedingte und kriegsbedingte Schäden zu isolieren sind. Sieben der neun Kom-

munen können zum Stand 31.12.2020 die Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital ergeb-

nisneutral ausbuchen. Auf Kommunen, die die Verrechnung nicht vornehmen können, kom-

men über bis zu 50 Jahren ergebniswirksame Abschreibungen zu, die den Haushaltsaus-

gleich zukünig erschweren werden. Hier ist die Stadt Solingen zu nennen, deren Bilanzie-

rungshilfe 2021 4,73 % der Bilanzsumme ausmacht und die keinerlei Eigenkapital hat. Die 

eigenkapitalschwachen Kommunen werden belastet. Das NKF-CUIG hat die Belastungen le-

diglich in die Zukun verschoben. Vor allem für eigenkapitalschwache Kommunen bringen 

die Regelungen des NKF-CUIG langfrisg keine Entlastungen. Zum befürchteten starken An-

seg der Liquiditätskredite kam es durch die finanzwirksamen Hilfen, die 2020 die ersten 

Belastungen abfederten, nicht. Im Vergleich 2020 zu 2019 konnten sogar 67 % der Kommu-

nen Liquiditätskredite abbauen. Im Vergleich 2021 zu 2020 konnten vier der fünf 
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untersuchbaren Kommunen Liquiditätskredite abbauen. Es wurden trotzdem zusätzliche Li-

quiditätskredite durch die Pandemie aufgenommen, die die Kommunen in den Folgejahren 

mit Zinsaufwand belasten werden. Trotz der Angabepflicht der Höhe der auf die Pandemie 

enallenden Liquiditätskredite aus § 5 Absatz 6 NKF-CUIG liegen für das Jahr 2021 lediglich 

drei Werte vor. Eine Kommune hat keine pandemiebedingten Liquiditätskredite aufgenom-

men. Eine Kommune konnte die pandemiebedingten Liquiditätskredite im Vergleich zu 

2020 verringern und bei der anderen Kommune sind die pandemiebedingten Liquiditäts-

kredite im Vergleich zu 2020 deutlich angesegen. Die Situaonen in den Kommunen sind 

sehr unterschiedlich. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das NKF-CUIG den Kommunen kurzfris-

g den Haushaltsausgleich ermöglicht hat, jedoch langfrisg zur Belastung besonders der 

eigenkapitalschwachen Kommunen führt. Die bereits vorher vorhandenen Disparitäten zwi-

schen den Städten werden durch das NKF-CUIG verstärkt. Eine effekve Entlastung der 

kommunalen Haushalte liegt dementsprechend nicht vor. 

 Abzuwarten bleibt, wie hoch der Wert der Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2023 ist 

und wie sich die Isolierung der kriegsbedingten Schäden auf die Bilanzierungshilfe auswirkt. 

Zudem bleibt abzuwarten, welche Kommunen das Wahlrecht, die Bilanzierungshilfe mit 

dem Eigenkapital zu verrechnen, wahrnehmen werden und welche Abschreibungsdauern 

die übrigen Kommunen wählen. Eine abschließende Bewertung der Regelungen des NKF-

CUIG ist frühstens zum Jahresabschluss 2026 möglich. 
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tokoll 17/1093, hps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Doku-

ment?Id=MMA17%2F1093|1|1&Id=MMA17%2F1093|3|34&Id=MMA17%2F1093|35

|36, abgerufen am 14.01.2023 

- Landtag NRW, Drucksache 17/9829, hps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/doku-

mentenarchiv/Dokument/MMD17-9829.pdf, abgerufen am 14.01.2023 

- Landtag NRW, Drucksache 17/11195, hps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/doku-

mentenarchiv/Dokument/MMD17-11195.pdf, abgerufen am 01.06.2023 

- Landtag NRW, Drucksache 17/14304, hps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/do-

kumentenarchiv/Dokument/MMD17-14304.pdf, abgerufen am 14.01.2023 
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- Landtag NRW, Drucksache 18/997, hps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/doku-

mentenarchiv/Dokument/MMD18-997.pdf, abgerufen am 23.05.2023 

- Landtag NRW, Vorlage 17/3444, hps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumen-

tenarchiv/Dokument/MMV17-3444.pdf, abgerufen am 30.05.2023 

- Mähring, Hugo, Bundesrechnungshof, Verteilung des pauschalen Ausgleichs von Ge-

werbesteuermindereinnahmen an die Gemeinden, Bonn, 2021, hps://www.bundes-

rechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2021/ausgleich-von-gewerbe-

steuermindereinnahmen-volltext.pdf?__blob=publicaonFile&v=1, abgerufen am 

30.05.2023 

- Stassches Bundesamt, Pressemieilung Nr. 469 vom 06.10.2021, 

hps://www.destas.de/DE/Presse/Pressemieilun-

gen/2021/10/PD21_469_713.html, abgerufen am 05.06.2023 
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Verzeichnis der Jahresabschlüsse 

Jahresabschlüsse 2019: 

- Stadt Bonn, Jahresabschluss 2019, hps://www.bonn.de/medien-global/amt-20-und-

21/jahresabschluesse/Jahresabschluss-2019_20210331-Teil1-1.pdf, abgerufen am 

25.05.2023 

- Stadt Düsseldorf, Jahresabschluss 2019, hps://www.duesseldorf.de/filead-

min/Amt20/finanzen/jahresabschluesse/endguelger_jahresabschluss_2019.pdf, ab-

gerufen am 25.05.2023 

- Stadt Köln, Jahresabschluss 2019, hps://www.stadt-koeln.de/mediaasset/con-

tent/pdf20/jahresabschluss_2019_teil_1.pdf, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Krefeld, Jahresabschluss 2019, hps://www.krefeld.de/C1257CBD001F275F/fi-

les/entwurf_jahresabschluss_2019.pdf/$file/entwurf_jahresabschluss_2019.pdf?O-

penElement, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Leverkusen, Jahresabschluss 2019, hps://ris.leverkusen.de/get-

file.asp?id=109835&type=do, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Mönchengladbach, Jahresabschluss 2019, hps://www.moenchenglad-

bach.de/fileadmin/user_upload/FB20/jahresabschluss/ja2019_pdf, abgerufen am 

25.05.2023 

- Stadt Remscheid, Jahresabschluss 2019, hps://www.remscheid.de/polik-verwal-

tung/finanzen/medien-pool/1.20_Jahresabschluss_2019-Feststellung.pdf, abgerufen 

am 25.05.2023 

- Stadt Solingen, Jahresabschluss 2019, hp://www.stadtsolingen.de/haushalt-

2019/PDF/Abschluss_2019_Entwurf.pdf, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Wuppertal, Jahresabschluss 2019, hps://www.wuppertal.de/Jahresabschluss-

2019-Endfassung-II-SW09137235.PDF, abgerufen am 25.05.2023 

 

Jahresabschlüsse 2020: 

- Stadt Bonn, Jahresabschluss 2020, hps://www.bonn.de/medien-global/amt-20-und-

21/jahresabschluesse/Jahresabschluss-2020_Teil-1.pdf, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Düsseldorf, Jahresabschluss 2020, hps://www.duesseldorf.de/filead-

min/Amt20/finanzen/jahresabschluesse/endguelger_jahresabschluss_2020.pdf, ab-

gerufen am 25.05.2023 
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- Stadt Köln, Jahresabschluss 2020 Entwurf, hps://buergerinfo.stadt-koeln.de/get-

file.asp?id=920986&type=do, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Krefeld, Jahresabschluss 2020 Entwurf, hps://www.kre-

feld.de/C1257CBD001F275F/files/entwurf_des_jahresabschlusses_2020.pdf/$file/ent-

wurf_des_jahresabschlusses_2020.pdf?OpenElement, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Leverkusen, Jahresabschluss 2020, hps://ris.leverkusen.de/get-

file.asp?id=129441&type=do, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Mönchengladbach, Jahresabschluss 2020, hps://www.moenchenglad-

bach.de/fileadmin/user_upload/FB20/jahresabschluss/ja2020_pdf, abgerufen am 

25.05.2023 

- Stadt Remscheid, Jahresabschluss 2020 Entwurf, hps://www.remscheid.de/polik-

verwaltung/finanzen/medien-pool/_Jahresabschluss-2020-Entwurf.pdf, abgerufen am 

25.05.2023 

- Stadt Solingen, Jahresabschluss 2020, hp://www.stadtsolingen.de/haushalt-

2020/PDF/JA2020_Abschlussbericht.pdf, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Wuppertal, Jahresabschluss 2020, hps://www.wuppertal.de/403.14-Jahresab-

schluss-2020-Festgestellt.pdf, abgerufen am 25.05.2023 

 

Jahresabschlüsse 2021: 

- Stadt Bonn, Jahresabschluss 2021, hps://www.bonn.de/medien-global/amt-20-und-

21/jahresabschluesse/Jahresabschluss-2021_Teil-1.pdf, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Düsseldorf, Jahresabschluss 2021, hps://www.duesseldorf.de/filead-

min/Amt20/finanzen/jahresabschluesse/jahresabschluss_2021.pdf, abgerufen am 

25.05.2023 

- Stadt Leverkusen, Jahresabschluss 2021, hps://www.leverkusen.de/vv/forms/4/Jah-

resabschluss_2021_Band_I.pdf,, abgerufen am 25.05.2023 

- Stadt Mönchengladbach, Jahresabschluss 2021, hps://www.moenchenglad-

bach.de/fileadmin/user_upload/FB20/jahresabschluss/Stadt_MG_JA_2021.pdf, abge-

rufen am 25.05.2023 

- Stadt Solingen, Jahresabschluss 2021, hp://www.stadtsolingen.de/haushalt-

2021/PDF/JA2021_Abschlussbericht.pdf, abgerufen am 25.05.2023 
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Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit das gene-
rische Maskulinum bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impli-
ziert jedoch keine Benachteiligung anderweitiger Geschlechteridentitäten, sondern soll im Sinne 
der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 
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A. Einleitung 

„Tiere sind nicht dazu da, den fragwürdigen ästhetischen Wünschen ihrer Halter zu ent-

sprechen. Sie sind keine Maskottchen. Wenn Züchtungen das artgerechte Leben verhin-

dern, ist das Tierquälerei.“1 So appellierte Julia Klöckner, damalige Bundesministerin für 

Ernährung und Landwirtschaft, im Jahr 2021 im Zusammenhang mit dem Erlass eines Aus-

stellungsverbots für Hunde, die Qualzuchtmerkmale aufweisen. Dennoch werden bei diver-

sen Hunderassen regelmäßig bestimmte phänotypische Merkmale durch gezielte Verpaa-

rung teils bis ins Extreme verstärkt. Die Anforderungen an die Gesundheit und das Wohl-

befinden der Tiere stehen dabei nicht selten hinter den ästhetischen Zielen einzelner Züch-

ter zurück. So ist entgegen jedweder Rassestandards und Zuchtordnungen verschiedens-

ter Zuchtvereine und -verbände neben einer gezielt angezüchteten Übertypisierung be-

stimmter Merkmalsausprägungen ebenso eine erhöhte Prävalenz von Erbkrankheiten zu 

verzeichnen. Die Vorgaben entfalten derweil keinerlei rechtliche Bindungswirkung. Indes 

verbindlich ist sowohl für Züchter, Zuchtverbände, -vereine als auch Veterinäre das Tier-

schutzgesetz (TierSchG).2  

Das Verbot, Wirbeltieren sowie ihren Nachkommen durch Zucht Schmerzen, Leiden oder 

Schäden zuzufügen, findet sich in § 11b Abs. 1 TierSchG niedergeschrieben. Trotz der 

daraus resultierenden Einschränkungen und Verbote kommt der Regelungsgehalt der 

Norm lediglich bedingt zum Tragen. Vielmehr ist festzustellen, dass die Zucht mit Hunden, 

bei denen entsprechende zuchtbedingte Defekte vorherrschen, zunimmt und Schmerzen, 

Leiden sowie Schäden betroffener Tiere ebenso extremer werden. Zwar richtet sich das 

Qualzuchtverbot vornehmlich an Züchter, Zuchtverbände und -vereine; gleichwohl obliegt 

es den zuständigen Veterinärbehörden, die Rechtsfigur „Qualzucht" sachgerecht und ge-

setzeskonform zu charakterisieren und so defektbelastete Tiere einzelfallspezifisch identi-

fizieren und mit individuellen Rechtsfolgen belegen zu können. 

Mithin gilt es, die organisatorischen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen der verbands-

mäßigen Hundezucht in ihrer Gesamtheit zu beleuchten, um mögliche Ursachen jenes Voll-

zugsdefizits identifizieren und anknüpfend Potenziale innerhalb unterschiedlichster Wir-

kungsfelder aufzeigen zu können. 

 

 

                                                
1 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Mehr Tierschutz bei Hunden – 

Verbesserungen bei Tiertransporten. 
2 Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2022 (BGBl. I S. 2752). 
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B. Einordnung 

Während die Hundezucht über Jahre hinweg einzig auf Brauchbarkeit und Leistung der 

Hunde in dem für sie vorgesehenen Einsatz – beispielsweise als Jagd-, Hüte- oder Wach-

hund – angelegt war, wurde dem Hund Mitte des 19. Jahrhunderts eine gänzlich neue Rolle 

zuteil. Diese schlug sich mitunter in der Gründung erster Zuchtvereine nieder und hatte 

zugleich die Definition bestimmter Rassestandards und eine damit einhergehende Entwick-

lung zu einer zunehmend auf phänotypische Merkmale ausgerichteten Zucht inne. Dies 

führte unweigerlich dazu, dass die Gesundheit und das Wesen der Zuchttiere zunehmend 

an Bedeutung verloren; mit der Folge teils tiefgreifender tierschutzwidriger Zustände.3 

Neben den im TierSchG normierten behördlichen Eingriffsbefugnissen verfolgen auch 

Zuchtverbände und -vereine vielfältige Strategien, um den Negativfolgen dieser Zuchtpraxis 

auf geeignete Weise entgegenzuwirken. Das oberste Ziel sowohl innerhalb der rechtlichen 

als auch organisatorischen Strukturen ist dabei dasselbe: Der Tierschutz. 

 

I. Wirkungsfeld 

Nicht nur im gesellschaftlichen, ebenso im rechtlichen Kontext ist nebst einem gesteigerten 

Verantwortungsbewusstsein eine allgemeine Werterhöhung tierischer Belange in Form zu-

nehmend auf den Schutz von Tieren ausgerichteter Potenziale spürbar.4 Demgemäß be-

zeichnet der Begriff „Tierschutz“ das praktische wie auch rechtliche Bestreben sowie daraus 

abgeleitete Kompetenzen, um den häufig durch menschliches Handeln bedingten negati-

ven Eingriffen an Tieren präventiv entgegenzuwirken und potenziell schädigende Folgen 

einzudämmen.5 So liegt die Achtung der Tiere in der moralischen Verantwortung der Men-

schen;6 daneben umfasst das Tierschutzrecht zahlreiche einer stetigen Fortschreibung un-

terliegenden Vorschriften, die ein Mindestmaß an Schutz im Umgang mit Tieren normieren.7  

Sowohl für staatliche Organe als auch die Zivilgesellschaft maßgeblich ist das TierSchG 

mit seinem in § 1 festgeschriebenen Telos, das Leben und Wohlbefinden der Tiere vollum-

fänglich zu bewahren sowie dem Verbot, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, 

Leiden oder Schäden zuzufügen.8  

 

                                                
3 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (159).  
4 Metzger in: LM, Art. 20a GG Rn. 7 f. 
5 Peters in: Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, Tierschutz. 
6 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (192). 
7 Peters in: Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, Tierschutz. 
8 Hirt in: HMMF, § 1 Rn. 1. 
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1. Rechtshistorische Entwicklung 

Bereits 2000 vor Christus lässt sich ein erstes Gesetzeswerk finden, welches den Umgang 

mit Haustieren zum Gegenstand hat. Gesetzlich verankert wurde der Tierschutz in Deutsch-

land hingegen erst im 19. Jahrhundert in Form von Straftatbeständen. Infolge eines sich 

stetig verfestigenden Tierschutzgedankens wurde dieser schließlich mit Erlass des Reichs-

tierschutzgesetzes9 erstmalig losgelöst vom Strafgesetzbuch normiert.10 Mit der Zeit reifte 

sodann das Bewusstsein über die „Mitverantwortung des Menschen für die seiner Obhut 

anheimgegebenen Lebewesen“11 heran; eine Novellierung des TierSchG schien geboten. 

So wurde mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des TierSchG12 unter anderem § 11b 

TierSchG eingefügt und erstmals die Möglichkeit von Beschränkungen und Verboten hin-

sichtlich der Zucht bestimmter Arten, Rassen und Linien normiert.13  

Freilich spiegelt sich das gewandelte Verständnis für die Belange der Tiere überdies in der 

Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel in Art. 20a Grundgesetz (GG)14 im Jahr 2002 

wieder. Mit dem Gebot eines „sittlich verantworteten Umgangs des Menschen mit dem 

Tier“15 wurde seine Bedeutsamkeit schließlich auf verfassungsrechtlicher Ebene untermau-

ert und dem Tierschutz Verfassungsrang und die Wertigkeit einer verfassungsimmanenten 

Grundrechtsschranke zuteil. Seither können andere verfassungsrechtlich gewichtige Be-

lange im Rahmen der praktischen Konkordanz hinter dem Schutz der Tiere zurückstehen.16  

 

2. Dimensionen von Tierschutz 

Insgesamt resultiert der rechtliche Wandel sowie die generelle Werterhöhung tierischer Be-

lange aus den historischen, begrifflichen und theoretischen Entwicklungsschritten des Tier-

schutzdiskurses.17 Gleichwohl ist auch im heutigen Verständnis noch eine grundlegende 

Differenzierung zwischen dem anthropozentrischen, ethischen sowie pathozentrischen An-

satz vorzunehmen. 

                                                
9 Tierschutzgesetz vom 24.11.1933 (RGBl. I S.987). 

10 Hirt in: HMMF, Einleitung Rn. 1 ff.; Metzger in: LM, Einführung in das Tierschutzrecht Rn. 40 ff. 
11 BT-Drs. 10/3158, S. 1. 
12 Erstes Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes vom 12.08.1986 (BGBl. I S. 1309). 
13 Hirt in: HMMF, Einleitung Rn. 5 ff.; § 11b Rn. 1; Metzger in: LM, Einführung in das Tierschutz-

recht Rn. 44 ff. 
14 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 
15 BT-Drs. 14/8860, S. 1. 
16 Caspar/Geissen, NVwZ 2002, 913 (915); Obergfell, ZRP 2001, 193 (196); Ogorek, NVwZ 2016, 

1433 (1436); Hirt in: HMMF, Art. 20a Rn. 8. 
17 Schröter, ZUR 2012, 450 (450).  

Le
a 

Ri
ss

e



 
 

4 
 
 

Während der anthropozentrische Ansatz das Interesse des Menschen am Tier als eigen-

tums- und verkehrsfähiger Rechtsgegenstand und Teil der natürlichen menschlichen Le-

bensgrundlagen in den Vordergrund stellt, gesteht der ethische Ansatz den Tieren indes 

eine eigene Würde zu. Demgemäß werden sie als Mitgeschöpfe erachtet und gefordert, 

tierische Individuen vor vermeidbaren Leiden zu schützen und ihre Würde zu achten. Dies 

impliziert den Schutz des Eigenwertes sowie der Eigenart und verlangt, mit dem Tier seiner 

Natur entsprechend umzugehen und diesem ein artgerechtes und artentsprechendes Le-

ben zu ermöglichen. Der pathozentrische Ansatz wird durch § 1 TierSchG aufgegriffen und 

gebietet allgemein den Schutz des Tieres als ein fühlendes Wesen. Aufgrund seiner geset-

zessytematischen Stellung dient er sodann als eine Auslegungsleitlinie, die auf sämtliche 

im TierSchG normierten Vorgaben ausstrahlt und umfasst überdies den Schutz vor Hand-

lungen, die nicht unter spezielle gesetzlich verankerte Ge- und Verbotsvorschriften zu sub-

sumieren sind, doch bei den Tieren gleichermaßen Schmerzen, Leiden oder Schäden ver-

ursachen.18  

Unstreitig ist, dass sich der Tierschutz in diversen Einflussbereichen niederschlägt – wenn 

auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Was jedoch sämtliche Wirkungskreise gemein 

haben, ist die zunehmende Relevanz und Gewichtung tierischer Belange.  

 

a. Emotionaler Tierschutz 

Bereits aus dem natürlichen Empfinden des Menschen begründet sich ein Schutzbedürfnis 

hinsichtlich der von ihnen Abhängigen – so auch den Tieren. Obzwar der emotionale Tier-

schutz zumeist spontan und aufrichtig ist, birgt er zugleich den Nachteil einer anthropozen-

trischen Sichtweise. Demnach werden menschliche Bedürfnisse und Empfindungen auf 

Tiere übertragen, ohne Gewissheit darüber, dass etwaiger Anthropomorphismus wissen-

schaftlich fundiert und als tierschutzrechtlich unbedenklich zu klassifizieren ist. Schließlich 

ist nicht zu verkennen, dass – ungeachtet der zahlreichen Gemeinsamkeiten von Menschen 

und Tieren – ebenso signifikante Unterschiede bestehen. Mithin ist nicht alles, was aus 

menschlicher Sicht als positiv zu erachten ist, gleichermaßen tierwohlfördernd.19  

 

 

                                                
18 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (190); Schröter, ZUR 2012, 450 (450); Hirt in: HMMF, § 1 Rn. 9 f.; 

Metzger in: LM, Einführung in das Tierschutzrecht Rn. 52, 54, 56. 
19 HW, Tierschutzrecht, S. 2. 
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b. Wissenschaftlicher Tierschutz 

Der wissenschaftliche Tierschutz bildet das Gegenstück zum emotionalen Tierschutz. So 

werden tierische Bedürfnisse und Empfindungen in Abgrenzung zur anthropozentrischen 

Sichtweise einzig auf der Grundlage von Forschung und naturwissenschaftlichen Erkennt-

nissen aufgezeigt. Infolge der Rationalität wird schließlich die Gefahr potenzieller Tier-

schutzverstöße verringert.20 

 

c. Rechtlicher Tierschutz 

Der rechtliche Tierschutz findet seinen Ursprung im 19. Jahrhundert im Strafrecht und ist 

bis heute im Strafgesetzbuch (StGB)21 verankert. Demgemäß können Tiere Tatobjekt sämt-

licher Straftatbestände sein, die den Schutz beweglicher Sachen zum Inhalt haben.22 Im 

bürgerlichen Recht schreibt § 90a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)23 gleichermaßen 

fest, dass die für Sachen geltenden Vorschriften grundsätzlich entsprechend auch auf Tiere 

anzuwenden sind, wobei die Vorschrift zugleich darlegt, dass die Tiere als Mitgeschöpfe 

und nicht etwa als Sache gemäß § 90 BGB zu erachten sind.24 

Der größte Teil der Normen des Tierschutzrechts – namentlich das TierSchG sowie seine 

Ausführungsverordnungen – ist hingegen verwaltungsrechtlich geprägt.25 Ungeachtet der 

vielschichtigen rechtlichen Verankerungen, ist jedoch nicht zu verkennen, dass diese oft-

mals lediglich Mindestanforderungen an den Tierschutz stellen und die bloße Normierung 

regelmäßig nicht ausreicht. Vielmehr bedarf es einer stringenten und konsequenten prakti-

schen Umsetzung der tierschutzrechtlichen Gesetzgebung, um einen umfassenden Schutz 

gewährleisten zu können.26 

 

 

 

 

                                                
20 HW, Tierschutzrecht, S. 2. 
21 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 04.12.2022 (BGBl. I S. 2146). 
22 Rossi, Einführung in das Tierschutzrecht, S. 2; Metzger in: LM, Einführung in das Tierschutzrecht 

Rn. 87. 
23 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 

2909; I S. 738), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2023 (BGBl. I Nr. 72). 
24 HW, Tierschutzrecht, S. 10; Metzger in: LM, Einführung in das Tierschutzrecht Rn. 81. 
25 Metzger in: LM, Einführung in das Tierschutzrecht Rn. 84 f. 
26 HW, Tierschutzrecht, S. 3. 
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II. Rechtlicher und organisatorischer Rahmen 

Mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zuchtbedingter nachteiliger organischer 

Veränderungen oder Schäden zu verringern,27 greifen im Rahmen der verbandsmäßigen 

Hundezucht verschiedene Kompetenzen und Regelwerke ineinander. Neben gesetzlich 

verankerten Rahmenbedingungen knüpfen verbands- beziehungsweise vereinseigene Re-

gelwerke an diese Mindestanforderungen an und formulieren im Rahmen ihrer Zuchthoheit 

und Expertise weitergehende Zuchtvoraussetzungen wie auch rassespezifische zuchtlen-

kende Maßnahmen. 

 

1. Organisation der Rassehundezucht in Deutschland  

Die Rassehundezucht ist durch verschiedene Organisationsebenen geprägt. Die Weltorga-

nisation der Kynologie bildet die Fédération Cynologique Internationale (FCI) ab. Diese be-

steht aus 98 Mitglieds- und Vertragspartnerländern und verfolgt das Ziel, die Kynologie und 

Rassehundezucht umfassend zu fördern und zu schützen. Mitunter obliegt es der FCI, die 

Rassestandards – die Beschreibung des rassespezifischen Idealtyps – der derzeit 356 an-

erkannten Hunderassen zu formulieren. Diese werden zudem auf nationaler Ebene durch 

FCI-Mitgliedsverbände betreut.28 

In Deutschland wird die FCI durch den Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) re-

präsentiert, welcher zugleich die nationale Dachorganisation von Hundezucht und -sport 

bildet. Der föderal strukturierte Verband setzt sich aus 180 Mitgliedern zusammen: Neben 

VDH-Landesverbänden als regionale Interessenvertretung handelt es sich überwiegend um 

Zuchtvereine, die eine oder mehrere Hunderassen betreuen und sämtlich der Zucht-Ord-

nung des VDH (VDH-ZO)29 unterliegen.30 Die Mindestanforderungen für die Zucht von Hun-

den unter Beachtung des TierSchG sowie der Bestimmungen der FCI sind in § 1 Nr. 1 VDH-

ZO festgelegt und müssen von den VDH-Zuchtvereinen sodann eingehalten und rassespe-

zifisch ergänzt werden.  

 

 

 

                                                
27 Köpernik in: Düsing/Martinez, Agrarrecht, § 11b Tierschutzgesetz Rn. 1. 
28 FCI, Präsentation unserer Organisation.  
29 VDH-Zucht-Ordnung vom 01.08.2021, https://www.vdh.de/fileadmin/media/ueber/downloads/sat-

zung/2021_Neue_Satzungen_und_Ordnungen/VDH-Zucht-Ordnung_mit_allen_DFB.pdf.  
30 VDH, Über den VDH. 
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a. Erlaubnispflicht und Sachkundenachweis 

Wer gewerbsmäßig Wirbeltiere züchtet, bedarf gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Bst. a) 

TierSchG der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Der Begriff „züchten“ kennzeichnet „die 

durch Auslese mittels Vermehrung erfolgende zielbewusste Formung von Tieren[.]“31 Nach 

Ziff. 12.2.1.5 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzge-

setzes (AVV TierSchG)32 handelt gewerbsmäßig, wer die genannten Tätigkeiten selbstän-

dig, planmäßig, fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung ausübt. Die Voraus-

setzungen für eine Gewerbsmäßigkeit sind gemäß Ziff. 12.2.1.5.1 AVV TierSchG in der 

Regel bei drei oder mehr fortpflanzungsfähigen Hündinnen oder drei oder mehr Würfen pro 

Jahr erfüllt. 

Darüber hinaus bedarf es gemäß § 11 Abs. 2 TierSchG in Verbindung mit Ziff. 12.2 AVV 

TierSchG Fachkenntnissen und Fähigkeiten hinsichtlich Haltung, Pflege und Unterbringung 

der Tiere, um sowohl die Betreuung der trächtigen und gebärenden Hündin als auch die 

Welpenaufzucht im erforderlichen Umfang zu gewährleisten.33 Ferner wird die Zuverlässig-

keit der für die Tätigkeit verantwortlichen Person vorausgesetzt. Diese ist anzunehmen, 

wenn keine Tatsachen vorliegen, die die Zuverlässigkeit dieser Person im Zusammenhang 

mit dem Tierschutz in Zweifel ziehen – etwa bei groben oder wiederholten Verstößen gegen 

das TierSchG.34 Zudem ist sicherzustellen, dass die der Tätigkeit dienenden Räume und 

Einrichtungen den Anforderungen aus § 2 TierSchG beziehungsweise § 11 Abs. 2 

TierSchG in Verbindung mit § 3 Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV)35 entsprechen. 

 

b. Mitgliedschaft in einem Zuchtverein 

Über die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen hinaus bedarf es im Rahmen der ver-

bandsmäßigen Hundezucht der Verbandsangehörigkeit beziehungsweise Mitgliedschaft in 

einem VDH-Zuchtverein. Die Zuchtvereine sind im Rahmen ihrer Zuchthoheit befugt, neben 

dem TierSchG und den Vorgaben der VDH-ZO ebenfalls eigene rassespezifische Zucht-

ordnungen zu erlassen. Zudem obliegt den vereinseigenen Zuchtwarten die Kontrolle der 

                                                
31 VGH München, Beschluss vom 11.04.2013 – 9 CS 13.20 –, juris Rn. 27; Metzger in: LM, § 11 

Rn. 6. 
32 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 09.02.2000 

(BAnz. Nr. 35a S. 1 vom 22.02.2000), https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_09022000_32135220006.htm. 

33 VGH München, Beschluss vom 22.04.2009 – 9 C 09.222–, juris Rn. 2; Hirt in: HMMF, § 11 
Rn. 20. 

34 VG Cottbus, Beschluss vom 06.09.2017 – 3 L 509/17 –, juris Rn. 31. 
35 Tierschutz-Hundeverordnung vom 02.05.2001 (BGBl. I S. 838), zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 25.11.2021 (BGBl. I S. 4970). 
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Zuchtstätten und spätere Wurfabnahme, die Dokumentation von Abstammung sowie Zucht-

lenkung mit dem Ziel, das Auftreten erblich bedingter Krankheiten und Gendefekte zu ver-

ringern.36 

 

c. Zuchtzulassung des Hundes  

Mit der Maßgabe, den Anteil krankheits- und defektbelasteter Hunde zu minimieren, dürfen 

gemäß § 5 VDH-ZO lediglich verhaltenssichere, rassetypische und insbesondere gesunde 

Hunde zur Zucht zugelassen werden. Demgemäß bedarf es neben der reinen Phänotyp-

Beurteilung eines entsprechenden durch niedergelassene Tierärzte ausgestellten Gesund-

heitszeugnisses. Ungeachtet dessen kann die Zuchtzulassung jederzeit widerrufen werden, 

alsbald bei dem Hund nachträglich zuchtrelevante Krankheiten auftreten oder Nachzuchten 

wesentliche Erbdefekte aufweisen. So ist das oberste Ziel, die verbands- beziehungsweise 

vereinseigenen Zuchtprogramme voranzutreiben und überdies dem in § 11b Abs. 1 

TierSchG normierten Verbot von Qualzüchtungen Rechnung zu tragen.37 

 

2. Behördliche Befugnisse 

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 TierSchG obliegt die Durchführung des TierSchG den nach 

Landesrecht zuständigen Behörden. In Nordrhein-Westfalen ermächtigt § 1 Nr. 1 der Ver-

ordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von 

Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Tierschutzrechts (ZustVO Tierschutz NRW)38 die 

Veterinärbehörden der Kreise beziehungsweise kreisfreien Städte zur Durchführung des 

TierSchG sowie Überwachung der Vorgaben sämtlicher aufgrund des TierSchG erlassenen 

Rechtsverordnungen. Die vorrangige Beurteilungskompetenz obliegt dabei den Amtsvete-

rinären, die nach § 15 Abs. 2 TierSchG regelmäßig als Sachverständige bei der Überwa-

chung sowie im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren herangezogen 

werden sollen.39  

 

 

                                                
36 VDH, Das VDH-Gütesiegel. 
37 VDH, Das VDH-Gütesiegel. 
38 Verordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von 

Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Tierschutzrechts vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 212), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.05.2023 (GV. NRW. S. 252). 

39 Metzger in: LM, § 15 Rn. 19. 
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a. Ge- und Verbote 

Die Unversehrtheit eines Tieres ist eines der zentralen Schutzgüter des Tierschutzrechts. 

So findet sich in § 1 Satz 2 TierSchG das Verbot, einem Tier ohne vernünftigen Grund 

Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Doch tritt § 1 Satz 2 TierSchG als Auffang-

tatbestand und Generalklausel im Sinne des Lex-specialis-Grundsatzes zunächst subsidiär 

hinter speziellen tierschutzrechtlichen Bestimmungen zurück.40  

Darüber hinaus gebietet § 2 TierSchG eine art- und bedürfnisentsprechende angemessene 

Ernährung und Pflege sowie verhaltensgerechte Unterbringung einschließlich der dafür er-

forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und verbietet gleichermaßen, die Möglichkeit des 

Tieres zu artgemäßer Bewegung so einzuschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeid-

bare Leiden oder Schäden zugefügt werden.41  

 

b. Anordnungsbefugnis  

Erlangt die zuständige Behörde von tierschutzwidrigen Handlungen oder Zuständen Kennt-

nis, ist sie nach § 16a Abs. 1 Satz 1 TierSchG verpflichtet, im Lichte der Maxime aus § 1 

TierSchG die zur Beseitigung festgestellter und Verhütung künftiger Verstöße notwendigen 

Anordnungen zu treffen. Demnach bedarf es keinerlei Gewissheit, dass einem Tier Schmer-

zen, Leiden oder Schäden zugefügt wurden; vielmehr wird ein behördliches Tätigwerden 

bereits durch die bloße Möglichkeit einer Leidensverursachung getragen. Die Entscheidung 

über die notwendigen Mittel und Maßnahmen obliegt im Rahmen ihres Auswahlermessens 

regelmäßig der zuständigen Behörde.42  

 

c. Erlaubnispflicht  

Wer gewerbsmäßig Wirbeltiere züchten will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 

Etwaige Erlaubnispflicht ist als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu verstehen. 

Demnach obliegt es der zuständigen Behörde, die gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Bst. a) 

TierSchG in Verbindung mit Ziff. 12 AVV TierSchG erforderlichen Unterlagen und Nach-

weise über Ausbildungen und Sachkunde sowie die für die Tätigkeit verantwortliche Person 

auf ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen. Zudem bedarf es einer behördlichen Inaugenschein-

nahme der örtlichen Verhältnisse mit Augenmerk auf den in § 11 Abs. 2 TierSchG in 

                                                
40 Hirt in: HMMF, § 1 Rn. 9 f.; Metzger in: LM, § 1 Rn. 11, 15 f. 
41 Für weitere Verbotstatbestände siehe Kapitel C. I. 
42 Hirt in: HMMF, § 16a Rn. 1 f., 4; Metzger in: LM, § 16a Rn. 1 f. 
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Verbindung mit § 2 TierSchG und § 3 TierSchHuV normierten Anforderungen an das Halten 

beim Züchten. Erfüllt der Antragsteller schließlich vorgenannte Voraussetzungen, ist die 

Erlaubnis zu erteilen. Im Fall unabänderlicher Zweifel kann die Erlaubnis indes versagt oder 

mit Nebenbestimmungen versehen werden, um die Erfüllung der in Zweifel stehenden Vo-

raussetzung sicherzustellen.43  

 

d. Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände 

Gleichwohl schlägt sich das Zugeständnis von Leben, körperlicher und tierseelischer Inte-

grität und Wohlbefinden in der gesetzlichen Verankerung von Straf- und Ordnungswidrig-

keitentatbeständen in §§ 17 und 18 TierSchG nieder.44 

So handelt ordnungswidrig, wer gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 20 TierSchG eine Tätigkeit ohne 

die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 TierSchG erforderliche Erlaubnis ausübt oder nach § 18 Abs. 1 

Nr. 20a TierSchG einer mit einer Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflage oder voll-

ziehbaren Anordnung im Sinne von § 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 3 TierSchG zuwiderhan-

delt.45 

Während Ordnungswidrigkeiten in den vorliegenden Fällen gemäß § 18 Abs. 4 TierSchG 

mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden können, kann die Verwirklichung 

eines Straftatbestandes aus § 17 TierSchG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft werden. 

 

III. Fazit 

Das Verständnis sowie die Bedeutsamkeit des Tierschutzes haben mit der Zeit sowohl im 

Sozial- als auch Rechtsgefüge merklich an Bedeutung gewonnen. Innerhalb der organisier-

ten Hundezucht zeigt sich jener reifende Tierschutzgedanke insbesondere in der Schaffung 

organisationseigener Rahmenbedingungen. Die organisationsinternen Regelwerke knüp-

fen dabei an die gesetzlich verankerten Anforderungen an, wobei auch diese einer stetigen 

Entwicklung zugunsten des Tierschutzes unterliegen. 

Bereits auf einfachgesetzlicher Ebene kommt der Achtung der Tiere – insbesondere ihrem 

Schutz vor vermeidbaren Leiden – eine substanzielle Bedeutung zu. Zwar findet sich die 

Verpflichtung, Tiere als Mitgeschöpfe zu achten und vor vermeidbaren Leiden zu schützen 

                                                
43 Hirt in: HMMF, § 11 Rn. 3a, 12, 27, 31. 
44 Hirt in: HMMF, § 18 Rn. 20. 
45 Für weitergehende Ausführungen siehe Kapitel C. II. 2. a.  
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bereits einfachgesetzlich in § 1 TierSchG normiert; doch sollte sich die stetige gesellschaft-

liche und emotionale Aufwertung des Tierschutzgedankens gleichermaßen in der Verfas-

sungsauslegung niederschlagen. Schließlich liegt ein Meilenstein in der Aufnahme des Tier-

schutzes als Staatsziel in Art. 20a GG.46  

Gleichwohl unterlag auch das TierSchG seit erstmaligem Inkrafttreten des Reichstier-

schutzgesetzes einer stetigen Fortschreibung. Insbesondere sollte die Schutzwirkung 

durch die Verankerung spezieller Verbotstatbestände – so auch § 11b TierSchG – verstärkt 

werden. Jedoch ist fraglich, inwieweit diesem Bestreben innerhalb der verbandsmäßigen 

Hundezucht heute noch Rechnung getragen wird. 

 

C. Bedeutung der Qualzucht im Rahmen der verbandsmäßigen Hundezucht 

Durch züchterische Aktivität wurden Hunde sowohl in ihrem Verhalten als auch Erschei-

nungsbild zunehmend verändert – nicht selten zulasten ihrer Lebensqualität. Freilich ergeht 

bereits aus § 1 Satz 2 TierSchG das Verbot, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmer-

zen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Mit Einführung von § 11b TierSchG im Jahr 1986 

wurde darüber hinaus eine Ermächtigung geschaffen, um die Zucht von Tieren verbieten 

zu können, „die Träger von Genen bzw. eindeutig erblich bedingten Merkmalen sind, wel-

che für den Züchter direkt erkennbar oder diagnostisch zugänglich sind und die bei der 

Nachzucht zu mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbundenen Merkmalen führen kön-

nen.“47  

Doch wurde die Norm sehr weit gefasst, weshalb es unweigerlich einer näheren Auslegung 

des Wortlautes bedarf. Um dem aus dieser Unbestimmtheit resultierenden Vollzugsdefizit 

entgegenzuwirken, wurde am 02.06.1999 schließlich das „Gutachten zur Auslegung von 

§ 11b des Tierschutzgesetzes“ (Qualzuchtgutachten) vom damaligen Bundesministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veröffentlicht. Neben Züchtern soll es vornehm-

lich den Vollzugsbehörden als Ansatzpunkt dienen, um tierquälerische Züchtungen feststel-

len und mit entsprechenden Rechtsfolgen belegen zu können.  

Jedoch finden sich heute – ungeachtet vorgenannter Normierungen – in nahezu jeder Hun-

derasse erblich bedingte Krankheiten und Defekte. Sie begründen sich mitunter in der durch 

Zuchtverbände und -vereine vorgeschriebenen Reinzucht, als diese zu einem stetigen An-

stieg des Anteils defektbelasteter Hunde und einer teils dramatischen Übertypisierung 

                                                
46 BT-Drs. 14/8860, S. 3. 
47 BMEL, Qualzuchtgutachten, S. 15. 
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bestimmter Merkmale geführt hat.48 Seither unverändert blieb hingegen die Unbestimmtheit 

des Verbots aus § 11b Abs. 1 TierSchG wie auch jenes vermeintlich konkretisierende Gut-

achten. Mithin ist herauszustellen, inwieweit ebendiese Faktoren ein Vollzugsdefizit inner-

halb der Zuchtorganisation sowie auf Seiten von Exekutive und Legislative determinieren. 

Es könnte sich einerseits um eine strukturell bedingte Problematik in Form ungenutzter Po-

tenziale als möglich Folge hinlänglich ausdifferenzierter Kompetenzen handeln. Gleicher-

maßen könnte das Vollzugsdefizit aus einer unzureichenden, gar überholten Faktenlage 

resultieren.  

 

I. Der Qualzucht-Begriff 

Der Begriff „Qualzucht“ umfasst sämtliche Züchtungen, bei denen zu erwarten ist, dass 

diese erblich bedingte Anomalien aufweisen, die zu Schmerzen, Leiden oder Schäden füh-

ren.49 Schmerzen werden „als eine unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch 

tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische und vegetative Reaktionen auslöst, 

in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert und die potentiell spezifische Verhal-

tensweisen verändern kann[,]“50 beschrieben.51 Der Begriff „Leiden“ definiert hingegen ei-

nen mit dem Wesen sowie den Instinkten eines Tieres in Widerspruch stehenden Eingriff, 

der insbesondere mit dessen Selbst- oder Arterhaltungstrieb unvereinbar, gar lebensfeind-

lich scheint. Das Korrelat zu Schmerzen oder Leiden bildet häufig ein Schaden im Sinne 

jeglicher Verletzung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit.52 

Hatte § 11b Abs. 1 TierSchG in der bis 2013 geltenden Fassung das Tatbestandsmerkmal 

„wenn damit gerechnet werden muss“ inne, wurde die Formulierung durch das Dritte Gesetz 

zur Änderung des TierSchG53 schließlich durch „wenn züchterische Erkenntnisse […] er-

warten lassen“ substituiert. Ziel war es, die ursprüngliche Anforderung – eine naheliegende, 

realistische Möglichkeit – herabzusetzen und den Vollzug des Verbots schließlich zu ver-

einfachen. Demnach bedarf es zur Rechtfertigung eines behördlichen Eingriffs keineswegs 

einer konkreten Gefahr; vielmehr greift der Grundsatz der Gefahr- und Leidensvermeidung, 

weshalb bereits eine auf empirischen Erkenntnissen beruhende hinreichende Wahrschein-

lichkeit für einen Zusammenhang von Zucht und der mit Schmerzen, Leiden oder Schäden 

                                                
48 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (176 f.); Oechtering in: LBH, Proceedings 6. Leipziger Tierärztekon-

gress, Tagungsband 1, S. 15. 
49 BT-Drs. 10/3158, S. 2. 
50 VG Berlin, Urteil vom 15.02.2017 – 24 K 188.14 –, juris Rn. 54. 
51 Hirt in: HMMF, § 1 Rn. 12. 
52 VGH Mannheim, Urteil vom 15.12.1992 – 10 S 3230/91 –, juris Rn. 23; VG Hamburg, Beschluss 

vom 04.04.2018 – 11 E 1067/18 –, juris Rn. 47; Hirt in: HMMF, § 1 Rn. 19, 27, 29. 
53 Drittes Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes vom 04.07.2013 (BGBl. I S. 2182). 
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einhergehenden Veränderung genügt; vorausgesetzt, dieser Zusammenhang ist für einen 

durchschnittlich sachkundigen Züchter erkennbar.54 Dies ist regelmäßig der Fall, „wenn auf-

grund allgemein zugänglicher Quellen (insbesondere Stellungnahmen von Zuchtverbän-

den, Fachzeitschriften, Fachbüchern und tierärztlichen Gutachten) bestimmte Erfahrungen 

mit der Zucht bestimmter Tierrassen bestehen, die sich wegen ihrer Übereinstimmung zu 

züchterischen Erkenntnissen verdichten.“55 Sonach findet auch hier das Qualzuchtgutach-

ten Erwähnung.  

Indes müssen die Erkenntnisse weder abschließend noch unstreitig sein, um eine Verbots-

widrigkeit nachweisen zu können.56 Demgemäß ist nicht von Belang, ob die Veränderung 

tatsächlich Schmerzen, Leiden oder Schäden verursacht. Folgerichtig erstreckt sich das 

Verbot nicht allein auf die Zucht mit Tieren, bei denen qualzuchtrelevante Merkmale aus-

gebildet wurden – sogenannte Merkmalsträger. Indes genügt bereits die Möglichkeit, dass 

Nachzuchten von qualzuchtrelevanten Veränderungen betroffen sein könnten, weshalb 

ebenso Anlageträger von § 11b Abs. 1 TierSchG erfasst sind.57  

Als der Tatbestand wie auch dessen Auslegung eine stetige Entwicklung zugunsten der 

Tiere erfahren hat, schlägt sich der reifende Tierschutzgedanke nebst Fortschreibung von 

§ 11b Abs. 1 TierSchG ebenfalls in der Veröffentlichung des Qualzuchtgutachtens nieder. 

Gleichwohl steht vermehrt infrage, inwieweit dem Qualzuchtbegriff, wie ihn das Gutachten 

1999 beschreibt, heute noch theoretisches, insbesondere jedoch praktisches Gewicht zu-

zumessen ist und dieses sodann als Grundlage sowohl züchterischen als auch behördli-

chen Handelns suffizient erscheint. 

 

1. Hintergrund 

Trotz sich stetig weiterentwickelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse hinsichtlich der Zucht 

von und mit defektbelasteten Hunden unterliegen betroffene Rassen bis heute einer be-

ständigen, gar wachsenden Nachfrage. Allein zwischen 2000 und 2010 hat sich die Anzahl 

neugeborener Mopswelpen in Deutschland mehr als verdreifacht.58 Auch der Deutsche 

                                                
54 BT-Drs. 17/10572, S. 31; Hirt in: HMMF, § 11 Rn. 35; § 11b Rn. 6; Metzger in: LM, § 11b Rn. 8 f. 
55 VG Berlin, Urteil vom 23.09.2015 – 24 K 202.14, ZUR 2016, 181 (182 Rn. 25). 
56 VGH Kassel, Urteil vom 05.02.2009 – 8 A 1194/06 –, juris Rn. 18. 
57 BVerfG, Urteil vom 16.03.2004 – 1 BvR 1778/01, NVwZ 2004, 597 (603); VG Schleswig, Urteil 

vom 02.07.2018 – 1 A 52/16 –, juris Rn. 85; Hirt in: HMMF, § 11b Rn. 6. 
58 VDH, Anzahl der neugeborenen Mopswelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2021. 
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Boxer fällt mit 1.675 neugeborenen Welpen im Jahr 2021 unter die zehn beliebtesten Hun-

derassen in Deutschland.59 

Bedingt durch diesen regelrechten Boom bei gleichzeitigem Gegenwind und medialer Auf-

merksamkeit in Form diverser Aufklärungskampagnen wurden in den vergangenen Mona-

ten ebenfalls die Stimmen rund um das Thema „Qualzucht“ lauter. Mit Inkrafttreten einer 

Neufassung der TierSchHuV zum 01.01.2022 sollten die Anforderungen an eine tierschutz-

gerechte Hundezucht schließlich verschärft werden. Das Ziel – den Zuchtanreiz sowie 

die Nachfrage von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen deutlich reduzieren zu können – soll 

unter anderem durch ein Ausstellungsverbot für Hunde mit derartigen Merkmalsausprägun-

gen erreicht werden. Beschränkte sich das in § 10 Satz 1 Nr. 2 TierSchHuV normierte Ver-

bot bisher im Wesentlichen auf tierschutzwidrig an Ohren und Ruten kupierte Hunde, wurde 

es durch die neuen Bestimmungen auf sämtliche Hunde, die Qualzuchtmerkmale aufwei-

sen, erweitert.60  

Mithin knüpft das Ausstellungsverbot an das Zuchtverbot, insbesondere den Wortlaut aus 

§ 11b Abs. 1 TierSchG an und schafft schließlich eine zusätzliche Ermächtigung auf Seiten 

der Exekutive, um der Zucht defektbelasteter Hunde entgegenwirken zu können. Doch liegt 

die Schwierigkeit, den Tatbestand von § 11b Abs. 1 TierSchG und folgerichtig ebenso § 10 

Satz 1 Nr. 2 TierSchHuV sachgerecht sowie einzelfallspezifisch auszulegen, mitunter in der 

Diversität potenziell qualzuchtrelevanter Merkmale. 

 

2. Qualzuchtrelevante Zuchtziele 

Besonders häufig schlagen sich qualzuchtrelevante Veränderungen in Größe und Körper-

form, Haut und Haarkleid einschließlich der Pigmentierung sowie den Wesensmerkmalen 

betroffener Hunde nieder. Sie können jedoch gleichermaßen Veränderungen des zentralen 

Nervensystems, der Sinnes- und Fortpflanzungsorgane, der Muskulatur, des Skeletts sowie 

des Gewebes bedingen.61 Demnach kann eine Qualzüchtung durch eine Vielzahl wie auch 

Vielfalt von Erscheinungsformen und Symptomen indiziert werden.62  

 

 

                                                
59 VDH, Beliebteste Hunderassen in Deutschland nach Anzahl neugeborener Welpen in den Jah-

ren 2020 und 2021. 
60 BR-Drs. 394/21, S. 21. 
61 BMEL, Qualzuchtgutachten, S. 9. 
62 Köpernik in: Düsing/Martinez, Agrarrecht, § 11b Tierschutzgesetz Rn. 1.  
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a. Brachycephalie 

Brachycephale Hunderassen sind das Ergebnis einer Zucht, bei der Nase sowie Unterkiefer 

der Hunde durch gezielte Verpaarungen zunehmend komprimiert wurden. Mit der Umfor-

mung des Hundeschädels gehen regelmäßig Deformationen an den oberen Atemwegen, 

dem Gebiss und Mittelohr, den Augen sowie dem Gehirn einher, die bei betroffenen Hunden 

erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden auslösen können. Häufig von Brachycephalie 

betroffene Rassen sind Boxer, Englische und Französische Bulldogge, Chihuahua, Mops, 

Pekinese, Shi-Tzu, Yorkshire sowie Boston Terrier.63  

Lag das Ziel im Mittelalter darin, den Bulldog-Rassen beim sogenannten Bullbaiting das 

Verbeißen in der Kehle von Bullen zu erleichtern und dadurch Kampfvorteile zu verschaffen, 

ist die gegenwärtige Ursache in psychologischen Aspekten und der gewandelten Rolle des 

Hundes begründet. Häufig nehmen Menschen die oft kindlichen Proportionen von Kopf und 

Augen als Schlüsselreiz des Kindchenschemas wahr, der sich schließlich in Gestalt für-

sorglicher Instinkte niederschlägt. Entsprechend wurde nachgewiesen, dass Halter brachy-

cephaler Hunde zumeist ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Tieren pflegen, den Zustand 

sowie mögliche damit in Zusammenhang stehende gesundheitliche Belastungen jedoch 

trotz Wissen um die rassespezifischen Gesundheitsprobleme verkennen.64  

Zudem wird das Leid betroffener Hunde durch öffentliche Präsentation in der Werbe- und 

Filmindustrie sowie den Sozialen Medien trivialisiert und gar als normales Rassemerkmal 

vermittelt; mit der Folge einer wachsenden Nachfrage.65 So zeigte eine Befragung von Hun-

dehaltern, dass die Präferenz hinsichtlich brachycephaler Hunderassen bei jungen Men-

schen besonders hoch und mehrheitlich das rassetypische Erscheinungsbild entschei-

dungserheblich war.66  

Gleichermaßen bedingt auch das Ausstellungswesen ebendiese aus falscher Zuchtauslese 

resultierende Entwicklung hin zu dysfunktionalen Hunderassen. Mitursächlich sind nicht zu-

letzt die durch die FCI formulierten Rassestandards.67 Ungeachtet dieser Standards, so 

auch der vermeintlichen Inakzeptanz übertriebener Merkmalsausprägungen,68 werden 

auch heute noch zahlreiche Hunde trotz verengter Nasenlöcher und stark ausgeprägter 

Faltenbildung auf dem Nasenrücken prämiert; teils sogar mit Champion-Titeln. Gar wird der 

                                                
63 Arbeitskreis Kleintiere, Merkblatt Nr. 141 in: Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V., S. 6, 

16; Qualzucht-Evidenz-Netzwerk, QUEN-Merkblatt Nr. 8. 
64 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (177). 
65 Plange, WUFF Magazin 1/2022, 44 (45); Tierklinik Hofheim, Das Brachyale Obstruktive Syndrom 

(BOS) des Hundes. 
66 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (177). 
67 Siehe Anhang I, S. X ff. 
68 Siehe Anhang I, S. XIV f. 
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zunehmenden Ausprägung brachycephaler Merkmale beigepflichtet, als ausdrücklich die-

jenigen Hunde mit dem kürzesten Kopf ausgezeichnet werden. Jedoch begünstigt die For-

derung eines runden Kopfes sowie ziemlich kurzen, stumpfen, quadratischen Fangs, wie 

sie im Rassestandard zu finden ist,69 geradezu eine Entwicklung hin zu einer Qualzüchtung. 

Jedenfalls scheint ein naturgemäßer „langer“ Fang, der dem Hund ein artgerechtes sowie 

-entsprechendes Leben ermöglicht, mit diesem Standard unvereinbar. Insoweit ist gerade 

der markante Phänotyp – die gezielt durch übertriebene oder falsche Zuchtlenkung verän-

derte Schädelform – Auslöser diverser, je nach Schwere der Brachycephalie unterschied-

lich stark ausgeprägter Krankheitsbilder.70  

Der Tatbestand aus § 11b Abs. 1 TierSchG wird im Sinne des Qualzuchtgutachtens regel-

mäßig durch Schwergeburten in Rassen mit extremen Rundköpfen, Gehirntumore sowie 

Hirnwasserabflussstörungen und daraus resultierenden Schädelverletzungen erfüllt. Bei 

extrem rundköpfigen Tieren würden zudem die Augen teils weit hervortreten und sodann 

traumatische Augenerkrankungen begünstigt. Weiterhin könne der Zahnschluss durch ei-

nen ausgeprägten Vorbiss so mangelhaft sein, dass die Gebissfunktion ungenügend sei. 

Auch bedinge das disproportionierte Wachstum der Schädelknochen einen relativ zu lan-

gen weichen Gaumen sowie eine Verkleinerung der Nebenhöhlen, Stenosen in den Nasen-

öffnungen und -gängen mit der Folge von Atembeschwerden bis hin zu Atemnot, Störungen 

der Thermoregulation und Schluckbeschwerden.71 

Je nach Ausprägungsgrad werden die von Brachycephalie betroffenen Hunde in der Be-

friedigung ihrer Grundbedürfnisse erheblich eingeschränkt. Neben einer gesteigerten Aspi-

rationsgefahr während der Nahrungsaufnahme schlägt sich dies mehrheitlich im Aktivitäts-

verhalten der Hunde nieder, als die Belastbarkeit brachycephaler Rassen gegenüber ande-

ren vergleichsweise gesünderen Rassen nachweislich zurücksteht.72 Insbesondere hindert 

die Atemnot betroffene Tiere an längeren Spaziergängen sowie ungestörten Ruhe- und 

Schlafphasen.73  

Auch neuere Erkenntnisse zeigen, dass die extreme Verkleinerung der Nasenhöhlen regel-

mäßig mit einer Fehlgestaltung der Nasenmuscheln einhergeht. Infolge dessen kommt es 

                                                
69 Siehe Anhang I, S. XII. 
70 Oechtering in: LBH, Proceedings 6. Leipziger Tierärztekongress, Tagungsband 1, S. 15, 18; 

Schöll, Qualzuchtmerkmale bei der Katze und deren Bewertung unter tierschutzrechtlichen As-
pekten, S. 43. 

71 BMEL, Qualzuchtgutachten, S. 25 f. 
72 Siehe Anhang II, S. XVII. 
73 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (178). 
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zu einem zunehmenden Verschluss der naturgemäß freien Atemwege einhergehend mit 

einer teils erheblichen Beeinträchtigung der Atmungsfunktion.74  

 
Abbildung 1: Abstufung stenotischer Nasenlöcher bei verschiedenen brachycephalen Hunderassen75 

Neben etwaigen physischen Belastungen sind gleichwohl die Auswirkungen auf die psychi-

sche Gesundheit der Hunde nicht zu verkennen. Infolge der Atemnot befinden sich die Tiere 

in einem fortwährenden Angstzustand – einer Ausprägung schweren Leidens. So kann je-

nes fortwährende Erstickungsgefühl verbunden mit einer durch Angst und Stress hervorge-

rufenen gesteigerten Atmung zu irreparablen Gewebeschädigungen, insbesondere jedoch 

zu einem anhaltenden Erschöpfungszustand führen. Folglich wird einerseits die durch-

schnittliche Lebenserwartung der Hunde gemindert; überdies werden betroffene Hunde 

allzu in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.76  

                                                
74 Oechtering in: LBH, Proceedings 6. Leipziger Tierärztekongress, Tagungsband 1, S. 16. 
75 LTKPWASL, Conformational risk factors of brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) 

in pugs, French bulldogs, and bulldogs, CC BY 4.0, https://doi.org/10.1371%2Fjour-
nal.pone.0181928.  

76 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (178); Deutscher Tierschutzbund, Qualzucht: Der kurzköpfige Hund – 
verformt und geplagt; Qualzucht-Evidenz-Netzwerk, QUEN-Merkblatt Nr. 8. 
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Doch wurden seit der Veröffentlichung des Qualzuchtgutachtens weitere durch fehlerhafte 

Verpaarungen entstandene erblich bedingte Fehlentwicklungen festgestellt, die jedoch fort-

während unerwähnt bleiben. Konkret wurde verkannt, dass der stark abgerundete Hinter-

schädel eine Neigung zu verstärkter Faltenbildung an Kopf und Nasenrücken bedingt, die 

chronische Hautentzündungen begünstigt. Auch die Tendenz brachycephaler Rassen zu 

einer knöchernen Fehlbildung des Schädelrandes und des ersten Halswirbels bis hin zu 

einer Höhlenbildung im Rückenmark findet keinerlei Berücksichtigung. Gegenwärtige Un-

tersuchungsergebnisse zeigen bei betroffenen Rassen zudem eine deutliche Veränderung 

von Gehörgang und Mittelohr, zu kleine oder weiche Strukturen an Luftröhre und Kehlkopf 

sowie Deformierungen der Hüftgelenke.77  

Insoweit erscheint die Empfehlung des Qualzuchtgutachtens, extreme Rundköpfigkeit 

– insbesondere disproportionierte Verkürzungen der Gesichtsknochen – mittels eines 

Zuchtverbots auszuschließen, unzureichend. Während lediglich auf einen Bruchteil von De-

fekten abgestellt wird, die sich eindeutig im Phänotyp des Hundes niederschlagen, bleiben 

Folgeerkrankungen und verdeckte Leiden wie auch neuere Entwicklungen weitgehend un-

erwähnt. Zudem ist dem Gutachten in keinster Weise zu entnehmen, ab welchem Ausprä-

gungsgrad eines Merkmals von einer Qualzüchtung auszugehen ist, als sich weder Abstu-

fungen noch konkrete Definitionen wiederfinden lassen. Sonach steht die theoretische, je-

doch insbesondere praktische Anwendbarkeit des Gutachtens in Zweifel. 

 

b. Merle-Faktor 

Der Merle-Faktor bezeichnet ein Depigmentierungssyndrom, welches sich zumeist in einer 

Tigerung des Fells durch eine unregelmäßige graue Sprenkelung und zerrissen wirkende 

Aufhellung pigmentierter Stellen äußert. Besonders häufig anzutreffen ist die auf einem 

Gendefekt beruhende Farbvariation bei Shelties, Collies, Teckeln, Australian Shepherds 

und Doggen.  

Der Merle-Faktor ist auf eine Modifizierung des SILV-Gens zurückzuführen. Diese hat zur 

Folge, dass die Zellen, die für die Produktion von Eumelanin – das Pigment, welches für 

die schwarze und braune Fell- sowie Augenfarbe eines Hundes verantwortlich ist – sorgen, 

keine vollständig ausgebildeten Pigmente produzieren können. Die Fellfarbe wird sodann 

an den betroffenen Regionen aufgehellt. Hingegen wird das Phäomelanin als Pigment, 

                                                
77 Arbeitskreis Kleintiere, Merkblatt Nr. 141 in: Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V., S. 7; 

Oechtering in: LBH, Proceedings 6. Leipziger Tierärztekongress, Tagungsband 1, S. 17 f. 
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welches für eine rot-gelbe sowie cremefarbene Fellfarbe sorgt, nicht beeinflusst.78 Die 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens derartiger Veränderungen hängt eng mit dem Genotyp 

des Hundes zusammen. Bei einem heterozygoten Genotyp wird der Phänotyp als Misch-

form beider Allele ausgebildet. Liegt hingegen ein homozygotes Allelpaar vor, handelt es 

sich um zwei identische Allele eines Gens.  

Der Merle-Faktor wird autosomal intermediär vererbt. Während bei einem heterozygoten 

Genotyp (Mm: M steht für Merle, m für Non-Merle) die genetische Anlage für den Merle-

Faktor mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent vererbt wird, beträgt die Wahrschein-

lichkeit bei einem homozygoten Genotyp (MM) 100 Prozent. Demnach determiniert die Ver-

paarung schließlich die Wahrscheinlichkeit, ob eine genetische Anlage für die Fellfarbe 

Merle vorliegt.79  

 
Abbildung 2: Farbausprägungen bei verschiedenen Merle-Verpaarungen 
Quelle: Eigene Darstellung 

Doch bedingt die Merle-Mutation nicht allein die Färbung des Hundes; sie kann zugleich 

mit diversen Sinnesorgandefekten einhergehen. Neben Ohren- und Augenanomalien mün-

dend in Einschränkungen der Hör- und Sehfähigkeit kann es zu Störungen von Gleichge-

wichtssinn und Reproduktion sowie einer erhöhten perinatalen Mortalität kommen. Ferner 

                                                
78 LVwG Niederösterreich, Beschluss vom 31.05.2022 – LVwG-S-505_001-2022 S. 2 f.; Ani-

maLabs, Fellfarbe beim Hund – Gentests; Arbeitskreis Kleintiere, Merkblatt Nr. 141 in: Tierärztli-
che Vereinigung für Tierschutz e. V., S. 10 f.; BMEL, Qualzuchtgutachten, S. 23 f. 

79 BMEL, Qualzuchtgutachten, S. 23 f.; Schneider, Fellfarben und Genmutation – ein kurzer Über-
blick. 
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können die Anomalien mit einem erhöhten Verletzungsrisiko sowie einer wesentlichen Ein-

schränkung physiologischer Lebensabläufe korrelieren. Besonders häufig betroffen sind 

homozygote Merles – auch als Double-Merle oder Weißtiger bekannt. Diese weisen einen 

größeren Anteil (zwischen 50 und 100 Prozent) unpigmentierter Stellen auf, wobei Defor-

mationen an Augen und Ohren, von Haaren sowie Haut, Schleimhaut und Iris durch den 

starken Pigmentverlust regelmäßig begünstigt werden.80 Schließlich zeigt eine Studie aus 

dem Jahr 2009, dass ein Viertel der untersuchten homozygoten Merles von ein- oder beid-

seitiger Gehörlosigkeit betroffen waren, wohingegen der Anteil heterozygoter Merles ledig-

lich 3,5 Prozent betrug.81 Neben einer erhöhten UV-Empfindlichkeit wirkt sich der reduzierte 

Visus und/oder Hörsinn ebenso auf das Sozialverhalten aus, als betroffene Hunde die vi-

suellen beziehungsweise akustischen Signale anderer Hunde wie auch Menschen nur be-

dingt erfassen können.82  

Nach Maßgabe des Qualzuchtgutachtens ist demgemäß bei Verpaarung zweier Träger des 

Merle-Faktors sowie Double-Merle-Verpaarungen eine hinreichende Auftrittswahrschein-

lichkeit von Merkmalsausprägungen anzunehmen, die die Gesundheit sowie das Wohlbe-

finden der Nachzucht fortwährend im Sinne von § 11b Abs. 1 TierSchG einschränken. Da-

her sieht das Qualzuchtgutachten für diese Paarungstypen ein Zuchtverbot vor. Überdies 

wird die Empfehlung ausgesprochen, gänzlich von der Zucht mit dem Merle-Gen abzuse-

hen.83  

Grundlegend ist diesem Schluss auch heute noch zuzustimmen, jedoch unter der Prämisse, 

dass lediglich zwischen „Merle“ und „Non-Merle“ zu differenzieren ist. Indes zeigen Erkennt-

nisse einer Studie aus dem Jahr 2006 eine weitaus größere und komplexere Variabilität der 

Merle-Allele. Etwaige Ergebnisse wurden 2018 schließlich im Rahmen einer weiteren Stu-

die erneut aufgegriffen und spezifiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass Hunde mit Merle-Fak-

tor in ihrem SILV-Gen eine sogenannte SINE-Insertion („Short Interspersed Nuclear Ele-

ments“) aufweisen. Dabei handelt es sich um Fremd-DNA, die im betroffenen Gen grund-

sätzlich nicht zu finden wäre, sondern „eingedrungen“ ist. Diese kann Veränderungen im 

SILV-Gen hervorrufen, die sich auf die Bildung von Eumelanin auswirken und sodann zu 

einem veränderten Phänotyp in Gestalt der Merlezeichnung führen.  

                                                
80 Siehe Anhang III, S. XVIII f. 
81 SCWTM, Journal of Veterinary Internal Medicine 2009, 282 (283 f.). 
82 LVwG Niederösterreich, Beschluss vom 31.05.2022 – LVwG-S-505_001-2022 S. 1 ff.; BMEL, 

Qualzuchtgutachten, S. 23 f.; HundeFunde, Der M-Lokus: Merle beim Hund; Qualzucht-Evidenz-
Netzwerk, QUEN-Merkblatt Nr. 6. 

83 BMEL, Qualzuchtgutachten, S. 24. 
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Bestand die Annahme bisher darin, dass es ausschließlich die Allele M (Merle) und m (Non-

Merle) gäbe, wurde im Rahmen von Gentests lediglich überprüft, ob ein SINE auf dem SILV-

Gen vorliegt; es sich demnach um einen Merle, Double-Merle oder Non-Merle handelt. 

Dass Hunde, bei denen nachweislich ein SINE vorliegt und sie folgerichtig Genotyp Mm 

haben, nicht zwangsläufig eine Merlezeichnung aufweisen oder aber Hunde trotz zweier 

SINE, also mit Genotyp MM, nicht vom Double-Merle-Syndrom betroffen sind, ließe sich 

mittels dieser Annahme schlichtweg nicht erklären. Indes zeigen neuere Erkenntnisse, dass 

neben den bereits bekannten Allelen (M und m) noch weitere Merle-Allele vorliegen, die 

sich in der Länge ihres Endstücks, dem sogenannten Poly-A-Schwanz, unterscheiden. Mit 

zunehmender Länge erhöht sich sodann die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers beim Able-

sen der DNA des SILV-Gens; zugleich steigt die Wahrscheinlichkeit eines Pigmentmangels 

und die Merlezeichnung kommt phänotypisch zum Vorschein. So ist heute zwischen fol-

genden Allelen mit unterschiedlich großer Tendenz zu Pigmentbildung zu differenzieren, 

die je nach Kombination mit unterschiedlich hohen Gesundheitsrisiken verbunden sind:84 

 
Abbildung 3: Sichere und riskante Merle-Kombinationen85 

                                                
84 CWRM, Retrotransposon insertion in SILV is responsible for merle patterning of the domestic 

dog; LSJP, Merle phenotypes in dogs – SILV SINE insertions from Mc to Mh; HundeFunde, Der 
M-Lokus: Merle beim Hund; Westerveld, Aktuelle Forschung zum M-Locus (Merle). 

85 Corinne Benavides, Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=117629600. 

▪ m = Non-Merle  

▪ Mc = Cryptic Merle 

▪ Mc+ = Cryptic Merle+ 

▪ Ma = Atypical Merle 

▪ Ma+ = Atypical Merle+ 

▪ M = Merle 

▪ Mh = Harlekin-Merle 
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Besonders sticht hier das Cryptic Merle heraus. Aufgrund des verkürzten Poly-A-Schwan-

zes treten keinerlei Veränderungen in der Pigmentbildung sowie im Phänotyp auf. Daher 

könnte ein Cryptic Merle grundsätzlich mit jeglichem Allel verpaart werden – folgerichtig 

auch mit anderen Merle-Allelen. Freilich ergäbe sich sodann genotypisch ein Double-Merle. 

Da das Cryptic Merle jedoch phänotypisch einem Non-Merle entspricht, bestünde keinerlei 

Risiko für Sinnesorganschädigungen. Eine Kombination der übrigen Merle-Allele würde 

derweil weiterhin die Gefahr erheblicher Deformationen bergen.86  

Weiterhin brachte die Studie zum Vorschein, dass 16,6 Prozent der untersuchten Hunde 

drei oder mehr Merle-Allele aufweisen. Dieses Phänomen, der sogenannte Mosaizismus, 

lässt sich ebenso auf Veränderungen eines oder gar beider Allele in bestimmten Zellen 

zurückführen. Konkret findet während der Embryoentwicklung eine Verkürzung des Poly-

A-Schwanzes infolge einer Mutation statt, die sich sodann im Genotyp niederschlägt – je-

doch lediglich innerhalb der betroffenen Zelle. In Zellen, die nicht von der Mutation betroffen 

sind, bleibt die Länge des Poly-A-Schwanzes hingegen unverändert und der ursprüngliche 

Genotyp erhalten. Kurzum: Ein Hund weist Zellen mit unterschiedlichen Genotypen auf, 

wenngleich diese sämtlich aus einer identischen Eizelle hervorgehen. Ungeachtet, welches 

Allel schlussendlich dominiert, können dabei alle drei Merle-Allele gleichermaßen vererbt 

werden.87  

Im Sinne des Qualzuchtgutachtens wie auch vorgenannter Studien determinieren die ver-

schiedenen Allele angesichts ihrer individuellen Tendenz zur Pigmentbildung sodann die 

Auftrittswahrscheinlichkeit qualzuchtrelevanter Sinnesorgandefekte.88 Die Auswirkung der 

Länge der SINE-Insertionen auf die Pigmentbildung bleibt im Qualzuchtgutachten indes 

unberücksichtigt, weshalb bestimmte Verpaarungen auf dieser Grundlage unzutreffend als 

risikobehaftet kategorisiert wurden. Mithin erscheint es angesichts vorgenannter Erkennt-

nisse geboten, zuvörderst einen Gentest beider Elterntiere zu veranlassen, ehedem der 

Empfehlung des Qualzuchtgutachtens – gänzlich von der Zucht mit dem Merle-Gen abzu-

sehen – gefolgt wird. 

 

 

                                                
86 CWRM, Retrotransposon insertion in SILV is responsible for merle patterning of the domestic 

dog; LSJP, Merle phenotypes in dogs – SILV SINE insertions from Mc to Mh; Westerveld, Aktu-
elle Forschung zum M-Locus (Merle). 

87 LSJP, Merle phenotypes in dogs – SILV SINE insertions from Mc to Mh; Westerveld, Aktuelle 
Forschung zum M-Locus (Merle). 

88 Westerveld, Aktuelle Forschung zum M-Locus (Merle). 
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3. Fazit  

Neben rechtlichen Änderungen – namentlich der Verankerung des Tierschutzes als Staats-

ziel sowie der Novellierung des Wahrscheinlichkeitsmaßstabes aus § 11b Abs. 1 mit Ände-

rung des TierSchG in 2013 – stellen jüngere wissenschaftliche Erkenntnisse die uneinge-

schränkte Anwendbarkeit des Qualzuchtgutachtens zunehmend in Zweifel.89 Jedenfalls 

wird deutlich, dass das Gutachten teils als lückenhaft oder gar widerlegt zu erachten ist. 

Folgegemäß kann auch der Qualzuchtbegriff, wie ihn das Gutachten 1999 auslegt, ausge-

hend vom heutigen Kenntnisstand als nur bedingt zutreffend erfasst und dessen Anwend-

barkeit auf die gegenwärtige Zuchtpraxis infrage gestellt werden.  

Freilich ist zu berücksichtigen, dass das Qualzuchtgutachten keineswegs dem Charakter 

einer Rechtsverordnung gleichkommt, die verpflichtend umzusetzen ist. Vielmehr ist es als 

eine Leitlinie zu erachten, die im Fall potenziell tierschutzwidriger Züchtungen konsultiert 

werden kann. Als dem Gutachten insoweit lediglich ein Empfehlungscharakter beizumes-

sen ist,90 ist es nunmehr an den Akteuren, gesamtheitlich Potenziale zu identifizieren und 

schließlich zu aktivieren. 

 

II. Kompetenzen innerhalb verschiedener Wirkungskreise  

Im Rahmen der organisierten Rassehundezucht greifen vielerlei Kompetenzen ineinander, 

wenngleich teils konträre Motive verfolgt werden. Den Vollzugsbehörden wie auch diversen 

zivilgesellschaftlichen Akteuren obliegen dabei verschiedene Kompetenzen und Befug-

nisse. Während sich der behördliche Handlungsspielraum vorwiegend darauf beschränkt, 

im Fall begangener oder drohender Verstöße tätig zu werden, schließen die Potenziale von 

Züchtern, Zuchtverbänden, Richtern und Tierärzten darüber hinaus zuchtlenkende Maß-

nahmen ein. Unzweifelhaft ist, dass sämtliche Akteure aus ihrer individuellen Verantwor-

tung heraus für das Wohlergehen der Hunde einstehen und dem Tierschutz als gesamtge-

sellschaftliches Interesse über ihre Partikularinteressen hinaus Rechnung tragen müssen.91 

 

 

 

                                                
89 Hirt in: HMMF, § 11b Rn. 21c. 
90 Schöll, Qualzuchtmerkmale bei der Katze und deren Bewertung unter tierschutzrechtlichen As-

pekten, S. 85. 
91 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (192). 
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1. Rolle der Zivilgesellschaft  

Innerhalb der organisierten Rassehundezucht sind vielseitige, teils miteinander verzweigte 

Potenziale erkennbar, um der Zucht defektbelasteter Hunde wirkungsvoll entgegenwirken 

zu können. Unstreitig ist, dass Züchter, gleichermaßen jedoch Zuchtverbände sowie -ver-

eine, Richter und niedergelassene Tierärzte ein hohes Maß an Verantwortung für die Ge-

sundheit und das Wohlbefinden der durch ihre Mitwirkung gezüchteten Hunde tragen.92 

Insbesondere Zuchtvereinen – ebenso den ihnen angehörigen Züchtern – obliegen infolge 

ihrer Zucht- und Zuchtbuchhoheit weitreichende Einflussmöglichkeiten und Entscheidungs-

befugnisse. In Anbetracht dieser Tragweite können sie sich regelmäßig dem Zutun und der 

Expertise von Verbänden wie auch Tierärzten bedienen, sich ihrer Verantwortung jedoch 

niemals gänzlich entziehen.93  

Über die Beratung von Züchtern und Zuchtvereinen hinaus ist der VDH als Dachverband in 

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Tierärzten in diversen Forschungsprojekten in-

volviert und gemäß § 5 der Zuchtrichter-Ausbildungs-Ordnung94 in Zusammenarbeit mit den 

VDH-Mitgliedsvereinen für die Ausbildung und Prüfung der Zuchtrichter zuständig.95 Den 

Richtern obliegt schließlich neben der Beurteilung und Prämierung vermeintlich idealtypi-

scher Hunde ebenso die Feststellung ihrer Zuchttauglichkeit.96 Insoweit ebnen sie dem ein-

zelnen Züchter den Weg, durch gezielte Verpaarung bestimmte geno- und phänotypische 

Merkmale herauszuzüchten.97 

Aufgrund ihrer Verflochtenheit bedarf es unweigerlich eines Zusammenwirkens sämtlicher 

Akteure, um Qualzüchtungen mittels Zuchtüberwachung, -lenkung und -beschränkung sys-

tematisch sowie vollumfänglich begegnen zu können.  

 

a. Zuchtüberwachende Maßnahmen 

Um die Hundezucht wirkungsvoll lenken oder gar beschränken zu können, wird allem voran 

eine umfassende und fundierte Datengrundlage vorausgesetzt. Demnach bedarf es zur Se-

lektion zuchttauglicher Hunde und geeigneter Verpaarungen umfassender, bestenfalls ge-

nerationsübergreifender Informationen hinsichtlich der genetischen Anlagen wie auch des 

                                                
92 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (192). 
93 Friedrich in VDH: Unser Rassehund 12/2020, S. 5. 
94 Zuchtrichter-Ausbildungs-Ordnung vom 01.08.2021, https://www.vdh.de/fileadmin/me-

dia/ueber/downloads/satzung/2023/VDH-Zuchtrichter-Ausbildungs-Ordnung.pdf. 
95 VDH, Rassehundezucht im VDH, S. 3. 
96 VDH, Zuchtzulassung. 
97 Busch, Deutsches Tierärzteblatt 1/2013, 12 (12). 
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Gesundheitszustands – insbesondere möglicher Erbkrankheiten. Daher sind der Zuchtzu-

lassung vorausgehende rassespezifische Untersuchungen und Gentests anhand aktuells-

ter diagnostischer Verfahren durchzuführen. Im Fall einer Fortentwicklung dieser Verfahren 

sind – auch in Anbetracht der moralischen Verantwortung der Züchter – bei bereits zur 

Zucht zugelassenen Hunden Nachuntersuchungen vorzunehmen und bei nachträglichen 

Befunden sodann von einem weiteren Zuchteinsatz abzusehen.98  

Neben Informationen über die Elterntiere sind im Rahmen der Zuchtwertschätzung vor al-

lem Untersuchungsergebnisse der Nachzuchten bedeutsam. Der Zuchtwert bildet ab, wie 

sich die Gene eines Hundes auf ein bestimmtes Merkmal auswirken, wenn diese mit den 

Genen eines anderen Hundes kombiniert werden und ermöglicht so, Rückschlüsse und 

Konsequenzen für künftige Verpaarungen ziehen zu können.99  

 

b. Zuchtlenkende Maßnahmen 

Angelehnt an die Ergebnisse jener Screening-Untersuchungen eröffnet sich sodann die 

Möglichkeit, die Ausbildung rassespezifischer Erbdefekte durch Zuchtprogramme besten-

falls gänzlich einzudämmen, mindestens jedoch derart abzumildern, dass sie die Gesund-

heit und das Wohlbefinden betroffener Hunde nicht einschränken.100 

Auch der VDH und seine Mitgliedsvereine haben es sich zur Aufgabe gemacht, erblich be-

dingten Zuchtdefekten systematisch sowie langfristig mittels „Phasenprogramm zur Be-

kämpfung erblicher Krankheiten und Defekte“101 entgegenzuwirken. Nachdem in Phase 1 

zunächst umfassende Daten über den aufgetretenen Defekt erhoben und in Phase 2 aus-

gewertet werden, schließt sich auf dieser Datengrundlage die Entwicklung wissenschaftlich 

begleiteter Zuchtprogramme an.102 Anhand dessen soll abgebildet und in Phase 3 evaluiert 

werden, welche Konsequenzen sich für den künftigen Zuchteinsatz ergeben, um durch 

planvolle Verpaarungen langfristig defektfreie Hunde züchten zu können.103  

 

                                                
98 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (196 f.). 
99 Alliance Cynologie International, Veterinärmedizinische-Gesundheitsuntersuchungen; Beuing, 

Zuchtwertschätzung in der Hundezucht, S. 1; BWC, TiRuP 2021/A, 155 (199 ff.). 
100 VDH, Das VDH-Gütesiegel. 
101 Durchführungsbestimmungen zur VDH-ZO „Phasenprogramm zur Bekämpfung erblicher 

Krankheiten und Defekte“ vom 01.01.2011, https://www.vdh.de/fileadmin/media/ueber/down-
loads/satzung/2018/Zucht-Ordnung_mit_allen_DFB.pdf. 

102 Durchführungsbestimmungen zur VDH-ZO „Zuchtprogramme/Zuchtstrategien“ vom 22.04.2018, 
https://www.vdh.de/fileadmin/media/ueber/downloads/satzung/2018/Zucht-Ordnung_mit_al-
len_DFB.pdf. 

103 VDH, Rassehundezucht im VDH, S. 4 f.  
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c. Zuchtbeschränkende Maßnahmen 

Sollten trotz Zuchtlenkung invariante Erbdefekte auftreten, kann der Zuchteinsatz schließ-

lich beschränkt werden. Neben der Möglichkeit, einzelne Hunde gänzlich von der Zucht 

auszuschließen, kann der Zuchteinsatz an bestimmte Voraussetzungen, sogenannte für 

die Zucht einschränkende Auflagen,104 geknüpft werden. Demnach können Anlageträger 

– Hunde, bei denen das Defektgen lediglich heterozygot vorliegt – weiterhin in der Zucht 

eingesetzt werden, wenngleich sicherzustellen ist, dass der Zuchtpartner kein derartiges 

Defektgen aufweist – folglich homozygot unbelastet ist.105  

Gleichwohl können zuchtausschließende Gesundheitsmängel vorliegen, die einerseits 

durch veterinärmedizinische Untersuchungen nach § 5 Nr. 2 Bst. a) VDH-ZO, jedoch 

ebenso durch richterliche Begutachtung festgestellt werden können. Daher ist eine umfas-

sende Inaugenscheinnahme der rassespezifischen phänotypischen Merkmale seitens der 

Richter gemäß § 5 Nr. 2 Bst. c) VDH-ZO unerlässlich. Diesbezüglich wurden durch den 

VDH ergänzend zu den FCI-Rassestandards die Breed Specific Instructions (BSI) einge-

führt. Sie beinhalten rassespezifische Bewertungskriterien und Risikobereiche, die im Rah-

men der Phänotyp-Beurteilung durch die Richter insbesondere hinsichtlich Übertypisierun-

gen sowie gesundheitsgefährdenden Merkmalsausprägungen Berücksichtigung finden sol-

len. Im Rahmen der richterlichen Bewertung sollen die Risikobereiche sowohl positiv als 

auch negativ Erwähnung finden, sodass einerseits eine positive Auswahl für die künftige 

Zucht aufgrund der Kombination von Ausstellungsqualitäten und Gesundheit getroffen wer-

den kann;106 auf gleiche Weise können jedoch ebenso risikobehaftete Tiere selektiert und 

ihnen sodann die Zuchttauglichkeit abgesprochen werden. 

 

2. Rolle der Veterinärbehörden 

Während zivilgesellschaftliche Akteure hinsichtlich ihrer Handlungsmöglichkeiten vielmals 

auf einen Konsens und Mitwirkung einzelner Akteure angewiesen sind, spielt das Zutun 

dieser angesichts des staatlichen Schutzauftrags im Rahmen der veterinärbehördlichen 

Praxis lediglich eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sind die Behörden aufgrund des 

                                                
104 I. 4. der Durchführungsbestimmungen zur VDH-ZO „Zuchtzulassung“ vom 01.01.2011, 

https://www.vdh.de/fileadmin/media/ueber/downloads/satzung/2018/Zucht-Ordnung_mit_al-
len_DFB.pdf. 

105 I. 5. der Durchführungsbestimmungen zur VDH-ZO „Zuchtprogramme/Zuchtstrategien“ vom 
22.04.2018, https://www.vdh.de/fileadmin/media/ueber/downloads/satzung/2018/Zucht-Ord-
nung_mit_allen_DFB.pdf.  

106 VDH, Breed Specific Instructions, S. 1, 3 f. 
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Subordinationsverhältnisses befugt, einseitig verbindliche Regelungen zu erlassen,107 ob-

gleich ihre Handlungsmöglichkeiten regelmäßig eingriffsintensivere Konsequenzen mit sich 

ziehen. 

Die vorrangige Beurteilungskompetenz zur Feststellung zuchtbedingter Schmerzen, Leiden 

oder Schäden und Verhaltensstörungen im Sinne von § 11b Abs. 1 TierSchG obliegt den 

Amtsveterinären in ihrer Funktion als Sachverständige nach § 15 Abs. 2 TierSchG. Dem-

gemäß lässt sich ihre Aussagekraft nicht allein durch Bestreiten sowie unsubstantiierte 

Einwände schmälern,108 weshalb die amtstierärztlichen Gutachten im Zusammenhang 

mit potenziellen Qualzüchtungen eine umfassende rechtliche Bewandtnis haben. 

 

a. Beteiligung an ordnungsbehördlichen sowie staatsanwaltschaftlichen Maßnah-
men  

Wer einem Tier entgegen § 11b Abs. 1 TierSchG zuchtbedingte Schmerzen, Leiden oder 

Schäden zufügt, erfüllt regelmäßig einen Ordnungswidrigkeitentatbestand gemäß § 18 

Abs. 1 Nr. 22 TierSchG. Sind derartige Schmerzen, Leiden oder Schäden darüber hinaus 

erheblich, ist ferner der Tatbestand aus § 18 Abs. 1 Nr. 1 TierSchG erfüllt. Während vor-

sätzliches Handeln gemäß § 18 Abs. 4 TierSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro 

geahndet wird, kann Fahrlässigkeit gemäß § 18 Abs. 4 TierSchG in Verbindung mit § 17 

Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)109 im Höchstmaß lediglich mit der 

Hälfte des angedrohten Höchstbetrages belegt werden.  

Vorsätzliches Handeln ist anzunehmen, alsbald eine reelle Möglichkeit zuchtbedingter 

Schmerzen, Leiden oder Schäden besteht, die dem Täter bekannt war und billigend in Kauf 

genommen wurde. Indes handelt fahrlässig, wer nach den ihm bekannten und erkennbaren 

Umständen damit rechnen musste, dass sein Handeln zu nicht gerechtfertigten Schmerzen, 

Leiden oder Schäden bei dem Tier führen könnte. Demnach wird Fahrlässigkeit regelmäßig 

im Fall einer der im Qualzuchtgutachten angeführten Merkmalsausprägungen bejaht.110  

Ferner kommt in Folge eines Verstoßes gegen § 11b Abs. 1 TierSchG die Ahndung einer 

strafbaren Handlung gemäß § 17 Nr. 2 Bst. b) TierSchG in Betracht, wenn einem Wirbeltier 

länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt 

                                                
107 Knauff in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, § 35 VwVfG Rn. 55, 105. 
108 VGH München, Beschluss vom 30.06.2021 – 23 CS 21.1131 –, juris Rn. 10; Hirt in: HMMF, 

§ 15 Rn. 5, 5c; § 18 Rn. 4. 
109 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 

(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2023 (BGBl. I Nr. 73). 
110 Hirt in: HMMF, § 11b Rn. 34; § 18 Rn. 24, 31; Metzger in: LM, § 18 Rn. 21, 26. 
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werden. Doch wird vorausgesetzt, dass der tatbestandsmäßige Erfolg der Zuchttätigkeit 

kausal und objektiv zuzurechnen ist und dem Züchter mindestens Eventualvorsatz ange-

lastet werden kann. Die Erheblichkeit kann sich durch vielerlei Symptome äußern. So kön-

nen erhebliche Schmerzen neben einer Veränderung der Körperhaltung ebenso durch Ver-

haltensänderungen beispielsweise im Sinne einer Verminderung der sozialen sowie moto-

rischen Aktivität, verweigerter Nahrungsaufnahme, gesteigerter Unruhe einhergehend mit 

einer erhöhten Herz- und Atemfrequenz gleichermaßen wie verlangsamten Reaktionen bis 

hin zu apathischem Verhalten indiziert werden.111 

Liegt der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit im Sinne von § 18 Abs. 1 TierSchG oder einer 

quälerischen Tiermisshandlung nach § 17 Nr. 2 Bst. b) TierSchG nahe, werden die Amts-

veterinäre schließlich als Sachverständige an der Untersuchung und Beurteilung potenziel-

ler Signalelemente beteiligt, um auf dieser Grundlage ordnungsbehördliche beziehungs-

weise staatsanwaltschaftliche Maßnahmen einleiten zu können.112  

Im Fall einer gewerbsmäßigen Hundezucht, die der Erlaubnispflicht aus § 11 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 8 Bst. a) TierSchG unterliegt, kann ein Verstoß gegen § 11b Abs. 1 TierSchG überdies 

den Widerruf dieser Erlaubnis gemäß § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW)113 rechtfertigen. So kann ein 

Verstoß gegen Vorschriften des TierSchG Mängel an der Zuverlässigkeit begründen, was 

wiederum eine maßgebliche Voraussetzung jener Erlaubniserteilung entfallen ließe. Han-

delt es sich um ein erlaubnisfrei ausgeübtes Zuchtgewerbe, kann gleichermaßen eine Ge-

werbeuntersagung nach § 35 Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung (GewO)114 bei der zuständi-

gen Gewerbebehörde angeregt werden.115 In jedem Fall steht das durch Art. 12 und 14 GG 

geschützte Partikularinteresse angesichts des Verfassungsauftrags aus Art. 20a GG sowie 

des Grundsatzes aus § 1 Satz 1 TierSchG regelmäßig hinter dem Tierschutz zurück.116  

 

                                                
111 LG Kassel, Urteil vom 27.04.2020 – 9 Ns – 9634 Js 23170/13 –, juris Rn. 178; Cirsovius, Gut-

achten im Auftrag der Tierärztekammer Berlin, TiRuP 2021/A, 13 (25); Hirt in: HMMF, § 11b 
Rn. 4; § 17 Rn. 90 f.; Metzger in: LM, § 17 Rn. 51. 

112 Hirt in: HMMF, § 17 Rn. 113; Metzger in: LM, § 17 Rn. 124 ff., 124d. 
113 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12.11.1999 (GV. NRW. 

S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV. NRW. S. 230). 
114 Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 31.05.2023 (BGBl. I Nr. 140). 
115 VGH München, Beschluss vom 14.07.2008 – 9 CS 08.536 –, juris Rn. 2, 25, 27; Hirt in: HMMF, 

§ 11b Rn. 35; Metzger in: LM, § 11b Rn. 14.  
116 BVerwG, Urteil vom 13.06.2019 – 3 C 28/16, NJW 2019, 3096 (3099 Rn. 26); Cirsovius, Gut-

achten im Auftrag der Tierärztekammer Berlin, TiRuP 2021/A, 13 (19 f., 23); Obergfell, NJW 
2002, 2296 (2298); Ogorek, NVwZ 2016, 1433 (1436 f.); Metzger in: LM, § 11b Rn. 13.  
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b. Einziehung nach § 19 TierSchG 

Als Nebenfolge von § 18 Abs. 1 TierSchG in Verbindung mit § 22 Abs. 2 und 3 OWiG sowie 

§ 17 TierSchG in Verbindung mit § 74 Abs. 2 und 3 StGB liegt die Einziehung von Hunden 

als Beziehungsgegenstand jenes Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahrens 

nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 und 2 TierSchG im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Im Rah-

men der Abwägung stehen schließlich die Schwere begangener sowie Wahrscheinlichkeit 

künftiger Verstöße den züchterischen Interessen gegenüber. Mögliche wirtschaftliche Inte-

ressen treten auch hier angesichts der verfassungsrechtlichen Verankerung regelmäßig 

hinter dem Tierschutzinteresse zurück.117 

 

c. Anordnungen nach §§ 16a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 11b Abs. 2 TierSchG 

Kann ein Verstoß gegen § 11b Abs. 1 TierSchG im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten- 

oder Strafverfahrens nicht nachgewiesen und das Tier infolgedessen nicht gemäß § 19 

TierSchG eingezogen werden, obwohl es nach dem Gutachten des Amtsveterinärs schwer-

wiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, kommt eine Fortnahme nach § 16a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 TierSchG in Betracht.118  

Gleichermaßen können Verhaltensstörungen wie auch physische Beeinträchtigungen im 

Sinne von § 11b Abs. 1 TierSchG Anlass für eine Anordnung der Unfruchtbarmachung nach 

§ 11b Abs. 2 TierSchG bieten. Als Ausprägung des präventiven Tierschutzes ist diese da-

rauf gerichtet, eine Reproduktion von Qualzüchtungen gänzlich zu unterbinden und als ein 

vergleichsweise mildes Mittel zu klassifizieren. So ist die Anordnung durch den Gesetzge-

ber als die im Regelfall gebotene Maßnahme anerkannt, weshalb in § 11b Abs. 2 TierSchG 

von einem intendierten Ermessen auszugehen ist. Dem steht auch das Verbot aus § 1 

Satz 2 TierSchG nicht entgegen, als die umfassende Durchsetzung des Qualzuchtverbots 

regelmäßig als ein vernünftiger Grund aufzufassen ist.119 

 

 

 

                                                
117 Hirt in: HMMF, § 19 Rn. 3 f., 9; Minoggio/Bischoff in: Düsing/Martinez, Agrarrecht, § 17 

TierSchG Rn. 3. 
118 Leondarakis/Kohlstedt, Die Reichweite des § 16a TierSchG, S. 38 f.; Minoggio/Bischoff in: Dü-

sing/Martinez, Agrarrecht, § 16a TierSchG Rn. 3; Hirt in: HMMF, § 11b Rn. 35; Metzger in: LM, 
§ 16a Rn. 20 f., 46. 

119 VG Hamburg, Beschluss vom 04.04.2018 – 11 E 1067/18 –, juris Rn. 55, 57; BT-Drs. 13/7015, 
S. 22; Metzger in: LM, § 11b Rn. 14 f. 
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d. Durchsetzung des Ausstellungsverbots aus § 10 Satz 1 Nr. 2 TierSchHuV 

Neben vorgenannten konkret individuellen Maßnahmen des TierSchG findet sich in § 12 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 TierSchG die Ermächtigung, das Ausstellen von Wirbeltieren mittels 

Rechtsverordnung zu verbieten, wenn bei den Tieren mindestens einer der in § 11b Abs. 1 

TierSchG aufgeführten Defekte vorliegt. Von dieser wurde schließlich Gebrauch gemacht, 

als § 10 Satz 1 Nr. 2 Bst. a) bis c) TierSchHuV das abstrakt generelle Verbot normiert,120 

Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten, bei denen erblich be-

dingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder 

umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten, mit Leiden ver-

bundene Verhaltensstörungen auftreten oder jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei 

ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schä-

den führt. So sind vorliegend diejenigen Merkmale maßgeblich, die gleichermaßen einen 

Qualzuchtverdacht gemäß § 11b Abs. 1 TierSchG stützen. Daher bedarf es auch hier zu-

nächst eines konkretisierenden Sachverständigengutachtens. 

 

3. Täterschaft und Teilnahme  

Während sich die vorgenannten Kompetenzen zumeist auf den einzelnen Züchter als den 

Qualzuchtverantwortlichen fokussieren, unterliegen gleichwohl Zuchtverbände, Richter, 

niedergelassene sowie beamtete Tierärzte dem Tier gegenüber einer rechtlichen doch 

ebenso moralischen Verantwortung. Kommen sie ihren Schutzpflichten indes nicht oder nur 

unzureichend nach, können sie unter Umständen selbst belangt werden.  

Amtsveterinären wird infolge ihrer Mitwirkungspflichten im Rahmen der Erlaubniserteilung 

nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Bst. a) TierSchG wie auch den Überwachungspflichten aus 

§§ 16 und 16a TierSchG eine besondere Schutzpflicht zugesprochen. Kommt ein Amtsve-

terinär dieser nicht nach, indem er beispielsweise dem tatbestandsmäßigen Erfolg von § 18 

Abs. 1 Nr. 1 TierSchG nicht entgegenwirkt, kann ihm in Folge seiner Garantenstellung eine 

Ordnungswidrigkeit gemäß § 8 OWiG, bei vorsätzlichem Unterlassen gleichwohl strafbare 

Beihilfe zu Tierquälerei im Sinne von § 17 Nr. 2 Bst. b) TierSchG angelastet werden. Nie-

dergelassene Tierärzte können hingegen belangt werden, alsbald sie aktiv durch jegliche 

Form von Unterstützungsleistungen – angefangen bereits bei Beratungsangeboten – dazu 

beitragen, dass Qualzüchtungen entstehen.121 

                                                
120 Hirt in: HMMF, § 15 Rn. 7; § 1 TierSchHuV Rn. 1; § 10 TierSchHuV Rn. 3. 
121 Cirsovius, Gutachten im Auftrag der Tierärztekammer Berlin, TiRuP 2021/A, 13 (28 ff., 33); Ger-

hold/Noetzel, JuS 2022, 993 (994); Hirt in: HMMF, § 17 Rn. 94. 
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Im Rahmen von vereins- und verbandsmäßig organisierten Zuchtschauen kann zudem dem 

Veranstalter Anstiftung zur Tierquälerei angelastet werden, als qualzuchtrelevante Merk-

male dabei teils forciert und die Entstehung von Qualzüchtungen durch das Inaussichtstel-

len von Preisen gefördert wird. Entsprechend können Richter, die offenkundig entgegen 

§ 11b Abs. 1 TierSchG gezüchtete Hunde nicht von einer Bewertung ausschließen, auf-

grund von Beihilfe zu einer Ordnungswidrigkeit im Vorbereitungsstadium der Qualzucht be-

langt werden.122 

 

4. Fazit 

Insgesamt ergeben sich innerhalb der verschiedenen Wirkungskreise vielfältige Kompeten-

zen, um der Zucht defektbelasteter Hunde zu begegnen. Gleichwohl zeigt sich, dass die 

Potenziale von Züchtern, Zuchtverbänden und Richtern sowie niedergelassenen Tierärzten 

vielseitiger und in ihrer Wirksamkeit tendenziell weitreichender erscheinen als die Eingriffs-

befugnisse der Amtsveterinäre. Während die veterinärbehördlichen Instrumentarien über-

wiegend repressiver Natur sind, eröffnen die zivilgesellschaftlichen Maßnahmen umfassen-

dere Möglichkeiten, der Züchtung defektbelasteter Hunde vorzubeugen. Dies lässt sich ge-

meinhin in der Expertise innerhalb der Zuchtorganisation begründen, als der Wissensstand 

umfänglicher erscheint, insbesondere jedoch gegenwärtige Entwicklungen und Erkennt-

nisse einschließt. 

Mithin ist zu analysieren, ob und in welcher Intensität sich etwaige Divergenz in der behörd-

lichen Vollzugspraxis niederschlägt, um anknüpfend mögliche Potenziale für einen wir-

kungsvolleren Vollzug identifizieren zu können.  

 

III. Vollzugspraxis und -potenziale  

Nicht allein der wissenschaftliche Kenntnisstand unterliegt seit der erstmaligen gesetzlichen 

Verankerung des Qualzuchtverbots im Jahr 1986 einer stetigen Fortentwicklung; so fand 

ebenso auf Seiten von Exekutive und Legislative eine fortwährende rechtliche Aufwertung 

tierischer Belange statt. Neben diversen einfachgesetzlichen Änderungen ist die Veranke-

rung des Tierschutzes in Art. 20a GG als eine der wohl bedeutsamsten rechtlichen Entwick-

lungen zugunsten des Tierschutzes zu erachten. Die Staatszielbestimmung adressiert 

                                                
122 Cirsovius, Gutachten im Auftrag der Tierärztekammer Berlin, Pönalisierung von Schaustellern, 

Ausstellungsveranstaltern, Zuchtrichtern, Verbandsvorständen und Tierärzten im Zusammen-
hang mit Verstößen gegen das Qualzüchtungsverbot, S. 7, 14. 
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ausdrücklich den Staat als Träger aller öffentlichen Gewalt,123 die Tiere im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz 

und Recht durch die vollziehende Gewalt und Rechtsprechung zu schützen. 

Im Lichte des Effektivitätsgebots impliziert dies die Schaffung und Aufrechterhaltung eines 

wirkungsvollen gesetzlichen Instrumentariums – so auch der einfachgesetzlich normierten 

Verbote sowie behördlichen Kontroll- und Eingriffsbefugnisse. Damit einhergehend verlangt 

das Optimierungsgebot eine stetige Fortschreibung jenes Rechtsrahmens unter Berück-

sichtigung des gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstands.124 Doch verdeutlicht die 

derzeitige teils stark zulasten der Hunde gehende züchterische Entwicklung, dass sowohl 

das TierSchG selbst als auch dessen Vollzug dem Staatsziel Tierschutz keinesfalls Genüge 

tut.125  

Demnach lässt sich ein Hemmnis in der Durchsetzung des Qualzuchtverbots auf zweierlei 

Ebenen vermuten. Neben gesetzgeberischen Unzulänglichkeiten könnte ein defizitäres be-

hördliches Tätigwerden ursächlich für die fortwährende, gar zunehmende Züchtung defekt-

belasteter Hunde sein – nicht zuletzt als ein Kausalzusammenhang zwischen jenem Voll-

zugsdefizit und der unzureichenden Anwendbarkeit des Qualzuchtgutachtens bestehen 

könnte. 

 

1. Behörden 

Die verfassungsrechtliche Verankerung des Tierschutzes in Art. 20a GG impliziert eine ho-

heitliche Pflicht aller drei Gewalten, den Schutz der Tiere durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen.126 Entsprechender Rechtssatz findet sich einfachgesetzlich überdies in § 1 

TierSchG festgeschrieben und bindet neben der Zivilgesellschaft gleichermaßen staatliche 

Organe.127 Insbesondere unterliegt die Exekutive angesichts des Rechtsstaatsprinzips aus 

Art. 20 Abs. 3 GG und des daraus hervorgehenden Vorrang des Gesetzes etwaiger gesetz-

licher Bindung und ist sonach zu gesetzmäßigem, auf den Tierschutz ausgerichtetem Ver-

halten verpflichtet.128  

Ein unzureichender Vollzug aufgrund personeller wie auch jedweder organisatorischer Un-

zulänglichkeit kann den Umfang etwaiger staatlicher Verpflichtung indes keineswegs 

                                                
123 Gärditz in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 20a GG Rn. 27. 
124 Hirt in: HMMF, Art. 20a GG Rn. 20, 23. 
125 BT-Drs. 19/27752, S. 1. 
126 Gerhold/Noetzel, JuS 2022, 993 (994); Jarass in: JP, Art. 20a Rn. 13. 
127 Hirt in: HMMF, § 1 Rn. 9. 
128 Ogorek, NVwZ 2016, 1433 (1434); Grzeszick in: DHS, Art. 20 Rn. 72 f. 
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schmälern oder gar aushebeln. Sonach wäre es an den Ministerien wie auch Vollzugsbe-

hörden, im Sinne des Tierschutzes tätig zu werden; vornehmlich den Vollzug mittels antizi-

pierter Sachverständigengutachten zu intensivieren.129 Doch ist fraglich, inwieweit dies der 

gegenwärtigen Vollzugspraxis entspricht. 

 

a. Status quo 

„Der tierschutzrechtliche Vollzug ist unzureichend.“130 „Selbst wenn den Behörden eine 

Qualzucht bekannt ist, gestaltet sich der Vollzug des Qualzuchtparagrafen häufig schwie-

rig.“131 „Das bestehende Tierschutzgesetz, das die Qualzucht verbietet, wurde […] in 

Deutschland […] bislang ungenügend vollzogen.“132 So oder ähnlich lautet vielfach der Te-

nor von Tierschutzorganisationen, Presse wie auch in Expertenkreisen im Zusammenhang 

mit dem Thema „Qualzucht“. Und auch der Bundesrat stellte fest, dass der Nachweis von 

Qualzuchten beim Hund im Vollzug mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei.133  

Um der Grundlage vorgenannter Thesen nachzugehen, wurde eine stichprobenartige On-

line-Befragung durchgeführt. Diese richtete sich an 14 Veterinärbehörden verschiedener 

nordrhein-westfälischer Kreise und kreisfreier Städte und hatte zum Ziel, einen möglichst 

umfassenden Eindruck der gegenwärtigen Vollzugspraxis erhalten sowie potenzielle Hin-

dernisse in der Anwendung von § 11b Abs. 1 TierSchG identifizieren zu können.134 

Bei Betrachtung der Umfrageergebnisse sticht zunächst heraus, dass sowohl potenzielle 

als auch tatsächlich festgestellte Verstöße nicht die Regel zu sein scheinen. So meldet die 

Hälfte der teilnehmenden Veterinärbehörden im Zusammenhang mit Verstößen gegen das 

Qualzuchtverbot Fehlanzeige. Doch auch diejenigen Kommunen, die mit Verstößen kon-

frontiert werden, legen nahezu ausnahmslos dar, dass derartige Qualzuchtverdachte eine 

Seltenheit seien. Ebenso ist hervorzuheben, dass sich diese weitgehend im Rahmen der 

Umsetzung des Ausstellungsverbots aus § 10 Satz 1 Nr. 2 TierSchHuV ergeben; nicht hin-

gegen in unmittelbarem Zusammenhang zu § 11b Abs. 1 TierSchG stehen.  

Gleichwohl ist zu erwähnen, dass sich neben den zehn Teilnehmenden weitere vier Kom-

munen der Umfrage enthalten haben. So vermag nicht gänzlich abwegig erscheinen, dass 

nicht allein die unzweifelhaft bestehende hohe Arbeitsbelastung sowie personelle 

                                                
129 Hirt in: HMMF, § 2 Rn. 35a. 
130 Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Wenn die Zucht zur Qual wird. 
131 Leitenbacher, So leiden Hunde unter ihrem "niedlichen" Aussehen. 
132 Plange in: Interview „Ein Tier soll nicht lebenslang leiden müssen“. 
133 BR-Drs. 394/21, S. 11. 
134 Siehe Anhang IV, S. XX ff. 
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Unzulänglichkeiten ursächlich für etwaige Enthaltung sein könnten, sondern der Vollzug 

des Qualzuchtverbots im Rahmen des veterinärbehördlichen Tagesgeschäfts lediglich eine 

untergeordnete Rolle spielt. Es ist jedoch zu betonen, dass diese Annahme keineswegs auf 

tatsächlich getätigten behördlichen Aussagen beruht und feste Gewissheit insoweit nicht 

besteht. 

Jedenfalls könnte der eingeschränkte Vollzug auf Unkenntnis seitens der Veterinärbehör-

den zurückzuführen sein. Während gewerbliche Züchter aufgrund der Erlaubnispflicht zu-

mindest einer eingeschränkten Überwachung unterliegen, treten Hobbyzuchten derweil 

nicht automatisch mit Aufnahme der Zuchttätigkeit in Erscheinung. Kenntnis erlangt die Be-

hörde demnach allenfalls infolge bekanntgewordener tierschutzrechtlicher Verstöße. Diese 

These wurde schließlich durch vier der befragten Kommunen bestätigt, als potenzielle Ver-

stöße im Einzelfall im Rahmen der täglichen Arbeit beziehungsweise im Zuge von Tier-

schutzmeldungen sowie der Erlaubniserteilung auffielen.  

Gleichermaßen könnte der nur bedingt stattfindende Vollzug in einem unzureichenden 

Kenntnisstand als Konsequenz einer hinlänglichen Ermächtigungs- und insbesondere Be-

urteilungsgrundlage begründet sein. So gaben nahezu alle Teilnehmenden an, das Qual-

zuchtgutachten heranzuziehen, um einen potenziellen Verstoß bewerten und gegebenen-

falls nachweisen zu können. Doch ist weitgehend unstreitig, dass jenes Gutachten inzwi-

schen als eingeschränkt sachdienlich bis gänzlich substanzlos zu bewerten ist. Auch diese 

Annahme wurde im Rahmen der Umfrage bestätigt, als im Fall möglicher Qualzuchten der 

Rückschluss auf das tatsächliche Vorliegen in derlei Fällen bisher rechtlich erheblich um-

stritten und eine weitere wissenschaftliche Überprüfung und Bewertung der einzelnen Vor-

gaben aus Sicht des Tierschutzes erforderlich erscheine. 

Dennoch zeigt sich, dass mögliche Konfrontationen mit Verstößen gegen das Qualzucht-

verbot von vereinzelten Veterinärbehörden mit der Begründung, es seien keine erlaubnis-

pflichtigen Züchter der entsprechenden Rassen und keinerlei Ausstellungen bekannt, gänz-

lich ausgeschlossen wurden.135 Doch ist fraglich, inwieweit dieser Aussage Gewicht zuge-

messen werden kann. So lässt sich Zweitere durchaus widerlegen, wobei zu betonen ist, 

dass es sich mitunter um Spezialzuchtschauen prekärer Hunderassen handelt.136 Die Hin-

tergründe jener Aussage sollen hier jedoch dahinstehen, wenngleich Zweifel und Kritik am 

veterinärbehördlichen Vollzug des Qualzuchtverbots vorliegend mitnichten ausgeräumt 

werden. 

                                                
135 Siehe Anhang IV, S. XXII. 
136 Siehe VDH, Spezial-Rassehundeausstellungen, https://www.vdh.de/ausstellungen/liste/typ/spe-

zial/?query=k%C3%B6ln. 
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Insgesamt verifizieren die Ergebnisse der Umfrage die These, dass eine Ahndung von 

Qualzuchtverstößen seitens der zuständigen Behörden unzureichend Umsetzung findet 

und geben gleichermaßen Aufschluss über mögliche Ursachen – insbesondere die Unzu-

länglichkeit des Qualzuchtgutachtens wie auch mangelnde behördliche Überwachungs-

möglichkeiten. Zu beachten ist jedoch, dass sich aus den Ergebnissen weder absolute Zah-

len noch eine relative Häufigkeit von möglichen Verstößen gegen das Qualzuchtverbot und 

einer tatsächlichen Ahndung darstellen lassen. Doch vor dem Hintergrund, dass der Qual-

zucht-Begriff einer vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt,137 erscheint plausibel, dass 

§ 11b Abs. 1 TierSchG vorwiegend in eindeutigen Fällen, bei denen eine relative Gewiss-

heit darüber bestehe, dass erlassene Verfügungen vor Gericht Bestand hätten, vollzogen 

werde.138  

 

b. Perspektive 

Im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung veterinärbehördlicher Maßnahmen werden re-

gelmäßig Sachverständige mit fachspezifischen Gutachten beauftragt; so auch zur Fest-

stellung zuchtbedingter Schmerzen, Leiden oder Schäden.139 Im Zweifelsfall steht es auch 

der zuständigen Veterinärbehörde frei, sich gleichermaßen eines Gutachters zu bedienen, 

um einen Verstoß gegen das Qualzuchtverbot nachweisen und sodann Bedenken am ge-

richtlichen Erfolg beseitigen zu können.140 Um der Entstehung von Qualzüchtungen jedoch 

nachhaltig entgegenzuwirken, ist unabdingbar, dass ebenso die veterinärbehördlichen 

Sachverständigen – namentlich die Amtsveterinäre – den strikten Vollzug von § 11b Abs. 1 

TierSchG ohne das Zutun eines externen Gutachters eigeninitiativ anstreben.  

 

aa. Neufassung der Beurteilungsgrundlage 

Da sämtliche behördliche Eingriffsbefugnisse die Einschlägigkeit von § 11b Abs. 1 

TierSchG voraussetzen,141 ist eine qualifizierte, einzelfallspezifische Beurteilung des Tat-

bestands unentbehrlich. Als Beurteilungsgrundlage fungieren dabei oftmals allgemeine wie 

auch spezielle Gutachten,142 die als antizipierte sowie standardisierte Sachverständigen-

gutachten im Rahmen des Urkundsbeweises im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren 

                                                
137 VG Berlin, Urteil vom 23.09.2015 – 24 K 202.14, ZUR 2016, 181 (183 Rn. 36 ff.). 
138 Siehe Anhang V, S. XXIII ff. 
139 VG Berlin, Urteil vom 23.09.2015 – 24 K 202.14, ZUR 2016, 181 (183 Rn. 36 ff.). 
140 Hirt in: HMMF, § 2 Rn. 54. 
141 Siehe Kapitel C. II. 2. 
142 Siehe Anhang VI, S. XXVI. 
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herangezogen werden können.143 Da das im Jahr 1999 in Auftrag gegebene Qualzuchtgut-

achten von Veterinärbehörden auch heute noch konsultiert wird und in Rechtsprechung 

sowie Literatur regelmäßig Erwähnung findet,144 bietet dieses einen wesentlichen Aus-

gangspunkt, um den Vollzug des Qualzuchtverbots künftig verstärken zu können. Freilich 

ist hervorzuheben, dass es sowohl in der behördlichen als auch gerichtlichen Praxis derzeit 

lediglich eingeschränkt herangezogen wird, da weitgehend unstrittig ist, dass das Qual-

zuchtgutachten als unvollständig und teils überholt anzusehen ist.145 So verweist das Ver-

waltungsgericht Berlin nebst Gutachten eines beauftragten Sachverständigen lediglich zur 

Bestätigung dessen Erkenntnisse auf vorgenanntes Qualzuchtgutachten.146 Auch die Vete-

rinärbehörden bedienen sich darüber hinaus regelmäßig anderweitiger Orientierungshil-

fen.147  

Doch würde eine regelmäßige, in kurzen Abständen stattfindende Aktualisierung sowie Er-

weiterung des Qualzuchtgutachtens durch das BMEL Potenzial bieten, den Vollzug von 

§ 11b Abs. 1 TierSchG zu verbessern. So ist es bereits gegenwärtig eine weitverbreitete, 

Auslegungsleitlinie, welche durch eine Überarbeitung anhand des aktuellen wissenschaftli-

chen Stands schließlich als uneingeschränkt anwendbar zu erachten wäre.148 Im Rahmen 

der Neufassung wäre überdies denkbar, neben Symptomen ebenso Grenzwerte festzule-

gen, die Aufschluss geben, ab welchem Schweregrad von einer qualzuchtrelevanten Merk-

malsausprägung auszugehen ist.149 So könnte nach schweizerischem Vorbild eine Einord-

nung in Belastungskategorien im Sinne von Art. 3 ff. der Verordnung des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) über den Tierschutz beim Züchten erfol-

gen.150  

Dennoch steht infrage, ob einzig eine Fortschreibung jener Beurteilungsgrundlage dem 

staatlichen Schutzauftrag aus Art. 20a GG Genüge täte und die Zucht defektbelasteter 

Hunde umfassend eindämmen könnte, als dieser Grundlage lediglich ein Empfehlungscha-

rakter beizumessen wäre. Mithin scheint erforderlich, über die Fortschreibung jener Leitlinie 

                                                
143 Hirt in: HMMF, § 2 Rn. 54. 
144 Siehe Anhang IV, S. XXI f.; VG Hamburg, Beschluss vom 04.04.2018 – 11 E 1067/18 –, juris 

Rn. 27; Metzger in: LM, § 2 Rn. 34, 54; § 11b Rn. 2. 
145 Siehe Kapitel C. I. 2. 
146 VG Berlin, Urteil vom 23.09.2015 – 24 K 202.14, ZUR 2016, 181 (183 Rn. 35). 
147 Siehe Anhang IV, S. XXI f.; Anhang VI, S. XXVI. 
148 Siehe Anhang VI S. XXVI; Schöll, Qualzuchtmerkmale bei der Katze und deren Bewertung un-

ter tierschutzrechtlichen Aspekten, S. 63. 
149 Siehe Anhang V, S. XXIV; Anhang VI, S. XXVI. 
150 Verordnung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) über den 

Tierschutz beim Züchten vom 04.12.2014 (AS 4485), https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fed-
lex.data.admin.ch/eli/cc/2014/747/20150101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2014-747-
20150101-de-pdf-a.pdf.  
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hinaus ebenso die rechtlichen Anforderungen zur Verhinderung von Qualzüchtungen zu 

verschärfen. Dies könnte einerseits im Rahmen der parlamentarischen Gesetzgebungs-

kompetenz unmittelbar durch Änderung von § 11b TierSchG erfolgen; doch findet sich in 

§ 11b Abs 4 TierSchG gleichermaßen eine Verordnungsermächtigung, welche der Exeku-

tive das Staatsziel aus Art. 20a GG im Sinne von Art. 80 Abs. 1 GG auf einer niedrigeren 

Abstraktionsebene überträgt.151 

 

bb. Verordnungsermächtigung 

Eine Verschärfung des Rechtsrahmens mittels Rechtverordnung ist insoweit vorzugswür-

dig, als etwaige materiellen Rechtssätze flexibel auf einen sich stetig erweiternden wissen-

schaftlichen Kenntnisstand sowie neue qualzuchtrelevante Erscheinungsformen reagieren 

können.152 Sodann könnte die derzeit noch ausstehende, jedoch unerlässliche Erweiterung 

des Tatbestands gewährleistet und überdies eine gesetzesgleiche Bindungswirkung – ins-

besondere gegenüber der Judikative – entfaltet werden.153  

Als ein Verordnungsvorbehalt in diesem Fall nicht einschlägig ist,154 determiniert der durch 

den Gesetzgeber vorgegebene Regelungsgehalt schließlich die Grenzen der Verordnungs-

ermächtigung. Vorliegend wird der Regelungsgehalt durch § 11b Abs. 4 Nr. 1 und 2 

TierSchG bestimmt. Demnach wird das Bundesministerium ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die erblich bedingten Veränderungen und Ver-

haltensstörungen aus § 11b Abs. 1 TierSchG näher zu bestimmen sowie das Züchten mit 

Wirbeltieren bestimmter Arten, Rassen und Linien zu verbieten oder zu beschränken, wenn 

dies zu Verstößen gegen § 11b Abs. 1 TierSchG führen kann. Der Regelungsgehalt darf 

sodann durch Rechtsverordnung aufgegriffen und konkretisiert, nicht jedoch von diesem 

abgewichen werden.155 Dies sei von der Bundesregierung allerdings nicht beabsichtigt, da 

der Tatbestand der Qualzucht durch sehr unterschiedliche Erscheinungsformen und Krank-

heitsbilder erfüllt sei.156 Vielmehr sei vorgesehen, einzelfallspezifische Anordnungen ge-

mäß § 11b Abs. 1 TierSchG zu treffen. Durch ein rasseübergreifendes Zuchtverbot würde 

dies indes gänzlich unmöglich, alsbald eine Rasse nicht von jenem Verbotstatbestand um-

fasst wäre.157  

                                                
151 Calliess in: DHS, Art. 20a Rn. 207. 
152 Brenner in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Art. 80 Rn. 18; Metzger in: LM, § 2a Rn. 8. 
153 Remmert in: DHS, Art. 80 Rn. 213. 
154 Kment in: JP, Art. 80 Rn. 19. 
155 Hirt in: HMMF, § 11b Rn. 33. 
156 BT-Drs. 18/11890 S. 16. 
157 VG Weimar, Beschluss vom 27.06.2019 – 1 E 810/19, BeckRS 2019, 54313 Rn. 6. 
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Zudem könnte die Verordnung gegen höherrangiges Recht verstoßen; insbesondere Frei-

heitsgrundrechte wesentlich einschränken. Im Fall eines grundrechtswesentlichen Eingriffs 

verlangt das Rechtsstaat- sowie Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG in Form des Par-

laments- und Gesetzesvorbehalts, dass die Entscheidungsbefugnis einzig dem parlamen-

tarischen Gesetzgeber obliegt. In diesem Fall würde eine Regelung mittels Rechtsverord-

nung nicht ausreichen; es bedürfe eines Parlamentsgesetzes.158 Mithin ist fraglich, ob ein 

Verbot von Qualzüchtungen als „wesentlich“ im Sinne der Wesentlichkeitstheorie zu erach-

ten ist.  

Als das Züchten von Tieren nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig vom 

Schutzbereich aus Art. 2 Abs. 1 GG erfasst wird, könnten Züchter vorliegend in ihrer allge-

meinen Handlungsfreiheit verletzt werden.159 Doch steht das Grundrecht unter einem ein-

fachen Gesetzesvorbehalt und kann demnach durch jegliche Rechtsvorschrift – so auch 

durch Rechtsverordnung – eingeschränkt werden, sofern diese auf einer hinreichenden for-

mell-gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage beruht.160 Dies steht hier nicht infrage.  

Gleichwohl müsste der Eingriff verhältnismäßig sein. Besonders tiefgreifend erscheint eine 

derartige Einschränkung für nicht-gewerbsmäßige Züchter, als die reine Hobbyzucht bis-

weilen rechtlich weitgehend ungeregelt und demnach nahezu vorbehaltlos möglich war. 

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass eine Beschränkung der allgemeinen Handlungs-

freiheit regelmäßig bei Verstößen gegen die verfassungsmäßige Ordnung zulässig ist. In-

folge der Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel in Art. 20a GG ist seither ebenso der 

Schutzbereich des TierSchG von jener Grundrechtsschranke erfasst. Demnach überwiegt 

das öffentliche Interesse am Schutz der Tiere das private Züchterinteresse bereits, alsbald 

die bloße Möglichkeit des Auftretens von Schmerzen, Leiden oder Schäden infolge tier-

schutzwidriger Züchtungen besteht. Mithin kann ein Eingriff in die allgemeine Handlungs-

freiheit durch das öffentliche Tierschutzinteresse, insbesondere im Lichte der Zielsetzung 

aus § 1 TierSchG – dem umfassenden Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden der 

Tiere –, gerechtfertigt werden.161 

Im Fall einer gewerbsmäßigen Hundezucht könnte mit dem Qualzuchtverbot überdies ein 

wesentlicher Eingriff in die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG einhergehen. So könnten 

betroffene Züchter mindestens in ihrer Berufsausübungs- oder gar Berufswahlfreiheit ver-

letzt sein. Doch wird vorliegend nicht die Hundezucht per se verboten; vielmehr beschränkt 

                                                
158 Kotzur in: von Münch/Kunig, Grundgesetz, Art. 20 Rn. 156 f.; Remmert in: DHS, Art. 80 

Rn. 132. 
159 Di Fabio in: DHS, Art. 2 Abs. 1 Rn. 53. 
160 Jarass in: JP, Art. 2 Abs. 1 Rn. 16. 
161 VG Gießen, Beschluss vom 14.04.2003 – 10 G 417/03 –, juris Rn. 17, 22. 
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sich das Verbot im Fall von § 11b Abs. 4 Nr. 1 TierSchG in Verbindung mit Abs. 1 auf 

einzelne Züchtungen beziehungsweise nach § 11b Abs. 4 Nr. 2 TierSchG auf Rassen, die 

erwarten lassen, dass bei den Nachkommen zuchtbedingte Schmerzen, Leiden oder Schä-

den auftreten. Demnach ist eine Verletzung der Berufswahlfreiheit regelmäßig zu verneinen 

und lediglich von objektiv berufsregelnden Tendenz auszugehen.162  

Während eine Rechtfertigung von Eingriffen in die Berufswahlfreiheit nach der Drei-Stufen-

Theorie überragende Gründe des Gemeinwohls voraussetzt, genügen bei Eingriffen in die 

Berufsausübungsfreiheit bereits ausreichende Gründe des Gemeinwohls einer etwaigen 

Rechtfertigung.163 Gleichwohl ist zu betonen, dass eine trennscharfe Differenzierung zwi-

schen Berufswahl- und Berufsausübungsregelungen nahezu unmöglich ist, da die aus einer 

Berufswahlregelung resultierenden Einschränkungen nur unwesentlich weiter reichen als 

diejenigen einer Berufsausübungsregelung. Doch selbst wenn das Verbot der Züchtung 

potenziell defektbelasteter Hunde am Maßstab einer Beschränkung der Berufswahlfreiheit 

gemessen würde, würde der in Art. 20a GG verankerte ethisch begründete Tierschutz als 

überragend wichtiges Gemeinschaftsgut die Rechtfertigung tragen,164 sofern der Eingriff 

verhältnismäßig ist.165  

Demnach müssten die wirtschaftlichen Züchterinteressen im Rahmen der praktischen Kon-

kordanz hinter dem öffentlichen Tierschutzinteresse zurücktreten.166 So wird durch die 

Rechtsfigur des ethischen Tierschutzes untermauert, dass gewisse Tiernutzungsformen 

unter Umständen in Gänze restringiert werden können, alsbald eine umfassende Bewah-

rung tierischen Wohlbefindens infragesteht oder gar Schmerzen, Leiden oder Schäden her-

vorgerufen werden.167 Unbeachtlich ist indes, ob diese wirtschaftlich vielversprechend er-

scheinen.168 Als die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hunde durch züchterische Maß-

nahmen in wesentlicher, teils irreparabler Weise geschädigt werden können, ist ihnen vor-

liegend eine besondere Schutzwürdigkeit zuzumessen.169 Demnach wäre ein Eingriff ver-

hältnismäßig.  

                                                
162 Frenz, JA 2009, 252 (257 f.); Stöckel/Müller in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 

§ 9 BArtSchV Rn. 3, 5. 
163 BVerfG, Urteil vom 22.01.1997 – 2 BvR 1915/91 –, BVerfGE 95, 173 (183).  
164 BVerwG, Urteil vom 27.08.1981 – 3 C 37/80 –, BVerwGE 64, 46 (Rn. 27 ff.); OVG Magdeburg, 

Beschluss vom 27.10.2017 – 3 M 240/17 –, juris Rn. 21; Wollenteit, ZRP 2002, 199 (201 f.). 
165 OVG Schleswig, Urteil vom 04.12.2014 – 4 LB 24/12 –, juris Rn. 65; Kalscheuer/Jacobsen, 

DÖV 2018, 523 (527). 
166 VG Münster, Urteil vom 09.03.2012 – 1 K 2759/11 –, juris Rn. 63; Tillmanns, NVwZ 2002, 1466 

(1468). 
167 Metzger in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, § 1 TierSchG Rn. 2. 
168 Wollenteit, ZRP 2002, 199 (202). 
169 BWC, TiRuP 2021/A, 155 (172). 
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Nach alldem liegt weder ein Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG noch Art. 12 Abs. 1 GG vor. 

Mithin wären die Vorschriften einer Rechtsverordnung im Sinne von § 11b Abs. 4 TierSchG 

mit höherrangigem Recht vereinbar, sodass das Qualzuchtverbot durchaus mittels Rechts-

verordnung aufgrund eines Gesetzes geregelt werden könnte.170 Allerdings beschränkt sich 

der Regelungsgehalt einzig auf den in § 11b Abs. 4 TierSchG festgeschriebenen Rahmen. 

Eine Befugnis zur Regelung weitergehender Kontroll- und Eingriffsinstrumentarien ist der-

weil ausgeschlossen. Zudem erscheint es angesichts potenzieller Grundrechtseingriffe 

zweckdienlich, im Sinne höherer Rechtssicherheit umfassende Regelungen durch formel-

les Gesetz zu schaffen.  

 

2. Gesetzgeber 

Schließlich obliegt es ebenfalls infolge des verfassungsrechtlichen Schutzauftrags aus 

Art. 20a GG vordergründig dem parlamentarischen Gesetzgeber, eindeutige Regelungen 

zu schaffen, die es der Exekutive ermöglichen, den Schutz der Tiere nach der Maßgabe 

von Gesetz und Recht sicherzustellen.171 Als ein Rückschluss auf das Vorliegen einer Qual-

zucht unter Bezugnahme auf geeignete Beurteilungsgrundlagen bisher rechtlich erheblich 

umstritten und eine Rechtsverordnung vorliegend nur bedingt zielführend erscheint,172 be-

steht gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 

Zunächst wäre eine Änderung von § 11b TierSchG denkbar.173 Eine Konkretisierung des 

Qualzuchttatbestands würde ermöglichen, bereits aus dem Gesetz ableiten zu können, wel-

che Merkmalsausprägungen regelmäßig von den Begrifflichkeiten „Veränderungen“ und 

„Verhaltensstörungen“ umfasst sind und demnach für Transparenz und Rechtsklarheit sei-

tens des Gesetzgebers sorgen.174 Gleichwohl sind die Regeltatbestände weder abschlie-

ßend noch zwingend; vielmehr bleibt die Verpflichtung zu einer einzelfallspezifischen Prü-

fung erhalten, alsbald von einem atypischen Fall auszugehen ist.  

Überdies liegen Potenziale in der Schaffung zusätzlicher Kontroll- und Eingriffsinstrumen-

tarien. Bisweilen beschränken sich derartige Befugnisse lediglich auf repressive Maßnah-

men, die begangene Verstöße gegen das Qualzuchtverbot mit entsprechenden 

                                                
170 BVerwG, Urteil vom 27.08.1981 – 3 C 37/80 –, BVerwGE 64, 46 (Rn. 29); VG Arnsberg, Urteil 

vom 02.11.2001 – 3 K 3462/00, BeckRS 2001, 160299 Rn. 13. 
171 BFH, Urteil vom 16.10.1996 – II R 17/96, DStRE 1997, 387 (388); Gärditz in: Landmann/Roh-

mer, Umweltrecht, Art. 20a GG Rn. 34. 
172 Siehe Anhang IV, S. XXI f. 
173 Siehe Anhang VII, S.XXVII ff. 
174 Bülte/Felde/Maisack, Reform des Tierschutzrechts, S. 154 f., 338 f. 
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Rechtsfolgen belegen. Um der Zucht defektbelasteter Hunde jedoch langfristig entgegen-

wirken zu können, bedarf es darüber hinaus präventiver Maßnahmen.  

Demnach könnte im Fall erlaubnisfreier Hundezuchten eine Anzeigepflicht normiert wer-

den,175 um die Möglichkeit einer wirksamen Überwachung der züchterischen Tätigkeiten 

durch die zuständige Behörde eröffnen sowie die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße 

intensivieren zu können. So wird eine veterinärbehördliche Konfrontation mit potenziellen 

Qualzüchtungen unter anderem mit der Begründung ausgeschlossen, es seien keine er-

laubnispflichtigen Züchter bekannt.176 Etwaige Unkenntnis würde durch die Normierung ei-

ner Anzeigepflicht schließlich umgangen. Als ein regulierendes Instrument würde die An-

zeigepflicht überdies ermöglichen, in Abhängigkeit der getätigten Angaben veterinärbe-

hördliche Kontrollen zu veranlassen. Sofern diese rassebedingt oder aufgrund potenziell 

tierschutzwidriger Haltungs- beziehungsweise Zuchtbedingungen erforderlich erscheinen, 

könnte die Veterinärbehörde überdies bereits präventiv tätig werden und die erforderlichen 

Anordnungen zum Schutz der Zuchttiere wie auch ihrer Nachkommen treffen. Zudem würde 

eine immanente Überprüfung der Sachkunde erfolgen, während der zuständigen Behörde 

eine umfangreiche Prüfung, wie sie im Rahmen der Erlaubnispflicht im Fall einer gewerbs-

mäßigen Hundezucht vorausgesetzt wird, erlassen würde. 

Ungeachtet ihrer Anzeige- oder Erlaubnispflicht könnte daneben eine Erweiterung des 

sachkundepflichtigen Personenkreises auf sämtliche Züchter erfolgen.177 Durch die allge-

meine Pflicht zur Erbringung eines Sachkundenachweises könnte sichergestellt werden, 

dass die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Schutz wesentlicher tierischer Be-

lange sämtlich vorliegen und sodann bereits der Entstehung defektbelasteter Hunde vorge-

beugt werden.178  

Ferner würde sich der Nachweis über den Erwerb züchterischen Fachwissens sowie -kom-

petenzen positiv auf die Ahndbarkeit eines Verstoßes gegen das Qualzuchtverbot auswir-

ken. So setzt § 11b Abs. 1 TierSchG voraus, dass züchterische Erkenntnisse qualzuchtre-

levante Merkmalsausprägungen erwarten lassen. Der Begriff „züchterische Erkenntnisse“ 

unterliegt einer vollständigen gerichtlichen Überprüfung und ist regelmäßig bei Erkenntnis-

sen anzunehmen, die von einem durchschnittlich sachkundigen Züchter erwartet werden 

können.179 Durch einen Nachweis über das Vorliegen der für die Zucht erforderlichen 

                                                
175 Siehe Anhang VII, S. XXX f. 
176 Siehe Anhang IV, S. XXI f. 
177 Siehe Anhang VII, S. XXXII ff. 
178 Schöll, Qualzuchtmerkmale bei der Katze und deren Bewertung unter tierschutzrechtlichen As-

pekten, S. 125. 
179 VG Berlin, Urteil vom 23.09.2015 – 24 K 202.14, ZUR 2016, 181 (182 Rn. 25). 
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Sachkunde würden entsprechende Kenntnisse sodann indiziert und die Ahndung von Ver-

stößen gegen § 11b Abs. 1 TierSchG mithin vereinfacht werden. 

 

D. Fazit 

Gemeinhin wird ein jedes tierische Individuum durch § 11b Abs. 1 TierSchG vor ungerecht-

fertigten menschlichen Eingriffen – insbesondere in die körperliche Unversehrtheit, Ge-

sundheit sowie das Wohlbefinden – geschützt. Doch während ebendieses Tierschutzinte-

resse durch subjektivistische Züchterinteressen überlagert wird und potenziell lebenslange 

Leiden betroffener Hunde gar toleriert werden, sind Verstöße gegen das Qualzuchtverbot 

in der veterinärbehördlichen Praxis lediglich von nachrangiger Bedeutung.  

Als dieses Vollzugsdefizit vornehmlich aus unzureichenden Beurteilungs- und Ermächti-

gungsgrundlagen zur Rechtfertigung veterinärbehördlicher Eingriffe resultiert, ist es allem 

voran an den Staatsgewalten, angesichts ihrer einfachgesetzlichen sowie verfassungs-

rechtlich verankerten Verpflichtung einen substanziellen Beitrag für den Schutz der Hunde 

vor zuchtbedingten Schmerzen, Leiden oder Schäden zu leisten. Obligat für einen stringen-

ten Vollzugs ist sonach die Schaffung umfassender Rahmenbedingungen. Neben der Auf-

wertung einschlägiger Auslegungsleitlinien – namentlich einer Neufassung des Qualzucht-

gutachtens anhand gegenwärtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse – erscheint eine Kon-

kretisierung des derzeit geltenden Rechtsrahmens geboten. Mithin ergeht die Empfehlung 

einer Novellierung des TierSchG. Dabei bedarf es zusätzlicher materieller Vorgaben zur 

Konkretisierung des Qualzuchttatbestands ebenso wie prozeduraler Vorgaben im Sinne ei-

ner Anzeige- und Sachkundepflicht zur Ausweitung behördlicher Kontroll- und Eingriffsbe-

fugnisse.  

Gleichwohl ist festzuhalten, dass Qualzucht angesichts der komplexen Verflechtungen und 

Wirkungszusammenhänge nicht durch einen Einzelnen verhindert und schon gar nicht be-

kämpft werden kann. Denn auch die Zivilgesellschaft ist jener rechtlichen doch ebenso einer 

moralischen Verpflichtung unterworfen, den gemeinhin reifenden Tierschutzgedanken zu 

internalisieren. So ist das Zutun und insbesondere das Zusammenspiel einer Vielzahl un-

terschiedlicher staatlicher wie auch gesellschaftlicher Akteure unausweichlich, um der Maß-

gabe, verhaltenssichere, rassetypische und insbesondere gesunde Hunde zu züchten, ge-

recht werden zu können.  
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